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EU: ECOFIN fasst eine Reihe von steuerlichen Beschliissen

Auf der Sitzung des Rats der EU-Finanzminister (ECOFIN) vom 18.02.2020 hat
dieser eine Reihe von steuerlichen Beschliissen verabschiedet.

Austausch mehrwertsteuerrelevanter Zahlungsdaten

Im Zusammenhang mit dem Austausch mehrwertsteuerrelevanter Zahlungsdaten
hat der Rat zwei Rechtsakte geandert, um den ab Januar 2021 gultigen Mehr-
wertsteuer-Rechtsrahmen fur den elektronischen Handel, mit dem neue Mehr-
wertsteuerpflichten fur Online-Marktplatze und vereinfachte Mehrwertsteuervor-
schriften fir Online-Unternehmen eingefuhrt werden, zu adaptieren:

e Anderung der Mehrwertsteuerrichtlinie hinsichtlich einer Verpflichtung von
Zahlungsdienstleistern, Aufzeichnungen tber grenziiberschreitende Zahlun-
gen in Zusammenhang mit dem elektronischen Handel zu fuhren. Diese Daten
werden den nationalen Steuerbehdrden unter strengen Bedingungen, zu de-
nen auch der Datenschutz z&ahlt, zur Verfligung gestellt.

e Anderung der Verordnung uiber die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehor-
den auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer. Mit diesen Anderungen wird festge-
legt, wie die nationalen Steuerbehorden in diesem Bereich zusammenarbeiten
werden, um Mehrwertsteuer-Betrug aufzudecken und die Einhaltung von
Mehrwertsteuerpflichten zu gewahrleisten. Die neuen MalRBhahmen treten am
01.01.2024 in Kraft.

Vereinfachte Mehrwertsteuervorschriften fur Kleinunternehmer

Weiterhin hat der Rat vereinfachte Mehrwertsteuervorschriften fur Kleinunter-
nehmer beschlossen. Die bisher giltigen Regelungen fir die Mehrwertsteuerbe-
freiung von Kleinunternehmern sehen vor, dass diese nur von inlandischen Un-
ternehmen in Anspruch genommen werden kann. Durch die Anderungen des
deutschen Umsatzsteuergesetzes im Zuge des Dritten Blrokratieentlastungsge-
setzes (BEG I, giltig ab 01.01.2020) mussen Kleinunternehmer in Deutschland
gemal den aktuellen Regelungen folgende zwei Voraussetzungen erflllen:

e Der Kleinunternehmerstatus gilt fiir im Inland ansassige Unternehmen, deren
Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr die Bruttogrenze (d. h.
Umsatz zzgl. der anfallenden Steuer) von 22.000 EUR nicht Uberstiegen hat.

e Fir das laufende Kalenderjahr gilt eine Umsatzgrenze von 50.000 EUR (eben-
falls brutto), d. h. die voraussichtlichen Umsatze dirfen diesen Betrag nicht
Ubersteigen.

Gemal den Uberarbeiteten européischen Rechtsvorschriften, welche ab dem
01.01.2025 gelten werden, muss unter bestimmten Voraussetzungen kiinftig
auch Kleinunternehmern mit Sitz in anderen EU-Mitgliedstaaten eine ahnliche
Mehrwertsteuerbefreiung gewéhrt werden.
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Uberarbeitung der EU-Blacklist

Schlief3lich hat der ECOFIN Uberarbeitete Schlussfolgerungen zur 2017 erstellten
EU-Liste nicht kooperativer Lander und Gebiete fur Steuerzwecke angenommen
(,Schwarze Liste der Steueroasen®). Die Liste enthalt LaAnder und Gebiete aul3er-
halb der EU, die entweder keinen konstruktiven Dialog mit der EU Uber ein ver-
antwortungsvolles Handeln im Steuerbereich aufgenommen haben oder ihren
Verpflichtungen zur fristgerechten Umsetzung von Reformen zur Einhaltung der
EU-Kriterien nicht nachgekommen sind. Die Frist fir die meisten Verpflichtungen
der Drittlander und -gebiete lief Ende 2019 ab.

Zusatzlich zu den acht Landern und Gebieten, die sich aktuell auf der Liste befin-
den (Amerikanisch-Samoa, Fidschi, Guam, Oman, Samoa, Trinidad und Tobago,
Amerikanische Jungferninseln, Vanuatu), wurden folgende vier Lander und Ge-
biete neu aufgenommen: die Kaimaninseln, Palau, Panama, Seychellen.

Zwolf Landern und Gebieten (Australien, Boshien und Herzegowina, Botswana,
Eswatini (Swasiland), Jordanien, Malediven, Marokko, Mongolei, Namibia, St.
Lucia, Thailand, Turkei) wurde indes eine Fristverlangerung zur Erfillung der
Verpflichtungen gewahrt. Sechzehn Lander und Gebiete (Antigua und Barbuda,
Armenien, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Britische Jungferninseln, Cabo
Verde, Cookinseln, Curacao, Marshallinseln, Montenegro, Nauru, Niue, Saint
Kitts und Nevis, Vietnam) wurden dank ihrer Anstrengungen und Reformen zur
Einhaltung der EU-Grundsétze fir verantwortungsvolles Handeln im Steuerbe-
reich von der Liste gestrichen. Der Rat hat alle Mitgliedstaaten aufgefordert, ab
dem 01.01.2021 eine legislative AbwehrmaRnahme im Steuerbereich gegentber
den in der Liste aufgefiihrten Landern und Gebieten anzuwenden, um diese Lan-
der und Gebiete zur Einhaltung der Kriterien des Verhaltenskodex fiir die Uber-
prifung von Steuergerechtigkeit und Transparenz anzuhalten.

Finanztransaktionssteuer nicht thematisiert

Der ECOFIN hat sich diesmal nicht mit dem Thema Finanztransaktionssteuer be-
fasst. Dem Vernehmen nach méchte Osterreich sich nicht weiter an dem Projekt
beteiligen. Hingegen zeigt Danemark starkes Interesse. Die Verhandlungen
kénnten im Rahmen der nachsten Sitzung des ECOFIN wieder aufgenommen
werden.

Bundesregierung: Regierungsentwurf des Grundrentengesetzes — Keine
Definition der zuséatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewahrten
Leistungen

Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales (BMAS) hatte am 16.01.2020 den
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Einfuhrung der Grundrente fir langjahrig
in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte mit unterdurchschnittlichem
Einkommen und fur weitere Mallnahmen zur Erh6hung der Alterseinkommen
(Grundrentengesetz — GruReG) veroéffentlicht. Der Entwurf war innerhalb der
Bundesregierung noch nicht final abgestimmt. Enthalten war auch eine Vorschrift
(8 8 Abs. 4 EStG-E), welche die Frage regeln soll, wann Arbeitgeberleistungen
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zusétzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewahrt werden (vgl. TAX
WEEKLY # 03/2020).

Das Bundeskabinett hat nun am 19.02.2020 den Regierungsentwurf des Grund-
rentengesetzes beschlossen. Die Regelung zur gesetzlichen Definition des ange-
sprochenen ,Zusatzlichkeitserfordernisses” ist darin nicht mehr enthalten. Noch
am 05.02.2020 hatte die Finanzverwaltung mit BME-Schreiben als Reaktion auf
die jungste BFH-Rechtsprechung (Urteile vom 01.08.2019, VI R 32/18, VIR
21/17, VI R 40/17) und im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung das Merkmal
der Zusatzlichkeit definiert (vgl. TAX WEEKLY # 05/2020).

In welchem anderen Gesetzgebungsverfahren die Bundesregierung das Thema
nun erneut aufgreift ist aktuell noch nicht bekannt.

BMF: Anwendungsregelungen zu 8§ 4j EStG (Lizenzschranke); Nicht Nexus-
konforme Praferenzregelungen im Veranlagungszeitraum 2018

Mit dem Gesetz gegen schadliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit
Rechteliberlassungen vom 27.06.2017 wurde die sog. Lizenzschranke (8 4j
EStG) eingefiihrt. Die Regelung sieht nach MalRgabe von § 4j Abs. 3 EStG ein
(anteiliges) Abzugsverbot fir Aufwendungen aus der Rechteliberlassung vor,
soweit die korrespondierenden Einnahmen beim Glaubiger einer niedrigen Prafe-
renzregelung unterliegen. Entspricht diese Praferenzregelung jedoch dem sog.
Nexus-Approach der OECD, greift das (Teil-) Abzugsverbot insoweit nicht (8§ 4j
Abs. 1 S. 4 EStG). Grundlage flr die Untersuchung anhand des sog. Nexus-
Ansatzes stellt das Kapitel 4 des Abschlussberichts 2015 zu Aktionspunkt 5,
OECD (2016) dar.

Mit BME-Schreiben vom 19.02.2020 listet nun die Finanzverwaltung in einer ers-
ten Tabelle (Il.) auf, welche internationalen Praferenzregelungen im VZ 2018 von
der Lizenzschranke erfasst werden. Es handelt sich um eine nicht abschlielende
Aufzéhlung schadlicher Regelungen, die dem Nexus-Ansatz der OECD nicht ent-
sprechen.

In einer zweiten Tabelle (lll.) sind — ebenfalls nicht abschlieRend — Praferenzre-
gelungen aufgefiihrt, die im VZ 2018 noch nicht abschlieRend gepriift wurden.
Falle, in denen Zahlungen im Sinne des § 4j Abs. 1 S. 1 oder S. 2 EStG unmittel-
bar oder mittelbar in Praferenzregelungen, die in dieser Tabelle (11l.) aufgefuhrt
sind, besteuert werden, sollen verfahrensrechtlich offen gehalten werden, bis ei-
ne abschlieRende Prifung der Nexus-Konformitét erfolgt ist. Sie sind daher nach
§ 164 AO unter dem Vorbehalt der Nachprifung zu veranlagen. Gleichwohl ist
der Lizenzaufwand als abziehbare Betriebsausgabe zu behandeln, sofern keine
Griunde auR3erhalb von § 4j EStG dem Abzug entgegenstehen.

BFH: Bewertung von Ruckstellungen — MalRgeblichkeit der Handelshilanz
fur die Steuerbilanz nach Inkrafttreten des BilMoG

Der BFH hatte im Urteil vom 20.11.2019 (XI R 46/17) zu entscheiden, ob der
Handelsbilanzwert fiir eine Rickstellung auch nach Inkrafttreten des BilMoG ge-
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geniber einem hoheren steuerrechtlichen Ruckstellungswert die Obergrenze bil-
det.

Im Streitfall bildete der Klager, eine GmbH, fur Verpflichtungen zur Rekultivierung
von Abbaugrundstucken in Handels- und Steuerbilanzen Ruckstellungen. In der
Handelsbilanz zum 31.12.2010 wurden Ansammlungsriickstellungen i.H.v.
295.870 EUR unter Berlcksichtigung von geschétzten Kostensteigerungen bis
zum Erfullungszeitpunkt und einer Abzinsung i.H.v. 4,94 % erfasst. Steuerrecht-
lich erfolgte die Ermittlung ohne kinftige Kostensteigerungen; der ermittelte Ver-
pflichtungsbetrag wurde entsprechend des BMF-Schreibens aus 1999 nicht ab-
gezinst und betrug laut Steuerbilanz 348.105 EUR.

Im Rahmen einer Au3enprifung kiirzte der Prifer unter Hinweis auf 8 6 Abs. 1
Nr. 3a EStG den vom Klager ermittelten steuerlichen Riickstellungsbetrag auf
den niedrigeren Handelsbilanzwert, weil ansonsten steuerrechtlich ein héherer
Ruckstellungsbetrag als in der Handelsbilanz ausgewiesen werde. Sowohl der
Einspruch gegen den geanderten Korperschaftsteuerbescheid als auch die Klage
beim Finanzgericht blieben erfolglos.

Nunmehr hat der BFH die Rechtsauffassung der Vorinstanz bestatigt und die Re-
vision zuriickgewiesen. Rechtsfehlerfrei habe das Finanzgericht die Hohe der
streitgegenstandlichen Rickstellung unter Anwendung der Vorschrift des § 6
Abs. 1 Nr. 3a EStG bewertet und mit dem gegeniiber dem steuerbilanziellen Wert
niedrigeren handelsrechtlichen Wertansatz bericksichtigt. Die Auslegung der
Vorschrift des 8§ 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG, wonach Ruckstellungen "hdchstens insbe-
sondere" unter Berticksichtigung der sodann unter den Buchst. a bis f folgenden
Grundsatzen anzusetzen sind, misse nach Mal3gabe des objektivierten Willens
des Gesetzgebers vorgenommen werden. Dessen Feststellung habe durch die
Auslegung nach dem Wortlaut, der Entstehungsgeschichte, dem systematischen
Zusammenhang sowie aus dem Zweck der Norm zu erfolgen.

Aus dem Wortlaut der Vorschrift ,hochstens insbesondere" kdnne keine Durch-
brechung der MalRgeblichkeit, welche eine hdhere steuerliche Riickstellung zu-
lassen wirde, entnommen werden. Vielmehr lasse er einen Wortsinn zu, der ei-
nen unterhalb des Ruickstellungsbetrages nach den folgenden Buchst. a bis f er-
gebenden Betrag aufgrund handelsrechtlicher oder steuerrechtlicher Bewer-
tungsvorschriften erfasse. Mit dem Wortzusatz "insbesondere" habe der Gesetz-
geber gerade zum Ausdruck gebracht, dass es weitere Obergrenzen gebe.

Zu diesem Ergebnis fihre auch die historische und systematische Auslegung
sowie der Zweck der Vorschrift. Im Zuge der historischen Auslegung muisse ins-
besondere die Begrindung des damaligen Gesetzentwurfs zu 8 6 Abs. 1 Nr. 3a
EStG berlcksichtigt werden. Aus der einschlagigen Bundestagsdrucksache lasse
sich entnehmen, dass fir Félle, in welchen der Ausweis einer Rickstellung in der
Handelsbilanz zulassigerweise den sich nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG ergebende
Ausweis unterschreite, der Ausweis in der Handelshilanz fur die Steuerbilanz
mafgebend sei.

Mit der Einfuhrung des BilMoG habe sich zwar eine gewisse Verselbstandigung
der steuerbilanziellen Gewinnermittlung, z.B. durch den Wegfall der formellen
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Mal3geblichkeit, ergeben. Die Grundsystematik zwischen der Handels- und Steu-
erbilanz bleibe gleichwohl weiterhin bestehen, so dass sich der ,hdchstens ins-
besondere®“-Verweis unverandert auf die handelsrechtliche Bewertung der Rick-
stellung beziehe.

Schliefilich lasse auch die teleologische Auslegung der Vorschrift kein anderes
Ergebnis zu. Die Vorschrift des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG verfolge den Zweck, reali-
tatsndhere Bewertungen von Ruickstellungen zu erreichen. Dieser Zielsetzung
werde auch der Bezug zum Malf3geblichkeitsgrundsatz gerecht, wenn der han-
delsrechtliche Wert der Rickstellung niedriger sei als der steuerrechtliche Wert
der Ruckstellung.
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Alle am 20.02.2020 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (V)

Aktenzeichen

Entscheidungs-
datum

Stichwort

Schenkungsteuer: Beglinstigung von Betriebsvermégen - Schenkung eines

IR 34/16 06.11.2019 Kommanditanteils unter Vorbehaltsniel3brauch
VI R 31/17 15.10.2019 Aufrechnung des FA mit Erstattungsanspriichen aus Umsatzsteuer bei nicht
e erkannter Organschaft im Insolvenzverfahren
VIR 23/18 15.10.2019 \_/orabentscheldungsersuchen an den EuGH zur Einfuhr von Kaviar als person-
—_— licher Gegenstand
Anwachsung von Gesellschaftsanteilen an einer vermdgensverwaltenden Per-
IX R 24/18 19.11.2019 sonengesellschaft wegen des Ausscheidens eines Gesellschafters gegen Ab-
findung; Zulassigkeit einer gesonderten und einheitlichen Feststellung
XI R 46/17 20.11.2019 Zur Bewertung ungewisser Verbindlichkeiten; MafRRgeblichkeit der Handelsbi-

lanz fur die Steuerbilanz nach Inkrafttreten des BilMoG

Alle am 20.02.2020 vero6ffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen Entscheidungs- | Stichwort
datum
V'S 24/19 05.12.2019 giii%?;rrist, Bekanntgabefiktion, tatsdchliche Zugangsvermutung, gesetzlicher
Il B 67/18 11.12.2019 Ausweitung des Prifungszeitraums bei der Schenkungsteuer
VB 2/19 04.12.2019 Nachweisfuihrung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
VR 31/18 04.12.2019 Fremduiblichkeit im Umsatzsteuerrecht
VIl B 3/19 10.12.2019 Nichtangabe einer ausléandischen Wohnanschrift
VIII R 29/16 01.10.2019 Voraussetzungen einer doppelten Haushaltsfiihrung fir beiderseits beruflich

tatige Ehegatten, die mit den Kindern am Beschéaftigungsort leben

Seite 6 von 8


https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43809&pos=0&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43812&pos=1&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43815&pos=2&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43818&pos=3&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43821&pos=4&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43824&pos=5&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43827&pos=6&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43830&pos=7&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43833&pos=8&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43836&pos=9&anz=62
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43839&pos=10&anz=62
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Aktenzeichen | Entschei- Stichwort

dungs-datum

Kein Ansatz von 10 % des Auffangstreitwerts als Streitwert in einem AdV-
VILE 1/19 11.12.2019 Verfahren wegen Aufhebung einer Prifungsanordnung vor dem BFH

Alle bis zum 21.02.2020 veroffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Entscheidungs- | Stichwort

datum

IVC3-S )
2220- 17.02.2020 Steuerliche Forderung der privaten Altersvorsorge; Anderung des BMF-
a/19/10006 o Schreibens vom 21. Dezember 2017 (BSt-BI | 2018, 93)
:001

|
IWC2-S Vermogenshindungsgebot bei nicht Giberdotierten
2723/19/1000 18.02.2020 Gruppenunterstiitzungskassen; Ubertragung von Vermogenswerten in Folge
1:004 des Ausscheidens eines Tragerunternehmens

|
IV C2-S . o
= Anwendungsregelungen zu § 4j EStG; Nicht Nexuskonforme
2144- 19.02.2020 Praferenzregelungen im Veranlagungszeitraum 2018
/17/10002 gelung gung
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https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=43842&pos=11&anz=62
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-02-17-Steuerliche-Foerderung-privaten-Altersvorsorge-Aenderung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-02-17-Steuerliche-Foerderung-privaten-Altersvorsorge-Aenderung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-02-17-Steuerliche-Foerderung-privaten-Altersvorsorge-Aenderung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-02-17-Steuerliche-Foerderung-privaten-Altersvorsorge-Aenderung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2020-02-18-Vermoegensuebertragungen-Unterstuetzungskassen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2020-02-18-Vermoegensuebertragungen-Unterstuetzungskassen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2020-02-18-Vermoegensuebertragungen-Unterstuetzungskassen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2020-02-19-Nicht-Nexus-konforme-Praeferenzregelungen-VZ-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2020-02-19-Nicht-Nexus-konforme-Praeferenzregelungen-VZ-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2020-02-19-Nicht-Nexus-konforme-Praeferenzregelungen-VZ-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Rat der
Europaischen Union

Briissel, den 7. Februar 2020

(OR. en)
14127/19
Interinstitutionelles Dossier:
2018/0412 (CNS)
FISC 447
ECOFIN 1016

GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE

Betr.: RICHTLINIE DES RATES zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG im
Hinblick auf die Einfuhrung bestimmter Anforderungen fur
Zahlungsdienstleister

14127/19 AMM/mfa/cw
ECOMP.2.B

DE





RICHTLINIE (EU) 2020/... DES RATES

vom ...

zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG

im Hinblick auf die Einfithrung bestimmter Anforderungen fiir Zahlungsdienstleister

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iliber die Arbeitsweise der Européischen Union, insbesondere auf

Artikel 113,

auf Vorschlag der Européischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Europdischen Parlaments!,

nach Stellungnahme des Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschusses?,

gemil einem besonderen Gesetzgebungsverfahren,

1 Stellungnahme vom ... (ABL. C... vom ..., S. ...).

2 ABI. C 240 vom 16.7.2019, S. 33.
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in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1) In der Richtlinie 2006/112/EG des Rates! sind die allgemeinen Aufzeichnungspflichten

von Steuerpflichtigen im Bereich der Mehrwertsteuer festgelegt.

(2) Die Zunahme des elektronischen Geschiftsverkehrs erleichtert den grenziiberschreitenden
Verkauf von Gegenstidnden und Dienstleistungen an Verbraucher in den Mitgliedstaaten.
In diesem Zusammenhang sind mit grenziiberschreitendem elektronischem Geschifts-
verkehr Lieferungen gemeint, fiir die die Mehrwertsteuer in einem Mitgliedstaat
geschuldet wird, der Lieferer oder Dienstleister aber in einem anderen Mitgliedstaat, einem
Drittgebiet oder einem Drittland ansdssig ist. Betriigerische Unternehmen nutzen jedoch
die Moglichkeiten des elektronischen Geschiftsverkehrs aus, um unfaire Marktvorteile zu
erlangen, indem sie sich ihren Pflichten im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer
entziehen. Gilt das Prinzip der Besteuerung im Bestimmungsland, bendtigen die Mitglied-
staaten des Verbrauchs geeignete Instrumente, um solche betriigerischen Unternehmen
ermitteln und kontrollieren zu kdnnen, da die Verbraucher keinen Aufzeichnungspflichten
unterliegen. Es ist wichtig, den grenziiberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug zu
bekdampfen, der durch das betriigerische Verhalten einiger Unternehmen im Bereich des

grenziiberschreitenden elektronischen Geschéftsverkehrs verursacht wird.

1 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 iiber das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (ABL. L 347 vom 11.12.2006, S. 1).
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3)

In den allermeisten Fillen von Online-Einkdufen durch Verbraucher in der Union werden
die Zahlungen iiber Zahlungsdienstleister abgewickelt. Um Zahlungsdienste zu erbringen,
verfiigt ein Zahlungsdienstleister {iber bestimmte Informationen zur Identifizierung des
Empfingers der Zahlung sowie iiber Angaben zum Datum, zur Hohe des Betrags und zum
Ursprungsmitgliedstaat der Zahlung sowie dariiber, ob die Zahlung in den Rdumlichkeiten
des Héndlers eingeleitet wurde. Diese spezielle Information ist besonders wichtig fiir
grenziiberschreitende Zahlungen, bei denen sich der Zahler in einem Mitgliedstaat und der
Zahlungsempféanger in einem anderen Mitgliedstaat, einem Drittgebiet oder einem Dritt-
land befindet. Die Steuerbehorden der Mitgliedstaaten (im Folgenden "Steuerbehdrden")
benoétigen diese Informationen, um ihre grundlegenden Aufgaben der Ermittlung
betriigerischer Unternehmen und der Kontrolle von Mehrwertsteuerschulden auszufiihren.
Es ist daher notwendig, dass Zahlungsdienstleister diese Informationen den Steuer-
behorden zur Verfiigung stellen, um ihnen bei der Aufdeckung und Bekdmpfung von

grenziiberschreitendem Mehrwertsteuerbetrug zu helfen.
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©)

Zur Bekdampfung von Mehrwertsteuerbetrug ist es wichtig, die Zahlungsdienstleister dazu
zu verpflichten, hinreichend detaillierte Aufzeichnungen iiber bestimmte grenziiber-
schreitende Zahlungen, die aufgrund des Ortes des Zahlers und des Zahlungsempfangers
als solche gelten, zu fiihren und solche Zahlungen zu melden. Es ist daher notwendig, die
Konzepte des Ortes des Zahlers und des Ortes des Zahlungsempfangers sowie die Mittel
fiir die Identifizierung dieser Orte festzulegen. Der Ort des Zahlers und des Zahlungs-
empfiangers sollte lediglich die Aufzeichnungs- und Meldepflichten fiir die in der Union
ansdssigen Zahlungsdienstleister begriinden, und diese Pflichten sollten die Bestimmungen
der Richtlinie 2006/112/EG und der Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des

Rates! in Bezug auf den Ort eines steuerbaren Umsatzes unberiihrt lassen.

Auf Grundlage der ihnen bereits vorliegenden Informationen sind die Zahlungsdienstleister
in der Lage, den Ort des Zahlungsempfangers und des Zahlers in Bezug auf die von ihnen
erbrachten Zahlungsdienste zu ermitteln, und zwar anhand einer Kennung des Zahlungs-
kontos des Zahlers oder des Zahlungsempfangers oder einer anderen Kennung, die ein-
deutig den Zahler oder Zahlungsempfénger identifiziert und ihren Ort angibt. Wenn solche
Kennungen nicht verfligbar sind, sollte der Ort des Zahlers oder des Zahlungsempfangers
in Fillen, in denen die Mittel an einen Zahlungsempfinger iibertragen werden, ohne dass
ein Zahlungskonto auf den Namen eines Zahlers eingerichtet wird, mittels eines Geschéfts-
kennzeichens des Zahlungsdienstleisters, der im Namen des Zahlers oder des Zahlungs-
empfangers handelt, festgestellt werden, wenn die Mittel keinem Zahlungskonto des
Zahlungsempfangers gutgeschrieben werden oder wenn es keine Kennung des Zahlers oder

des Zahlungsempféangers gibt.

Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates vom 15. Mérz 2011 zur Festlegung
von Durchfiihrungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112/EG tiiber das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (ABL. L 77 vom 23.3.2011, S. 1).
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(6) Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 des Européischen Parlaments und des
Rates! ist es wichtig, dass die Verpflichtung fiir Zahlungsdienstleister, Informationen {iber
grenziiberschreitende Zahlungen zu speichern und bereitzustellen, verhaltnisméBig ist und
darauf beschrénkt ist, was die Mitgliedstaaten zur Bekdmpfung des Mehrwertsteuerbetrugs
benoétigen. Dartiber hinaus sollte die einzige Angabe in Bezug auf den Zahler, die
gespeichert wird, der Ort des Zahlers sein. Was den Zahlungsempfanger und die Zahlung
selbst betrifft, so sollten Zahlungsdienstleister lediglich verpflichtet sein, die Informationen
zu speichern und an die Steuerbehorden zu iibermitteln, die erforderlich sind, damit diese
Behorden mogliche Betriiger ausfindig machen und Steuerkontrollen durchfiihren konnen.
Zahlungsdienstleister sollten daher nur verpflichtet sein, Aufzeichnungen iiber jene
grenziiberschreitenden Zahlungen zu fiihren, die auf wirtschaftliche Téatigkeiten hindeuten.
Die Einfithrung eines Schwellenwerts auf der Grundlage der Zahl der von einem
Zahlungsempfanger in einem Kalenderquartal erhaltenen Zahlungen wiirde einen Hinweis
darauf bieten, ob diese Zahlungen im Rahmen einer wirtschaftlichen Tatigkeit erfolgt sind;
Zahlungen aus nichtkommerziellen Griinden werden so ausgeschlossen. Die
Aufzeichnungs- und Meldepflichten des Zahlungsdienstleisters wiirden greifen, wenn

dieser Schwellenwert erreicht wird.

1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
(ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).
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(7

Es ist moglich, dass mehrere Zahlungsdienstleister an einer einzelnen Zahlung eines
Zahlers an einen Zahlungsempfanger beteiligt sind. Im Rahmen dieser einzelnen Zahlung
kénnen mehrere Ubermittlungen von Geldmitteln zwischen verschiedenen Zahlungs-
dienstleistern veranlasst werden. Es ist notwendig, dass alle an einer Zahlung beteiligten
Zahlungsdienstleister Aufzeichnungs- und Meldepflichten unterliegen, es sei denn, es gilt
eine besondere Ausnahme. Diese Aufzeichnungen und Meldungen sollten Informationen
iiber die Zahlung des urspriinglichen Zahlers an den endgiiltigen Zahlungsempfanger
enthalten, und nicht iiber die Zwischeniibertragungen von Geldmitteln zwischen den

Zahlungsdienstleistern.

(8) Aufzeichnungs- und Meldepflichten sollten nicht nur gelten, wenn ein Zahlungsdienst-
leister fiir den Zahler Geldmittel tibertridgt oder Zahlungsinstrumente ausgibt, sondern
ebenso, wenn ein Zahlungsdienstleister im Namen des Zahlungsempfiangers Geldmittel
erhilt oder Zahlungsvorgiange annimmt und abrechnet.
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©)

(10)

Die in dieser Richtlinie festgelegten Pflichten sollten nicht fiir Zahlungsdienstleister gelten,
die nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europdischen
Parlaments und des Rates! fallen. Wenn die Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers
nicht in einem Mitgliedstaat ansdssig sind, sollte die Aufzeichnungs- und Meldepflichten
in Bezug auf die grenziiberschreitende Zahlung daher den Zahlungsdienstleistern des
Zahlers obliegen. Dagegen sollten zur Wahrung der VerhiltnisméBigkeit der
Aufzeichnungs- und Meldepflichten nur die Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers
Aufzeichnungen fiihren, wenn die Zahlungsdienstleister sowohl des Zahlers als auch des
Zahlungsempfangers in einem Mitgliedstaat anséssig sind. Fiir die Zwecke der
Aufzeichnungs- und Meldepflicht gilt ein Zahlungsdienstleister als in einem Mitgliedstaat
ansissig, wenn sich seine internationale Bankleitzahl (business identifier code - BIC) oder

sein einheitliches Geschiftskennzeichen auf diesen Mitgliedstaat bezieht.

Aufgrund des hohen Volumens an Informationen und deren Sensibilitdt in Bezug auf den
Schutz personenbezogener Daten ist es notwendig und verhéltnisméBig, dass Zahlungs-
dienstleister Aufzeichnungen iiber grenziiberschreitende Zahlungen fiir einen Zeitraum von
drei Kalenderjahren autbewahren, um die Mitgliedstaaten bei der Bekdmpfung des
Mehrwertsteuerbetrugs und bei der Ermittlung von Betriigern zu unterstiitzen. Dieser
Zeitraum bietet den Mitgliedstaaten ausreichend Zeit, um Kontrollen wirksam durchzu-
fiihren und in mutmaBlichen Féllen von Mehrwertsteuerbetrug zu untersuchen oder

Mehrwertsteuerbetrug aufzudecken.

Richtlinie (EU) 2015/2366 des Européischen Parlaments und des Rates vom 25. November
2015 iiber Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Anderung der Richtlinien 2002/65/EG,
2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur
Authebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABI. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).
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(1)

(12)

Die von den Zahlungsdienstleistern aufzubewahrenden Informationen sind von den
Mitgliedstaaten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates! zu erfassen
und auszutauschen; jene Verordnung regelt die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehorden

und den Informationsaustausch zur Bekampfung von Mehrwertsteuerbetrug.

Mehrwertsteuerbetrug ist ein Problem, das alle Mitgliedstaaten betrifft; die einzelnen
Mitgliedstaaten verfiigen jedoch nicht iiber die erforderlichen Informationen, um fiir die
korrekte Anwendung der Mehrwertsteuervorschriften fiir den grenziiberschreitenden
elektronischen Geschiftsverkehr zu sorgen oder den Mehrwertsteuerbetrug im grenz-
iiberschreitenden elektronischen Geschiftsverkehr zu bekdmpfen. Da das Ziel dieser
Richtlinie, ndmlich die Bekdmpfung des Mehrwertsteuerbetrugs, bei Vorliegen grenz-
iibergreifender Aspekte und wegen der Notwendigkeit, Informationen von anderen
Mitgliedstaaten zu erhalten, von den einzelnen Mitgliedstaaten nicht ausreichend
verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder wegen der
Wirkungen dieses Vorgehens auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union
im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags iiber die Européische Union verankerten
Subsidiarititsprinzip titig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten
Grundsatz der VerhédltnisméBigkeit geht diese Richtlinie nicht {iber das fiir die

Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Mal3 hinaus.

Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 iiber die Zusammenarbeit
der Verwaltungsbehorden und die Betrugsbekampfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer
(ABIL. L 268 vom 12.10.2010, S. 1).
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(13) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsétzen, die mit der
Charta der Grundrechte der Europdischen Union anerkannt wurden, insbesondere dem
Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Die im Einklang mit dieser Richtlinie
gespeicherten und bereitgestellten Zahlungsinformationen sollten nur von den Betrugs-
bekdampfungsexperten der Steuerbehdrden innerhalb der Grenzen dessen verarbeitet
werden, was zur Erreichung des Ziels dieser Richtlinie, ndmlich der Bekdmpfung des
Mehrwertsteuerbetrugs, verhiltnisméfBig und notwendig ist. Diese Richtlinie steht auch im
Einklang mit den Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679 und der Verordnung
(EU) 2018/1725 des Europiischen Parlaments und des Rates!.

(14) Der Europiische Datenschutzbeauftragte wurde geméal3 Artikel 42 Absatz 1 der
Verordnung (EU) 2018/1725 konsultiert und gab am 14. Mérz 2019 eine

Stellungnahme ab?.
(15) Die Richtlinie 2006/112/EG sollte daher entsprechend geéndert werden —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

1 Verordnung (EU) 2018/1725 des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2018 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch
die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und
zur Authebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG
(ABI. L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

2 ABI. C 140 vom 16.4.2019, S. 4.

14127/19 AMM/mfa/cw 9
ECOMP.2.B DE





Artikel 1
In Titel XI Kapitel 4 der Richtlinie 2006/112/EG wird folgender Abschnitt eingefiigt:

"ABSCHNITT 2A

ALLGEMEINE PFLICHTEN VON ZAHLUNGSDIENSTLEISTERN
Artikel 243a
Im Sinne dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdruck

1. "Zahlungsdienstleister" eine der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis d der
Richtlinie(EU) 2015/2366 des Europiischen Parlaments und des Rates” aufgefiihrten
Kategorien von Zahlungsdienstleistern oder eine natiirliche oder juristische Person, fiir die

eine Ausnahme geméal Artikel 32 der genannten Richtlinie gilt;

2. "Zahlungsdienst" eine der in Anhang I Nummern 3 bis 6 der Richtlinie (EU) 2015/2366

genannten gewerblichen Tatigkeiten;

3. "Zahlung" vorbehaltlich der in Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2015/2366 vorgesehenen
Ausnahmen einen "Zahlungsvorgang" geméf der Definition in Artikel 4 Nummer 5 der
genannten Richtlinie oder einen "Finanztransfer" gemaf3 Artikel 4 Nummer 22 der

genannten Richtlinie;
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10.

"Zahler" einen "Zahler" gemaf3 der Definition in Artikel 4 Nummer 8 der Richtlinie

(EU) 2015/2366;

"Zahlungsempfanger" einen "Zahlungsempfanger" gemil der Definition in Artikel 4

Nummer 9 der Richtlinie (EU) 2015/2366;

"Herkunftsmitgliedstaat" den "Herkunftsmitgliedstaat" gemaf3 der Definition in Artikel 4
Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2015/2366;

"Aufnahmemitgliedstaat" den "Aufnahmemitgliedstaat" gemal3 der Definition in Artikel 4
Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2015/2366;

"Zahlungskonto" ein "Zahlungskonto" geméf der Definition in Artikel 4 Nummer 12 der
Richtlinie (EU) 2015/2366;

"IBAN" eine "IBAN" gemif3 der Definition in Artikel 2 Nummer 15 der Verordnung (EU)
Nr. 260/2012 des Européischen Parlaments und des Rates **;

"BIC" eine "BIC" gemif} der Definition in Artikel 2 Nummer 16 der Verordnung
(EU) Nr. 260/2012.

ok

Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 25. November
2015 iiber Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Anderung der Richtlinien 2002/65/EG,
2009/110/EG, 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufthebung
der Richtlinie 2007/64/EG (ABI. L 337 vom 23.12.2015, S. 35).

Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 14. Mirz
2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschéftsanforderungen fiir
Uberweisungen und Lastschriften in Euro und zur Anderung der Verordnung (EG)

Nr. 924/2009 (ABI. L 94 vom 30.3.2012, S. 22).
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Artikel 243b

(1

)

Die Mitgliedstaaten verlangen von den Zahlungsdienstleistern, dass sie hinreichend
detaillierte Aufzeichnungen iiber Zahlungsempfanger und Zahlungen in Bezug auf die von
ihnen in jedem Kalenderquartal erbrachten Zahlungsdienste fiihren, um die zustdndigen
Behorden der Mitgliedstaaten in die Lage zu versetzen, Lieferungen von Gegenstéinden
und Dienstleistungen zu kontrollieren, die gemif3 den Bestimmungen des Titels V als in
einem Mitgliedstaat erfolgt bzw. erbracht gelten, damit das Ziel der Bekdmpfung von

Mehrwertsteuerbetrug erreicht wird.

Die in Unterabsatz 1 genannte Anforderung gilt nur fiir Zahlungsdienste, die in Bezug auf
grenziiberschreitende Zahlungen erbracht werden. Eine Zahlung gilt als grenziiberschrei-
tende Zahlung, wenn sich der Zahler in einem Mitgliedstaat und der Zahlungsempfanger in

einem anderen Mitgliedstaat, einem Drittgebiet oder einem Drittland befindet.

Die Anforderung an die Zahlungsdienstleister nach Absatz 1 gilt, wenn ein Zahlungs-
dienstleister wahrend eines Kalenderquartals im Rahmen seiner Zahlungsdienste mehr als

25 grenziiberschreitende Zahlungen an denselben Zahlungsempfénger tatigt.

Die Anzahl der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten grenziiberschreitenden
Zahlungen wird unter Zugrundelegung der Zahlungsdienste berechnet, die der Zahlungs-
dienstleister pro Mitgliedstaat und pro Kennzeichen gemal3 Artikel 243c Absatz 2 erbringt.
Wenn der Zahlungsdienstleister {iber die Information verfiigt, dass der Zahlungsempfanger

mehrere Kennzeichen hat, erfolgt die Berechnung pro Zahlungsempfénger.
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3) Die Anforderung nach Absatz 1 gilt nicht fiir Zahlungsdienste, die von den Zahlungs-
dienstleistern des Zahlers in Bezug auf jegliche Zahlung erbracht werden, bei der min-
destens einer der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfangers geméf seiner BIC oder
eines anderen Geschiftskennzeichens, die bzw. das den Zahlungsdienstleister und dessen
Ort eindeutig identifiziert, in einem Mitgliedstaat ansdssig ist. Die Zahlungsdienstleister
des Zahlers miissen diese Zahlungsdienste jedoch in die Berechnung nach Absatz 2

aufnehmen.

(4) Findet die Anforderung an die Zahlungsdienstleister gemall Absatz 1 Anwendung, so gilt

fiir die Aufzeichnungen Folgendes:

a)  Sie werden vom Zahlungsdienstleister in elektronischer Form fiir einen Zeitraum von
drei Kalenderjahren ab Ende des Kalenderjahres, in dem die Zahlung ausgefiihrt

wurde, aufbewabhrt;

b)  sie werden gemal} Artikel 24b der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 dem Herkunfts-
mitgliedstaat des Zahlungsdienstleisters oder den Aufnahmemitgliedstaaten, wenn
der Zahlungsdienstleister Zahlungsdienste in anderen Mitgliedstaaten als dem

Herkunftsmitgliedstaat erbringt, zur Verfiigung gestellt.
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Artikel 243¢

(1) Fiir die Anwendung von Artikel 243b Absatz 1 Unterabsatz 2 und unbeschadet der
Bestimmungen des Titels V gilt der Ort des Zahlers als in dem Mitgliedstaat belegen:

a) dem die IBAN des Zahlungskontos des Zahlers oder jedes andere Kennzeichen, das
eindeutig den Zahler identifiziert und seinen Ort angibt, zugeordnet werden kann,

oder, falls keine solchen Kennzeichen vorliegen,

b) dem die BIC oder ein anderes Geschiftskennzeichen, das eindeutig den Zahlungs-
dienstleister, der im Namen des Zahlers handelt, identifiziert und seinen Ort angibt,

zugeordnet werden kann.

(2) Fiir die Anwendung von Artikel 243b Absatz 1 Unterabsatz 2 gilt der Ort des
Zahlungsempfingers als in dem Mitgliedstaat, Drittgebiet oder Drittland belegen:

a) dem die IBAN des Zahlungskontos des Zahlungsempfingers oder jedes andere
Kennzeichen, das eindeutig den Zahlungsempfinger identifiziert und seinen Ort

angibt, zugeordnet werden kann, oder, falls keine solchen Kennzeichen vorliegen,

b)  dem die BIC oder ein anderes Geschéftskennzeichen, das eindeutig den Zahlungs-
dienstleister, der im Namen des Zahlungsempfingers handelt, identifiziert und seinen

Ort angibt, zugeordnet werden kann.
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Artikel 243d

(1) Die gemdl Artikel 243b zu speichernden Aufzeichnungen der Zahlungsdienstleister

umfassen folgende Informationen:

a)  die BIC oder ein anderes Geschéftskennzeichen, das den Zahlungsdienstleister

eindeutig identifiziert;

b)  den Namen oder die Bezeichnung des Unternehmens des Zahlungsempféngers

gemdl den Aufzeichnungen des Zahlungsdienstleisters;

c) falls vorhanden, jegliche MwSt-Identifikationsnummer oder sonstige nationale

Steuernummer des Zahlungsempfangers;

d) IBAN oder, falls diese nicht vorhanden ist, jedes andere Kennzeichen, das eindeutig

den Zahlungsempfénger identifiziert und seinen Ort angibt;

e) die BIC oder ein anderes Geschiftskennzeichen, das eindeutig den Zahlungsdienst-
leister, der im Namen des Zahlungsempfangers handelt, identifiziert und seinen Ort
angibt, wenn der Zahlungsempfianger Geldmittel erhilt, jedoch kein Zahlungskonto
hat;

f)  falls verfiigbar, die Adresse des Zahlungsempfingers gemdll den Aufzeichnungen

des Zahlungsdienstleisters;

g)  genaue Angaben zu allen grenziiberschreitenden Zahlungen geméaf Artikel 243b
Absatz 1;
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h)  genaue Angaben zu allen als mit grenziiberschreitenden Zahlungen nach Buchstabe g

zusammenhdngend ermittelten Zahlungserstattungen.

(2) Die in Absatz 1 Buchstaben g und h genannten Informationen umfassen folgende
Angaben:
a)  Datum und Uhrzeit der Zahlung oder der Zahlungserstattung;
b)  Betrag und Wéhrung der Zahlung oder der Zahlungserstattung;
c¢) den Ursprungsmitgliedstaat der vom Zahlungsempfanger oder in seinem Namen
erhaltenen Zahlung, den Bestimmungsmitgliedstaat, in dem die Erstattung erfolgt,
falls zutreffend, sowie die Informationen, die zur Ermittlung des Ursprungs oder des
Bestimmungsortes der Zahlung oder der Zahlungserstattung gemif3 Artikel 243c¢
notwendig sind;
d) jede Bezugnahme, die die Zahlung eindeutig ausweist;
e) gegebenenfalls die Angabe, dass die Zahlung in den Riumlichkeiten des Handlers
eingeleitet wird."
Artikel 2
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und verdffentlichen bis zum 31. Dezember 2023 die
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie nachzukommen.
Sie teilen der Kommission unverziiglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit.
14127/19 AMM/mfa/cw 16
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Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Januar 2024 an.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veroffentlichung auf die vorliegende Richtlinie

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der

Europdischen Union in Kraft.

Artikel 4
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Briissel am ...

Im Namen des Rates

Der Prdisident

14127/19 AMM/mfa/cw 17
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Bundesfinanzhof %

Oberster Gerichtshof des Bundes fir Steusrn und Lolle

BUNDESFINANZHOF Urteil vom 1.8.2019, VI R 40/17
ECLI:DE:BFH:2019:U.010819.VIR40.17.0

Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 01.08.2019 VI R 32/18 - Lohnsteuerpauschalierung bei zusatzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachten Leistungen des Arbeitgebers

Leitsatze

1. NV: Ohnehin geschuldeter Arbeitslohn i.S. der entsprechenden Vorschriften --wie beispielsweise § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5,
§ 40 Abs. 2 Satz 2 EStG oder § 3 Nr. 33 EStG-- ist derjenige Lohn, den der Arbeitgeber verwendungsfrei und ohne eine
bestimmte Zweckbindung (ohnehin) erbringt.

2. NV: Zusatzlicher Arbeitslohn liegt vor, wenn dieser verwendungs- bzw. zweckgebunden neben dem ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn geleistet wird. Es kommt nicht darauf an, ob der Arbeitnehmer auf den zusatzlichen Arbeitslohn einen
arbeitsrechtlichen Anspruch hat (Anderung der Rechtsprechung).

Tenor

Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Munster vom 28.06.2017 - 6 K 2446/15 L wird als
unbegriindet zuriickgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Tatbestand

1 Die Klagerin und Revisionsbeklagte (Klagerin) ist ein Handelsunternehmen mit rund ... Mitarbeitern.

2 Im Jahr 2013 traf die Klagerin mit ihren Arbeitnehmern sogenannte "Erganzende Vereinbarungen zum
Einstellungsvertrag". Betroffen waren ausschlieRlich Arbeitsvertrage mit Arbeitnehmern, die nicht tarifgebunden waren
und flr die keine tarifvertraglich angeordneten Regelungen bestanden. In den ergdnzenden Vereinbarungen wurden
u.a. folgende Leistungen der Klagerin vereinbart:

"I. Mit Wirkung ab dem ... 2013 gewdéhrt der Arbeitgeber folgende Leistungen, die nicht unter den
Freiwilligkeitsvorbehalt fallen:

3.) Telefonnutzung

Der Arbeitgeber stellt dem Arbeitnehmer ein Telekommunikationsendstellengerét zur Verfligung und bernimmt die fiir
die Telefonie entstehenden Kosten bis zu einer Héhe von max. ... EUR monatlich. Die Uberlassung umfasst
insbesondere auch die private Nutzung.

Il. Mit Wirkung ab dem ... 2013 gewéhrt der Arbeitgeber folgende Leistungen, die auch bei mehrfacher Gewéhrung
keinen Rechtsanspruch des Arbeitnehmers begriinden:

1.) Internetpauschale

Der Arbeitgeber leistet zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers fiir die Internetbenutzung einen Zuschuss. Dieser
Zuschuss betrdgt max ... EUR monatlich. ...

2.) Kinderbetreuungskosten

Der Arbeitgeber leistet einen Zuschuss i. H. v. ... EUR zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers flir die Betreuung
seines Kindes in Kindergérten oder vergleichbaren Einrichtungen. ...

3.) Fahrten Wohnung/Arbeitsstétte

Der Arbeitgeber leistet einen Zuschuss zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers fiir dessen Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstétte. Die H6he richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Einkommensteuergesetzes
und der Lohnsteuerrichtlinien. Die Abrechnung erfolgt nicht arbeitstéglich, sondern nach einer
Pauschalierungsmethode mit ... Arbeitstagen. Der Arbeitgeber trégt die pauschale Lohnsteuer.

Ill. Der Arbeitgeber verpflichtet sich gegeniiber dem Arbeitnehmer zur Kompensation seiner (mit heutigem Datum
berechneten) Nachteile bei den Altersrentenleistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Hierfiir richtet er fiir
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den Arbeitnehmer eine geeignete arbeitgeberfinanzierte betriebliche Versorgungszusage mit sofortiger vertraglicher
Unvertallbarkeit liber einen Durchfiihrungsweg seiner Wahl ein. Genaueres regelt die Vorsorgezusage, bzw. ein
dieser Vorsorgezusage zugrunde liegender Versicherungsvertrag. Dariiber hinaus verpflichtet sich der Arbeitgeber
zum Abschluss einer Krankentagegeld- und Arbeitslosengeldversicherung zum Zwecke der Kompensation von
Leistungsanwartschaften.

IV. Die Arbeitsvertragsparteien stellen fest, dass der Arbeitnehmer ab dem ... auf ... EUR Barlohn verzichtet."”

3 Die Klagerin versteuerte die Zuschusse zur Internetnutzung mit einem Pauschsteuersatz von 25 % und die Zuschiisse
zu den Fahrtkosten mit einem Pauschsteuersatz von 15 %. Fir die gewahrten Zuschlsse zu den
Kinderbetreuungskosten und zu den Telefonkosten fihrte die Klagerin keine Lohnsteuer an den Beklagten und
Revisionsklager (das Finanzamt --FA--) ab.

4 Im Jahr 2014 fuhrte das FA bei der Klagerin eine Lohnsteuer-AufRenprifung durch, welche den Prifungszeitraum
01.01.2010 bis 31.12.2013 umfasste. Die Pruferin gelangte dabei zu der Auffassung, dass bezlglich der streitigen
Zuschusse jeweils Gehaltsumwandlungen durch die erganzenden Vereinbarungen vorgelegen hatten. Die von der
Klagerin gewahrten Kindergartenzuschisse, Zuschisse zu den Fahrtkosten sowie zur Internetnutzung seien nicht
steuerbegtinstigt, da sie nicht zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht worden seien. Die
erganzenden Vereinbarungen hatten nicht dazu gefiihrt, dass der Arbeitgeber etwas iber den bisherigen Arbeitslohn
hinaus schulde. Eine "zuséatzliche" Leistung zum Lohn liege gerade nicht vor. Daher sei insoweit eine
Nachversteuerung vorzunehmen.

5  Unter dem Datum 04.09.2014 erlieR das FA einen Nachforderungsbescheid und setzte einen Nachforderungsbetrag
in Hohe von insgesamt 6.752,04 EUR fest. Davon entfiel ein Betrag in Hohe von 2.721,71 EUR auf die
nachzuversteuernden Zuschisse zu den Internet-, Fahrt- und Kinderbetreuungskosten.

6 Am 17.03.2015 erlieR das FA einen auf § 129 der Abgabenordnung (AQO) gestutzten gednderten
Nachforderungsbescheid. Die Anderungen stehen zwischen den Beteiligten im Revisionsverfahren nicht im Streit.

7  Der nach erfolglosem Vorverfahren erhobenen Klage gab das Finanzgericht (FG) mit den in Entscheidungen der
Finanzgerichte 2017, 1598 veroffentlichten Griinden teilweise statt. Das FA habe zu Unrecht die lohnsteuerrechtliche
Beglnstigung der von der Klagerin an die Arbeitnehmer in den Streitjahren gewahrten Zuschisse zu den
Aufwendungen fir die Internetnutzung, zu den Fahrtkosten und zu den Kinderbetreuungskosten versagt und
stattdessen der lohnsteuerrechtlichen Regelbesteuerung unterworfen. Im Ubrigen sei die Klage jedoch unbegriindet.

8  Mit seiner Revision rlgt das FA die Verletzung materiellen Rechts, insbesondere des § 3 Nr. 33 des
Einkommensteuergesetzes (EStG), § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 EStG sowie § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG.

9 Es beantragt,
das Urteil des FG Munster vom 28.06.2017 - 6 K 2446/15 L aufzuheben und die Klage insgesamt abzuweisen.
10 Die Klagerin beantragt,
die Revision als unbegriindet zurlickzuweisen.
Entscheidungsgriinde

11 Die Revision des FA ist unbegriindet und daher zurtickzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --F GO--).
Das FG hat zu Recht entschieden, dass die Klagerin die an ihre Arbeitnehmer gezahlten Zuschiisse zur
Internetnutzung sowie fir Fahrten zwischen Wohnung und regelmafiger Arbeitsstatte pauschal versteuern durfte
sowie dass die ihren Arbeitnehmern gewahrten Zuschiisse zu den Kinderbetreuungskosten steuerfrei sind.

12 1. Gemal § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 EStG kann der Arbeitgeber abweichend von Abs. 1 die Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 25 % erheben, soweit er den Arbeitnehmern zusatzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn Zuschiisse zu den Aufwendungen fir die Internetnutzung zahit.

13 2. Fir zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistete Zuschisse u.a. zu den Aufwendungen des
Arbeitnehmers fiir Fahrten zwischen Wohnung und regelmaRiger Arbeitsstatte (bis einschliellich des
Veranlagungszeitraums 2013) bzw. erster Tatigkeitsstatte (ab dem Veranlagungszeitraum 2014) kann der Arbeitgeber
die Lohnsteuer nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG mit einem Pauschsteuersatz von 15 % erheben, soweit diese Bezlige
den Betrag nicht Ubersteigen, den der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Abs. 2 EStG als
Werbungskosten geltend machen kénnte, wenn die Bezige nicht pauschal besteuert wirden.
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14 3. Zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur Unterbringung und
Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern der Arbeitnehmer in Kindergarten oder vergleichbaren Einrichtungen
sind steuerfrei (§ 3 Nr. 33 EStG).

15 4. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass die ma3geblichen Aufwendungen den Arbeitnehmern, die monatliche
Zuschisse von der Klagerin erhielten, tatsachlich entstanden sind und dass die persdnlichen und sachlichen
Voraussetzungen fiir die Zusatzleistungen bei den Arbeitnehmern betreffend die Internetpauschale sowie die Wege-
und Kinderbetreuungskosten tatsachlich vorlagen. Der Senat sieht deshalb insoweit von weiter gehenden
Ausflihrungen ab.

16 5. Die Beteiligten streiten vielmehr allein dariiber, ob das den genannten Vorschriften gemeinsame
Tatbestandsmerkmal "zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn" vorliegend erfillt ist.

17 a) Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs werden Zuschiisse des Arbeitgebers "zusatzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn" geleistet, wenn sie zu den Lohnzahlungen hinzukommen, die entweder durch
Vereinbarung, eine dauernde Ubung oder sonst arbeitsrechtlich geschuldet sind. Danach ist der "ohnehin geschuldete
Arbeitslohn" der lohnsteuerrechtlich erhebliche Vorteil, der arbeitsrechtlich geschuldet ist; das ist der Arbeitslohn, auf
den zumindest im Zeitpunkt der Zahlung ein verbindlicher Rechtsanspruch besteht (Senatsurteile vom 19.09.2012 -
VI R 54/11, BFHE 239, 85, BStBI 11 2013, 395, Rz 10 ff., und VI R 55/11, BFHE 239, 91, BStBI 1l 2013, 398, Rz 11,
sowie vom 01.10.2009 - VI R 41/07, BFHE 227, 40, BStBI 1l 2010, 487, Rz 17 ff., m.w.N.; kritisch Thomas, Deutsches
Steuerrecht --DStR-- 2013, 233, und 2018, 1342; Obermair, DStR 2013, 1118; Plenker, Der Betrieb 2013, 1202;
Steiner in Lademann, EStG, § 3 Rz 251). Der zusatzlich hierzu geleistete Lohn ist danach derjenige, auf den der
Arbeitnehmer arbeitsrechtlich keinen Anspruch hat, der folglich freiwillig vom Arbeitgeber erbracht wird.

18 b) Hieran halt der erkennende Senat nach nochmaliger Priifung nicht langer fest.

19 Er geht vielmehr davon aus, dass der zuséatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn i.S. der entsprechenden
Vorschriften --wie § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 oder § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG-- der Arbeitslohn ist, den der Arbeitgeber nur
verwendungs- bzw. zweckgebunden leistet. Der ohnehin geschuldete Arbeitslohn i.S. der entsprechenden
Vorschriften ist mithin derjenige, den der Arbeitnehmer verwendungsfrei und ohne eine bestimmte Zweckbindung
(ohnehin) erhalt. Im Allgemeinen unterliegt dieser Lohn der Regelbesteuerung. Demgegeniiber ist der hinzutretende
verwendungsgebundene (zusatzliche) Lohn in den vorgenannten Vorschriften insofern begunstigt, als er vom
Arbeitgeber mit einem Pauschsteuersatz besteuert oder --wie in anderen Fallen (§ 3 Nrn. 15, 33, 34, 34a, 37 und 46
EStG)-- steuerfrei erbracht werden kann, sofern die personlichen und sachlichen Beglinstigungsvoraussetzungen
erfillt sind und insbesondere der --gesetzlich angeordnete und arbeitsvertraglich vereinbarte-- besondere
Verwendungszweck gewahrt wird. Zur weiteren Begriindung nimmt der Senat auf sein Urteil in Sachen VI R 32/18
vom heutigen Tage, das zur amtlichen Veréffentlichung bestimmt ist, Bezug.

20 6. Das Zusatzlichkeitserfordernis ist auf den Zeitpunkt der Lohnzahlung zu beziehen.

21 a) Dies folgt aus dem in § 11 Abs. 1 Satze 1 und 4i.V.m. § 38a Abs. 1 Satze 2 und 3 EStG verankerten Zuflussprinzip
als allgemeinem Grundsatz.

22 b) Ein arbeitsvertraglich vereinbarter Lohnformenwechsel ist deshalb nicht begiinstigungsschadlich. Setzen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer den "ohnehin geschuldeten Arbeitslohn" flr kiinftige Lohnzahlungszeitraume
arbeitsrechtlich wirksam herab, kann der Arbeitgeber diese Minderung durch verwendungsgebundene
Zusatzleistungen steuerbegiinstigt ausgleichen. Diese treten nunmehr zum Zahlungszeitpunkt zum ohnehin --nur
noch in geminderter Hohe-- geschuldeten Lohn hinzu und werden somit "zusatzlich" zu diesem erbracht. Auch
insoweit verweist der Senat zur weiteren Begriindung auf sein Urteil in Sachen VI R 32/18.

23 7. Nach diesen MaRstaben hat das FG zu Recht entschieden, dass die Klagerin die an ihre Arbeitnehmer gezahlten
Zuschusse zur Internetnutzung sowie fir Fahrten zwischen Wohnung und regelmafiger Arbeitsstatte pauschal
versteuern durfte und die ihren Arbeitnehmern gewahrten Zuschisse zu den Kinderbetreuungskosten steuerfrei sind.

24 a) Nach den nicht mit Verfahrensriigen angegriffenen und den Senat deshalb bindenden (§ 118 Abs. 2 FGO)
Feststellungen des FG hatten die Klagerin und verschiedene Arbeitnehmer den Bruttolohn ab 2013 arbeitsrechtlich
wirksam herabgesetzt und im Gegenzug die Zahlung der streitgegenstandlichen Zuschiisse fiir die Internetnutzung,
fur Fahrten zwischen Wohnung und regelmaRiger Arbeitsstatte sowie fiir Kinderbetreuungskosten vereinbart. Insofern
liegt insbesondere keine beglinstigungsschadliche Gehaltsumwandlung i.S. einer Anrechnung bzw. Verrechnung vor.
In den erganzenden Vereinbarungen ist zudem nicht vorgesehen, dass die Klagerin bei Wegfall einer Zusatzleistung
den "Lohnverzicht" durch eine Gehaltserhdhung auszugleichen hatte. Unschadlich ist auch, dass sich die Klagerin
gegenulber den Arbeitnehmern jeweils zur Kompensation ihrer Nachteile bei den Altersrentenleistungen aus der
gesetzlichen Rentenversicherung verpflichtet hat. Denn es handelt sich ausweislich der vertraglichen Regelungen um
eine reine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Versorgungszusage. Die hierflr erforderlichen Beitrage hatte die
Klagerin unabhangig von dem vereinbarten Barlohn aufzubringen. Ebenso konnten die Arbeitnehmer (iber die von der
Klagerin aufgewendeten Beitrage vor Eintritt des Versorgungsfalls nicht verfligen und die Auszahlung der Beitrage als
Lohn nicht verlangen.
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25 b) Auch ist der Lohnformenwechsel nicht willkurlich. Denn die Arbeitsvertragsparteien sind zum einen grundsatzlich
frei, ihre arbeitsrechtlichen Beziehungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ihren Wiinschen und Bediirfnissen
entsprechend zu gestalten. Zum anderen hat ihnen der Gesetzgeber mit einem ausdifferenzierten Regelungswerk die
lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche "Optimierung" des Arbeitsverhaltnisses --auch im Interesse einer
Verfahrensvereinfachung sowie zur Férderung der verwendungsgebundenen Zwecke (z.B. BTDrucks 12/1368, S. 5 f,;
Wagner in Herrmann/ Heuer/Raupach, § 40 EStG Rz 3)-- an die Hand gegeben.

26 c) Ebenso wenig ist die vorliegende Gestaltung rechtsmissbrauchlich. Im Streitfall ist der Tatbestand des § 42 Abs. 1
AO bereits deshalb nicht erfiillt, weil die Klagerin lediglich von der gesetzlich eingeraumten Mdéglichkeit Gebrauch
gemacht hat, bestimmte beglinstigte Lohnleistungen zu pauschalieren. Gegenteiliges wird vom FA im
Revisionsverfahren auch nicht vorgebracht, so dass der Senat von weiteren Ausfiihrungen hierzu absieht.

27 8. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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Mit dem Gesetz gegen schédliche Steuerpraktiken im Zusammenhang mit
Rechteiiberlassungen vom 27. Juni 2017 (BGBI. 2017, S. 2074; BStBI. 2017, S. 46) wurde
8 4j EStG eingefuhrt. Die Regelung sieht nach MalRgabe des § 4j Absatz 3 EStG ein
(anteiliges) Abzugsverbot fir Aufwendungen aus der Rechteiiberlassung vor, soweit die
korrespondierenden Einnahmen beim Glaubiger einer niedrigen Préaferenzregelung
unterliegen. Entspricht diese Praferenzregelung jedoch dem sog. ,,Nexus-Approach* der
OECD?, greift das (Teil-) Abzugsverbot insoweit nicht (§ 4j Absatz 1 Satz 4 EStG).
Grundlage flr die Untersuchung anhand des sog. Nexus-Ansatzes stellt das Kapitel 4 des
Abschlussberichts 2015 zu Aktionspunkt 5, OECD (2016) dar.

Nach dem Ergebnis einer Erdrterung mit den obersten Finanzbehdrden der Lander gilt fur den
Veranlagungszeitraum (VZ) 2018 hinsichtlich der Nexus-Konformitat folgendes:

I. Zur Anwendung des § 4j Absatz 1 Satz 4 EStG

Das anteilige Abzugsverbot nach 8 4j Absatz 3 EStG greift, wenn die Einnahmen des
Glaubigers einer von der Regelbesteuerung abweichenden, niedrigen Besteuerung in Form

! Nexus-Ansatz gemaR Kapitel 4 des Abschlussberichts 2015 zu Aktionspunkt 5, OECD (2016) ,,Wirksamere
Bekampfung schadlicher Steuerpraktiken unter Beriicksichtigung von Transparenz und Substanz“, OECD/G20
Projekt Gewinnverkiirzung und Gewinnverlagerung.

www.bundesfinanzministerium.de
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einer Préferenzregelung unterliegen und der Glaubiger eine dem Schuldner nahestehende
Person im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG ist.

8 4j Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 EStG kommen nicht zur Anwendung, wenn 8 4j Absatzl
Satz 4 EStG erfullt ist. Erfolgt die niedrige Besteuerung der Einnahmen beim Glaubiger
aufgrund einer Préferenzregelung, welche dem Nexus-Ansatz gemal} des OECD-Berichts
entspricht, findet keine Kirzung der Betriebsausgaben oder Werbungskosten nach § 4j
Absatz 3 EStG statt.

Soweit die geleistete Zahlung in einem der unter Il. aufgefiihrten Regelungen, die nicht die
Voraussetzungen von 8 4] Absatz 1 Satz 4 EStG erflllt, besteuert wird, flhrt dies zur
Kirzung des Betriebsausgabenabzugs beim Schuldner nach § 4j Absatz 1 Satz 1 i. V. mit
Absatz 2 und 3 EStG.

In Fallen in denen Zahlungen im Sinne des § 4] Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 EStG unmittelbar
oder mittelbar in Praferenzregelungen besteuert werden, die unter Ill. als noch nicht
abschliellend gepruft aufgefihrt sind, ist nach 8 164 AO unter dem Vorbehalt der
Nachprifung zu veranlagen. Gleichwohl ist der Lizenzaufwand als abziehbare
Betriebsausgabe zu behandeln, sofern keine Grinde auBerhalb von § 4j EStG dem Abzug
entgegenstehen.

I1. Praferenzregelungen, die im VZ 2018 dem Nexus-Ansatz nicht entsprechen

Fir den VZ 2018 wurden nachfolgende Praferenzregelungen festgestellt, die dem Nexus-
Ansatz nicht entsprechen. Insoweit ist 8 4j Absatz 1 Satz 4 EStG nicht anwendbar, da die
aufgefihrten Regelungen nicht dem Substanzerfordernis des Nexus-Ansatz entsprechen.

Bei den in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Préaferenzregelungen handelt es sich um eine
nicht abschlieRende Aufzéhlung schéadlicher Regelungen, die dem Nexus-Ansatz der OECD
nicht entsprechen. Die Regelungen der in dieser Tabelle aufgefiihrten Lander werden zum
grofiten Teil bis 2021 ,,auslaufen. Die betroffenen Staaten haben entweder Nexus-konforme
Neuregelungen geschaffen oder ihre als nicht Nexus-konform eingestuften Regelungen
aufgehoben. In der Tabellenspalte ,,Anwendungszeitraum* wird beriicksichtigt, dass die
Staaten geméal den BEPS Vereinbarungen fir die nicht Nexus-konformen Regelungen bis
zum 30. Juni 2021 Bestandschutz gewéhren kénnen. Eine entsprechende
Bestandsschutzregelung ist fiir die Anwendung des § 4j EStG unbeachtlich. Anhand der von
der OECD vorgenommen Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass die
abzuschaffenden Regelungen nicht Nexus-konform waren bzw. sind. Die Tabelle stellt eine
Arbeitshilfe dar und fihrt alle bislang durch die Finanzverwaltung festgestellten sch&dlichen
Regelungen auf. Es ist zu beachten, dass in manchen Staaten neue, unschadliche
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Préferenzregelungen, die dem Nexus-Ansatz im Sinne des § 4j Absatz 1 Satz 4 EStG
entsprechen neben den unter Il. aufgefuhrten schadlichen Préferenzregelungen bestehen, die
die Bestandschutzregelung bis zum 30. Juni 2021 nutzen. Insoweit ist im Einzelfall zu prifen,
aufgrund welcher Praferenzregelung die Lizenzzahlung beim Glaubiger niedrig besteuert

wurde.

Auf Grundlage der von der OECD abgegebenen Einschatzungen einzelner ausléandischer
Préaferenzregelungen wurde folgende Liste zur Anwendung des 8§ 4j EStG erstellt:

societies with
restricted
liability

Societies With
Restricted
Liability (SRL)
Act Cap 318B
(1996)

(0,25 %-2,5%)

(kann als
Korperschaft
oder
Personengesells
chaft behandelt

werden)

Urheberrechte an
literarischen,
kinstlerischen oder
wissenschaftlichen
Werken, Kinofilme oder
Werke auf Film, Band
oder Vervielfiltigungen
zur Verwendung in
Verbindung mit Radio
oder Fernsehen, Patente,
Marken, Designs oder
Modelle, Plane, geheime
Formeln oder Verfahren,

Staat Bezeichnung Art der Beglinstigung Begiinstigte Begiinstigte Anwendungszeitraum
der Regelung Personen immaterielle Werte
(inoffiziell in (Ansdssigkeit
Englisch) und und
Jahr der Steuersysteme
Einfiihrung des jeweiligen

Staates sind
mafgeblich)?

Andorra Special regime Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Patente, Letztmals anzuwenden
for exploitation aus immateriellen Gebrauchsmuster, fur immaterielle Werte,
of certain Werten i.H.v. 80 %. Software die erstmals vor dem
intangibles Die Befreiung wird ab 01.07.2017 von dieser

2017 um jahrlich 25 % Regelung profitiert

(friher: abgeschmolzen. haben, bis 31.12.2020.

Companies

involved in the 2018: nominaler KSt- Keine

international Regelsteuersatz: 10 % Bestandschutzregelung

exploitation of en fur nach dem

intangible 31.12.2016 von

assets) verbundenen
Unternehmen

2012 erworbenen
immateriellen Werte.

Aruba Exempt Freistellung von Korperschaften Immaterielle Regelung wurde
company Einkiinfte aus Wirtschaftsgiter bislang noch nicht

immateriellen Werten geandert oder
aufgehoben.

Barbados International Niedriger Steuersatz Gesellschaft Nutzungsrechte, Bestimmungen gelten

bis zum 30.06.2021 fur
Gesellschaften, die
Uber eine giiltige am
oder vor dem
30.6.2018 ausgestellte
Lizenz verfiigen und die
bereits begiinstigte
immaterielle Werte
besitzen, die nach dem
17.10.2017 und vor
dem 1.07.2018 von
einem nicht

verbundenen

2 Umfasst in der Regel auch in diesem Staat anséssige Betriebsstatten.
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wissenschaftliche

Erfahrungen

Unternehmen

erworben wurden.

Bestimmungen gelten
bis zum 31.12.2018 fur
Gesellschaften, die
Uber eine giiltige am
oder vor dem
30.06.2018 ausgestellte
Lizenz verfiigen und die
immaterielle Werte
besitzen, die nach dem
17.10.2017 von einem
verbundenen
Unternehmen

erworben wurden.

Barbados

International
business

companies

International
Business
Companies (IBC)
Act Cap 77
(1992)

Niedriger Steuersatz
(0,25% - 2,5 %)

Korperschaften

Nutzungsrechte,
Urheberrechte an
literarischen,
kunstlerischen oder
wissenschaftlichen
Werken, Kinofilme oder
Werke auf Film, Band
oder Vervielfiltigungen
zur Verwendung in
Verbindung mit Radio
oder Fernsehen, Patente,
Marken, Designs oder
Modelle, Plane, geheime
Formeln oder Verfahren,
wissenschaftliche
Erfahrungen

Bestimmungen gelten
bis zum 30.6.2021 fir
Korperschaften, die
Uber eine giiltige am
oder vor dem
30.6.2018 ausgestellte
Lizenz verfiigen und die
bereits begiinstigte
immaterielle Werte
besitzen, die nach dem
17.10.2017 und vor
dem 1.7.2018 von
einem nicht
verbundenen
Unternehmen
erworben wurden
Bestimmungen gelten
bis zum 31.12.2018 fur
Korperschaften, die
Uber eine giiltige am
oder vor dem
30.6.2018 ausgestellte
Lizenz verfiigen und die
immaterielle Werte
besitzen, die nach dem
17.10.2017 von einem
verbundenen
Unternehmen

erworben wurden

Belgien

Patent income
deduction
(Deduction for
innovation

income)
2008
Art. 205 Abs. 1 —

5 Belgian
Income Tax

Befreiung der Einkiinfte
aus immateriellen
Werten i.H.v. 85%

2018: nominaler KSt-

Regelsteuersatz: 29 %

Korperschaften

Patente (nationale, EU-
und Nicht-EU-Patente)
und erganzende
Schutzzertifikate sowie
damit in Zusammenhang
stehende Fertigkeiten
(Know-How).

Explizit ausgeschlossen
sind Fertigkeiten,
Warenzeichen

(Trademarks), Plane,

Letztmals anzuwenden
fur immaterielle Werte,
die erstmals vor dem
01.07.2016 von dieser
Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021.

Keine
Bestandschutzregelung
en fur nach dem
01.01.2016 von
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Code i.d.F.d.
Programm Law
vom 27.04.2007
(veroffentlicht
am 8.5.2007).

Muster, geheime
Rezepturen oder
Prozesse, gewerbliche
oder wissenschaftliche

Erfahrungen.

verbundenen
Unternehmen
erworbenen
immateriellen Werte.

Belize International Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Samtliche Einklinfte Regelung wurde zum
business aus immateriellen dieser Unternehmen 31.12.2018
companies Werten i.H.v. 100% werden beglinstigt. Dies aufgehoben.
umfasst somit samtliche
1990 2018: nominaler KSt- immateriellen Werte. Ubergangsregelung bis
Regelsteuersatz: 25 % zum 30.6.2021 fiir vor
International dem 16.10.2017
Business gegriindete
Companies Act Korperschaften fir
immaterielle Werte,
die erstmals vor dem
30.06.2018 von dieser
Regelung profitiert
haben.
Botswana International Niedriger Steuersatz Korperschaften Geistiges Eigentum, Regelung wurde zum
financial (15 %) Softwareentwicklung 31.12.2018
services center aufgehoben, keine
(IFSC) regime Bestandschutzregelung
en
Income Tax
(Amendments)
Act 1999
Curacao Tax exempt Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Samtliche Einklinfte Regelung wurde zum
company/entity | ausimmateriellen dieser Unternehmen 01.07.2018
(Curacao Werten i.H.v. 100% werden begtinstigt. Dies aufgehoben, keine
investment umfasst somit samtliche Bestandschutzregelung
company) (ab immateriellen Werte.
1.7.2018 2018: nominaler KSt-
werden Tax Regelsteuersatz: 22 %
exempt
companies als
nicht schadliche
Investment
companies
betrachtet)
Curacao Export facility Niedriger Steuersatz Korperschaften Samtliche Einklinfte Regelung wurde zum
company dieser Unternehmen 01.07.2018
Effektive Hohe der werden beglnstigt. Dies aufgehoben, keine
Praferenzbesteuerung: umfasst somit samtliche Bestandschutzregelung
3,19% immateriellen Werte.
2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 22 %
Frankreich Reduced Niedriger Steuersatz Korperschaften Korperschaften: Regelung wurde zum
corporation tax Franzosische und 31.12.2018
rate on IP Effektive Hohe der nattrliche europdische Patente und | aufgehoben, keine
income Praferenzbesteuerung: Personen, bei patentierbare Bestandschutzregelung
(fraher: 15% denen die Erfindungen bzw. en

Reduced rate

for long term

Lizenzeinnahme

n aus

Entwicklungen sowie

damit in Zusammenhang
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Effektive Hohe der

Praferenzbesteuerung:

capital gains unternehmerisc | stehende
and profits from her Tatigkeit Weiterentwicklungen,
the licencing of resultieren sofern diese als
IP rights) eigenstandige
Wirtschaftsglter aktiviert
1971 werden kénnen, und
industrielle
2001 Fertigungsprozesse.
Explizit ausgeschlossen
sind Fertigkeiten (Know-
How), Warenzeichen
(Trademarks) und
Software.
Natirliche Personen:
Patente, technische
Verfahren, Know-How
Explizit ausgeschlossen
sind andere geistige
Eigentumsrechte (z.B.
Markenlizenzen)
Griechenland Patent incentive | 3-jdhrige Korperschaften Gewinne aus der Regelung wurde
Steuerbefreiung VerduBerung bislang noch nicht
Art. 71 of Law (Erfassung der international gedndert oder
2842/2010; freigestellten Gewinne anerkannter Patente, aufgehoben.
Uberarbeitet in in einem Sonderposten Erbringung von
Art 71A of Law mit Riicklageteil) Dienstleistungen auf
4512/2018 Grundlage der
(2018) Verwertung eines
Patents
GroRbritannien | Patent box Niedriger Steuersatz Korperschaften Britische und Letztmals anzuwenden
europdische Patente?, fir Korperschaften, die
1.4.2013 Effektive Hohe der erganzende erstmals vor dem
Praferenzbesteuerung: Schutzzertifikate, 01.07.2016 von dieser
Part 8A 10 % Sortenschutz, Regelung profitiert
Corporation Zulassungen von haben, bis 30.06.2021.
Taxes Act 2010 medizinischen (einschl.
i.d.F.d. Finance veterinarmedizinischen) Keine
Act 2012 Produkten. Bestandschutzregelung
en fur nach dem
Ausgeschlossen sind 01.01.2016 von
Handelsmarken, verbundenen
Urheberrechte, Unternehmen
Entwrfe, Know-How erworbenen
immateriellen Werte.
Israel Amended ErmaRigter KSt-Satz Korperschaften Software, Patente, auch Letztmals anzuwenden
preferred ErmaRigter Steuersatz auf Pflanzenzucht, fur immaterielle Werte,
enterprise fir Dividenden geistiges Eigentum die erstmals vor dem
regime 01.07.2016 von dieser

Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021.

3 Auch gewisse andere Patente, die in einem Staat des Europaischen Wirtschaftsraums erteilt wurden, der ein
ahnliches Patentanmeldeverfahren anwendet.
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Encouragement | 16 % fir beglnstigtes
Law Einkommen auRerhalb Keine
der Entwicklungs- Bestandschutzregelung
2011 zone A en fur nach dem
7,5 % ab 1.1.2017 fur 01.01.2016 von
begtinstigtes verbundenen
Einkommen innerhalb Unternehmen
der Entwicklungs- erworbenen
zone A immateriellen Werte.
20% fur Dividenden
Italien Taxation of Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Geistiges Eigentum, Letztmals anzuwenden
income from aus immateriellen industrielle Patente, flr Einklinfte aus
intangible Werten i.H.v. 50 % (ab marketingbezogene marketingbezogenen
assets 2017; 40 % fur 2016; geistige Eigentumswerte geistigen
30% fir 2015). (insb. Trademarks), Eigentumswerten (insb.
2014 Plane, Muster sowie Trademarks), die
Befreiung der Formeln und erstmals vor dem
Paragraphs 37 - VerauBerungsgewinne Erfahrungen, die aus 31.12.2016 von dieser
45 of Law no. aus immateriellen industrieller, Regelung profitiert
190/20144 Werten i.H.v. 100 %. kommerzieller und haben, bis 30.06.2021.
(2015 Stability wissenschaftlicher
Law) 2018: nominaler KSt- Tatigkeit hervorgehen,
Regelsteuersatz: 24 % sofern diese rechtlich
In Kraft ab geschutzt sind,
1.1.2015 Urheberrechtlich
geschitzte Software
Jordanien Development ErmaRigter Steuersatz Korperschaften Samtliche Einklinfte der Regelung wurde
zones (5 %) Unternehmen werden bislang noch nicht
begiinstigt. Dies umfasst gedndert oder
2008 somit samtliche aufgehoben
immateriellen Werte.
Development
zones Law 2008
Investment Law
30 of 2014
Kasachstan Special Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Samtliche Einklinfte der Regelung wurde
economic zones | aus immateriellen Unternehmen werden bislang noch nicht
Werten i.H.v. 100% befreit. Dies umfasst gedndert oder
somit samtliche aufgehoben.
immateriellen Werte.
Liechtenstein IP Box Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Patente, Marken, Letztmals anzuwenden
aus immateriellen Muster, flr immaterielle Werte,
2011 Werten i.H.v. 80 % Gebrauchsmuster, die in die erstmals vor dem

2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz:
12,5%

ein in- oder
ausldndisches oder
internationales Register
eingetragen sind und
nach dem 1.1.2011
erworben oder
geschaffen worden sind
(maRkgebend ist
Registereintrag).
Begtinstigt sind auch
Erlose aus Software

01.01.2017 von dieser
Regelung profitiert
haben, bis zum
31.12.2020.
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sowie wissenschaftlichen
und technischen

Datenbanken.

Luxemburg

Partial
exemption for
income/gains
derived from

certain IP rights

Befreiung der Einkiinfte
aus immateriellen
Werten i.H.v. 80%

2018: nominaler KSt-

Regelsteuersatz: 18 %

Korperschaften
und naturliche
Personen, bei
denen die
Lizenzeinnahme

naus

Patente, ergdnzende
Schutzzertifikate,
marketingbezogene
geistige Eigentumswerte,
Plane, Muster, Internet-

Domains und

Letztmals anzuwenden
flr immaterielle Werte,
die erstmals vor dem
01.07.2016 von dieser
Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021.

institution

von Unternehmen mit
bestimmten Offshore-
Aktivitaten i.H.v. 100%

2018: nominaler KSt-

Regelsteuersatz: 12 %

und naturliche
Personen, bei
denen die
Lizenzeinnahme
naus

unternehmerisc

dieser Unternehmen
werden beglnstigt. Dies
umfasst somit samtliche

immateriellen Werte.

2007 unternehmerisc | urheberrechtlich
her Tatigkeit geschutzte Software. Nach dem 31.12.2016
Art. 50bis LUX resultieren. keine
Income Tax Law Bestandschutzregelung
(i.d.F.v. en fir nach dem
21.12.2007) 31.12.2015 von
verbundenen
Unternehmen
erworbenen
immateriellen Werte.
Macau (China) Macau offshore Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Samtliche Einkiinfte Letztmals anzuwenden

flr immaterielle Werte,
die erstmals vor dem
16.10.2017 von dieser
Regelung profitiert
haben, bis 31.12.2020.

100 %

2018: nominaler KSt-

Regelsteuersatz: 24 %

BioNexus Status halten.
Dies umfasst somit
samtliche immateriellen
Werte.

her Tatigkeit
resultieren.

Malta Exemption on Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Patente Letztmals anzuwenden
royalties from aus immateriellen flr immaterielle Werte,
patents Werten i.H.v. 100 % die erstmals vor dem
(auch: Patent 01.07.2016 von dieser
box) 2018: nominaler KSt- Regelung profitiert

Regelsteuersatz: 35 % haben, bis 30.06.2021.
2010
Malaysia MSC Malaysia Befreiung fiir 5 oder 10 Korperschaften* | Samtliche Einkiinfte des Letztmals anzuwenden
Status Jahre der Einklnfte von Unternehmens werden flr immaterielle Werte,
Unternehmen im beglinstigt, sofern diese die erstmals vor dem
1996 Multimedia-Bereich Unternehmen den MSC 16.10.2017 von dieser
i.H.v. 70 % bzw. 100 % Malaysia Status halten. Regelung profitiert
Dies umfasst somit haben, bis 30.06.2021
2018: nominaler KSt- sdmtliche immateriellen
Regelsteuersatz: 24 % Werte.

Malaysia Biotechnology Befreiung fiir 5 oder 10 Korperschaften Samtliche Einklinfte des Letztmals anzuwenden

industry Jahre der Einklinfte von 5 Unternehmens werden flr immaterielle Werte,
Unternehmen der beglinstigt, sofern diese die erstmals vor dem
2005 Biotechnologie i.H.v. Unternehmen den 16.10.2017 von dieser

Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021

4 Unternehmen mit MSC Malaysia Status.
5 Unternehmen mit BioNexus Status.
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technical zone

Werten i.H.v. 100 %

Forschung und

Malaysia Pioneer status - Befreiung fiir 5 oder 10 Korperschaften Samtliche Einkilinfte des Letztmals anzuwenden
High technology | Jahre der Einkiinfte von 6 Unternehmens werden flr immaterielle Werte,
Unternehmen in beglinstigt, sofern diese die erstmals vor dem
1986 besonders geforderten Unternehmen den 16.10.2017 von dieser
Wirtschaftsbereichen Pioneer Status halten. Regelung profitiert
i.H.v. 70 % bzw. 100 % Dies umfasst somit haben, bis 30.06.2021
(0 % bzw. 7,2 %) samtliche immateriellen
Werte.
2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 24 %
Malaysia Principle Hub Niedriger Steuersatz flr Korperschaften Samtliche Einkiinfte Letztmals anzuwenden
bestimmte dieser Gesellschaften flr immaterielle Werte,
2015 Unternehmen mit ihrem werden beglnstigt. Dies die erstmals vor dem
Hauptsitz in Malaysia umfasst somit samtliche 16.10.2017 von dieser
(0 %,5 % bzw. 10 %) immateriellen Werte. Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021.
Mauritius Global Business Niedriger Steuersatz Korperschaften Samtliche Einkilinfte Letztmals anzuwenden
License | dieser Gesellschaften flr Korperschaften
Effektive Hohe der werden beglnstigt. Dies 16.10.2017 von dieser
Praferenzbesteuerung: umfasst somit samtliche Regelung profitiert
3 % (Hohe der immateriellen Werte. haben, bis 30.06.2021.
effektiven Besteuerung
ergibt sich aus
Regelkorperschaftsteuer
satzi.H.v. 15 % und
einer erhohten
Anrechnung auf
auslandische Einkiinfte
auf bis zu 80 %).
Mauritius Global Business Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Samtliche Einklinfte Letztmals anzuwenden
License Il aus immateriellen dieser Gesellschaften flr Korperschaften, die
Werten i.H.v. 100 % werden begiinstigt. Dies erstmals vor dem
umfasst somit sémtliche 16.10.2017 von dieser
2018: nominaler KSt- immateriellen Werte. Regelung profitiert
Regelsteuersatz: 15 % haben, bis 30.06.2021
Mongolei Free trade Steuerbefreiung fiir 5 Korperschaften Immaterielle Aufhebung der
zones Jahre Wirtschaftsgiter Regelung zum
01.01.2020 ohne
erste Bestandschutz
Gesetzgebung
1995
Niederlande Innovation box Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Patente, Sortenschutz Letztmals anzuwenden
aus immateriellen und sonstige flr immaterielle Werte,
2007 Werten i.H.v. 80 % immaterielle Werte, fur die erstmals vor dem
die ein ,,R&D Statement” 01.07.2016 von dieser
Art. 12b 2018: nominaler KSt- der niederlandischen Regelung profitiert
Corporate Regelsteuersatz: 25 % Behorden erteilt wurde. haben, bis 30.06.2021.
Income Tax Law
Panama City of Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Samtliche Einklinfte, die Letztmals anzuwenden
knowledge aus immateriellen im Zusammenhang mit bis 27.12.2018, kein

Bestandschutz.

6 Unternehmen mit Pioneer Status.
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Entwicklung stehen,

1998 2018: nominaler KSt- werden begilinstigt. Dies
Regelsteuersatz: 25 % umfasst somit samtliche
aus diesen Aktivitdten
resultierenden
immateriellen Werte.

Portugal Partial Befreiung der Korperschaften Patente, Lizenzen, Letztmals anzuwenden
exemption for Einnahmen aus Warenzeichen, und fur immaterielle Werte,
income from immateriellen Werten Muster. die erstmals vor dem
patents and i.H.v. 50% 01.07.2016 von dieser
other industrial Regelung profitiert
property rights 2018: nominaler KSt- haben, bis 30.06.2021.

Regelsteuersatz: 21 %
2014
Art. 50-A IRC
(Law No
2/2014)
Saint Kitts und Companies act Steuerbefreiung fiir sog. | Korperschaften Samtliche Einkiinfte Letztmals anzuwenden
Nevis Offshore-Gesellschaften dieser Gesellschaften flr immaterielle Werte,
i.H.v. 100 % werden begtinstigt. Dies die erstmals vor dem
umfasst somit sémtliche 01.01.2019 von dieser
immateriellen Werte. Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021.
Saint Kitts und Nevis business Steuerbefreiung fiir sog. | Korperschaften Samtliche Einkilinfte Letztmals anzuwenden
Nevis corporation Offshore-Gesellschaften dieser Gesellschaften flr immaterielle Werte,
i.H.v. 100 % werden begtinstigt. Dies die erstmals vor dem
umfasst somit sémtliche 01.01.2019 von dieser
immateriellen Werte. Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021.
Saint Kitts und Nevis LLC Steuerbefreiung fiir sog. | Korperschaften Samtliche Einkilinfte Letztmals anzuwenden
Nevis Offshore-Gesellschaften dieser Gesellschaften fur immaterielle Werte,
i.H.v. 100 % werden begtinstigt. Dies die erstmals vor dem
umfasst somit sémtliche 01.01.2019 von dieser
immateriellen Werte. Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021.

Saint Lucia International Steuerbefreiung i.H.v. Korperschaften Samtliche Einkilinfte Letztmals anzuwenden
business 100 % oder 1 % dieser Gesellschaften fur immaterielle Werte,
company Einkommensteuer werden begiinstigt. Dies die erstmals vor dem

umfasst somit sémtliche 01.12.2018 von dieser
2018: nominaler KSt- immateriellen Werte. Regelung profitiert
Regelsteuersatz: 30 % haben, bis 30.06.2021.
Saint Lucia International Steuerbefreiung Korperschaften Samtliche Einkilinfte Letztmals anzuwenden
partnership i.H.v. 100% dieser Gesellschaften flr immaterielle Werte,
werden begiinstigt. Dies die erstmals vor dem
umfasst somit sémtliche 01.12.2018 von dieser
immateriellen Werte. Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021.
Saint Lucia International Steuerbefreiung Korperschaften Samtliche Einkiinfte Letztmals anzuwenden

trust

i.H.v. 100 %

dieser Gesellschaften

fur immaterielle Werte,
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2018: nominaler KSt-

Regelsteuersatz: 30 %

werden begiinstigt. Dies
umfasst somit sdmtliche

immateriellen Werte.

die erstmals vor dem
01.12.2018 von dieser
Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021.

Saint Vincent International Steuerbefreiung i.H.v. Korperschaften Samtliche Einklinfte Letztmals anzuwenden
and the business 100 % oder niedriger dieser Gesellschaften fur immaterielle Werte,
Grenadines companies Steuersatz werden beglnstigt. Dies die erstmals vor dem
umfasst somit samtliche 01.01.2019 von dieser
2007 2018: nominaler KSt- immateriellen Werte. Regelung profitiert
Regelsteuersatz: haben, bis 30.06.2021.
32,5%
Saint Vincent International Steuerbefreiung i.H.v. Korperschaften Samtliche Einklinfte Letztmals anzuwenden
and the trusts 100 % dieser Gesellschaften flr immaterielle Werte,
Grenadines werden beglnstigt. Dies die erstmals vor dem
1996 2018: nominaler KSt- umfasst somit samtliche 01.01.2019 von dieser
Regelsteuersatz: immateriellen Werte. Regelung profitiert
32,5% haben, bis 30.06.2021.
San Marino New companies | Niedriger Steuersatz Korperschaften Samtliche Einkiinfte Letztmals anzuwenden
regime provided dieser Gesellschaften flr immaterielle Werte,
by art. 73, law Effektive Hohe der werden beglnstigt. Dies die erstmals vor dem
no. 166/2004 Praferenzbesteuerung: umfasst somit samtliche 28.06.2018 von dieser
8,5% immateriellen Werte. Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021.
Die
Bestandschutzregelung
gilt nicht fir
immaterielle Werte die
nach dem 16. Oktober
2017 von einem
verbundenen
Unternehmen
erworben wurden
San Marino Regime for Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Patente, Software Letztmals anzuwenden
high-tech start- aus immateriellen flr immaterielle Werte,
up companies Werten die erstmals vor dem
under law no. 28.06.2018 von dieser
71/2013 and 2018: nominaler KSt- Regelung profitiert
delegated Regelsteuersatz: 17 % haben, bis 30.06.2021.
decree no. Die
116/2014 Bestandschutzregelung
gilt nicht fur
immaterielle Werte die
nach dem 16. Oktober
2017 von einem
verbundenem
Unternehmen
erworben wurden
Schweiz, Lizenzbox Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Urheberrechte an Letztmals anzuwenden
Kanton aus immateriellen literarischen, flr immaterielle Werte,
Nidwalden 2011 Werten i.H.v. 80% von kunstlerischen oder die erstmals vor dem

der kantonalen und

kommunalen Steuer

wissenschaftlichen
Werken, einschlieBlich
kinematographischer

Filme, Patente, Marken,

01.01.2016 von dieser
Regelung profitiert
haben, bis 31.12.2020.
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2018: nominaler KSt-
Regelsteuersatz: 6 %
Zuzuglich nominaler KSt-
Regelsteuersatz des
Bundes: 8,5 %

Muster oder Modelle,
Pléne, geheimen Formeln
oder Verfahren oder fir
die Mitteilung
gewerblicher,
kaufmannischer oder

wissenschaftlicher

Erfahrungen
Seychellen International Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Samtliche Einkilinfte Fir Kérperschaften, die
Trade Zone aus immateriellen dieser Unternehmen Uber eine giiltige am
Werten i.H.v. 100 % werden begilinstigt. Dies oder vor dem
Seychelles umfasst somit samtliche 16.10.2017 ausgestellte
International 2018: nominaler KSt- immateriellen Werte. Lizenz verfligen,
Trade Zone Act Regelsteuersatz: 30 % letztmals anzuwenden
1995 bis 30.06.2021fur
immaterielle Werte,
die erstmals vor dem
16.10.2017 von dieser
Regelung profitiert
haben.
Seychellen Companies Niedriger Steuersatz Korperschaften Samtliche Einklinfte Letztmals anzuwenden
(Special (1,5 %) dieser Unternehmen flr Koérperschaften, die
Licences) werden beglinstigt Dies am oder vor dem
umfasst somit samtliche 16.10.2017 gegriindet
Companies immateriellen Werte. wurden, bis
(Special 30.06.2021.
Licences) Act
2003
Seychellen International Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Samtliche Einklinfte Regelung wurde zum
business aus immateriellen dieser Unternehmen 31.12.2018
companies Werten i.H.v. 100% werden beguinstigt Dies aufgehoben, keine
umfasst somit samtliche Bestandschutzregelung
International 2018: nominaler KSt- immateriellen Werte. en
business Regelsteuersatz: 30 %
companies Act
1994
Singapur Development Niedriger Steuersatz Korperschaften Samtliche Einklinfte Letztmals anzuwenden
and expansion (5 % bzw. 10 %) dieser Unternehmen flr immaterielle Werte,
incentive — werden beglinstigt Dies die erstmals vor dem
services (DEI-S) umfasst somit samtliche 01.07.2018 von dieser
immateriellen Werte. Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021.
Singapur Pioneer Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Samtliche Einklinfte Letztmals anzuwenden
incentive aus immateriellen dieser Unternehmen flr immaterielle Werte,
Werten i.H.v. 100 % werden beglinstigt Dies die erstmals vor dem
umfasst somit samtliche 01.07.2018 von dieser
2018: nominaler KSt- immateriellen Werte. Regelung profitiert
Regelsteuersatz: 17 % haben, bis 30.06.2021
Spanien Partial Befreiung der Korperschaften Patente, Zeichnungen, Letztmals anzuwenden
(national) exemption of Einnahmen aus Plane, Muster, geheime fur immaterielle Werte,

income from
certain
intangible

assets

2008

immateriellen Werten
i.H.v. 50 % (bis
28.09.2013)

Befreiung der Einkiinfte

aus immateriellen

Formeln, Verfahren und
Fertigkeiten (Know-How)

Explizit ausgenommen
sind Markenzeichen,

Literatur, kinstlerische

die erstmals vor dem
01.07.2016 von dieser
Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021.
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Werten i.H.v. 60% (ab

und wissenschaftliche

Art. 23 29.09.2013) Arbeiten, Filme, dingliche
Corporate Tax Rechte wie z.B. Rechte
Law 2018: nominaler KSt- am Bild,
Roxal Degree Regelsteuersatz: 25 % Computerprogramme,
4/2004 and industrielle,
16/2007 kommerzielle oder
wissenschaftliche
Ausristung.
Spanien Partial Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Patente, Zeichnungen, Letztmals anzuwenden
(Navarra) exemption of aus immateriellen Plane, geheime Formeln fur immaterielle Werte,
income from Werten i.H.v. 30 % bzw. und Verfahren und die erstmals vor dem
certain 60 % Fertigkeiten (Know-How) | 01.07.2016 von dieser
intangible und marketingbezogene Regelung profitiert
assets 2018: nominaler KSt- geistige Eigentumswerte. | haben, bis 30.06.2021.
Regelsteuersatz: 28 %
2008 Explizit ausgenommen
sind literarische,
Art 2 Regional kiinstlerische oder
Law 2/2008 wissenschaftliche Werke;
Industrieausristung;
Ley Foral Bildrechte;
24/1996 Computerprogramme
Spanien Partial Befreiung der Korperschaften Patente, Plane, Muster, Letztmals anzuwenden
(Baskenland) exemption of Einnahmen aus geheime Formeln und flr immaterielle Werte,
income from immateriellen Werten Verfahren, Fertigkeiten die erstmals vor dem
intellectual or i.H.v. 30% bzw. 60% (Know-How) und 01.07.2016 von dieser
industrial marketingbezogene Regelung profitiert
property Explizit ausgenommen geistige Eigentumswerte. | haben, bis 30.06.2021.
sind
2008 VerduRerungsgewinne Explizit ausgenommen
sind Urheberrechte an
Alava-Araba: 2018: nominaler KSt- literarischen,
Norma Foral Regelsteuersatz: 26 % kiinstlerischen oder
14/2008, wissenschaftlichen
37/2013 Werken, einschlieRlich
kinematographischer
Bizkaia: Norma Filme, Bildrechte und
Foral 3/1996, Software.
5/2008,
11/2013
Gipuzkoa:
Norma Foral
7/1996, 8/2008,
7/1996
Tirkei Technology Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Tirkische Patente und Letztmals anzuwenden
Development aus immateriellen und natdrliche Software fur immaterielle Werte,
Zone Werten i.H.v. 100 % Personen, bei die erstmals vor dem
denen die 20.10.2017 von dieser
2001 2018: nominaler KSt- Lizenzeinnahme Regelung profitiert
Regelsteuersatz: 22 % naus haben, bis 30.06.2021.
Technology unternehmerisc

Development
Zones Law 4691

her Tatigkeit
resultieren.
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Ungarn Hungarian Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Patente, industrielle Letztmals anzuwenden
intellectual aus immateriellen Pléne, Fertigkeiten fur immaterielle Werte,
properties (IP) Werten i.H.v. 50 % (Know-How), die erstmals vor dem
regime marketingbezogene 01.07.2016 von dieser

Befreiung der geistige Eigentumswerte Regelung profitiert
Conditional VerauBerungsgewinne und Urheberrechte haben, bis 30.06.2021.
deductibility of aus immateriellen
the capital gains | Werteni.H.v. 100 %
from the sale of
intangible 2018: nominaler KSt-
assets Regelsteuersatz: 9 %
embodying
rights to
royalties and
the deductibility
of 50 per cent
of the amount
of royalties
(Auch IP regime
for royalities
and capital
gains oder
“Intangible
property for
royalties and
capital gains”)
2003
gedndert 2012
Act CLVI 2011
Act XLIl 2002

Uruguay Benefits under Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Patente, Software Letztmals anzuwenden
lit S art. 52 del aus immateriellen flr immaterielle Werte,
Texto Ordenado | Werten i.H.v. 100 % die erstmals vor dem
1996 for 01.01.2018 von dieser
biotechnology 2018: nominaler KSt- Regelung profitiert
and for Regelsteuersatz: 25 % haben, bis 30.06.2021.
software

Uruguay Free trade Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Samtliche Einkilinfte
zones aus immateriellen natirliche dieser Unternehmen Letztmals anzuwenden
1987 Werten i.H.v. 100% Personen werden beguinstigt Dies bis 07.03.2018,

umfasst somit samtliche Keine
Law 15.921 2018: nominaler KSt- immateriellen Werte. Bestandschutzregelung
Regelsteuersatz: 25 %
Zypern Cyprus Befreiung der Einkiinfte Korperschaften Patente,
Intellectual aus immateriellen marketingbezogene Letztmals anzuwenden
Property Werten i.H.v. 80% geistige Eigentumswerte flr immaterielle Werte,
Regime und Urheberrechte die erstmals vor dem
2018: nominaler KSt- 01.07.2016 von dieser
2012 Regelsteuersatz: Regelung profitiert
12,5% haben, bis 30.06.2021.
Amendment

L102(1)/2012 to
the Income Tax
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L118(1)/2002

Daneben bestehen Praferenzregelungen, deren Uberpriifung auf Konformitat mit dem Nexus-
Ansatz noch andauert. Diese Regelungen sind unter I11. aufgefuhrt.
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I11. Praferenzregelungen, die im VZ 2018 noch nicht abschlie3end gepriuft wurden

In Fallen in denen Zahlungen im Sinne des § 4] Absatz 1 Satz 1 oder Satz 2 EStG unmittelbar
oder mittelbar in Préferenzregelungen, die in der Tabelle zu Ill. aufgefuhrt sind, besteuert
werden, sollen diese Falle verfahrensrechtlich offen gehalten werden, bis eine abschlielende
Prifung der Nexus-Konformitat erfolgt ist. Sie sind daher nach § 164 AO unter dem
Vorbehalt der Nachpriifung zu veranlagen. Gleichwohl ist der Lizenzaufwand als abziehbare
Betriebsausgabe zu behandeln, sofern keine Grinde auBerhalb von § 4j EStG dem Abzug

entgegenstehen.
Staat Bezeichnung Art der Beglinstigung | Begiinstigte Begilinstigte Anwendungszeitraum
der Regelung Personen immaterielle Werte

zone taxation

regime

1996

qualifizierten
Einklinfte von der
Korperschaftssteuer
(15 %) fur die ersten 6
Jahre, dann 50%
SteuerermaRigung fur
die folgenden 10
Jahre

immateriellen Werten

(inoffiziell in (Ansdssigkeit und
Englisch) und Steuersysteme des
Jahr der jeweiligen Staates
Einfihrung sind maRgeblich)’
Brunei Pioneer services | Befreiung der Kérperschaften u.a. Forschung und Regelung wurde
Darussalam companies Einklinfte fur 8-11 Entwicklung, bislang noch nicht
Jahre bzw. 5-10 Jahre Computerdienstleistung geandert oder
Investment fiir den Finanzsektor en, Industriedesign aufgehoben.
Incentive Order
2001

Cook Islands International Befreiung der Kérperschaften Samtliche Einklinfte der Regelung wurde

companies Einkiinfte von Unternehmen werden bislang noch nicht
registrierten beglinstigt. Dies umfasst | geandert oder
,International somit samtliche aufgehoben.
Companies” immateriellen Werte.

Dominica International Befreiung der Kérperschaften Samtliche Einkilinfte der Letztmals anzuwenden
business Einklinfte von Unternehmen werden fur immaterielle Werte,
companies internationalen begilinstigt. Dies umfasst | die erstmals vor dem

Unternehmen somit samtliche 01.01.2019 von dieser
immateriellen Werte. Regelung profitiert
haben, bis 30.06.2021.

Jordanien Aqgaba special ErmaRigter Steuersatz | Korperschaften Samtliche Einklinfte der Regelung wurde

economic zone (5 %) Unternehmen werden bislang noch nicht
beglinstigt. Dies umfasst | gedndert oder

2001 somit samtliche aufgehoben
immateriellen Werte.

Litauen Free economic Befreiung der Kérperschaften Einkiinfte aus Regelung wurde

bislang noch nicht
gedndert oder

aufgehoben.

Es handelt sich um eine
Sonderregelung flr
eine strukturschwache
Region gem. Kapitel 6
des Abschlussberichts
2015 zu Aktionspunkt 5
OECD (2016).

" Umfasst in der Regel auch in diesem Staat anséssige Betriebsstatten.
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Effektive Hohe der
Praferenzbesteuerun
g:

0 % fur die ersten 6
Jahre, dann 7,5 % fur
die folgenden 10

Staaten von

Amerika

Intangible

Income (FDII)

2018

Steuerbefreiung fur
auslandische
Einklinfte

Effektive Hohe der
Praferenzbesteuerun
g:

13,125%

Einklnfte der
Gesellschaft werden
begilinstigt. Dies umfasst
somit auch auslandische
Einklinfte aus

immateriellen Werten.

Jahre
Paraguay Investment of Steuerverglinstigunge | Korperschaften Marken, Zeichnungen, Regelung wurde
capital from n(u.a. und natiirliche industrielle Modelle und | bislang noch nicht
abroad Steuerbefreiung auf Personen Verfahren und andere gedndert oder
Investment of Transaktionen lizenzierbare Formen aufgehoben.
domestic and immaterieller des
foreign capital Vermogenswerte) Technologietransfers
1990
Law 60/90
Qatar Free zone at Befreiung der Kérperschaften Forschung und Regelung wurde
science & Einkiinfte aus Entwicklung, bislang noch nicht
technology park | Aktivitaten innerhalb Produktentwicklung, gedndert oder
der Free Zone technische Aktivitaten aufgehoben.
Qatar Free zone areas 20 Jahre Kérperschaften Technologie, inklusive Regelung wurde
Steuerbefreiung fur Forschung und bislang noch nicht
Einklinfte aus Entwicklung gedndert oder
bestimmte aufgehoben.
Aktivitdten innerhalb
der Free Zone
Vereinigte Foreign Derived | Teilweise Kérperschaften Samtliche ausldndischen | Regelung wurde

bislang noch nicht
gedndert oder

aufgehoben.

Die vorgenannten Listen erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, da aufgrund der
weltweiten Steuergesetzgebung nicht sichergestellt ist, dass alle weltweiten Praferenzregime
identifiziert und geprift wurden.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil | vertffentlicht. Es steht ab sofort fiir eine
Ubergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen
(http://www.bundesfinanzministerium.de) zum Download bereit.

Im Auftrag




http://www.bundesfinanzministerium.de/
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Bundesfinanzhof %

Oberster Gerichtshof des Bundes fir Steusrn und Lolle

BUNDESFINANZHOF Urteil vom 20.11.2019, XI R 46/17
ECLI:DE:BFH:2019:U.201119.XIR46.17.0

Zur Bewertung ungewisser Verbindlichkeiten; Mafigeblichkeit der Handelsbilanz fiir die Steuerbilanz nach Inkrafttreten des
BilMoG

Leitsatze

Der Handelsbilanzwert fir eine Rickstellung bildet auch nach Inkrafttreten des BilMoG gegentiber einem hdoheren
steuerrechtlichen Rickstellungswert die Obergrenze (Anschluss an die BFH-Urteile vom 11.10.2012 - | R 66/11, BFHE 239,
315, BStBI 11 2013, 676; vom 13.07.2017 - IV R 34/14, BFH/NV 2017, 1426).

Tenor

Die Revision der Klagerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 07.12.2016 - 1 K 1912/14 wird als
unbegriindet zuriickgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klagerin zu tragen.

Tatbestand

1 Streitig ist die "Deckelung" der Hohe des steuerrechtlichen Rickstellungsbetrags durch den niedrigeren
handelsrechtlichen Rickstellungsbetrag.

2  Unternehmensgegenstand der ... gegriindeten Klagerin und Revisionsklagerin (Klagerin), einer GmbH, ist der Abbau
und die Verwertung von Rohstoffen. Fiir Verpflichtungen zur Rekultivierung von Abbaugrundstiicken bildete sie in
Handels- und Steuerbilanzen Ruickstellungen.

3  In der Handelsbilanz zum 31.12.2010 erfasste sie Ansammlungsrickstellungen in Héhe von 295.870 EUR, bei deren
Ermittlung geschatzte Kostensteigerungen bis zum Erflillungszeitpunkt einbezogen wurden; der auf diese Weise
ermittelte Erfullungsbetrag wurde mit einem Zinssatz von 4,94 % abgezinst. Steuerrechtlich erfolgte die Ermittlung
ohne kinftige Kostensteigerungen; der ermittelte Verpflichtungsbetrag wurde entsprechend dem Schreiben des
Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 09.12.1999 - IV C 2 - S 2175 - 30/99 (BStBI | 1999, 1127) nicht
abgezinst und betrug laut Steuerbilanz 348.105 EUR.

4 Im Rahmen einer fur die Jahre 2007 bis 2010 durchgefihrten AufRenpriifung kirzte der Priifer unter Hinweis auf § 6
Abs. 1 Nr. 3a des Einkommensteuergesetzes (EStG) die von der Klagerin gebildete und aus anderen (zwischen den
Beteiligten nicht streitigen) Griinden auf 330.685 EUR korrigierte Ruckstellung laut Steuerbilanz zum 31.12.2010 um
34.815 EUR auf den niedrigeren Handelsbilanzwert in Hohe von 295.870 EUR, weil ansonsten steuerrechtlich ein
héherer Ruckstellungsbetrag als in der Handelsbilanz ausgewiesen werde. Fur den sich aus der erstmaligen
Anwendung des Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz - BilMoG) vom
25.05.2009 (BGBI 1 2009, 1102) in 2010 hieraus ergebenden Gewinn in Héhe von 34.815 EUR bildete er sodann eine
Rucklage fiir Rickstellungsauflésung nach R 6.11 Abs. 3 Satz 2 der Einkommensteuer-Richtlinien 2012 (EStR 2012)
in H6he von 14/15 des sich aus der Aufldsung der Riickstellung ergebenden Gewinns (jahrlich 2.321 EUR).

5  Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) folgte dem in dem nach § 164 Abs. 2 der
Abgabenordnung gednderten Kdrperschaftsteuerbescheid fir das Jahr 2010 vom 15.11.2013. Der Einspruch blieb
erfolglos (Einspruchsentscheidung vom 13.06.2014).

6 Das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz wies die Klage gegen den Koérperschaftsteuerbescheid fir 2010 vom
15.11.2013 mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2017, 693 verdffentlichten Urteil vom
07.12.2016 - 1 K 1912/14 ab. Das FG vertrat die Ansicht, dass der handelsrechtlich anzusetzende abgezinste Wert
nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG fur die Steuerbilanz als Obergrenze zu beachten sei.

7 Mit der Revision rigt die Klagerin die Verletzung materiellen Rechts. Es sei mit dem BilMoG die formelle
MalRgeblichkeit, die eine Bindung des konkreten Bilanzansatzes in der Handelsbilanz fiir die Steuerbilanz vorsieht,
abgeschafft worden. Seitdem bestehe nur noch eine materielle MaRRgeblichkeit der handelsrechtlichen Grundsatze
ordnungsmaRiger Buchfiihrung (GoB) firr die Steuerbilanz, soweit diese nicht durch steuerrechtliche
Spezialvorschriften durchbrochen werde. Steuerrechtliche Wahlrechte kénnen nach Auffassung der Klagerin somit
unabhangig von der Handelsbilanz ausgetbt werden.

1 NRM-SODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information. 21.02.2020, 16:48
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8 Die handelsrechtlichen GoB kénnten im Bereich der Bewertung nur noch herangezogen werden, wenn die
Regelungen des § 6 EStG lickenhaft seien. Dies fiihre dazu, dass sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. a bis f EStG ein
ganz eigenstandiges steuerrechtliches Bewertungskonzept ergebe. Dieses gehe gemafl dem umfassenden
steuerrechtlichen Bewertungsvorbehalt (§ 5 Abs. 6 EStG) dem allgemeinen MaRgeblichkeitsgrundsatz vor.

9 Am Vorrang des umfassenden steuerrechtlichen Bewertungsvorbehalts (§ 5 Abs. 6 EStG) andere sich auch durch den
Einleitungssatz des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG nichts. Man kénne die Formulierung "héchstens" im Einleitungssatz zu § 6
Abs. 1 Nr. 3a EStG zwar so verstehen, dass ein steuerrechtliches Wahlrecht bestehe, einen Ansatz unterhalb eines
Ruckstellungsbetrages i.S. des § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. a bis f EStG zu bilden (so auch Hoffmann, Steuern und
Bilanzen 2012, 849, 850); jedoch sei damit kein niedrigerer Handelsbilanzansatz gemeint. Vielmehr markiere die
Regelung des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG einen Hochstbetrag gegenuber einem Wert nach den steuerrechtlichen
Bewertungsgrundsatzen fiir Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG).

10 Die Formulierung "héchstens insbesondere” kdnne sinnvollerweise nur bedeuten, dass im Fall von --nach Anwendung
des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG verbleibenden-- Regelungsliicken zunachst § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG und bei dann immer
noch verbleibenden Regelungsliicken auch die GoB (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG) heranzuziehen seien. Damit komme
eine Verdrangung des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG nicht in Betracht.

11 Des Weiteren stehe der Beschluss des GroRRen Senats des Bundesfinanzhofs (BFH) zum subjektiven Fehlerbegriff
vom 31.01.2013 - GrS 1/10 (BFHE 240, 162, BStBI 1l 2013, 317) entgegen. Danach sollen handelsrechtliche
Bilanzierungswahlrechte méglichst zuriickgedrangt werden, um "Manipulationen" der steuerrechtlichen
Bemessungsgrundlage und damit der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit zu vermeiden. Weiterhin stehe der Losung
des FG entgegen, dass die gesetzgeberische Zielsetzung, das BilMoG steuerneutral auszugestalten, nicht erreicht
wirde.

12 Die Klagerin beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben und den Bescheid fiir 2010 Uber Kérperschaftsteuer vom
15.11.2013 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 13.06.2014 dahingehend zu &ndern, dass der Betrag der
Ruckstellung fiir RekultivierungsmaRnahmen laut Steuerbilanz in Héhe von 330.685 EUR zum Ansatz kommt und
nicht auf den handelsrechtlich zu bilanzierenden, niedrigeren Ruickstellungsbetrag in Héhe von 295.870 EUR
herabzusetzen ist, und das zu versteuernde Einkommen unter Berlicksichtigung der entfallenden Ricklagenbildung
gemal R 6.11 Abs. 2 und 3 EStR 2012 herabzusetzen.

13 Das FA beantragt, die Revision als unbegriindet zuriickzuweisen.

14 Es tragt vor, dass der MaRgeblichkeitsgrundsatz durch das BilMoG nicht in formeller Hinsicht abgeschafft worden sei.
An dem MalRgeblichkeitsgrundsatz sei --wie die Vorinstanz und der BFH in seinem Urteil vom 11.10.2012 - | R 66/11
(BFHE 239, 315, BStBI 11 2013, 676) es verstanden hatten-- festzuhalten. Es sei nicht eine "RestmaRgeblichkeit" des
Handelsbilanzrechts gegeben, sondern es sei --wie sich aus § 5 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG n.F. ergebe-- der
handelsrechtliche Ansatz fiir die steuerrechtlichen Zwecke mafgeblich. Dieser Grundsatz werde nur dann
durchbrochen, wenn die steuerrechtlichen Sonderbestimmungen dazu fiihrten, dass der handelsrechtliche Wertansatz
unterschritten werde (BFH-Urteil in BFHE 239, 315, BStBI 11 2013, 676).

15 Das dem Verfahren beigetretene BMF tragt in seiner Stellungnahme vor, dass aus dem Wortlaut des § 6 Abs. 1 Nr. 3a
EStG "hochstens insbesondere" keine Durchbrechung der MaRRgeblichkeit entnommen werden kénne. Soweit die
Klagerin auch einen Vergleich mit § 6a EStG anstelle, weil dort auch das Wort "h6chstens" enthalten sei und dort i.S.
einer norminternen Begrenzung und nicht in Bezug auf einen niedrigeren handelsbilanziellen Riickstellungswert
verstanden werde, sei dies ebenfalls nicht geeignet, einen Bezug zu handelsbilanziellen Werten zu verhindern.

16 Mit dem Wortzusatz "insbesondere" habe der Gesetzgeber gerade zum Ausdruck gebracht, dass es weitere
Obergrenzen gebe. Auch im Rahmen einer historischen Auslegung ergebe sich, dass ein niedrigerer
handelsbilanzieller Wert ggf. zugrunde zu legen sei. Dies sei eindeutig aus der Gesetzesbegriindung zu § 6 Abs. 1
Nr. 3a EStG zu entnehmen (BTDrucks 14/443, 23).

17 Durch das BilMoG habe sich daran nichts geandert. Hatte der Gesetzgeber wegen der handelsrechtlichen
Anderungen auch in steuerrechtlicher Hinsicht eine Anderung herbeifiihren wollen, hitte er die Worte "hdchstens
insbesondere" in § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG gestrichen. Auch der grundsatzliche Wille des Gesetzgebers, bei Einfihrung
des BilMoG steuerneutral zu handeln, andere nichts an dieser Bewertung. Zum einen sei bereits nicht erkennbar,
dass der Gesetzgeber bei Einfiihrung des BilMoG alle bisher geltenden Bilanzierungsgrundsatze mit dem Ziel einer
Steuerneutralitat iberschreiben wollte. Weiterhin habe er sich mit den Folgen der kodifizierten MaRgeblichkeit
handelsrechtlicher Wertansatze als Obergrenze in § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG gar nicht beschaftigt. Uberdies habe die
Klagerin genugend handelsrechtliche Gestaltungsmaoglichkeiten gehabt, um eine Steuerneutralitat herbeizufiihren.

18 Auch im Rahmen einer teleologischen bzw. systematischen Auslegung komme man nicht zu einem anderen Ergebnis.
Die handelsrechtliche MaRgeblichkeit i.S. von § 5 Abs. 1 EStG habe sich seit der Einfiihrung des § 6 Abs. 1 Nr. 3a
EStG zwar verandert. Dennoch sei der Wortlaut des § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG nach dem BilMoG eindeutig in der Weise
zu verstehen, dass die handelsrechtliche Mafgeblichkeit fur die Steuerbilanz zunachst bestehe. Sie werde nur dann
und nur insoweit durchbrochen, als der Gesetzgeber steuerrechtliche Ansatz- oder Bewertungsvorbehalte
festgeschrieben habe (§ 5 Abs. 6 EStG). Da durch den "héchstens insbesondere"-Verweis der Bezug zur
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handelsrechtlichen Bewertung weiterhin bestehen bleiben sollte, habe keine Verselbstéandigung der Steuerbilanzwerte
von den Handelsbilanzwerten zugelassen werden sollen, selbst wenn die Steuerbilanz durch das BilMoG gegeniber
der Handelsbilanz deutlich verselbstandigt sei.

19 Schlielilich sei auch der Riickgriff der Klagerin auf den Beschluss des Grofen Senats des BFH in BFHE 240, 162,
BStBI 11 2013, 317 nicht erfolgversprechend. Einerseits handele es sich um verschiedene Sachverhalte; andererseits
handele es sich bei dem vom Steuerpflichtigen ausgelibten Wahlrecht nicht um eine "Manipulation der steuerlichen
Bemessungsgrundlage durch handelsrechtliche Bilanzierungswahlrechte". Denn es gehe nicht um eine
unterschiedliche subjektive Beurteilung der Rechtslage durch den Steuerpflichtigen, weil dieser durch die Austbung
des Wahlrechts objektive Tatsachen in die eine oder andere Richtung geschaffen habe. Es sei auch nicht von einer
"Besteuerung nach Wahl" wegen verschiedener Rechtsansichten auszugehen, wie der Grof3e Senat dies ausfihrt,
sondern es gehe um vom Gesetzgeber eingerdumte (handelsrechtliche oder steuerrechtliche) Wahlrechte. Auch liege
keine Verletzung von Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) vor.

Entscheidungsgriinde

20 Die Revision der Klagerin ist unbegriindet und war daher zurlickzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung
--FGO--).

21 Rechtsfehlerfrei hat das FG die Hohe der streitgegenstandlichen Rickstellung unter Anwendung der Vorschrift des
§ 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG in der fir das Streitjahr malRgebenden Fassung bewertet und mit dem gegentber dem
steuerbilanziellen Wert niedrigeren handelsrechtlichen Wertansatz bericksichtigt.

22 1.Gemal § 8 Abs. 1 des Korperschaftsteuergesetzes (KStG) i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG hat die GmbH in ihren
Bilanzen das Betriebsvermdgen anzusetzen, das nach den handelsrechtlichen GoB auszuweisen ist. Diese ergeben
sich u.a. aus § 249 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB). Danach sind fiir ungewisse Verbindlichkeiten
Ruckstellungen zu bilden. Ungewisse Verbindlichkeiten in diesem Sinne sind einerseits Verbindlichkeiten, die dem
Grunde nach bestehen, deren Hohe aber noch ungewiss ist, andererseits Verbindlichkeiten, deren kiinftiges
Entstehen, ggf. zusatzlich auch deren Hohe, noch ungewiss ist (stdndige Rechtsprechung des BFH, vgl. dazu etwa
BFH-Urteile vom 27.06.2001 - | R 45/97, BFHE 196, 216, BStBI 11 2003, 121; vom 30.11.2005 - | R 110/04, BFHE 212,
83, BStBI 11 2007, 251; vom 13.02.2019 - XI R 42/17, zur amtlichen Veroffentlichung bestimmt, BFH/NV 2019, 1197).

23 Die Bewertung von Wirtschaftsgitern in der Steuerbilanz folgt den handelsrechtlichen Vorschriften, soweit dem
steuerrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen (§ 5 Abs. 6 EStG). Fir die Bewertung der im Streitfall --unstreitig--
vorliegenden Sachleistungsriickstellung sieht die Vorschrift des bereits mit dem Steuerentlastungsgesetz vom
24.03.1999 (BGBI 1 1999, 402) eingefuhrten § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG vor, dass Ruckstellungen "héchstens
insbesondere" unter Beriicksichtigung der sodann unter den Buchst. a bis f folgenden Grundsatze anzusetzen sind.

24 2. Die im Einleitungssatz des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG enthaltene Regelung, dass Ruckstellungen "héchstens
insbesondere" mit den Betragen nach den folgenden Grundsatzen in Buchst. a bis f anzusetzen sind, fiihrt dazu, dass
die sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. a bis f EStG ergebenden Ruckstellungsbetrage den zulassigen Ansatz nach der
Handelsbilanz nicht tiberschreiten durfen (vgl. BFH-Urteile in BFHE 239, 315, BStBI |1 2013, 676, Rz 14, zu
Zeitrdumen vor Inkrafttreten des BilMoG; vom 13.07.2017 - IV R 34/14, BFH/NV 2017, 1426, Rz 29, ohne
Bindungswirkung fiir den dortigen Streitfall und ebenfalls fur Zeitrdume vor Inkrafttreten des BilMoG; ebenso Wacker,
Hochstrichterliche Finanzrechtsprechung --HFR-- 2013, 489; Martens in juris PraxisReport Steuerrecht 15/2013
Anm. 1; Meurer, Betriebs-Berater --BB-- 2012, 2807; Blimich/Krumm, § 5 EStG Rz 186; Blimich/Ehmcke, § 6 EStG
Rz 976a; Maus, Neue Wirtschaftsbriefe 2012, 3542; Schmidt/Kulosa, EStG, 38. Aufl., § 6 Rz 471; Schindler in
Kirchhof, EStG, 18. Aufl., § 6 Rz 154; Hérhammer/Schumann in Kanzler/Prinz, Handbuch Bilanzsteuerrecht, 3. Aufl.,
Rz 2647; Schubert in BeckBilKkomm, 12. Aufl., § 253 HGB Rz 152; R 6.11 Abs. 3 Satz 1 EStR 2012;
Oberfinanzdirektion Minster vom 13.07.2012, Deutsches Steuerrecht --DStR-- 2012, 1606; a.A. Briesemeister/Joisten
/Vossel, Finanz-Rundschau --FR-- 2013, 164; Korn, Kélner Steuerdialog --KOSDI-- 2013, 18260, 18265 f.;
KKB/Teschke/Kraft, § 6 EStG, 4. Aufl., Rz 183; Zwirner/Endert/Sepetauz, DStR 2012, 2094; Prinz/Fellinger, Die
Unternehmensbesteuerung 2013, 362; Hennrichs in Tipke/Lang, Steuerrecht, 23. Aufl., § 9 Rz 288, m.w.N.).

25 a)Malgebend fir die Interpretation eines Gesetzes ist der in ihm zum Ausdruck kommende objektivierte Wille des
Gesetzgebers (vgl. z.B. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts --BVerfG-- vom 09.11.1988 - 1 BvR 243/86,
BVerfGE 79, 106, unter B.1l.1.; BFH-Urteil vom 18.12.2014 - IV R 22/12, BFHE 248, 354, BStBI 1 2015, 606, Rz 24,
jeweils m.w.N.). Der Feststellung des zum Ausdruck gekommenen objektivierten Willens des Gesetzgebers dienen die
Auslegung aus dem Wortlaut der Norm (grammatikalische Auslegung), aus dem Zusammenhang (systematische
Auslegung), aus ihrem Zweck (teleologische Auslegung) sowie aus den Gesetzesmaterialien und der
Entstehungsgeschichte (historische Auslegung); zur Erfassung des Inhalts einer Norm darf sich der Richter dieser
verschiedenen Auslegungsmethoden gleichzeitig und nebeneinander bedienen (z.B. BFH-Urteil vom 01.12.1998 -

VII R 21/97, BFHE 187, 177, HFR 1999, 197, unter 1.2.a, Rz 12, m.w.N.; BFH-Beschluss vom 21.07.2016 -

IV R 26/14, BFHE 254, 371, BStBI 11 2017, 202, Rz 36). Ziel jeder Auslegung ist die Feststellung des Inhalts einer
Norm, wie er sich aus dem Wortlaut und dem Sinnzusammenhang ergibt, in den sie hineingestellt ist (vgl. BFH-Urteile
vom 09.04.2008 - 11 R 39/06, BFH/NV 2008, 1529; in BFHE 248, 354, BStBI 1l 2015, 606, Rz 24, m.w.N.; BFH-
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Beschluss in BFHE 254, 371, BStBI Il 2017, 202, Rz 36). Gegen seinen Wortlaut ist die Auslegung eines Gesetzes
allerdings nur ausnahmsweise moglich, wenn die wortgetreue Auslegung zu einem sinnwidrigen Ergebnis fihrt, das
vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt sein kann, oder wenn sonst anerkannte Auslegungsmethoden dies verlangen
(z.B. BFH-Urteil vom 21.10.2010 - IV R 23/08, BFHE 231, 544, BStBI Il 2011, 277, Rz 23, m.w.N.; BFH-Beschluss in
BFHE 254, 371, BStBI 11 2017, 202, Rz 36).

26 b) Aus dem Wortlaut des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG "hdchstens insbesondere" ergibt sich keine Durchbrechung der
MaRgeblichkeit. Vielmehr lasst er einen Wortsinn zu, der einen unterhalb des Riickstellungsbetrages nach den
folgenden Buchst. a bis f ergebenden Betrag aufgrund handelsrechtlicher oder steuerrechtlicher
Bewertungsvorschriften erfasst. Mit dem Wortzusatz "insbesondere" hat der Gesetzgeber gerade zum Ausdruck
gebracht, dass es weitere Obergrenzen gibt.

27 c) Zu diesem Ergebnis flihrt auch eine historische und systematische Auslegung sowie der Zweck der Vorschrift.

28 aa) Aus einer historischen Auslegung ergibt sich, dass ein niedrigerer handelsbilanzieller Wert als der steuerrechtliche
Wert zugrunde zu legen ist. Dies ist zunachst eindeutig der Begriindung des Gesetzentwurfs zu § 6 Abs. 1 Nr. 3a
EStG zu entnehmen (vgl. BTDrucks 14/443, 23; BFH-Urteile in BFHE 239, 315, BStBI Il 2013, 676, Rz 14; in BFH/NV
2017, 1426, Rz 29; R 6.11 Abs. 3 Satz 1 EStR 2012; ebenso Wacker, HFR 2013, 489; Meurer, BB 2012, 2807;
Schmidt/Kulosa, a.a.0., § 6 Rz 471; Blimich/Krumm, § 5 EStG Rz 186; Bliimich/Ehmcke, § 6 EStG Rz 976a;
Hoérhammer/Schumann in Kanzler/ Prinz, a.a.0., Rz 2647; a.A. Briesemeister/Joisten/Vossel, FR 2013, 164; Korn,
KOSDI 2013, 18260, 18265 f.). Dort heift es: "Zum Einleitungssatz - Klarstellung, dass die in § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG
genannten Grundsatze keine abschlieBende Aufzahlung enthalten. Die beispielsweise in § 5 EStG festgelegten
Regeln sind ebenfalls zu beachten. Ist der Ausweis fiir die Riickstellung in der Handelsbilanz zulassigerweise
niedriger als der sich nach § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG ergebende Ausweis, so ist der Ausweis in der Handelsbilanz fur die
Steuerbilanz malgebend."

29 bb) Auch eine systematische Auslegung fiihrt zum Hochstansatz des handelsrechtlichen Bilanzwertes. Zwar hat sich
die handelsrechtliche MaRgeblichkeit i.S. von § 5 Abs. 1 EStG seit der Einfuhrung des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG
verandert. Dennoch ist der Wortlaut des § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG nach dem BilMoG in der Weise zu verstehen, dass
die handelsrechtliche MaRgeblichkeit fir die Steuerbilanz zunachst besteht. Sie wird nur dann und nur insoweit
durchbrochen, als der Gesetzgeber steuerrechtliche Ansatz- oder Bewertungsvorbehalte festgeschrieben hat (§ 5
Abs. 6 EStG). Da durch den "hdchstens insbesondere"-Verweis der Bezug zur handelsrechtlichen Bewertung
weiterhin bestehen bleiben sollte, hat dies keine Verselbstandigung der Steuerbilanzwerte von den
Handelsbilanzwerten zur Folge gehabt, selbst wenn die Steuerbilanz durch das BilMoG gegeniber der Handelsbilanz
deutlich verselbstandigt wurde.

30 Dem Einwand der Klagerin, die Regelung in § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG sei eine abschlieende steuerrechtliche
Normierung, die allenfalls mit dem "héchstens"-Hinweis einen anderen steuerrechtlichen Wert in Bezug nimmt
(insbesondere § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG) und die somit die Anwendung des Handelsrechts nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG
ausschlieBe (ebenso Schmidt/Weber-Grellet, a.a.0., § 5 Rz 33), ist nicht zu folgen. § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG ist keine
abschlieRende Norm. Sie schlieRt die Anwendung des § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG nicht aus. Dies war die Ansicht des
BFH vor Inkrafttreten des BilMoG (vgl. BFH-Urteil in BFHE 239, 315, BStBI Il 2013, 676, Rz 14, und vor Einfiihrung
des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG bereits BFH-Urteil vom 15.07.1998 - | R 24/96, BFHE 186, 388, BStBI 1l 1998, 728, unter
11.3.) und dies hat sich auch fur die Zeitrdume danach nicht geéndert (ebenso Schubert in BeckBilkomm., a.a.O.,

§ 253 HGB Rz 152). Die Anderungen in der steuerrechtlichen Bewertung haben sich allein durch die Anderungen
handelsrechtlicher Bewertungsregeln ergeben (vgl. FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 07.12.2016 - 1 K 1912/14, EFG
2017, 693, Rz 29; Meurer, BB 2012, 2807, 2808).

31 cc) Auch der Regelungszweck tragt dieses Ergebnis. Die Vorschrift des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG verfolgt den Zweck,
realititsnahere Bewertungen von Ruckstellungen zu erreichen (BTDrucks 14/443, 3). Dieser Zielsetzung wird auch
der Bezug zum MaRgeblichkeitsgrundsatz gerecht, wenn der handelsrechtliche Wert der Riickstellung niedriger ist als
der steuerrechtliche (ebenso Meurer, BB 2012, 2807). So wird z.B. fiir Rickstellungen fur Verbindlichkeiten statt eines
pauschalen Zinssatzes von 5,5 % (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e EStG) nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB ein ihrer
Restlaufzeit entsprechender durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschaftsjahre im Rahmen der
Abzinsung angewandt oder es werden handelsrechtlich seit dem Inkrafttreten des BilMoG auch kuinftige
Entwicklungen bei der Ruckstellungsbewertung mit einbezogen, so dass auch insoweit eine realitatsnahere
Bewertung erfolgt (vgl. Kahle, Deutsche Steuer-Zeitung 2017, 904, 913).

32 dd) Der mit dem BilMoG verfolgte Zweck der Steuerneutralitat, der an verschiedenen Stellen in der Begriindung des
Gesetzentwurfs formuliert wurde (BTDrucks 16/10067, 41, 45, 52), wird durch diese Auslegung nicht beeintrachtigt.
Die Anwendung der durch das BilMoG eingeflihrten neuen handelsrechtlichen Bewertungsregeln fihrt zwar nunmehr
steuerrechtlich zu gewinnwirksamen Ruckstellungsauflésungen; alleinige Ursache ist aber das Handelsrecht (s. oben
unter 11.2.c bb). Soweit der Gesetzgeber mit den umfangreichen Anderungen durch das BilMoG eine steuerneutrale
Reform verwirklichen wollte, hat er dies letztlich an dieser Stelle nicht ins Gesetz ibernommen.

33 Ware es vom Gesetzgeber beabsichtigt gewesen, wegen der handelsrechtlichen Anderungen auch in
steuerrechtlicher Hinsicht insoweit eine Anderung herbeizufiihren, hitte er die Worte "héchstens insbesondere" in § 6
Abs. 1 Nr. 3a EStG gestrichen bzw. modifiziert. Waren Riickstellungen fur Sachleistungsverpflichtungen (wie etwa im
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Streitfall fir bergrechtliche Verpflichtungen) bislang handelsrechtlich nicht abzuzinsen, ergibt sich fiir diese mit
Inkrafttreten des BilMoG handelsrechtlich eine Abzinsung Uber einen Zeitraum bis zum Ende der Erfillung (§ 253
Abs. 2 HGB). Der Gesetzgeber hétte daher eine entsprechende Anderung des Einleitungssatzes in § 6 Abs. 1 Nr. 3a
EStG vornehmen miissen, wenn er eine dadurch sich ergebende Anderung des steuerrechtlichen Bilanzansatzes
hatte verhindern wollen. Dies ist nicht geschehen. Das generelle gesetzgeberische Motiv einer Steuerneutralitat des
handelsrechtlichen Reformteils hilft daher nicht Giber den Wortlaut hinweg (ebenso Blimich/Krumm, § 5 EStG Rz 186).
Demgemal sieht R 6.11 Abs. 3 Satz 2 und 3 EStR 2012 fiir Altfalle (Ruckstellungen spatestens zum 31.12.2009
passiviert) eine Ubergangsregelung vor (gewinnmindernde Riicklage in Héhe von 14/15 des Bewertungsgewinns
i.V.m. jahrlicher gewinnerhéhender Auflésung in Héhe von mindestens 1/15; s.a. Wacker, HFR 2013, 489).

34 3. Die weiteren Einwendungen der Klagerin stehen diesem Ergebnis nicht entgegen.

35 a) Soweit sie einwendet, dass die steuerbilanziellen Werte wegen Wegfalls der formellen MaRRgeblichkeit
grundsatzlich gemal § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG nicht von der Handelsbilanz abhangig seien, sondern nach
handelsrechtlichen GoB zu ermitteln waren, ist dem nicht zuzustimmen. Der Steuerpflichtige ist nicht nur an die
abstrakten Normen des EStG uber die Gewinnermittlung, sondern grundsatzlich auch an den im Einzelfall gewahlten
handelsrechtlichen Bilanzansatz gebunden (BFH-Urteile vom 25.04.1985 - IV R 83/83, BFHE 144, 25, BStBI Il 1986,
350, unter 4.; vom 24.01.1990 - | R 17/89, BFHE 160, 155, BStBI 1l 1990, 681, unter 2.2., m.w.N.; vom 21.10.1993 -
IV R 87/92, BFHE 172, 462, BStBI Il 1994, 176, unter .4.; vom 13.06.2006 - | R 84/05, BFHE 214, 178, BStBI 1l 2007,
94, unter 11.3.b aa). Daran hat sich nach dem Inkrafttreten des BilMoG, das den Gedanken der formellen
MaRgeblichkeit in seiner urspriinglichen Form aufgegeben hat, im Hinblick auf den Streitfall nichts geandert.

36 b) Auch aus dem Beschluss des Grof3en Senats des BFH in BFHE 240, 162, BStBI 11 2013, 317 zur Aufgabe des
subjektiven Fehlerbegriffs ergibt sich nichts anderes. Denn es handelt sich bei dem vom Steuerpflichtigen ausgeubten
Wabhlrecht nicht um eine "Manipulation der steuerlichen Bemessungsgrundlage durch handelsrechtliche
Bilanzierungswahlrechte"; es geht nicht um eine Bindungswirkung fiir das Finanzamt, die durch die Wahl zwischen
mehreren vertretbaren Rechtsansichten entstehen soll (vgl. Beschluss des GroRen Senats des BFH in BFHE 240,
162, BStBI 11 2013, 317, Rz 64), sondern um eine auf einer steuerrechtlichen Regelung (hier § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG)
beruhenden Beriicksichtigung eines ggf. bestehenden handelsrechtlichen Wahlrechts des Steuerpflichtigen.

37 c) Ebenso fihrt das Auslegungsergebnis auch nicht im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG zu einer verfassungswidrigen
Besteuerung. Denn auch eine Bericksichtigung handelsrechtlicher Bewertungsansatze im Rahmen der Anwendung
des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG fiihrt im Vergleich zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG nicht zu einer verfassungswidrigen
Ungleichbehandlung.

38 aa) Zunachst unterscheidet sich die Nr. 3a von der Nr. 3 des § 6 Abs. 1 EStG dadurch, dass es um die Bewertung
verschiedener Wirtschaftsguter geht. Wahrend in der Nr. 3 allgemein die Bewertung von Verbindlichkeiten geregelt
wurde, behandelt Nr. 3a Ruckstellungen. Der Gesetzgeber ist nicht verfassungsrechtlich verpflichtet, die fur
Verbindlichkeiten geltenden Abzinsungsgrundsatze auf Rickstellungen ohne weitere Differenzierungen zu lbertragen
(vgl. Wacker, HFR 2013, 489).

39 bb) Des Weiteren stellt die Anwendung des Mal3geblichkeitsgrundsatzes keine willkiirliche Regelung dar. Das BVerfG
hat selbst dargelegt, dass der MaRRgeblichkeitsgrundsatz seit jeher in erster Linie auf Griinden der Praktikabilitat der
unternehmerischen Gewinnermittlung basiert. Er wird von ihm nicht beanstandet (BVerfG-Beschluss vom 12.05.2009 -
2 BvL 1/00, BVerfGE 123, 111, BStBI Il 2009, 685, Rz 34). Kommt er nach einer steuerrechtlichen Vorschrift --hier § 6
Abs. 1 Nr. 3a EStG-- zur Anwendung, kann darin keine willkirliche Regelung liegen.

40 cc) Weiterhin erfordert der Gleichheitssatz nicht, dass eine Gleichbehandlung im jeweiligen Veranlagungszeitraum
erfolgt. Dass es durch die Auslegung des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG zu einer fur den Steuerpflichtigen unglinstigeren
Verlagerung der Gewinnminderung auf einen spateren Veranlagungszeitraum kommt, fiihrt nach der Rechtsprechung
des BVerfG nicht zu einem Versto3 gegen den Gleichheitssatz, da der Zeitpunkt der Gewinnminderung nach dem
BVerfG-Beschluss in BVerfGE 123, 111, BStBI Il 2009, 685 keine Bedeutung fiir die Bemessung der wirtschaftlichen
Leistungsfahigkeit hat - mafRgeblich ist allein der Totalgewinn. Im Ergebnis sind daher die Regelungen zu
Ruckstellungen in § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden (von einer VerfassungsmaRigkeit
des § 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG geht auch die bisherige Rechtsprechung des BFH aus, s. BFH-Urteile vom 27.01.2010 -

I R 35/09, BFHE 228, 250, BStBI 11 2010, 478, Rz 28; vom 05.05.2011 - IV R 32/07, BFHE 233, 524, BStBI Il 2012, 98,
Rz 48 ff.).

41 4. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1

)

In der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates! sind unter anderem Vorschriften fiir die
Speicherung und den Austausch bestimmter Informationen auf elektronischem Weg im

Bereich der Mehrwertsteuer festgelegt.

Die Zunahme des elektronischen Geschéftsverkehrs erleichtert den grenziiberschreitenden
Verkauf von Gegenstédnden und Dienstleistungen an Endverbraucher in den Mitliedstaaten.
In diesem Zusammenhang sind mit grenziiberschreitendem elektronischem Geschéftsver-
kehr Lieferungen gemeint, fiir die die Mehrwertsteuer in einem Mitgliedstaat geschuldet
wird, der Lieferer oder Dienstleister aber in einem anderen Mitgliedstaat, einem Drittgebiet
oder einem Drittland ansidssig ist. Betriigerische Unternehmen, die in einem Mitgliedstaat,
einem Drittgebiet oder einem Drittland ansissig sind, nutzen jedoch die Moglichkeiten des
elektronischen Geschéftsverkehrs aus, um unfaire Marktvorteile zu erlangen, indem sie
sich ihren Pflichten im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer entziehen. Gilt das Prinzip
der Besteuerung im Bestimmungsland, bendtigen die Mitgliedstaaten des Verbrauchs
geeignete Instrumente, um solche betriigerischen Unternehmen ermitteln und kontrollieren
zu konnen, da die Verbraucher keinen Aufzeichnungspflichten unterliegen. Es ist wichtig,
den grenziiberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug zu bekdmpfen, der durch das
betriigerische Verhalten einiger Unternehmen im Bereich des grenziiberschreitenden

elektronischen Geschaftsverkehrs verursacht wird.

Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 iiber die Zusammenarbeit
der Verwaltungsbehorden und die Betrugsbekdmpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer
(ABIL. L 268 vom 12.10.2010, S. 1).
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3)

4

Bislang erfolgte die Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehdrden der Mitgliedstaaten
(im Folgenden "Steuerbehorden") bei der Bekdmpfung des Mehrwertsteuerbetrugs
iiblicherweise auf der Grundlage von Aufzeichnungen der unmittelbar am steuerpflichtigen
Umsatz beteiligten Unternehmen. Bei grenziiberschreitenden Lieferungen von Unter-
nehmen an Verbraucher, die typisch fiir den elektronischen Geschiftsverkehr sind, sind
solche Informationen méglicherweise nicht immer unmittelbar verfiigbar. Deshalb sind
neue Instrumente erforderlich, damit die Steuerbehdrden den Mehrwertsteuerbetrug

wirksam bekdmpfen konnen.

In den allermeisten Féllen von grenziiberschreitenden Online-Einkdufen durch
Verbraucher in der Union werden die Zahlungen iiber Zahlungsdienstleister abgewickelt.
Um Zahlungsdienste zu erbringen, verfiigt ein Zahlungsdienstleister liber bestimmte
Informationen zur Identifizierung des Empfingers der grenziiberschreitenden Zahlung
sowie iiber Angaben zum Datum, zur Hohe des Betrags und zum Ursprungsmitgliedstaat
der Zahlung. Die Steuerbehdrden bendtigen diese Informationen, um ihre grundlegenden
Aufgaben der Ermittlung betriigerischer Unternehmen und der Feststellung der Mehrwert-
steuerschuld im Zusammenhang mit grenziiberschreitenden Lieferungen von Unternehmen
an Verbraucher auszufiihren. Es ist daher notwendig und verhiltnisméBig, dass die
mehrwertsteuerrelevanten Informationen, tiber die Zahlungsdienstleister verfiigen, den
Mitgliedstaaten zur Verfiigung gestellt werden, und dass die Mitgliedstaaten diese
Informationen in ihrem nationalen elektronischen Informationssystem speichern kénnen
sowie diese an ein zentrales elektronisches Zahlungsinformationssystem {ibermitteln, um
grenziiberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug insbesondere in Bezug auf Lieferungen von

Unternehmen an Verbraucher aufzudecken und zu bekédmpfen.
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)

(6)

Im Hinblick auf die wirksame Bekdampfung des Mehrwertsteuerbetrugs ist es notwendig
und verhéltnisméBig, den Mitgliedstaaten die Instrumente fiir die Erhebung, Speicherung
und Ubermittlung der von den Zahlungsdienstleistern bereitgestellten Informationen zur
Verfiigung zu stellen und den Eurofisc-Verbindungsbeamten Zugang dazu zu gewéhren,
sofern diese Informationen im Zusammenhang mit mutmaBlichen Fillen von Mehrwert-
steuerbetrug oder mit der Aufdeckung des Mehrwertsteuerbetrugs stehen. Diese Instru-
mente sind von wesentlicher Bedeutung, da die Steuerbehorden diese Informationen fiir die
Zwecke von Mehrwertsteuerkontrollen und zum Schutz der 6ffentlichen Einnahmen sowie
der ehrlichen Unternehmen in den Mitgliedstaaten benétigen, wodurch wiederum

Arbeitspléitze und die Biirgerinnen und Biirger der Union geschiitzt werden.

Es ist wichtig, dass die Verarbeitung von Informationen iiber Zahlungen durch die
Mitgliedstaaten in einem angemessenen Verhéltnis zum Ziel der Bekdmpfung des
Mehrwertsteuerbetrugs steht. Daher sollten keine Informationen iiber Verbraucher oder
Zahler und tiber Zahlungen, die wahrscheinlich nicht im Zusammenhang mit einer
wirtschaftlichen Tétigkeit stehen, von den Mitgliedstaaten erhoben, gespeichert oder

ubermittelt werden.

14128/19 AMM/cw 4

ECOMP.2.B DE





(7

Um das Ziel einer wirksameren Bekdmpfung des Mehrwertsteuerbetrugs zu erreichen,
sollte ein zentrales elektronisches Zahlungsinformationssystem (im Folgenden "CESOP")
errichtet werden, an das die Mitgliedstaaten die Zahlungsinformationen, die sie erheben
und die sie auf nationaler Ebene speichern kénnen, libermitteln. Das CESOP sollte fiir
einzelne Zahlungsempfanger alle von den Mitgliedstaaten iibermittelten mehrwert-
steuerrelevanten Zahlungsinformationen speichern, aggregieren und analysieren. Das
CESOP sollte in der Lage sein, einen vollstindigen Uberblick iiber die von in den
Mitgliedstaaten befindlichen Zahlern an Zahlungsempfanger geleisteten Zahlungen zu
generieren und den Eurofisc-Verbindungsbeamten die Ergebnisse spezifischer Analysen
der Informationen zur Verfiigung zu stellen. Das CESOP sollte in der Lage sein,
Mehrfachaufzeichnungen derselben Zahlung zu erkennen — beispielsweise konnte dieselbe
Zahlung sowohl von der Bank als auch vom Kartenaussteller eines bestimmten Zahlers
gemeldet werden — und die von den Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen zu berei-
nigen, z. B. durch das Loschen von Duplikaten und die Bereinigung von Datenfehlern, und
es den Eurofisc-Verbindungsbeamten zu ermdglichen, die Zahlungsinformationen mit den
thnen vorliegenden Mehrwertsteuerdaten abzugleichen, Abfragen fiir Untersuchungen
mutmallicher Fille von Mehrwertsteuerbetrug oder zur Aufdeckung von Betrugsfillen

vorzunehmen und zusétzliche Informationen hinzuzufiigen.
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®)

Steuern sind ein wichtiges Ziel des allgemeinen 6ffentlichen Interesses der Union und der
Mitgliedstaaten, was im Zusammenhang mit mdglichen Beschrankungen der Pflichten und
Rechte gemil der Verordnung (EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und des
Rates! und der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europiischen Parlaments und des Rates?
anerkannt wurde. Beschrankungen in Bezug auf Datenschutzrechte sind aufgrund der Art
und des Umfangs der Informationen, die von Zahlungsdienstleistern stammen, notwendig
und sollten auf der Grundlage der spezifischen Bedingungen gemil3 der Richtlinie

(EU) 2020/... des Rates®* definiert werden. Da Zahlungsinformationen besonders sensibel
sind, muss in sdmtlichen Phasen der Datenverwaltung Klarheit dariiber bestehen, wer der
Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter geméll den Verordnungen (EU) 2016/679
und (EU) 2018/1725 ist.

Verordnung (EU) 2016/679 des Europidischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
(ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).

Verordnung (EU) 2018/1725 des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2018 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch
die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG
(ABI. L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

Richtlinie (EU) 2020/... des Rates vom ... zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG zur
Einflihrung bestimmter Anforderungen fiir Zahlungsdienstleister (ABI. L ...).

ABI.: Bitte die Nummer der Richtlinie aus Dokument ST14127/19 einfiigen und die Fuflnote
vervollstandigen.
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©)

(10)

(11)

Es ist daher notwendig, die Rechte betroffener Personen gemil der Verordnung (EU)

Nr. 904/2010 einzuschranken. Die uneingeschrinkte Anwendung der Rechte und Pflichten
der betroffenen Personen wiirde das Ziel der wirksamen Bekdmpfung des Mehrwert-
steuerbetrugs erheblich einschranken und wiirde es den betroffenen Personen aufgrund des
erheblichen Umfangs der von den Zahlungsdienstleistern tibermittelten Informationen und
der sich daraus ergebenden hohen Zahl von Antrdgen der betroffenen Personen bei den
Mitgliedstaaten oder bei der Kommission oder bei beiden erlauben, laufende Analysen und
Ermittlungen zu behindern. Dadurch wiirde die Fahigkeit der Steuerbehdrden beein-
trachtigt, das Ziel dieser Verordnung zu verfolgen, da die gemiB dieser Verordnung
durchgefiihrten Untersuchungen, Analysen, Ermittlungen und Verfahren gefdhrdet wiirden.
Daher sollten bei der Verarbeitung von Informationen nach dieser Verordnung Einschrén-
kungen der Rechte der betroffenen Personen gelten. Das Ziel der Bekdmpfung des
Mehrwertsteuerbetrugs kann nicht durch andere, weniger restriktive, aber genauso

wirksame Mittel erreicht werden.

Nur die Eurofisc-Verbindungsbeamten sollten Zugang zu den im CESOP gespeicherten
Zahlungsinformationen haben, und zwar ausschlieBlich fiir die Zwecke der Bekdmpfung
des Mehrwertsteuerbetrugs. Diese Informationen konnten neben der Festsetzung der
Mehrwertsteuer auch fiir die Festsetzung anderer Steuern, Abgaben und Gebiihren gemil
der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 verwendet werden. Diese Informationen sollten nicht

fiir andere, beispielsweise kommerzielle, Zwecke verwendet werden.

Jeder Mitgliedstaat sollte bei der Verarbeitung von Zahlungsinformationen nach Maf3gabe
dieser Verordnung die Grenzen dessen wahren, was fiir die Zwecke der Untersuchung von
mutmaBlichem Mehrwertsteuerbetrug oder zur Aufdeckung von Mehrwertsteuerbetrug

verhéltnisméfBig und notwendig ist.
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(12)

(13)

(14)

(15)

Um die Rechte und Pflichten gemal der Verordnung (EU) 2016/679 zu schiitzen, ist es
wichtig, dass Informationen liber Zahlungen nicht fiir die automatisierte Entscheidungs-
findung im Einzelfall genutzt und daher immer im Abgleich mit anderen, den

Steuerbehorden vorliegenden Steuerinformationen tiberpriift werden.

Um die Mitgliedstaaten bei der Bekdmpfung des Steuerbetrugs und bei der Ermittlung von
Betriigern zu unterstiitzen, ist es notwendig und verhéltnisméBig, dass Zahlungsdienst-
leister Aufzeichnungen der Informationen iiber Zahler und Zahlungen im Zusammenhang
mit Diensten, die sie anbieten, drei Kalenderjahre lang aufbewahren. Dieser Zeitraum
bietet den Mitgliedstaaten ausreichend Zeit, um Kontrollen wirksam durchzufiihren und in
mutmallichen Féllen von Mehrwertsteuerbetrug zu ermitteln oder Mehrwertsteuerbetrug
aufzudecken, und er ist angesichts des Umfangs der Zahlungsinformationen und ihrer

Sensibilitdt in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten auch verhdltnismaBig.

Wihrend die Eurofisc-Verbindungsbeamten der Mitgliedstaaten Zugang zu den Informa-
tionen tiber Zahlungen, die im CESOP gespeichert sind, fiir die Zwecke der Bekdmpfung
des Mehrwertsteuerbetrugs erhalten sollten, sollten ordnungsgemif akkreditierte Personen
der Kommission Zugriff auf diese Informationen nur fiir die Zwecke der Entwicklung und
Pflege des CESOP haben. Alle Personen, die Zugriff zu diesen Informationen haben,
sollten an die Vertraulichkeitsregeln der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 gebunden sein.

Da die Einfithrung des CESOP neue technologische Entwicklungen erfordern wird, ist es
notwendig, die Anwendung dieser Verordnung zu verschieben, damit die Mitgliedstaaten

und die Kommission diese Technologien entwickeln konnen.
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(16) Zur Gewihrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung
sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse im Hinblick auf die technischen MafB-
nahmen zur Einrichtung und Pflege des CESOP, die Aufgaben der Kommission bei der
technischen Verwaltung des CESOP, die technischen Einzelheiten zur Gewéhrleistung der
Verbindung und der allgemeinen Interoperabilitdt zwischen den nationalen elektronischen
Systemen und dem CESOP, die elektronischen Standardformulare zur Sammlung von
Informationen von Zahlungsdienstleistern, die technischen und anderen Einzelheiten
betreffend den Zugang zu den Informationen durch die Eurofisc-Verbindungsbeamten, die
praktischen Vorkehrungen zur Identifizierung der Eurofisc-Verbindungsbeamten, die
Zugang zum CESOP haben, die Verfahren, um die geeigneten technischen und
organisatorischen Sicherheitsmafinahmen fiir die Entwicklung und den Betrieb des CESOP
anzunehmen, die Aufgaben und Zustindigkeiten der Mitgliedstaaten und der Kommission
in Bezug auf die Funktionen des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters nach den
Verordnungen (EU) 2016/679 und (EU) 2018/1725 und die Verfahrensmodalititen in
Verbindung mit Eurofisc libertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates! ausgeiibt

werden.

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsitze, nach denen die
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission
kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(17)

(18)

Mehrwertsteuerbetrug ist ein gemeinsames Problem aller Mitgliedstaaten. Die Mitglied-
staaten allein verfiigen jedoch nicht iiber die erforderlichen Informationen, um fiir die
korrekte Anwendung der Mehrwertsteuervorschriften fiir den grenziiberschreitenden
elektronischen Geschiftsverkehr zu sorgen oder den Mehrwertsteuerbetrug im grenz-
iiberschreitenden elektronischen Geschiftsverkehr zu bekdmpfen. Da das Ziel dieser
Verordnung, nimlich die Bekdmpfung des Mehrwertsteuerbetrugs, im Fall des grenziiber-
schreitenden elektronischen Geschiftsverkehrs von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend
verwirklicht werden kann, sondern wegen des Umfangs oder wegen der Wirkungen dieses
Vorgehens, auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit
dem in Artikel 5 des Vertrags iiber die Europédische Union verankerten Subsidiaritats-
prinzip titig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der
VerhiltnismaBigkeit geht diese Verordnung nicht iiber das fiir die Verwirklichung dieses

Ziels erforderliche MaB hinaus.

Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsétzen, die mit der
Charta der Grundrechte der Europédischen Union anerkannt wurden, insbesondere dem
Recht auf Schutz personenbezogener Daten. In diesem Zusammenhang schrinkt diese
Verordnung die Menge der personenbezogenen Daten, die den Mitgliedstaaten zur
Verfligung gestellt werden, stark ein. Die Verarbeitung von Zahlungsinformationen gemaf
dieser Verordnung sollte nur fiir die Zwecke der Bekdmpfung des Mehrwertsteuerbetrugs

erfolgen.
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(19)

(20)

Der Europiische Datenschutzbeauftragte wurde gemal3 Artikel 42 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 2018/1725 konsultiert und hat am 14. Mirz 2019 eine Stellungnahme

abgegeben!.

Die Verordnung (EU) Nr. 904/2010 sollte daher entsprechend gedndert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

1

ABI. C 140 vom 16.4.2019, S. 4.
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Artikel 1

Die Verordnung (EU) Nr. 904/2010 wird wie folgt gedndert:

1. In Artikel 2 werden die folgenden Buchstaben angefiigt:

HS)

t)

"Zahlungsdienstleister" eine der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a bis d der
Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europiischen Parlaments und des Rates” aufgefiihrten
Kategorien von Zahlungsdienstleistern oder eine natiirliche oder juristische Person,

fiir die eine Ausnahme gemal3 Artikel 32 der genannten Richtlinie gilt;

"Zahlung" vorbehaltlich der in Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2015/2366 vorge-
sehenen Ausnahmen, einen "Zahlungsvorgang" gemdf der Definition in Artikel 4
Nummer 5 der genannten Richtlinie oder einen "Finanztransfer" gemif3 Artikel 4

Nummer 22 der genannten Richtlinie;

"Zahler" einen "Zahler" gemal der Definition in Artikel 4 Nummer 8 der Richtlinie

(EU) 2015/2366;

"Zahlungsempfanger" einen "Zahlungsempfinger" geméf der Definition in Artikel 4

Nummer 9 der Richtlinie (EU) 2015/2366.

Richtlinie (EU 2015/2366 des Europidischen Parlaments und des Rates vom

25. November 2015 iiber Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Anderung der
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU)
Nr. 1093/2010 sowie zur Authebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABI. L 337 vom
23.12.2015, S. 35)."
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a)

b)

Kapitel V wird wie folgt gedndert:

Die Uberschrift des Kapitels V erhilt folgende Fassung:

"ERHEBUNG, SPEICHERUNG UND AUSTAUSCH BESTIMMTER
INFORMATIONEN"

der folgende Titel wird vor Artikel 17 eingefiigt:

"ABSCHNITT 1
AUTOMATISIERTER ZUGANG ZU BESTIMMTEN, IN NATIONALEN ELEKTRONISCHEN

SYSTEMEN GESPEICHERTEN INFORMATIONEN"
der folgende Abschnitt wird nach Artikel 24 eingefiigt:

" ABSCHNITT 2

DAS ZENTRALE ELEKTRONISCHE ZAHLUNGSINFORMATIONSSYSTEM
Artikel 24a

Die Kommission entwickelt, pflegt, hostet und verwaltet auf technischer Ebene ein
zentrales elektronisches Zahlungsinformationssystem (im Folgenden "CESOP") zum
Zwecke der Untersuchung mutmaBlicher Félle von Mehrwertsteuerbetrug oder zur

Aufdeckung von Mehrwertsteuerbetrug.
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Artikel 24b

(1

2

G)

Jeder Mitgliedstaat erhebt die in Artikel 243b der Richtlinie 2006/112/EG

angefiihrten Informationen iiber Zahlungsempfanger und Zahlungen.

Jeder Mitgliedstaat erhebt die in Unterabsatz 1 angefiihrten Informationen bei

den Zahlungsdienstleistern:

a)  spétestens bis zum Ende des Monats, der auf das Kalenderquartal folgt,

auf das sich die Informationen beziehen;
b)  mittels eines elektronischen Standardformulars.

Jeder Mitgliedstaat kann die gemél Absatz 1 gesammelten Informationen in

einem nationalen elektronischen System speichern.

Das zentrale Verbindungsbiiro oder die von den zustindigen Behorden der
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Verbindungsstellen oder zustéindigen
Beamten iibermitteln die geméf Absatz 1 erhobenen Informationen spétestens
am zehnten Tag des zweiten Monats nach dem Kalenderquartal, auf das sich

die Informationen beziehen, an das CESOP.
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Artikel 24c¢

(1) Das CESOP verfiigt iiber folgende Funktionalitidten im Hinblick auf die nach
Artikel 243b der Richtlinie 2006/112/EG iibermittelten Informationen:

a)  Speicherung der Informationen;
b)  Aggregation der Informationen fiir jeden einzelnen Zahlungsempfanger;

c)  Analyse der gespeicherten Informationen zusammen mit den geméf
dieser Verordnung iibermittelten oder erhobenen relevanten gezielten

Informationen;

d)  Bereitstellung der in den Buchstaben a, b und ¢ dieses Absatzes
genannten Informationen fiir die in Artikel 36 Absatz 1 genannten

Eurofisc-Verbindungsbeamten.

(2) Diein Absatz 1 genannten Informationen werden fiir hdchstens fiinf Jahre nach
Ende des Jahres, in dem die Informationen dem System {ibermittelt wurden, im

CESOP gespeichert.
Artikel 24d

Der Zugang zum CESOP wird nur den die in Artikel 36 Absatz 1 genannten
Eurofisc-Verbindungsbeamten gewéhrt, die iliber eine personliche Nutzerkennung fiir
das CESOP verfiigen, und wenn dieser Zugang im Zusammenhang mit der
Untersuchung mutmaBlicher Fille von Mehrwertsteuerbetrug oder zur Aufdeckung

von Mehrwertsteuerbetrug erfolgt.
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Artikel 24e

Die Kommission legt im Wege von Durchfithrungsrechtsakten Folgendes fest:

a)

b)

c)

d)

g)

die technischen Maflnahmen zur Einrichtung und Pflege des CESOP;
die Aufgaben der Kommission bei der technischen Verwaltung des CESOP;

die technischen Einzelheiten der Infrastruktur und der Instrumente zur
Gewdihrleistung der Verbindung und der allgemeinen Interoperabilitét
zwischen den in Artikel 24b genannten nationalen elektronischen Systemen

und dem CESOP;

die in Artikel 24b Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe b genannten

elektronischen Standardformulare;

die technischen und anderen Einzelheiten betreffend den in Artikel 24¢

Absatz 1 Buchstabe d genannten Zugang zu den Informationen;

die praktischen Vorkehrungen zur Identifizierung der
Eurofisc-Verbindungsbeamten nach Artikel 36 Absatz 1, die gemil
Artikel 24d Zugang zum CESOP haben werden;

die von der Kommission anzuwendenden Verfahren, um jederzeit die
Anwendung der geeigneten technischen und organisatorischen
SicherheitsmaBBnahmen fiir die Entwicklung und den Betrieb des CESOP zu

gewihrleisten;
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h)

die Aufgaben und Zustindigkeiten der Mitgliedstaaten und der Kommission in
Bezug auf die Funktionen des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters
nach der Verordnung (EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und des
Rates” und der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europiischen Parlaments und

des Rates™.

Diese Durchfiihrungsakte werden gemaf3 dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten

Priifverfahren erlassen.

* %k

Verordnung (EU) 2016/679 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
27. April 2016 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Authebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABIL. L 119 vom
4.5.2016, S. 1).

Verordnung (EU) 2018/1725 des Européischen Parlaments und des Rates vom
23. Oktober 2018 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen
Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Authebung der
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG

(ABIL. L 295 vom 21.11.2018, S. 39).

Artikel 24f

(1)

Die Kosten der Einrichtung, des Betriebs und der Pflege des CESOP gehen
zulasten des Gesamthaushaltsplans der Union. Diese Kosten umfassen die
Kosten fiir die sichere Verbindung zwischen dem CESOP und den in

Artikel 24b Absatz 2 genannten nationalen elektronischen Systemen sowie die
Kosten der Dienstleistungen, die fiir die Ausfiihrung der in Artikel 24c

Absatz 1 aufgefiihrten Funktionalitdten erforderlich sind.
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(2) Jeder Mitgliedstaat trigt die Kosten und ist verantwortlich fiir alle
erforderlichen Entwicklungen in seinem nationalen elektronischen System

nach Artikel 24b Absatz 2."
3. Artikel 37 erhélt folgende Fassung:
"Artikel 37

(1) Der Eurofisc-Vorsitzende legt dem Ausschuss nach Artikel 58 Absatz 1 jahrlich
einen Bericht iiber die Tatigkeiten aller Arbeitsbereiche vor. Der jéhrliche Bericht

enthélt mindestens folgende Angaben:
a)  die Gesamtzahl der Zugriffe auf das CESOP;

b)  die von Eurofisc-Verbindungsbeamten ermittelten operativen Ergebnisse auf
Grundlage der Informationen, auf die gemif Artikel 24d zugegriffen und die
gemal} Artikel 24d verarbeitet wurden;

c) eine Qualitidtsbewertung der im CESOP verarbeiteten Daten.

(2) Die Kommission legt im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten Verfahrens-
modalititen im Zusammenhang mit Eurofisc fest. Diese Durchfiihrungsakte werden

gemil dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen."
4. In Artikel 55 wird folgender Absatz eingefiigt:

»(1a) Die in Kapitel V Abschnitt 2 genannten Informationen werden ausschlieBlich fiir die
in Absatz 1 genannten Zwecke und nur dann verwendet, wenn sie im Abgleich mit
anderen, den zustdndigen Behdrden der Mitgliedstaaten vorliegenden

Steuerinformationen iiberpriift wurden."
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Verodffentlichung im Amtsblatt der

Europdischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Januar 2024.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Briissel am ...

Im Namen des Rates

Der Prdsident
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RICHTLINIE (EU) .../... DES RATES

vom ...

zur Anderung der Richtlinie 2006/112/EG iiber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
in Bezug auf die Sonderregelung fiir Kleinunternehmen
und der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 in Bezug auf
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehiorden und den Informationsaustausch
zur Uberwachung der ordnungsgemiifien Anwendung

der Sonderregelung fiir Kleinunternehmen

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag iiber die Arbeitsweise der Europédischen Union, insbesondere auf

Artikel 113,
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auf Vorschlag der Europédischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Européischen Parlaments!,

nach Stellungnahme des Européischen Wirtschafts- und Sozialausschusses?,

gemil einem besonderen Gesetzgebungsverfahren,

1 Stellungnahme vom 11. September 2018 und Stellungnahme vom 15. Januar 2020 (noch

nicht im Amtsblatt veréffentlicht).
2 ABI. C 283 vom 10.8.2018, S. 35.
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in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1

2)

©)

Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates! erlaubt den Mitgliedstaaten, ihre Sonderregelungen
fiir Kleinunternehmen geméf gemeinsamen Bestimmungen und im Hinblick auf eine
weiter gehende Harmonisierung beizubehalten. Diese Bestimmungen sind jedoch veraltet
und verringern den Befolgungsaufwand fiir Kleinunternehmen nicht, da sie fiir ein
gemeinsames Mehrwertsteuersystem konzipiert waren, das auf der Besteuerung im

Ursprungsmitgliedstaat beruhte.

In threm Mehrwertsteuer-Aktionsplan kiindigte die Kommission ein umfassendes Paket
von Vereinfachungen fiir Kleinunternehmen an, um deren Verwaltungsaufwand zu
verringern und zur Schaffung eines steuerlichen Umfelds beizutragen, das ihr Wachstum
und die Entwicklung des grenziiberschreitenden Handels begiinstigt. Dieses Verein-
fachungspaket beinhaltet eine Uberpriifung der Sonderregelung fiir Kleinunternehmen
gemiB der Mitteilung iiber das Follow-up zum Mehrwertsteuer-Aktionsplan. Die Uberprii-
fung der Sonderregelung fiir Kleinunternehmen stellt daher ein wichtiges Element des im

Mehrwertsteuer-Aktionsplan dargelegten Reformpakets dar.

Um das Problem des unverhéltnismiBigen Befolgungsaufwands fiir von der Steuer befreite
Kleinunternehmen zu 16sen, sollten bestimmte Vereinfachungsmafinahmen auch fiir sie

verfiigbar sein.

1

Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 iiber das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (ABL. L 347 vom 11.12.2006, S. 1).
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4

)

(6)

Gemal der Sonderregelung fiir Kleinunternehmen kdnnen derzeit nur Unternehmen, die in
dem Mitgliedstaat ansdssig sind, in dem die Mehrwertsteuer geschuldet wird, von der
Steuer befreit werden. Dies hat im Binnenmarkt fiir nicht in diesem Mitgliedstaat ansédssige
Unternehmen negative Auswirkungen auf die Wettbewerbsbedingungen. Um hier Abhilfe
zu schaffen und weitere Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, sollten Kleinunter-
nehmen, die in anderen Mitgliedstaaten anséssig sind als in dem Mitgliedstaat, in dem die
Mehrwertsteuer geschuldet wird, die Steuerbefreiung ebenfalls in Anspruch nehmen

durfen.

Unterliegt ein Steuerpflichtiger in seinem Mitgliedstaat der Anséssigkeit der normalen
Mehrwertsteuerregelung, nimmt aber die Mehrwertsteuerbefreiung fiir Kleinunternehmen
in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch, so sollte der Vorsteuerabzug eine Verbindung
zu den besteuerten Lieferungen von Gegenstdnden und/oder Dienstleistungen des Steuer-
pflichtigen aufweisen. Bezieht ein solcher Steuerpflichtiger Eingangsumsitze im Mitglied-
staat seiner Ansdssigkeit, die in Verbindung mit von der Steuer befreiten Lieferungen von
Gegenstidnden und/oder Dienstleistungen in anderen Mitgliedstaaten stehen, so sollte kein

Vorsteuerabzug moglich sein.

Kleinunternehmen koénnen die Steuerbefreiung nur dann in Anspruch nehmen, wenn ihr
Jahresumsatz unter dem Schwellenwert liegt, der vom Mitgliedstaat, in dem die Mehrwert-
steuer geschuldet wird, angewandt wird. Bei der Festlegung der Schwellenwerte miissen
sich die Mitgliedstaaten an die in der Richtlinie 2006/112/EG festgelegten Bestimmungen
iiber Schwellenwerte halten. Diese Bestimmungen, die zumeist im Jahr 1977 festgelegt

wurden, sind iiberholt.
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(7

(®)

Zu Vereinfachungszwecken wurde einigen Mitgliedstaaten gestattet, voriibergehend einen
hoheren als den in der Richtlinie 2006/112/EG festgelegten Schwellenwert anzuwenden.
Da es nicht sinnvoll ist, allgemeine Bestimmungen weiterhin durch Ausnahmemafnahmen

zu dndern, sollten die Bestimmungen flir Schwellenwerte angepasst werden.

Die Mitgliedstaaten sollten ihren nationalen Schwellenwert fiir die Steuerbefreiung — unter
Einhaltung des in der vorliegenden Richtlinie festgelegten oberen Schwellenwerts — so
festlegen konnen, wie es thren wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen am
besten entspricht. In diesem Zusammenhang sollte prézisiert werden, dass die Anwendung
unterschiedlicher Schwellenwerte fiir verschiedene Wirtschaftsbereiche durch die
Mitgliedstaaten auf objektiven Kriterien basieren muss. Kommt ein Steuerpflichtiger fiir
die Inanspruchnahme mehrerer sektorspezifischer Schwellenwerte in Frage, so sollten die
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass er nur einen dieser Schwellenwerte in Anspruch nehmen
kann. Auflerdem sollten sie sicherstellen, dass bei ihren Schwellenwerten nicht zwischen

anséssigen und nicht anséssigen Steuerpflichtigen unterschieden wird.
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) Der Schwellenwert fiir den Jahresumsatz, der die Grundlage fiir die im Rahmen der
Sonderregelung nach dieser Richtlinie festgelegte Steuerbefreiung darstellt, beruht
lediglich auf dem Gesamtbetrag der Lieferungen von Gegenstinden und Dienstleistungen
eines Kleinunternehmens in dem Mitgliedstaat, in dem die Steuerbefreiung gewéhrt wird.
Wettbewerbsverzerrungen kdnnten auftreten, wenn ein Unternehmen, das nicht in diesem
Mitgliedstaat ansissig ist, unabhidngig von den Umsétzen, die es in anderen Mitglied-
staaten bewirkt, filir eine solche Steuerbefreiung in Frage kime. Um solche Wettbewerbs-
verzerrungen zu begrenzen und die Steuereinnahmen zu schiitzen, sollten nur diejenigen
Unternehmen, deren Jahresumsatz in der Union unter einem bestimmten Schwellenwert
liegt, fiir eine Steuerbefreiung in einem Mitgliedstaat, in dem sie nicht anséssig sind, in
Frage kommen. Unternehmen, deren Umsatz in dem Mitgliedstaat, in dem sie ansissig
sind, unter dem nationalen Schwellenwert liegt, sollten in diesem Mitgliedstaat —
unabhéngig von dem in anderen Mitgliedstaaten bewirkten Umsatz — weiterhin von der
Steuer befreite Lieferungen von Gegenstanden und/oder Dienstleistungen erbringen

diirfen, auch wenn ihr Gesamtumsatz den unionsweiten Schwellenwert {ibersteigt.

(10) Damit eine wirksame Kontrolle der Anwendung der Steuerbefreiung ermdglicht wird und
der Zugang der Mitgliedstaaten zu den erforderlichen Informationen sichergestellt ist,
sollten Steuerpflichtige, die die Steuerbefreiung in einem Mitgliedstaat, in dem sie nicht
ansdssig sind, in Anspruch nehmen wollen, verpflichtet sein, den Mitgliedstaat, in dem sie
ansdssig sind, vorab zu benachrichtigen. Aus Griinden der Vereinfachung und der Senkung
der Befolgungskosten sollten solche Steuerpflichtige nur im Mitgliedstaat der Ansidssigkeit
eine individuelle Nummer erhalten. Diese Nummer kann, muss aber nicht die individuelle

Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer sein.
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(1)

(12)

(13)

Um das reibungslose Funktionieren und die Uberwachung der Steuerbefreiung sowie die
zeitgerechte Ubermittlung von Informationen sicherzustellen, sollten die Mitteilungs-
pflichten fiir Steuerpflichtige, die in einem Mitgliedstaat, in dem sie nicht anséssig sind,
eine Steuerbefreiung in Anspruch nehmen, klar festgelegt werden. Dadurch sollten
Steuerpflichtige, die die Vorschriften befolgen, von derartigen Pflichten und von der
Registrierungspflicht in anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat der Anséssigkeit
befreit werden konnen. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch verlangen kénnen, dass in dem
Fall, dass nicht ansdssige Steuerpflichtige den speziell fiir sie geltenden Mitteilungs-
pflichten nicht nachkommen, die in den jeweiligen nationalen Mehrwertsteuergesetzen
festgelegten allgemeinen Mehrwertsteuerregistrierungs- und Mitteilungspflichten

nachkommen mussen.

Um eine uneinheitliche Berechnung der in dem Mitgliedstaat erzielten Jahresumsétze, die
als Bezugsgrundlage fiir die Anwendung der Steuerbefreiung herangezogen werden, und
des Jahresumsatzes in der Union zu vermeiden, sollten die zu beriicksichtigenden

Umsatzbestandteile festgelegt werden.

Um einer Umgehung der Vorschriften in Bezug auf die Steuerbefreiung fiir Kleinunter-
nehmen vorzubeugen und den Zweck dieser Befreiung zu wahren, sollte ein Steuerpflich-
tiger unabhédngig davon, ob er in dem Mitgliedstaat, der die Steuerbefreiung gewihrt,
ansdssig ist oder nicht, die Steuerbefreiung nicht in Anspruch nehmen diirfen, wenn der in
diesem Mitgliedstaat festgelegte Schwellenwert im vorangegangenen Kalenderjahr
iiberschritten wurde. Aus denselben Griinden sollte ein Steuerpflichtiger, der nicht in dem
Mitgliedstaat, der die Steuerbefreiung gewéhrt, ansassig ist, die Steuerbefreiung nicht in
Anspruch nehmen diirfen, wenn der Schwellenwert fiir den Jahresumsatz in der Union im

vorangegangenen Kalenderjahr tiberschritten wurde.
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(14)

(15)

(16)

Um einen schrittweisen Ubergang der Kleinunternehmen von der Steuerbefreiung zur
Besteuerung sicherzustellen, sollten Steuerpflichtige die Steuerbefreiung fiir Kleinunter-
nehmen weiterhin fiir einen begrenzten Zeitraum in Anspruch nehmen diirfen, wenn ihr
Umsatz den nationalen Schwellenwert nicht um mehr als einen bestimmten Prozentsatz
dieses Schwellenwerts {iberschreitet. Da die angewandten Schwellenwerte von Mitglied-
staat zu Mitgliedstaat unterschiedlich sein kdnnen, sollten die Mitgliedstaaten einen der
beiden vorgeschlagenen Prozentsétze wihlen konnen, solange die Anwendung des
Prozentsatzes nicht dazu flihrt, dass der Umsatz des von der Steuer befreiten Steuerpflich-
tigen einen bestimmten festgelegten Betrag iiberschreitet. Wird der Schwellenwert fiir den
Jahresumsatz in der Union wahrend eines Kalenderjahres tiberschritten, so sollte die
Steuerbefreiung ab diesem Zeitpunkt nicht mehr gelten, da sonst die Funktion des

Schwellenwerts als Einnahmenschutz nicht mehr erfullt wire.

Findet eine Steuerbefreiung Anwendung, so sollten Kleinunternehmen, die die Steuer-
befreiung im Mitgliedstaat der Anséssigkeit in Anspruch nehmen, innerhalb eines
bestimmten Zeitraums zumindest Zugang zu einem Mehrwertsteuerregistrierungsverfahren
haben. Es sollte den Mitgliedstaaten moglich sein, diesen Zeitraum in bestimmten Fillen
zu verlangern, in denen griindliche Kontrollen zur Verhinderung von Steuerhinterziehung

oder Steuervermeidung erforderlich sind.

Kleinunternehmen, die die Steuerbefreiung im Mitgliedstaat der Ansdssigkeit in Anspruch

nehmen, sollten zumindest Zugang zu vereinfachten Mitteilungspflichten haben.
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(17)

(18)

(19)

(20)

Neben der Gewihrung einer Mehrwertsteuerbefreiung sehen die Sonderregelungen auch
die Moglichkeit degressiver Steuererméfigungen vor. Degressive Steuererméfigungen
erhohen die Komplexitéit und tragen wenig zur Verringerung des Befolgungsaufwands von

Kleinunternehmen bei. Sie sollten daher abgeschafft werden.

Die Mitgliedstaaten sollten Steuerpflichtigen das Recht einrdumen kénnen, zwischen der
allgemeinen Mehrwertsteuerregelung und der Sonderregelung fiir Kleinunternehmen zu
wihlen. Wenn ein Steuerpflichtiger dieses Recht ausiibt, sollte es den Mitgliedstaaten
iiberlassen werden, die detaillierten Vorschriften und Bedingungen fiir die Ausiibung

dieses Rechts festzulegen.

Diese Richtlinie sollte keine neuen Registrierungs- oder Mitteilungspflichten fiir
Kleinunternehmen enthalten, die nur in dem Mitgliedstaat der Anséssigkeit eine

Steuerbefreiung in Anspruch nehmen.

Da das Ziel der vorliegenden Richtlinie, ndmlich den Befolgungsaufwand fiir
Kleinunternehmen zu verringern, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht
werden kann, sondern vielmehr auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die
Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags tiber die Européische Union
verankerten Subsidiaritéitsprinzip titig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel
genannten Grundsatz der VerhéltnismaBigkeit geht diese Richtlinie nicht iiber das fiir die

Verwirklichung dieses Zieles erforderliche Mal3 hinaus.
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1)

(22)

(23)

24)

(25)

Gemail der Gemeinsamen Politischen Erkldrung der Mitgliedstaaten und der Kommission
zu erlduternden Dokumenten vom 28. September 2011! haben sich die Mitgliedstaaten
verpflichtet, in begriindeten Fallen zusétzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmafinahmen
ein oder mehrere Dokumente zu iibermitteln, in denen der Zusammenhang zwischen den
Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen innerstaatlicher Umsetzungs-
instrumente erldutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie hilt der Gesetzgeber die Uber-

mittlung derartiger Dokumente fiir gerechtfertigt.

Um sicherzustellen, dass die in der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf die Sonder-
regelung fiir Kleinunternehmen festgelegten Vereinfachungsmafinahmen gebiihrend
iiberwacht werden konnen, ist es erforderlich, die Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des
Rates? zu dndern, damit die einschligigen zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten
automatisierten Zugang zu den Daten haben, die iliber Steuerpflichtige, die Mehrwert-

steuerbefreiungen fiir Kleinunternehmen in Anspruch nehmen, erhoben werden.

Damit Kleinunternehmen leichten Zugang zu den Bestimmungen haben, die in den
einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf die Sonderregelung fiir Kleinunternehmen gelten,

sollten diese Bestimmungen auf der Website der Kommission verdffentlicht werden.
Der Ausschuss der Regionen hat am 10. Oktober 2018 Stellung genommen?.

Die Richtlinie 2006/112/EG und die Verordnung (EU) Nr. 904/2010 sollten daher

entsprechend gedndert werden —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

ABIL. C 369 vom 17.12.2011, S. 14.

Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 2010 iiber die Zusammenarbeit
der Verwaltungsbehdrden und die Betrugsbekdmpfung auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer
(ABL L 268 vom 12.10.2010, S. 1).

ABIL. C 461 vom 21.12.2018, S. 43.
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Artikel 1
Anderungen der Richtlinie 2006/112/EG

Die Richtlinie 2006/112/EG wird wie folgt geéndert:
1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i1 erhélt folgende Fassung:

,»1)  durch einen Steuerpflichtigen, der als solcher handelt, oder durch eine nichtsteuer-
pflichtige juristische Person, wenn der Verkéufer ein Steuerpflichtiger ist, der als
solcher handelt, fiir den die Mehrwertsteuerbefreiung fiir Kleinunternehmen gemafn

Artikel 284 nicht gilt und der nicht unter Artikel 33 oder 36 fallt;*
2. Artikel 139 wird wie folgt gedndert:
a)  Absatz 1 Unterabsatz 1 erhélt folgende Fassung:

,Die Steuerbefreiung nach Artikel 138 Absatz 1 gilt nicht fiir die Lieferungen von
Gegenstinden durch Steuerpflichtige, die in dem Mitgliedstaat, in dem die Lieferung
bewirkt wird, unter die Steuerbefreiung fiir Kleinunternehmen nach Maflgabe des

Artikels 284 fallen.*
b)  Absatz 2 erhélt folgende Fassung:

»(2) Die Steuerbefreiung nach Artikel 138 Absatz 2 Buchstabe b gilt nicht fiir die
Lieferungen verbrauchsteuerpflichtiger Waren durch Steuerpflichtige, die in
dem Mitgliedstaat, in dem die Lieferung bewirkt wird, unter die Steuerbe-

freiung fiir Kleinunternehmen nach Maf3gabe des Artikels 284 fallen.*
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3. Artikel 167a wird wie folgt geéndert:
a)  Absatz 2 erhilt folgende Fassung:

,Mitgliedstaaten, die die in Absatz 1 genannte fakultative Regelung anwenden, legen
fiir Steuerpflichtige, die innerhalb ihres Gebiets von dieser Regelung Gebrauch
machen, einen Schwellenwert fest, der sich auf den gemil3 Artikel 288 berechneten
Jahresumsatz des Steuerpflichtigen stiitzt. Dieser Schwellenwert darf 2 000 000 EUR

oder den Gegenwert in Landeswahrung nicht {ibersteigen.
b)  Absatz 3 wird gestrichen.
4. Artikel 169 Buchstabe a erhilt folgende Fassung:

,a) fir andere als die nach Artikel 284 von der Steuer befreiten Umsitze, die sich aus
den in Artikel 9 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Tétigkeiten ergeben, die auf3er-
halb des Mitgliedstaats, in dem diese Steuer geschuldet oder entrichtet wird, bewirkt
werden und fiir die das Recht auf Vorsteuerabzug bestiinde, wenn sie in diesem

Mitgliedstaat bewirkt worden wéren;"
5. In Artikel 220a Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefligt:

,»C) der Steuerpflichtige nimmt die Steuerbefreiung fiir Kleinunternehmen nach

Artikel 284 in Anspruch.*
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6. Artikel 270 Buchstabe a erhilt folgende Fassung:

,»a) der jahrliche Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer seiner Lieferungen von
Gegenstdnden und Dienstleistungen iibersteigt den Jahresumsatz, der bei
Steuerpflichtigen, die unter die Steuerbefreiung fiir Kleinunternehmen nach
Artikel 284 fallen, als Referenzbetrag dient, um nicht mehr als 35 000 EUR oder den

Gegenwert in Landeswdhrung;*
7. Artikel 272 Absatz 1 Buchstabe d wird gestrichen.
8. In Titel XII Kapitel 1 wird folgender Abschnitt eingefiigt:

,,Abschnitt -1

Begriffsbestimmungen
Artikel 280a
Fiir die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck

1. ,Jahresumsatz im Mitgliedstaat” den jahrlichen Gesamtbetrag der Lieferungen von
Gegenstidnden und Dienstleistungen ohne Mehrwertsteuer eines Steuerpflichtigen in

diesem Mitgliedstaat in einem Kalenderjahr;

2. ,Jahresumsatz in der Union* den jdhrlichen Gesamtbetrag der Lieferungen von
Gegenstdanden und Dienstleistungen ohne Mehrwertsteuer eines Steuerpflichtigen im

Gebiet der Gemeinschaft in einem Kalenderjahr.*
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10.

11.

12.

In Titel XII Kapitel 1 Abschnitt 2 erhilt die Uberschrift folgende Fassung;
»Steuerbefreiungen

Artikel 282 erhélt folgende Fassung:

Artikel 282

Die Steuerbefreiungen nach diesem Abschnitt gelten fiir Lieferungen von Gegenstinden

und fiir Dienstleistungen, die von Kleinunternehmen bewirkt werden.*
In Artikel 283 Absatz 1 wird Buchstabe ¢ gestrichen.

Artikel 284 erhilt folgende Fassung:

Artikel 284

(1) Die Mitgliedstaaten konnen die Lieferung von Gegenstanden und die Dienst-
leistungen in ihrem Hoheitsgebiet, die von in diesem Hoheitsgebiet ansédssigen
Steuerpflichtigen bewirkt werden, deren diesen Lieferungen von Gegenstéinden
und/oder Dienstleistungen zuzurechnender Jahresumsatz in diesem Mitgliedstaat den
fiir die Anwendung dieser Steuerbefreiung von diesen Mitgliedstaaten festgelegten
Schwellenwert nicht iibersteigt, von der Steuer befreien. Dieser Schwellenwert darf

85 000 EUR oder den Gegenwert in Landeswéhrung nicht {ibersteigen.

Die Mitgliedstaaten konnen anhand objektiver Kriterien unterschiedliche Schwellen-
werte flir verschiedene Wirtschaftsbereiche festlegen. Keiner dieser Schwellenwerte

darfjedoch 85 000 EUR oder den Gegenwert in Landeswéhrung {ibersteigen.
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Steuerpflichtiger, der fiir die Inanspruch-
nahme mehrerer sektorspezifischer Schwellenwerte in Frage kommt, nur einen dieser

Schwellenwerte in Anspruch nehmen kann.

Bei den von einem Mitgliedstaat festgelegten Schwellenwerten wird nicht zwischen
in dem Mitgliedstaat anséssigen und nicht in dem Mitgliedstaat ansédssigen

Steuerpflichtigen unterschieden.

(2) Mitgliedstaaten, die eine Steuerbefreiung geméll Absatz 1 eingefiihrt haben,
gewihren diese Steuerbefreiung auch fiir die Lieferungen von Gegenstinden und
Dienstleistungen, die in ihrem eigenen Hoheitsgebiet durch in einem anderen
Mitgliedstaat ansdssige Steuerpflichtige bewirkt werden, sofern die folgenden

Bedingungen erfiillt sind:

a)  der Jahresumsatz dieses Steuerpflichtigen in der Union iibersteigt

100 000 EUR nicht;

b)  der Betrag der Lieferungen von Gegenstianden und Dienstleistungen in dem
Mitgliedstaat, in dem der Steuerpflichtige nicht anséssig ist, libersteigt nicht
den Schwellenwert, der in diesem Mitgliedstaat fiir die Gewédhrung der

Steuerbefreiung fiir in diesem Mitgliedstaat ansdssige Steuerpflichtige gilt.

(3) Ungeachtet des Artikels 292b muss ein Steuerpflichtiger, um die Steuerbefreiung in
dem Mitgliedstaat, in dem dieser Steuerpflichtige nicht anséssig ist, in Anspruch

nehmen zu kénnen,
a)  den Mitgliedstaat der Anséssigkeit vorab benachrichtigen, und

b)  darfnur in dem Mitgliedstaat, in dem er ansdssig ist, in Bezug auf die

Anwendung der Steuerbefreiung identifiziert werden.
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(4)

Die Mitgliedstaaten kdnnen dazu die individuelle Mehrwertsteuer-Identifikations-
nummer, die dem Steuerpflichtigen fiir die Erfiillung seiner Pflichten aufgrund des
internen Systems bereits zugeteilt wurde, verwenden oder auf die Struktur einer
Mehrwertsteuer-Nummer oder einer anderen Nummer fiir die Zwecke der

Identifizierung gemdl Unterabsatz 1 Buchstabe b zuriickgreifen.

Die individuelle Identifikationsnummer gemif Unterabsatz 1 Buchstabe b muss das

Suffix ,,EX*“ umfassen, oder dieses Suffix ,,EX* ist an diese Nummer anzufiigen.

Der Steuerpflichtige unterrichtet den Mitgliedstaat der Ansdssigkeit in Form einer
aktualisierten Fassung der vorherigen Benachrichtigung im Voraus iiber etwaige
Anderungen an den gemiB Absatz 3 Unterabsatz 1 zuvor iibermittelten Informa-
tionen, darunter auch iiber die Absicht, die Steuerbefreiung in einem oder mehreren
in der vorherigen Benachrichtigung nicht angegebenen Mitgliedstaaten in Anspruch
zu nehmen, und die Entscheidung, die Steuerbefreiung in einem Mitgliedstaat oder in

Mitgliedstaaten, in dem bzw. denen er nicht anséssig ist, nicht mehr anzuwenden.

Die Beendigung der Anwendung wird am ersten Tag des ndchsten Kalenderquartals
nach Eingang der Informationen des Steuerpflichtigen oder, wenn diese Informatio-
nen im letzten Monat eines Kalenderquartals eingehen, am ersten Tag des zweiten

Monats des nichsten Kalenderquartals wirksam.
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)

(6)

Die Steuerbefreiung gilt in dem Mitgliedstaat, in dem der Steuerpflichtige nicht
ansdssig ist und in dem er die Steuerbefreiung in Anspruch zu nehmen beabsichtigt

gemal

a)  einer vorherigen Benachrichtigung ab dem Tag, an dem der Mitgliedstaat der
Ansdssigkeit dem Steuerpflichtigen die individuelle Identifikationsnummer

mitgeteilt hat, oder

b)  einer aktualisierten Fassung der vorherigen Benachrichtigung ab dem Tag, an
dem der Mitgliedstaat der Ansidssigkeit dem Steuerpflichtigen — infolge dessen

Aktualisierung — die Nummer bestitigt.

Auler in besonderen Féllen, in denen die Mitgliedstaaten zur Verhinderung von
Steuerhinterziehung oder Steuervermeidung gegebenenfalls mehr Zeit fiir die
erforderlichen Kontrollen benétigen, liegt der in Unterabsatz 1 genannte Zeitpunkt
nicht mehr als 35 Werktage nach dem Eingang der vorherigen Benachrichtigung oder
deren Aktualisierung gemdfl Absatz 3 Unterabsatz 1 und Absatz 4 Unterabsatz 1.

Der Gegenwert in Landeswéhrung des in diesem Artikel genannten Betrags wird
unter Anwendung des von der Europdischen Zentralbank am 18. Januar 2018

veroffentlichten Wechselkurses berechnet.*
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13. Die folgenden Artikel werden eingefiigt:
,Artikel 284a

(1) Die vorherige Benachrichtigung gemal3 Artikel 284 Absatz 3 Unterabsatz 1

Buchstabe a umfasst mindestens die folgenden Angaben:
a)  Name, Tatigkeit, Rechtsform und Anschrift des Steuerpflichtigen,

b)  Mitgliedstaat oder Mitgliedstaaten, in dem bzw. in denen der Steuerpflichtige

die Steuerbefreiung in Anspruch zu nehmen beabsichtigt,

c)  Gesamtbetrag der Lieferungen von Gegenstéinden und/oder Dienstleistungen,
die in dem Mitgliedstaat, in dem der Steuerpflichtige anséssig ist, und in jedem
der anderen Mitgliedstaaten im vorangegangenen Kalenderjahr bewirkt

wurden,

d)  Gesamtbetrag der Lieferungen von Gegenstéinden und/oder Dienstleistungen,
die in dem Mitgliedstaat, in dem der Steuerpflichtige anséssig ist, und in jedem
der anderen Mitgliedstaaten im laufenden Kalenderjahr vor der

Benachrichtigung bewirkt wurden.

Bei Mitgliedstaaten, die die Moglichkeit nach Artikel 288a Absatz 1 Unterabsatz 1
anwenden, sind die Informationen gemil3 Unterabsatz 1 Buchstabe c des vorlie-
genden Absatzes fiir jedes vorangegangene Kalenderjahr des Zeitraums gemal

Artikel 288a Absatz 1 Unterabsatz 1 anzugeben.
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)

Wenn der Steuerpflichtige den Mitgliedstaat der Anséssigkeit gemal Artikel 284
Absatz 4 dariiber unterrichtet, dass er die Steuerbefreiung in einem oder mehreren in
der vorherigen Benachrichtigung nicht angegebenen Mitgliedstaaten in Anspruch zu
nehmen beabsichtigt, ist er zur Angabe von Informationen geméll Absatz 1 des
vorliegenden Artikels nicht verpflichtet, soweit diese Informationen bereits in den

gemil Artikel 284b gemeldeten Angaben enthalten sind.

Die Aktualisierung einer vorherigen Benachrichtigung gemafy Unterabsatz 1 umfasst

die individuelle Identifikationsnummer gemal3 Artikel 284 Absatz 3 Buchstabe b.

Artikel 284b

(1)

Ein Steuerpflichtiger, der die Steuerbefreiung nach Artikel 284 Absatz 1 in einem
Mitgliedstaat, in dem er nicht anséssig ist, nach dem Verfahren geméal Artikel 284
Absitze 3 und 4 in Anspruch nimmt, meldet dem Mitgliedstaat der Ansdssigkeit fiir
jedes Kalenderquartal unter Angabe der individuellen Identifikationsnummer gemal

Artikel 284 Absatz 3 Buchstabe b die folgenden Informationen:

a)  den Gesamtbetrag der in dem Kalenderquartal in dem Mitgliedstaat der
Ansissigkeit bewirkten Lieferungen von Gegenstinden und/oder Dienst-
leistungen oder ,,0%, wenn keine Lieferungen von Gegenstdnden und/oder

Dienstleistungen bewirkt wurden,

b)  den Gesamtbetrag der in dem Kalenderquartal in den einzelnen Mitglied-
staaten, die nicht Mitgliedstaat der Anséssigkeit sind, bewirkten Lieferungen
von Gegenstidnden und/oder Dienstleistungen oder ,,0%, wenn keine

Lieferungen von Gegenstdnden und/oder Dienstleistungen erfolgt sind;
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)

€)

Der Steuerpflichtige iibermittelt die Informationen nach Absatz 1 binnen eines

Monats ab dem Ende des Kalenderquartals.

Wird der Schwellenwert fiir den Jahresumsatz in der Union nach Artikel 284

Absatz 2 Buchstabe a iiberschritten, so unterrichtet der Steuerpflichtige den Mitglied-
staat der Anséssigkeit binnen 15 Werktagen. Zugleich ist der Steuerpflichtige
verpflichtet, den Betrag der Lieferungen von Gegenstinden und/oder Dienstleis-
tungen gemall Absatz 1 zu melden, die seit Beginn des laufenden Kalenderquartals
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Schwellenwert fiir den Jahresumsatz in der Union

iiberschritten wurde, bewirkt wurden.

Artikel 284c¢

(1)

Fir die Zwecke von Artikel 284a Absatz 1 Buchstaben ¢ und d sowie Artikel 284b
Absatz 1 gilt Folgendes:

a)  Die Betrdge umfassen die in Artikel 288 angefiihrten Betrége,
b)  die Betrdge lauten auf Euro,

c)  wendet der Mitgliedstaat, der die Steuerbefreiung gewihrt, verschiedene
Schwellenwerte nach Artikel 284 Absatz 1 Unterabsatz 2 an, so ist der
Steuerpflichtige gegeniiber diesem Mitgliedstaat verpflichtet, den Gesamt-
betrag der Lieferungen von Gegenstinden und/oder Dienstleistungen fiir jeden

anwendbaren Schwellenwert gesondert zu melden.
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Fiir die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe b konnen Mitgliedstaaten, die den Euro
nicht eingefiihrt haben, vorschreiben, dass die Betrdge in ihrer Landeswéhrung
anzugeben sind. Sind die Lieferungen von Gegenstdnden und/oder Dienstleistungen
in anderen Wiahrungen erfolgt, so verwendet der Steuerpflichtige den am ersten Tag
des Kalenderjahres geltenden Wechselkurs. Die Umrechnung erfolgt auf der
Grundlage des Wechselkurses, der von der Europdischen Zentralbank fiir den
betreffenden Tag oder, falls an diesem Tag keine Veroffentlichung erfolgt, fiir den

ndchsten Tag, an dem eine Verdffentlichung erfolgt, veréffentlicht wird.

Der Mitgliedstaat der Ansdssigkeit kann vorschreiben, dass die in Artikel 284
Absitze 3 und 4 und die in Artikel 284b Absétze 1 und 3 genannten Informationen
gemif} den von diesem Mitgliedstaat festgelegten Bedingungen elektronisch zu

ubermitteln sind.

Artikel 284d

(1)

Ein Steuerpflichtiger, der die Steuerbefreiung in einem Mitgliedstaat in Anspruch
nimmt, in dem er nicht ansdssig ist, ist in Bezug auf die Lieferungen von Gegenstén-
den und/oder Dienstleistungen, die unter die Steuerbefreiung in diesem Mitgliedstaat

fallen, nicht verpflichtet,

a)  sich gemédl den Artikeln 213 und 214 fiir Mehrwertsteuerzwecke erfassen zu

lassen,

b) eine Mehrwertsteuererklarung gemal Artikel 250 abzugeben.
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(2)  Ein Steuerpflichtiger, der die Steuerbefreiung im Mitgliedstaat der Anséssigkeit und
in einem Mitgliedstaat, in dem er nicht anséssig ist, in Anspruch nimmt, ist in Bezug
auf die Lieferungen von Gegenstdnden und/oder Dienstleistungen, die unter die
Steuerbefreiung im Mitgliedstaat der Anséssigkeit fallen, nicht verpflichtet, eine

Mehrwertsteuererklarung geméaf Artikel 250 abzugeben.

(3) Werden die Bestimmungen des Artikels 284b von einem Steuerpflichtigen nicht
eingehalten, so konnen die Mitgliedstaaten diesen Steuerpflichtigen abweichend von
den Absitzen 1 und 2 dieses Artikels dazu verpflichten, seinen mehrwertsteuerlichen
Pflichten wie sie beispielsweise in Absatz 1 dieses Artikels genannt werden,

nachzukommen.
Artikel 284e

Der Mitgliedstaat der Ansédssigkeit muss unverziiglich entweder die Identifikationsnummer
gemill Artikel 284 Absatz 3 Buchstabe b deaktivieren oder, wenn der Steuerpflichtige die
Steuerbefreiung weiterhin in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten in Anspruch
nimmt, die Informationen anpassen, die er gemif Artikel 284 Absétze 3 und 4 beziiglich

des oder der betreffenden Mitgliedstaaten erhalten hat, wenn

a)  der Gesamtbetrag der von dem Steuerpflichtigen gemeldeten Lieferungen von
Gegenstinden und/oder Dienstleistungen den in Artikel 284 Absatz 2 Buchstabe a

genannten Betrag tiberschreitet,

b) der Mitgliedstaat, der die Steuerbefreiung gewihrt, mitgeteilt hat, dass der
Steuerpflichtige keinen Anspruch auf eine Steuerbefreiung hat oder die

Steuerbefreiung in diesem Mitgliedstaat nicht mehr gilt,
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c) der Steuerpflichtige mitgeteilt hat, dass er sich dafiir entschieden hat, die

Steuerbefreiung nicht lénger in Anspruch zu nehmen, oder

d)  der Steuerpflichtige mitgeteilt hat oder aus anderen Griinden davon ausgegangen

werden kann, dass er seine Tatigkeiten eingestellt hat.*
14. Die Artikel 285, 286 und 287 werden gestrichen.
15. Artikel 288 erhilt folgende Fassung:
Artikel 288

(1) Der Jahresumsatz, der bei der Anwendung der Steuerbefreiung nach Artikel 284
zugrunde zu legen ist, setzt sich aus folgenden Betrdgen ohne Mehrwertsteuer

zuSammen:

a)  Betrag der Lieferungen von Gegenstinden und Dienstleistungen, soweit diese
besteuert wiirden, wenn sie von einem nicht von der Steuer befreiten

Steuerpflichtigen geliefert bzw. erbracht wiirden;

b)  Betrag der gemill den Artikeln 110, 111 oder Artikel 125 Absatz 1 mit Recht

auf Vorsteuerabzug von der Steuer befreiten Umsétze;

c)  Betrag der gemif den Artikeln 146 bis 149 sowie den Artikeln 151, 152

und 153 von der Steuer befreiten Umsétze;

d) Betrag der geméf Artikel 138 von der Steuer befreiten Umsitze, in deren Fall

die Steuerbefreiung nach dem genannten Artikel gilt;
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e) Betrag der Umsétze mit Immobilien, der in Artikel 135 Absatz 1 Buchstaben b
bis g genannten Finanzgeschéifte sowie der Versicherungs- und Riickver-
sicherungsdienstleistungen, sofern diese Umsitze nicht den Charakter von

Nebenumsétzen haben.

VerduBerungen von kdrperlichen oder nicht korperlichen Investitionsgiitern eines
Steuerpflichtigen bleiben bei der Ermittlung des Umsatzes nach Absatz 1 auler

Ansatz.*

16. Folgender Artikel wird eingefiigt:

Artikel 288a

(1)

Unabhingig davon, ob er in dem Mitgliedstaat, der die Steuerbefreiung nach
Artikel 284 Absatz 1 gewdhrt, ansdssig ist, kann ein Steuerpflichtiger diese
Steuerbefreiung wihrend eines Kalenderjahres nicht in Anspruch nehmen, wenn der
gemill dem genannten Absatz festgelegte Schwellenwert im vorangegangenen
Kalenderjahr iiberschritten wurde. Der Mitgliedstaat, der die Steuerbefreiung

gewihrt, kann diesen Zeitraum auf zwei Kalenderjahre ausdehnen.

Bei Uberschreitung des Schwellenwerts nach Artikel 284 Absatz 1 wihrend eines

Kalenderjahres um

a)  hochstens 10 % kann der Steuerpflichtige die Steuerbefreiung nach Artikel 284

Absatz 1 wihrend dieses Kalenderjahres weiter in Anspruch nehmen;

b)  mehr als 10 % ist die Steuerbefreiung nach Artikel 284 Absatz 1 ab diesem

Zeitpunkt nicht mehr anzuwenden.
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2)

©)

Abweichend von Unterabsatz 2 Buchstaben a und b kénnen die Mitgliedstaaten eine
Obergrenze von 25 % festlegen oder dem Steuerpflichtigen fiir das Kalenderjahr, in
dem der Schwellenwert iiberschritten wurde, die Steuerbefreiung gemil3 Artikel 284
Absatz 1 weiterhin ohne Obergrenze gewiahren. Die Anwendung dieser Obergrenze
oder Mdglichkeit darf jedoch nicht dazu fiihren, dass Steuerpflichtige mit einem
Umsatz von mehr als 100 000 EUR in dem Mitgliedstaat, der die Steuerbefreiung

gewihrt, von der Steuer befreit werden.

Abweichend von den Unterabsitzen 2 und 3 kénnen die Mitgliedstaaten festlegen,
dass die Steuerbefreiung nach Artikel 284 Absatz 1 ab dem Zeitpunkt, ab dem der
gemill diesem Absatz festgelegte Schwellenwert tiberschritten wird, keine

Anwendung mehr findet.

Ein Steuerpflichtiger, der nicht in dem Mitgliedstaat anséssig ist, der die Steuer-
befreiung nach Artikel 284 Absatz 1 gewéhrt, kann diese Steuerbefreiung nicht in
Anspruch nehmen, wenn der Schwellenwert fiir den Jahresumsatz in der Union nach
Artikel 284 Absatz 2 Buchstabe a im vorangegangenen Kalenderjahr tiberschritten

wurde.

Wird der Schwellenwert flir den Jahresumsatz in der Union geméf Artikel 284
Absatz 2 Buchstabe a in einem Kalenderjahr tiberschritten, so findet die Steuer-
befreiung nach Artikel 284 Absatz 1, die einem in einem anderen Mitgliedstaat
ansdssigen Steuerpflichtigen gewdhrt wurde, ab diesem Zeitpunkt keine Anwendung

mehr.

Der Gegenwert in Landeswihrung des in Absatz 1 genannten Betrags wird unter
Anwendung des von der Europdischen Zentralbank am 18. Januar 2018 veroffent-

lichten Wechselkurses berechnet.*
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17.

18.

19.

In Artikel 290 erhilt Satz 2 folgende Fassung:

,Die Mitgliedstaaten konnen die Einzelheiten und Bedingungen fiir die Anwendung dieser

Moglichkeit festlegen.*
Die Artikel 291 und 292 werden gestrichen.
In Titel XII Kapitel 1 wird folgender Abschnitt eingefiigt:

,,Abschnitt 2a

Vereinfachung der Pflichten flir von der Steuer befreite Kleinunternehmen
Artikel 292a

Fiir die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet ,,von der Steuer befreites Kleinunternehmen*
jeden Steuerpflichtigen, der die Steuerbefreiung geméal3 Artikel 284 Absdtze 1 und 2 in

dem Mitgliedstaat, in dem die Mehrwertsteuer geschuldet wird, in Anspruch nimmt.
Artikel 292b

Unbeschadet des Artikels 284 Absatz 3 konnen Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet
anséssige von der Steuer befreite Kleinunternehmen, die die Steuerbefreiung nur in ihrem
Hoheitsgebiet in Anspruch nehmen, von der Pflicht, gemal Artikel 213 die Aufnahme
ithrer Tatigkeit anzuzeigen und gemif3 Artikel 214 eine individuelle Mehrwertsteuer-
Identifikationsnummer zu erhalten, befreien, es sei denn, diese Unternehmen iiben

Tatigkeiten aus, die unter Artikel 214 Buchstabe b, d oder e fallen.
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Wird die Moglichkeit gemall Absatz 1 nicht wahrgenommen, so richten die Mitglied-
staaten ein Verfahren fiir die Identifikation solcher von der Steuer befreiter Kleinunter-
nehmen anhand einer individuellen Nummer ein. Das Identifizierungsverfahren nimmt im
Hochstfall 15 Werktage in Anspruch; hiervon ausgenommen sind besondere Fille, in
denen die Mitgliedstaaten zur Verhinderung von Steuerhinterziechung oder Steuerver-

meidung gegebenenfalls mehr Zeit fiir die erforderlichen Kontrollen benotigen.
Artikel 292¢

Die Mitgliedstaaten konnen in ihrem Hoheitsgebiet anséssige von der Steuer befreite
Kleinunternehmen, die die Steuerbefreiung nur in ihrem Hoheitsgebiet in Anspruch
nehmen, von der Pflicht nach Artikel 250 befreien, eine Mehrwertsteuererklarung

abzugeben.

Wird die Moglichkeit gemall Absatz 1 nicht wahrgenommen, so gestatten die
Mitgliedstaaten diesen von der Steuer befreiten Kleinunternehmen, eine vereinfachte
Mehrwertsteuererklarung fiir ein Kalenderjahr abzugeben. Von der Steuer befreite
Kleinunternehmen kénnen sich jedoch auch fiir die Anwendung des gemil3 Artikel 252

festgelegten Steuerzeitraums entscheiden.
Artikel 292d

Die Mitgliedstaaten konnen von der Steuer befreite Kleinunternehmen von bestimmten

oder allen Pflichten nach den Artikeln 217 bis 271 befreien.*
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20. Titel XII Kapitel 1 Abschnitt 3 wird gestrichen.
21. Artikel 314 Buchstabe c erhilt folgende Fassung:

»C) von einem anderen Steuerpflichtigen, sofern fiir die Lieferung des Gegenstands
durch diesen anderen Steuerpflichtigen die Steuerbefreiung fiir Kleinunternehmen

gemil} Artikel 284 gilt und es sich dabei um ein Investitionsgut handelt;*
22. Artikel 334 Buchstabe c erhilt folgende Fassung:

,C) eines anderen Steuerpflichtigen, sofern fiir die Lieferung des Gegenstands durch
diesen anderen Steuerpflichtigen aufgrund eines Verkaufskommissionsvertrags die
Steuerbefreiung fiir Kleinunternehmen des Artikels 284 gilt und es sich bei dem

Gegenstand um ein Investitionsgut handelt;*
Artikel 2
Anderungen der Verordnung (EU) Nr. 904/2010
Die Verordnung (EU) 904/2010 wird wie folgt geéndert:
1. Artikel 17 wird wie folgt geéndert:
a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefiigt:

»Z) Informationen, die er gemil Artikel 284 Absitze 3 und 4 sowie Artikel 284b
der Richtlinie 2006/112/EG erhebt.*
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b)  Absatz 2 erhilt folgende Fassung:

»(2) Die Kommission legt die technischen Einzelheiten betreffend die automa-

tisierte Bereitstellung der Informationen nach Absatz 1 dieses Artikels im
Wege von Durchfiihrungsrechtsakten fest. Diese Durchfiihrungsrechtsakte

werden nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.*

2. In Artikel 21 wird folgender Absatz eingefligt:

»(2b) In Bezug auf die in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe g genannten Informationen sind

mindestens folgende Einzelangaben zugénglich:

a)

b)

d)

individuelle Identifikationsnummern, die von der Steuer befreiten
Steuerpflichtigen von dem Mitgliedstaat erteilt wurden, der die Auskiinfte
erteilt;

Name, Tétigkeit, Rechtsform und Anschrift der von der Steuer befreiten
Steuerpflichtigen, die eine individuelle Identifikationsnummer nach

Buchstabe a erhalten haben;

Mitgliedstaat oder Mitgliedstaaten, in dem bzw. in denen der Steuerpflichtige

die Steuerbefreiung in Anspruch nimmt;

Zeitpunkt des Beginns der Steuerbefreiung des Steuerpflichtigen in einem oder

mehreren Mitgliedstaaten;
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g)

h)

)

die Angaben gemif3 Artikel 284a Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben ¢ und d
der Richtlinie 2006/112/EG;

Gesamtbetrag der Lieferungen von Gegenstidnden und/oder Dienstleistungen je
Kalenderquartal, die durch jeden Steuerpflichtigen mit einer individuellen
Identifikationsnummer nach Buchstabe a in dem Mitgliedstaat, in dem der

Steuerpflichtige ansdssig ist, bewirkt wurden;

Gesamtbetrag der Lieferungen von Gegenstidnden und/oder Dienstleistungen je
Kalenderquartal, die durch jeden Steuerpflichtigen mit einer individuellen
Identifikationsnummer nach Buchstabe a in den Mitgliedstaaten, in denen der

Steuerpflichtige nicht ansdssig ist, bewirkt wurden;

Zeitpunkt, zu dem der Jahresumsatz des Steuerpflichtigen in der Union den in
Artikel 284 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2006/112/EG angegebenen

Betrag tiberschreitet;

Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung des Steuerberechtigten, die Steuerbe-
freiung freiwillig zu beenden, wirksam wird, und der Mitgliedstaat oder die

Mitgliedstaaten, in dem bzw. in denen die Beendigung wirksam wird;

Zeitpunkt, zu dem die Téatigkeiten des Steuerpflichtigen eingestellt wurden,
und der oder die betreffenden Mitgliedstaaten.

Die in Unterabsatz 1 Buchstaben e bis g genannten Betrdge werden fiir jeden

Schwellenwert, der nach Artikel 284 Absatz 1 Unterabsatz 2 der

Richtlinie 2006/112/EG gegebenenfalls anwendbar ist, gesondert angegeben.*
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3. In Artikel 31 wird folgender Absatz eingefiigt:

,»(2a) Jeder Mitgliedstaat bestétigt auf elektronischem Weg, dass es sich bei dem

Steuerpflichtigen, dem die individuelle Identifikationsnummer nach Artikel 284

Absatz 3 der Richtlinie 2006/112/EG erteilt wurde, um ein von der Steuer befreites

Kleinunternehmen handelt. In der Bestétigung sind der Mitgliedstaat oder die
Mitgliedstaaten anzugeben, in dem bzw. in denen der Steuerpflichtige die

Steuerbefreiung in Anspruch nimmt.*

4. Artikel 32 Absatz 1 erhélt folgende Fassung:

,»(1) Auf der Grundlage der Informationen der Mitgliedstaaten verdffentlicht die

Kommission auf ihrer Website die Details der von jedem Mitgliedstaat zur
Umsetzung von Artikel 167a, Titel XI Kapitel 3 und Titel XII Kapitel I der
Richtlinie 2006/112/EG erlassenen Regelungen.*
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5. Folgendes Kapitel wird eingefiigt:

»KAPITEL Xa
BESTIMMUNGEN BETREFFEND DIE SONDERREGELUNGEN
NACH TITEL XII KAPITEL 1 DER RICHTLINIE 2006/112/EG

Artikel 37a

(1) Der Mitgliedstaat der Ansdssigkeit libermittelt den zustidndigen Behdrden der
anderen Mitgliedstaaten, die die Steuerbefreiung gewiahren, auf elektronischem Weg
die folgenden Informationen binnen 15 Werktagen ab dem Zeitpunkt, zu dem diese

Informationen verfiigbar sind:

a)  in Bezug auf Steuerpflichtige, die eine vorherige Benachrichtigung oder eine
aktualisierte Fassung einer Benachrichtigung gemal3 Artikel 284 Absitze 3
oder 4 der Richtlinie 2006/112/EG iibermittelt haben, die Informationen gemal
Artikel 21 Absatz 2b Buchstaben a und d dieser Verordnung;

b)  in Bezug auf Steuerpflichtige, deren Jahresumsatz in der Union den in
Artikel 284 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2006/112/EG angegebenen
Betrag tiberschritten hat, die Informationen geméaf3 Artikel 21 Absatz 2b

Buchstaben a und h dieser Verordnung;
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c) in Bezug auf Steuerpflichtige, die die Bestimmungen des Artikels 284b der
Richtlinie 2006/112/EG nicht eingehalten haben, die Tatsache der Nichtein-
haltung und die Informationen gemaf Artikel 21 Absatz 2b Buchstabe a dieser

Verordnung.

Die Kommission legt die technischen Einzelheiten, einschlie8lich einer einheitlichen
elektronischen Mitteilung, zur Ubermittlung der Informationen nach Absatz 1, im
Wege von Durchfiihrungsrechtsakten fest. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden

nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten Priifverfahren erlassen.

Artikel 37b

(1)

Bevor der Mitgliedstaat, dem vom Steuerpflichtigen eine vorherige Benachrichtigung
oder eine nachfolgende aktualisierte Fassung gemil Artikel 284 Absétze 3 oder 4
der Richtlinie 2006/112/EG {iibermittelt wurde, den Steuerpflichtigen identifiziert
oder ihm die individuelle Identifikationsnummer bestitigt, berechnet er auf der
Grundlage der Gesamtbetrdge der vom Steuerpflichtigen gemeldeten Lieferungen
von Gegenstidnden und/oder Dienstleistungen, dass der Schwellenwert fiir den
Jahresumsatz in der Union geméif Artikel 284 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie

weder im laufenden noch im vorangegangenen Kalenderjahr {iberschritten wurde.
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)

3)

(4)

Der Mitgliedstaat, der die Steuerbefreiung gewihrt, bestitigt den zustdndigen
Behorden des Mitgliedstaats der Ansdssigkeit binnen 15 Werktagen nach Eingang
der Informationen gemal} Artikel 37a Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung auf
elektronischem Wege ausgehend von den Gesamtbetrdgen der vom Steuerpflichtigen
gemeldeten Lieferungen von Gegenstinden und/oder Dienstleistungen, dass der
Schwellenwert fiir den Jahresumsatz gemif Artikel 284 Absatz 2 Buchstabe b der
Richtlinie 2006/112/EG im laufenden Kalenderjahr nicht {iberschritten wurde und die
Bedingungen gemil3 Artikel 288a Absatz 1 jener Richtlinie erfiillt sind.

Der Mitgliedstaat, der die Steuerbefreiung gewdhrt, teilt den zustindigen Behdrden
des Mitgliedstaats der Ansidssigkeit auf elektronischem Wege unverziiglich den
Zeitpunkt mit, ab dem der Steuerpflichtige die Steuerbefreiung gemif Artikel 288a
Absatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG nicht mehr in Anspruch nehmen kann.

Die Kommission legt die technischen Einzelheiten, einschlielich einer einheitlichen
elektronischen Mitteilung, beziiglich der Benachrichtigungen nach den Absétzen 2
und 3 dieses Artikels im Wege von Durchfiihrungsrechtsakten fest. Diese
Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 58 Absatz 2 genannten

Priifverfahren erlassen.
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Artikel 3

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veroffentlichen bis zum 31. Dezember 2024 die
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um Artikel 1 dieser Richtlinie
nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverziiglich den Wortlaut dieser Vorschriften

mit.
Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Januar 2025 an.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Verdffentlichung auf die vorliegende Richtlinie

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wesentlichen nationalen
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter Artikel 1 dieser Richtlinie fallenden Gebiet

erlassen.
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Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt der

Europdischen Union in Kraft.
Artikel 2 dieser Richtlinie gilt ab dem 1. Januar 2025.
Artikel 5
Adressaten
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Briissel am ...

Im Namen des Rates

Der Prdsident
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Evolution of the

EU list of tax havens

12 jurisdictions
American Samoa,
, Fiji, Guam,
, Samoa,

, Oman, Trinidad
and Tobago, Vanuatu, US

Virgin Islands

18 February
2020

13 jurisdictions

Anguilla, Australia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Eswatini, Jordan,
Maldives, Morocco, Mongolia, Namibia, Saint Lucia, Thailand and Turkey

Grey list (Annex Il)

Moved from grey list to black list
Cayman Islands, Palau and Seychelles

Added to the black list Removed from the grey list

Panama

9 jurisdictions

Antigua and Barbuda, Armenia, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British
Virgin Islands, Cabo Verde, Cayman Islands, Cook Islands, Curacao, Marshall
Islands, Montenegro, Nauru, Niue, Saint Kitts and Nevis and Vietnam

8 November

2019 32 jurisdictions

American Samoa, Belize, Anguilla, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Bahamas, Barbados,

Fiji, Guam, Oman,
Samoa, Trinidad and
Tobago, Vanuatu,
US Virgin Islands

Belize, Bermuda, Bosnia and Herzegovina, Botswana, British Virgin Islands,
Cabo Verde, Curacao, Cayman Islands, Cook Islands, Eswatini, Jordan,
Maldives, Marshall Islands, Morocco, Mongolia, Montenegro, Namibia,
Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Seychelles, Thailand,
Turkey and Vietnam

Grey list (Annex Il)

Moved from black list to grey list

Belize

Removed from the grey list
North Macedonia






9 jurisdictions
American Samoa, Belize,
Fiji, Guam, Oman, Samoa,
Trinidad and Tobago,
Vanuatu, US Virgin Islands

Removed from the black list
United Arab Emirates

11 jurisdictions

American Samoa, Belize, Fiji,
Guam, Marshall Islands,
Oman, Samoa, Trinidad and
Tobago, United Arab Emirates,
Vanuatu, US Virgin Islands

Removed from the black list
Dominica

12 jurisdictions

American Samoa, Belize,
Dominica, Fiji, Guam,

Marshall Islands, Oman,
Samoa, Trinidad and Tobago,
United Arab Emirates, Vanuatu,
US Virgin Islands

Removed from the black list
Aruba

15 jurisdictions

American Samoa, Aruba,
Barbados, Belize, Bermuda,
Dominica, Fiji, Guam,
Marshall Islands, Oman,
Samoa, Trinidad and Tobago,
United Arab Emirates,
Vanuatu,

US Virgin Islands

Black list (Annex )

Grey list (Annex Il)

32 jurisdictions

Anguilla, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Bahamas, Barbados,
Bermuda, Bosnia and Herzegovina, Botswana, British Virgin Islands, Cabo
Verde, Curacao, Cayman Islands, Cook Islands, Eswatini, Jordan, Maldives,

, Morocco, Mongolia, Montenegro, Namibia, North
Macedonia, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia,
Seychelles, Thailand, Turkey and Vietnam

Removed from the grey list
Albania, Costa Rica, Serbia, Switzerland and Mauritius

Grey list (Annex Il)

36 jurisdictions

Albania, Anguilla, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Bahamas,
Barbados, Bermuda, Bosnia and Herzegovina, Botswana, British Virgin
Islands, Cabo Verde, Costa Rica, Curacao, Cayman Islands, Cook Islands,
Eswatini, Jordan, Maldives, Mauritius, Morocco, Mongolia, Montenegro,
Namibia, North Macedonia, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts and Nevis, Saint
Lucia, Serbia, Seychelles, Switzerland, Thailand, Turkey, Vietham

36 jurisdictions

Albania, Anguilla, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Bahamas,

, , Bosnia and Herzegovina, Botswana, British Virgin
Islands, Cabo Verde, Costa Rica, Curacao, Cayman Islands, Cook Islands,
Eswatini, Jordan, Maldives, Mauritius, Morocco, Mongolia, Montenegro,
Namibia, North Macedonia, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts and Nevis, Saint
Lucia, Serbia, Seychelles, Switzerland, Thailand, Turkey, Vietham

Grey list (Annex II)

34 jurisdictions

Albania, Anguilla, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Bahamas,
Bosnia and Herzegovina, Botswana, British Virgin Islands, Cabo Verde,
Costa Rica, Curacao, Cayman Islands, Cook Islands, Eswatini, Jordan,
Maldives, Mauritius, Morocco, Mongolia, Montenegro, Namibia, North
Macedonia, Nauru, Niue, Palau, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Serbia,
Seychelles, Switzerland, Thailand, Turkey, Vietnam

Removed from the grey list

Bahrain, Faroe Islands, Greenland, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isle of Man,
Jamaica, Jersey, Korea, Macao SAR, Malaysia, Montserrat, New Caledonia,
Panama, Qatar, Saint Vincent and the Grenadines, Taiwan, Tunisia, Turks and
Caicos, Uruguay

Taxation and
Customs Union






5 jurisdictions
American Samoa,
Guam, Samoa,

Trinidad and Tobago,
US Virgin Islands

5 jurisdictions

American Samoa,
Guam, Samoa,
Trinidad and Tobago,
US Virgin Islands

6 jurisdictions

American Samoa,
Guam, Namibia, Samoa,
Trinidad and Tobago,
US Virgin Islands

Black list (Annex I)

Black list (Annex I)

Black list (Annex 1)

Grey list (Annex I1)

63 jurisdictions

Albania, Anguilla, Antigua and Barbuda, Armenia, Aruba, Bahamas, Bahrain,
Barbados, Belize, Bermuda, Bosnia and Herzegovina, Botswana, British
Virgin Islands, Cabo Verde, Cayman Islands, Cook Islands, Dominica,
Republic of Korea, Curacao, United Arab Emirates, Faroe Islands, Fiji,
Granada, Greenland, Guernsey, Hong Kong, Jamaica, Jersey, Jordan, Labuan
Island, Macao SAR, Qatar, Former Yugoslav Republic of Macedonia,
Malaysia, Maldives, Isle of Man, Marshall Islands, Morocco, Mauritius,
Mongolia, Montenegro, Namibia, Nauru, Niue, New Caledonia, Oman, Palau,
Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the
Grenadines, Serbia, Seychelles, Switzerland, Swaziland, Taiwan, Thailand,
Tunisia, Turkey, Turks and Caicos Islands, Uruguay, Vanuatu, Vietnam

Removed from the grey list
Andorra and San Marino
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65 jurisdictions

Albania, Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Armenia, Aruba,
Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, Bosnia and Herzegovina,
Botswana, British Virgin Islands, Cabo Verde, Cayman Islands, Cook
Islands, Dominica, Republic of Korea, Curacao, United Arab Emirates, Faroe
Islands, Fiji, Granada, Greenland, Guernsey, Hong Kong, Jamaica, Jersey,
Jordan, Labuan Island, Macao SAR, Qatar, Former Yugoslav Republic of
Macedonia, Malaysia, Maldives, Isle of Man, Marshall Islands, Morocco,
Mauritius, Mongolia, Montenegro, , Nauru, Niue, New Caledonia,
Oman, Palau, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and
the Grenadines, San Marino, Serbia, Seychelles, Switzerland, Swaziland,
Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Turks and Caicos Islands, Uruguay,
Vanuatu, Vietnam

Grey list (Annex I1)

64 jurisdictions

Albania, Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Armenia, Aruba,
Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, Bosnia and Herzegovina,
Botswana, British Virgin Islands, Cabo Verde, Cayman Islands, Cook
Islands, Dominica, Republic of Korea, Curacao, United Arab Emirates, Faroe
Islands, Fiji, Granada, Greenland, Guernsey, Hong Kong, Jamaica, Jersey,
Jordan, Labuan Island, Macao SAR, Qatar, Former Yugoslav Republic of
Macedonia, Malaysia, Maldives, Isle of Man, Marshall Islands, Morocco,
Mauritius, Mongolia, Montenegro, Nauru, Niue, New Caledonia, Oman,

, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the
Grenadines, San Marino, Serbia, Seychelles, Switzerland, Swaziland,
Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, Turks and Caicos Islands, Uruguay,
Vanuatu, Vietnam

Removed from the grey list
Liechtenstein and Peru

Taxation and
Customs Union






7 jurisdictions 65 jurisdictions

American Samoa, Albania, Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Armenia, Aruba,

Guam, Namibia, Palau, , Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, Bosnia and Herzegovina,

Samoa, Trinidad and Tobago, Botswana, BI:It!Sh Virgin I.slands, Cabo Verde, Cayr_'nan Islands, _Cook

US Virgin Islands Islands, DP_mlnlca, Republic of Korea, Curacao, United Arab Emlrates, Faroe
Islands, Fiji, Granada, Greenland, Guernsey, Hong Kong, Jamaica, Jersey,

Jordan, Liechtenstein, Labuan Island, Macao SAR, Qatar, Former Yugoslav

Republic of Macedonia, Malaysia, Maldives, Isle of Man, Marshall Islands,

Morocco, Mauritius, Mongolia, Montenegro, Nauru, Niue, New Caledonia,

Black list (Annex 1)
Grey list (Annex I1)

Oman, Panama, Peru, , Saint Lucia, Saint Vincent and
the Grenadines, San Marino, Serbia, Seychelles, Switzerland, Swaziland,
Taiwan, Thailand, Tunisia, Turkey, , Uruguay,

Vanuatu, Vietham

| Added to the grey list
1 Turks and Caicos Islands

9 jurisdictions 62 jurisdictions

American Samoa, Albania, Andorra, , , Armenia, Aruba, s
Barbados, Belize, Bermuda, Bosnia and Herzegovina, Botswana,

, Cabo Verde, Cayman Islands, Cook Islands, ,
Republic of Korea, Curacao, United Arab Emirates, Faroe Islands, Fiji,
Granada, Greenland, Guernsey, Hong Kong, Jamaica, Jersey, Jordan,
Liechtenstein, Labuan Island, Macao SAR, Qatar, Former Yugoslav Republic
of Macedonia, Malaysia, Maldives, Isle of Man, , Morocco,
Mauritius, Mongolia, Montenegro, Nauru, Niue, New Caledonia, Oman,
Panama, Peru, , Saint Vincent and the Grenadines, San Marino,
Serbia, Seychelles, Switzerland, Swaziland, Taiwan, Thailand, Tunisia,
Turkey, Uruguay, Vanuatu, Vietnam

Bahamas, Guam, Namibia,
Palau, Saint Kitts and Nevis,
Samoa, Trinidad and
Tobago, US Virgin Islands

Black list (Annex 1)
Grey list (Annex I1)

Added to the black list Added to the grey list

Bahamas, Saint Kitts and Nevis, Anguilla, Antigua and Barbuda, British Virgin Islands and Dominica
US Virgin Islands

Turks and Caicos Islands: ongoing review

Taxation and
Customs Union





23 January
2018

55 jurisdictions

Albania, Andorra, Armenia, Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Bosnia and
Herzegovina, Botswana, Cabo Verde, Cayman Islands, Cook Islands,
Republic of Korea, Curacao, United Arab Emirates, Faroe Islands, Fiji,
Grenada, Greenland, Guernsey, Hong Kong, Jamaica, Jersey, Jordan,
Liechtenstein, Labuan Island, Macao SAR, Qatar,

Former Yugoslav Republic of Macedonia, Malaysia, Maldives, Isle of Man,
Morocco, Mauritius, Mongolia, Montenegro, Nauru, Niue, New Caledonia,
Oman, Panama, Peru, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino,
Serbia, Seychelles, Switzerland, Swaziland, Taiwan, Thailand, Tunisia,
Turkey, United Arab Emirates, Uruguay, Vanuatu, Vietnam

9 jurisdictions

American Samoa,
Bahrain, Guam, Marshall
Islands, Namibia, Palau,
Saint Lucia, Samoa,
Trinidad and Tobago

Black list (Annex 1)
Grey list (Annex II)

Moved from black list to grey list

Barbados, Republic of Korea, Grenada Macao SAR,
Mongolia, Panama, Tunisia, United Arab Emirates

Review postponed to 2018 - 9 jurisdictions
Anguilla, Antigua and Barbuda, Bahamas, British Virgin Islands, Dominica,
Saint Kitts and Nevis, US Virgin Islands, Turks and Caicos Islands

5 December
2017

17 jurisdictions 47 jurisdictions

Albania, Andorra, Armenia, Aruba, Belize, Bermuda, Bosnia and
Herzegovina, Botswana, Cabo Verde, Cayman Islands, Cook Islands,
Curacao, Faroe Islands, Fiji, Greenland, Guernsey, Hong Kong, Jamaica,
Jersey, Jordan, Liechtenstein, Labuan Island, Former Yugoslav Republic of
Macedonia, Malaysia, Maldives, Isle of Man, Morocco, Mauritius,
Montenegro, Nauru, Niue, New Caledonia, Oman, Peru, Qatar, Saint Vincent
and the Grenadines, San Marino, Serbia, Seychelles, Switzerland,

American Samoa, Bahrain,
Barbados, Republic of Korea,
United Arab Emirates,
Grenada, Guam, Macao SAR,
Marshall Islands, Mongolia,

Black list (Annex 1)
Grey list (Annex I1)

Namibia, Palau, Panama,

Saint Lucia, Samoa, Trinidad Swaziland, Taiwan, Thailand, Turkey, Uruguay, Vanuatu, Vietnam
and Tobago, Tunisia

Review postponed to 2018 - 9 jurisdictions

Anguilla, Antigua and Barbuda, Bahamas, British Virgin Islands, Dominica,
Saint Kitts and Nevis, US Virgin Islands, Turks and Caicos Islands
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Referentenentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Einfuhrung der Grundrente fir langjahrig in
der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte mit unterdurch-
schnittlichem Einkommen und fiir weitere MaBnahmen zur Erhohung
der Alterseinkommen

(Grundrentengesetz — GruReG)

A. Problem und Ziel

Die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung sind fir viele Menschen die zentrale Ein-
kommensquelle, um im Alter ihr Leben finanzieren zu kdnnen. Dafur haben sie jahrzehnte-
lang gearbeitet und Beitrage eingezahlt, viele haben daruber hinaus Kinder erzogen oder
ihnen nahestehende Menschen gepflegt. Aus Sicht vieler Blrgerinnen und Blrger wird je-
doch gerade jahrzehntelange Arbeit zu unterdurchschnittlichen L6hnen, Zeiten der Kinder-
erziehung und der Pflege in der Rente nicht angemessen genug gewurdigt und anerkannt.

Daher ist es geboten, das Vertrauen in das Grundversprechen des Sozialstaats und in die
Leistungsfahigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung zu starken. Personen, die jahr-
zehntelang verpflichtend Beitréage zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben, dir-
fen im Alter eine der Lebensleistung entsprechende Rente erwarten. Die Menschen mussen
darauf vertrauen kdnnen, dass sie nach einem langen Arbeitsleben — auch bei unterdurch-
schnittlichem Einkommen — ordentlich abgesichert sind und besser dastehen als jemand,
der wenig oder gar nicht gearbeitet und somit wenige oder keine Pflichtbeitrage zur gesetz-
lichen Rentenversicherung gezahlt hat.

Das gilt auch fir die Erziehung von Kindern und die Pflege nahestehender Menschen.
Diese fir den Zusammenhalt der Gesellschaft und nicht zuletzt fur die Stabilitat des Umla-
geverfahrens in der Rentenversicherung wichtige Sorgeleistung wird Uberwiegend von
Frauen erbracht, deren Erwerbsbiografien dadurch beeintrachtigt werden, mit der Folge,
dass ihre Renten oft geringer ausfallen.

Verbesserungen dirfen aber nicht nur kiinftigen Rentnerinnen und Rentnern zuteilwerden,
sondern sollen auch diejenigen erreichen, die bereits eine Rente beziehen. Schlielilich ha-
ben die heutigen Rentnerinnen und Rentner mit oftmals langjahriger Beitragszahlung ge-
rade auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wesentlich zur Finanzierung und Stabilisie-
rung der gesetzlichen Rentenversicherung und zum Wohlstand in Deutschland beigetra-
gen. Dennoch gilt es darauf zu achten, dass eine starkere Anerkennung der Lebensleistung
in der gesetzlichen Rentenversicherung so zielgenau wie moglich ausgestaltet, dabei aber
weder fir Rentnerinnen und Rentner noch fur die Verwaltung zu einer blrokratischen Last
wird.

Es ist letztlich auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass Menschen nach einem langen Ar-
beitsleben, der Erziehung von Kindern sowie der Pflege von Angehdrigen oder anderen
pflegebedurftigen Menschen trotz einer nur kleinen Rente auch in bedurftigkeitsabhangigen
Fursorgesystemen besser dastehen mussen als diejenigen, die wenig oder gar nicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung verpflichtend versichert gearbeitet und entsprechend we-
nig oder gar nicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Die Lebensleis-
tung von langjahrig Versicherten sollte daher auch im jeweiligen Fursorgesystem abgebildet
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werden, indem ihnen Leistungen oberhalb des fir die Grundsicherung geltenden individu-
ellen Bedarfs zugesichert werden. Insbesondere darf es nicht dazu kommen, dass die
Grundrente als Anerkennung der Lebensleistung in der gesetzlichen Rentenversicherung
in anderen Systemen wieder aufgezehrt wird.

B. Losung

Zur Starkung des Grundversprechens des Sozialstaates und der Leistungsfahigkeit der ge-
setzlichen Rentenversicherung insgesamt, insbesondere aber fur langjahrig Versicherte mit
unterdurchschnittlichem Einkommen, sind folgende MalRnahmen vorgesehen:

1. Die Einfuhrung einer Grundrente fir langjahrig Versicherte in der gesetzlichen Renten-
versicherung und

2. die Einfuhrung von Freibetragen im Wohngeld, in der Grundsicherung fur Arbeitsu-
chende (SGB Il), in der Hilfe zum Lebensunterhalt, in der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung (SGB XIlI) und in den flrsorgerischen Leistungen der Sozialen
Entschadigung.

Herzstick ist die Grundrente flr langjahrig Versicherte mit unterdurchschnittlichem Einkom-
men. Sie ist als Rentenzuschlag konzipiert und soll von einer nachzuweisenden Bedurftig-
keit wie in den Flrsorgesystemen unabhangig sein.

Die Grundrente gibt es unter folgenden Voraussetzungen: Wenn mindestens 33 Jahre
»,Grundrentenzeiten“ vorliegen, das sind vor allem Zeiten, in denen Pflichtbeitrage aufgrund
einer Beschaftigung, Kindererziehung oder Pflegetatigkeit an die gesetzliche Rentenversi-
cherung gezahlt wurden, soll die Rente um einen ,Zuschlag“ erhéht werden, wenn die Ent-
geltpunkte des Erwerbslebens unterdurchschnittlich, aber nicht ganz gering waren. Dabei
soll der Grundrentenzuschlag in einer Staffelung von 33 bis 35 Jahren ansteigend berech-
net werden, damit auch Versicherte mit weniger als 35 Jahren Grundrentenzeiten einen
Zuschlag erhalten kénnen. Die Grundrente ist demnach nicht bedingungslos, sondern setzt
auf der Vorleistung in Form einer langen Beitragszahlung der Versicherten auf.

Die Grundrente richtet sich nach der Héhe der erworbenen Entgeltpunkte. Dadurch wird,
anders als bei den bisherigen rentenrechtlichen Bestimmungen, sichergestellt, dass sich
eine langjahrige Beitragszahlung zur Rentenversicherung auch bei unterdurchschnittlichem
Einkommen lohnt und danach eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt
wird, die die erbrachte Leistung respektiert und anerkennt. Zugleich wird damit der Leis-
tungsgedanke fur Menschen gestarkt, die es auf dem Arbeitsmarkt nicht leicht haben. Ins-
besondere noch zu Zeiten ohne gesetzlichen Mindestlohn haben sie weniger gut bezahlte,
aber fur das Funktionieren der Wirtschaft und der Gesellschaft trotzdem unerlassliche Ar-
beiten verrichtet. Dieselbe Anerkennung sollen Zeiten der Kindererziehung oder der Pflege
erfahren. Damit werden Biografien von Frauen in besonderem Male berlcksichtigt. Insge-
samt werden rund 1,4 Millionen Menschen von der Grundrente profitieren, davon gut 70
Prozent Frauen. Allerdings sollen diejenigen Personen keine Grundrente erhalten, deren
Arbeitsentgelte haufig lediglich die Bedeutung eines erganzenden Einkommens hatten, wie
dies insbesondere bei ,Minijobbern® der Fall ist. Um die Zielgenauigkeit der Grundrente zu
erhohen, soll daher ein Anspruch auf die Grundrente nur dann bestehen, wenn ein Entgelt
von mindestens 30 Prozent des Durchschnittsentgelts versichert worden ist.

Von der Grundrente werden nicht nur Altere profitieren, sondern auch die heutige Genera-
tion mit den deutlich heterogeneren Erwerbsbiografien. Denn es wird allgemein erwartet,
dass kunftig unstete Erwerbsbiografien und Wechsel zwischen Selbststandigkeit und ab-
hangiger Beschaftigung zunehmen werden. Die Digitalisierung wird diese Entwicklung noch
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einmal beschleunigen. Eine strikte Orientierung der Grundrentenberechnung am Aquiva-
lenzprinzip erscheint vor diesem Hintergrund des postindustriellen Arbeitsmarkts nicht an-
gezeigt.

Der Zugang zur Grundrente erfolgt Gber die Feststellung des Grundrentenbedarfes. Dazu
findet eine Einkommenspriufung statt. Dabei gilt ein Einkommensfreibetrag in Hohe von mo-
natlich 1 250 Euro fur Alleinstehende (15 000 Euro im Jahr) und 1 950 Euro fur Eheleute
oder Lebenspartner (23 400 Euro im Jahr). Dabei sind die Einkiinfte von Ehegatten oder
Lebenspartnern unabhangig davon zu berlcksichtigen, ob sie sich steuerlich zusammen
oder einzeln veranlagen lassen. Fir die Einkommensprifung wird auf das zu versteuernde
Einkommen abgestellt. Gleich hohe Renten sollen gleichbehandelt werden. Daher wird das
zu versteuernde Einkommen unter Hinzurechnung des steuerfreien Teils der Rente und der
Kapitalertrage zugrunde gelegt. Ubersteigt das Einkommen den Freibetrag, wird die Grund-
rente um 40 Prozent des den Freibetrag Ubersteigenden Einkommens gemindert.

Die fur die Grundrente vorgesehene Einkommensprifung soll sowonhl flir die Versicherten
als auch fur die Verwaltung unburokratisch ausgestaltet und daher moglichst vollmaschinell
durchgefuhrt werden. Die Einkommensprufung erfolgt deshalb burgerfreundlich durch ei-
nen voll automatisierten Datenabgleich zwischen der Rentenversicherung und den Finanz-
behdrden. Damit wird sichergestellt, dass Rentnerinnen und Rentner mit einer Grundrente
— ein zumeist alterer Personenkreis — nicht mit zusatzlichen blrokratischen Anstrengungen
belastet werden. Die Trager der Rentenversicherung rufen die erforderlichen Daten, insbe-
sondere die Hohe des zu versteuernden Einkommens der Rentnerinnen und Rentner und
gegebenenfalls ihrer Ehegatten oder Lebenspartner, unmittelbar bei den zustandigen Fi-
nanzbehorden [der Lander] in einem automatisierten Verfahren ab. Zielgerichtet werden
dabei nur die Daten abgerufen, die fir die Berechnung des Grundrentenzuschlags erfor-
derlich sind. Regelmalig liegen die Angaben Uber das zu versteuernde Einkommen zum
Zeitpunkt der Grundrentenberechnung aus dem vorvergangenen Jahr vor. Die Entschei-
dung, zur Einkommensprifung auf diese Einkommensgréle zurlickzugreifen, ist also
zwangslaufig damit verbunden, dass diese Gréfle im Einzelfall — bei sich von Jahr zu Jahr
stark andernden Einkommen — nur eine Annaherung fur das laufende Einkommen darstellt.
Es ist daher vorgesehen, die Einkommensiiberprifung jahrlich zu wiederholen, um Einkom-
mensentwicklungen im Lauf der Zeit abzubilden.

Das automatisierte Datenabrufverfahren bei der Grundrente leistet einen wichtigen Beitrag
auf dem Weg hin zu einem moderneren Staat, der das Leben flr die Burgerinnen und Bur-
ger sowie die Unternehmen mithilfe einer digital gepragten Verwaltung zunehmend einfa-
cher gestaltet. In Anbetracht der mit hohem Tempo kontinuierlich fortschreitenden Digitali-
sierung aller Lebensbereiche in unserem Land und weltweit setzt der automatisierte Daten-
abruf fir die Grundrente ein wichtiges Signal firr die Mdoglichkeiten und Erleichterungen ei-
ner burgerfreundlichen und leistungsstarken Verwaltung im 21. Jahrhundert. Dies ist umso
wichtiger, weil der Erwartungshaltung vieler Birgerinnen und Burger an einem unkompli-
zierten und digitalen Zugang zu offentlichen Leistungen auch in der Sozialversicherung
heutzutage noch zu wenig Genuge getan ist. Mit der Etablierung automatischer Verfahren
— wie es zur Berechnung der H6he der Grundrente vorgesehen wird — geht die Bundesre-
gierung damit auch im Bereich der Alterssicherung einen bedeutsamen Schritt in diese
Richtung. Er bringt uns dem Ziel, den digitalen Austausch mit der Verwaltung und die Be-
antragung von Leistungen perspektivisch fir alle erheblich einfacher und zugleich sicher zu
machen, spurbar naher. Der vorliegende Gesetzentwurf bildet damit einen weiteren wichti-
gen Meilenstein im Sinne der Umsetzungsstrategie der Bundesregierung zur burgernahen
Gestaltung des digitalen Wandels.

Die Grundrente wird nicht in allen Fallen ein Alterseinkommen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts beziehungsweise oberhalb des Grundsicherungsbedarfes gewahrleisten kon-
nen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn durch hohe Wohnkosten — insbesondere in den
Stadten - auch relativ hohe individuelle Bedarfe in der Grundsicherung entstehen. Daher ist
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dafur zu sorgen, dass auch diese Personen tatsachliche Einkommensverbesserungen er-
fahren. Dazu werden Freibetrage beim Wohngeld, in der Grundsicherung fir Arbeitsu-
chende, der Sozialhilfe und den fiirsorgerischen Leistungen der Sozialen Entschadigung
fur alle Personen eingefiihrt, die mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten vorweisen
kénnen. Flr diese Fursorgesysteme ist keine der Grundrentenregelung entsprechende
Gleitzone bis zum Erreichen der vollen 35 Jahre an Grundrentenzeiten vorgesehen, da eine
gestaffelte Freibetragsregelung mit sehr hohem Verwaltungsaufwand verbunden ware.

Die Kosten der Grundrente von rund 1,4 Milliarden Euro im Einfuhrungsjahr 2021 werden
vollstéandig durch eine Erh6hung des allgemeinen Bundeszuschusses zur Rentenversiche-
rung finanziert, damit es nicht zu einer Belastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszah-
ler in der Rentenversicherung kommt. Der Bundeszuschuss wird ab dem Jahr 2021 dauer-
haft um 1,5 Milliarden Euro erhdht. Da die gesetzlich festgelegte Fortschreibung des Bun-
deszuschusses in den Folgejahren weniger dynamisch ausfallt als die Kostenentwicklung
der Grundrente, ist es erforderlich, dass die Erhéhung des Bundeszuschusses im Einfih-
rungsjahr 2021 mit 1,5 Milliarden Euro etwas hoher ausfallt als die Kosten der Grundrente
mit 1,4 Milliarden Euro. Nur so kann gewahrleistet werden, dass auch in den Folgejahren
insgesamt keine zusatzliche Beitragsbelastung entsteht. Die Grundrente ist damit vollstan-
dig aus Steuermitteln finanziert.

Als Anreiz fur den Aufbau einer zusatzlichen arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Alters-
versorgung bei Geringverdienern mit einem monatlichen Bruttoarbeitslohn bis zu 2 200
Euro wird der Forderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung von derzeit maximal 144
Euro auf maximal 288 Euro angehoben.

C. Alternativen

Alternativ zur Grundrente im Sinne eines Rentenzuschlags kdnnten langjahrig Versicherten
der gesetzlichen Rentenversicherung ausschlieldlich Freibetrage in den Flrsorgesystemen
gewahrt werden. Sie wirden, falls sie bedurftig sind, durch den Freibetrag zwar ein Alters-
einkommen oberhalb ihres individuellen Bedarfs in der Grundsicherung erhalten. Hierbei
wirde es sich jedoch gerade nicht um eine selbst verdiente Leistung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung handeln, sondern weiterhin um eine bedarfs- und bedurftigkeitsabhangige
Fursorgeleistung. Die hiermit verknipfte Prifung und den notwendigen Nachweis der ge-
samten Einkommens- und Vermdgensverhaltnisse empfinden viele Rentnerinnen und
Rentner als unbillig hart mit Blick auf langjahrige Beitragszahlung und die Anerkennung
ihrer Biografie.

Insbesondere ist auch zu bedenken, dass vor allem in den Fursorgesystemen die bedurf-
tigkeitsabhangige Leistung im Wesentlichen von den jeweils individuell sehr unterschiedli-
chen Bedarfen abhangen. Dies beruht unter anderem auf regional sehr unterschiedlichen
Wohnkosten, vor allem bei angemietetem Wohnraum, oder personengebundenen Mehrbe-
darfen, zum Beispiel wegen einer Schwerbehinderung. Es handelt sich um Ursachen, die
in keinem Zusammenhang mit der Hohe der geleisteten Beitrage und langjahriger Beitrags-
zahlung zur gesetzlichen Rentenversicherung stehen. Dies bedeutet nicht zuletzt, dass bei
einer Lésung im Flrsorgesystem die Aquivalenz von Beitrag und Leistung nicht zum Tragen
kommen wirde.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Im EinfGhrungsjahr werden die Rentenleistungen fir rund 1,4 Millionen Rentnerinnen und
Rentner, davon gut 70 Prozent Frauen, verbessert. Der Anteil der Frauen ist wegen der
Anerkennung von Zeiten der Kindererziehung und Pflege und wegen geringerer Rentenan-
wartschaften héher. Insgesamt werden rund 6 Prozent der Versichertenrenten Uber eine
Grundrente aufgestockt, wobei der Anteil bei den Mannern rund 3 Prozent und bei den
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Frauen rund 8 Prozent betragt. Etwa drei Viertel der Berechtigten leben in den alten und
etwa ein Viertel in den neuen Bundeslandern. In den alten Bundeslandern betragt der Anteil
der Berechtigten an allen Versichertenrenten rund 5 Prozent, in den neuen Bundeslandern
sind es rund 7 Prozent.

Die Kosten der Grundrente einschliel3lich der darauf von der Rentenversicherung zu leis-
tenden Beitrdge an die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) betragen im Einfiihrungs-
jahr 2021 rund 1,4 Milliarden Euro und steigen unter Berilicksichtigung kinftiger Rentenan-
passungen bis zum Jahr 2025 auf rund 1,7 Milliarden Euro an.

Kosten der MaBnahmen in Milliarden Euro

Grundrente emschiiersiich RVAR 139 146 1,55 154 73
Grundsicherung im Alter und bei EM 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23
Wohngeld X, XX X, XX X, XX X, XX X, XX
Hilfe zum Lebensunterhalt 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Grundsicherung fur Arbeitsuchende 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

*Kosten der Freibetrage unter Beriicksichtigung von Einsparungen durch die Grundrente

Die Kosten der Grundrente erhéhen die Ausgaben der Rentenversicherung. Diesen hdhe-
ren Ausgaben steht ein auch im Zeitverlauf entsprechend hdherer Bundeszuschuss gegen-
Uber, so dass es insgesamt nicht zu einer hoheren Beitragsbelastung kommt. Auch das
Sicherungsniveau vor Steuern bleibt insgesamt unverandert.

Finanzwirkungen auf den Haushalt des Bundes und der Lander in Milliarden Euro
(+ Belastung, - Entlastung)

Burmd
Erhéhung Bundeszuschuss aRV 1,50 1,54 1,58 1,62 1,77
Grundsicherung im Alter und bei EM
Einsparungen -0,20 -0,21 -0,22 -0,24 -0,25
Freibetrag 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48
Wohngeld X, XX X, XX X, XX X,XX X, XX
Grundsicherung fur Arbeitsuchende 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Summe Bund* 1,75 1,79 1,83 1,86 2,01
Lander und Kommunen
Wohngeld X, XX X, XX X, XX X, XX X, XX
Hilfe zum Lebensunterhalt 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

*Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt

In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (EM) (Kapitel 4 SGB XII) profi-
tieren rund 110 Tausend Bezieher von der Grundrente. Ohne den Freibetrag wirden rund
45 Tausend von ihnen nicht mehr bedurftig sein. Insgesamt kommt es so zu Einsparungen
in Hohe von 200 Millionen Euro. Diesen Einsparungen stehen die Kosten des Freibetrags
in Hohe von knapp 440 Millionen Euro gegenuber, von dem insgesamt rund 200 Tausend
Personen profitieren.

Einsparungen durch die Grundrente und Kosten durch den Freibetrag entstehen in gleicher
Weise auch im Wohngeld, in der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) und in der
Grundsicherung fur Arbeitsuchende, wobei in der Summe beim Wohngeld zusatzliche Kos-
ten von etwa xx Mio. [Hinweis: Die Abstimmung der Datenlage mit BMI/IW ist noch nicht
abgeschlossen. Daher sind Zahlen zu den Kosten des Freibetrags im Wohngeld noch nicht
bekannt.] Euro, in der Hilfe zum Lebensunterhalt etwa 20 Millionen Euro und in der Grund-
sicherung fur Arbeitsuchende knapp 10 Millionen Euro anfallen.
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Bei den fursorgerischen Leistungen der Sozialen Entschadigung bewegen sich die Mehr-
kosten aufgrund der geringen Anzahl Betroffener in einer nicht quantifizierbaren geringen
Hohe.

Durch die Neuregelungen dieses Gesetzentwurfs ergeben sich auch in anderen Sozialver-
sicherungszweigen unmittelbare sowie mittelbare Finanzwirkungen.

Die neue Regelung in § 8 Absatz 4 EStG dient der Sicherung des Steueraufkommens durch
Verhinderung von Nettolohnoptimierungen mittels Gehaltsumwandlungen. Potentielle Steu-
erausfalle, die mittelfristig im Milliardenbereich liegen kénnten, und entsprechende Ausfalle
bei der Sozialversicherung werden vermieden.

Die Verdoppelung des Hochstbetrags beim BAV-Foérderbetrag von 144 Euro auf 288 Euro
fuhrt zu Steuermindereinnahmen von rund 50 Millionen Euro jahrlich.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfillungsaufwand fir Biirgerinnen und Biirger

Fur die Birgerinnen und Bulrger entsteht kein Erfullungsaufwand.

E.2 Erfiullungsaufwand fir die Wirtschaft

Fur die Wirtschaft entsteht kein Erflllungsaufwand. Es werden keine neuen Informations-
pflichten eingeflihrt.

E.3 Erflullungsaufwand der Verwaltung

Durch die Einfuhrung der Grundrente entsteht den Tragern der Deutschen Rentenversiche-
rung ein Umstellungsaufwand von rund XX Millionen Euro. Darin enthalten sind XX Millio-
nen Euro Personalkosten. Druck- und Portokosten belaufen sich auf XX Millionen Euro. Fur
die Anpassung der betroffenen IT-Verfahren fallen XX Millionen Euro an. Ein weiterer lau-
fender Aufwand entsteht nicht. [Hinweis: Wird nach Kldrung der Details der Verfahrensab-
ldufe zum Datenaustauschverfahren benannt.]

Durch die Einflihrung eines Freibetrags in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XIl) entsteht flr die Verwaltung der
Kommunen als Sozialhilfetrager einmaliger Erfullungsaufwand in H6he von 10 Millionen
Euro. Gleichzeitig entsteht laufender Erflllungsaufwand in Héhe von 6,4 Millionen Euro fir
die Kommunen als Sozialhilfetrager.

Durch die Einflihrung eines Freibetrags in der Grundsicherung flr Arbeitsuchende entsteht
fur die Verwaltung der Jobcenter ein jahrlicher Erflllungsaufwand in Héhe von rund 60 Tau-
send Euro.

F. Weitere Kosten
Fir die Wirtschaft, einschlief3lich mittelstandischer Unternehmen, entstehen durch den Ge-

setzentwurf keine Kosten. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Referentenentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Einflihrung der Grundrente fir langjahrig

in der gesetzlichen Rentenversicherung Versicherte mit unterdurch-

schnittlichem Einkommen und fiir weitere MaBnahmen zur Erhéhung
der Alterseinkommen

(Grundrentengesetz — GruReG)

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung — in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384), das zuletzt
durch ... geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltstbersicht wird wie folgt gedndert:
a) Nach der Angabe zu § 76f wird folgende Angabe eingefligt:
,§ 76g Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung*.

b) Nach der Angabe zu § 151a wird folgende Angabe eingefligt:

,§ 151b Automatisiertes Abrufverfahren beim Zuschlag an Entgeltpunkten fiir langjéhrige Versicherung®.

c) Nach der Angabe zu § 307d werden die folgenden Angaben eingefligt:
,§ 307e Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung bei Rentenbeginn in den Jahren 1992 bis 2020

§ 307f Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung bei Rentenbeginn vor dem 1. Januar 1992".
2. Dem § 66 Absatz 1 wird folgender Satz angeflgt:

.Personliche Entgeltpunkte werden zusatzlich ermittelt, indem der Zuschlag an Entgelt-
punkten fur langjahrige Versicherung mit dem Zugangsfaktor vervielfaltigt wird.*

3. Nach § 76f wird folgender § 76g eingeflgt:
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,§ 769
Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung

(1) Ein Zuschlag an Entgeltpunkten wird ermittelt, wenn mindestens 33 Jahre mit
Grundrentenzeiten vorhanden sind und sich aus den Kalendermonaten mit Grundren-
tenbewertungszeiten ein Durchschnittswert an Entgeltpunkten ergibt, der unter dem
nach Absatz 4 mal3gebenden Hochstwert liegt.

(2) Grundrentenzeiten sind Kalendermonate mit anrechenbaren Zeiten nach § 51
Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 bis 3; § 55 Absatz 2 gilt entsprechend. Grundrentenzeiten
sind auch Kalendermonate mit Ersatzzeiten. Abweichend von Satz 1 sind Kalendermo-
nate mit Pflichtbeitragszeiten oder Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von Arbeits-
losengeld keine Grundrentenzeiten.

(3) Grundrentenbewertungszeiten sind Kalendermonate mit Zeiten nach Absatz 2,
wenn auf diese Zeiten Entgeltpunkte entfallen, die flir den Kalendermonat mindestens
0,025 Entgeltpunkte betragen. Berlcksichtigt werden fir die Grundrentenbewertungs-
zeiten auch Zuschlage an Entgeltpunkten nach § 76e und § 76f.

(4) Der Zuschlag an Entgeltpunkten wird ermittelt aus dem Durchschnittswert an
Entgeltpunkten aus allen Kalendermonaten mit Grundrentenbewertungszeiten und um-
fasst zunachst diesen Durchschnittswert. Ubersteigt das Zweifache des Durchschnitts-
wertes nach Satz 1 den jeweils maRgeblichen Hochstwert an Entgeltpunkten nach den
Satzen 3 bis 5, wird der Zuschlag aus dem Differenzbetrag zwischen dem jeweiligen
Hochstwert und dem Durchschnittswert nach Satz 1 ermittelt. Der Hochstwert betragt
0,0334 Entgeltpunkte, wenn 33 Jahre mit Grundrentenzeiten vorliegen. Liegen mehr als
33, aber weniger als 35 Jahre mit Grundrentenzeiten vor, wird der Hochstwert nach
Satz 3 je zusatzlichen Kalendermonat mit Grundrentenzeiten um 0,001389 Entgelt-
punkte erhoht; das Ergebnis ist auf vier Dezimalstellen zu runden. Liegen mindestens
35 Jahre mit Grundrentenzeiten vor, betragt der Hochstwert 0,0667 Entgeltpunkte. Zur
Berechnung der Hohe des Zuschlags an Entgeltpunkten wird der nach den Satzen 1 bis
5 ermittelte Entgeltpunktewert mit dem Faktor 0,875 und anschlielend mit der Anzahl
der Kalendermonate mit Grundrentenbewertungszeiten, héchstens jedoch mit 420 Ka-
lendermonaten, vervielfaltigt.

(5) Der Zuschlag an Entgeltpunkten wird den Kalendermonaten mit Grundrenten-
bewertungszeiten zu gleichen Teilen zugeordnet; dabei werden Kalendermonaten mit
Entgeltpunkten (Ost) Zuschlage an Entgeltpunkten (Ost) zugeordnet.”

Dem § 77 wird folgender Absatz 5 angeflgt:

»(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten entsprechend fur die Ermittlung des Zugangsfaktors
fur die nach § 66 Absatz 1 Satz 2 gesondert zu bestimmenden persénlichen Entgelt-
punkte aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung.”

Dem § 88 wird folgender Absatz 4 angefugt:

»(4) Wird die Rente unter Anwendung der Absatze 1 bis 3 berechnet, entfallt auf
den Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung der Anteil an personli-
chen Entgeltpunkten, der in der Rente enthalten war, aus der sich der Besitzschutz an
personlichen Entgeltpunkten ergab.”

Nach § 97 wird folgender § 97a eingefugt:
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,§ 97a

Einkommensanrechnung beim Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versiche-
rung

(1) Auf den Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Ver-
sicherung wird Einkommen des Berechtigten und dessen Ehegatten oder Lebenspart-
ners angerechnet.

(2) Als Einkommen zu bericksichtigen sind

1. das zu versteuernde Einkommen nach § 2 Absatz 5 des Einkommensteuergeset-
zes,

2. der steuerfreie Teil von Renten nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppel-
buchstabe aa Satz 4 des Einkommensteuergesetzes und

3. EinklUnfte aus Kapitalvermégen nach § 20 des Einkommensteuergesetzes; hierzu
gehort auch der Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung und der
Summe der auf sie entrichteten Beitrage (Ertrage) aus Rentenversicherungen mit
Kapitalwahlrecht und Kapitalversicherungen mit Sparanteil nach § 20 Absatz 1
Nummer 6 Satze 1 bis 3, als Einkommen gilt in diesen Fallen ein Zehntel des Er-
trags, langstens jedoch fur 10 Jahre.

Das Einkommen nach Satz 1 Nummer 1 ist ausschlie3lich von der zustéandigen Finanz-
behorde festzustellen. Die Trager der Rentenversicherung sind an die Entscheidung
der Finanzbehorde gebunden. Abzustellen ist jeweils auf das Einkommen flr das vor-
vergangene Kalenderjahr. Von dem Einkommen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 ist der
darin enthaltene Rentenanteil, der auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige
Versicherung beruht, abzuziehen. Wird Einkommen nach Satz 1 Nummer 3 zweiter
Halbsatz erzielt, ist dieses von dem Einkommen nach Satz 1 Nummer 1 abzuziehen.

(3) Als monatliches Einkommen gilt ein Zwdlftel des Einkommens, das nach Ab-
satz 2 zu berlcksichtigen ist. Absatz 2 Satze 1 und 4 bis 6 gelten fur Berechtigte mit
Wohnsitz oder gewdhnlichem Aufenthalt im Inland sinngemal auch fir vergleichbare
auslandische Einkommen. Berechtigte und deren Ehegatten und Lebenspartner mit
Wohnsitz oder gewdhnlichem Aufenthalt im Ausland haben vergleichbares auslandi-
sches Einkommen abweichend von Absatz 2 Satz 2 durch geeignete Unterlagen gegen-
Uber dem Trager der Rentenversicherung nachzuweisen, Absatz 4 Satz 4 findet in die-
sem Fall keine Anwendung.

(4) Anrechenbar ist dasjenige Einkommen des Berechtigten, das monatlich das auf
einen vollen Eurobetrag aufgerundete XXfache des aktuellen Rentenwertes Ubersteigt
(Einkommensfreibetrag). [Hinweis: malRgebend ist der aktuelle Rentenwert ab Juli 2020,
der im Mérz 2020 feststeht.] Einkommen des Berechtigten und dessen Ehegatten oder
Lebenspartners wird angerechnet, soweit es insgesamt monatlich das auf einen vollen
Eurobetrag aufgerundete XYfache des aktuellen Rentenwertes Ubersteigt. Von dem da-
nach verbleibenden anrechenbaren Einkommen werden 40 Prozent angerechnet.
Wurde fur den Berechtigten und dessen Ehegatten oder Lebenspartner kein zu versteu-
erndes Einkommen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 festgesetzt, gilt der jeweils mal3ge-
bende Einkommensfreibetrag als nicht Giberschritten. Anderungen der Héhe der Einkom-
mensfreibetrage werden mit Beginn des Kalendermonats wirksam, zu dessen Beginn
Einkommensanderungen nach Absatz 5 zu berlcksichtigen sind.

(5) Einkommen nach Absatz 2 ist auch dann abschlielend zu bertcksichtigen,
wenn die Einkommensteuer vorlaufig oder unter Vorbehalt der Nachprifung festgesetzt
oder die Entscheidung der Finanzbehérde angefochten wurde, es sei denn, die Vollzie-
hung des Einkommensteuerbescheids wurde ausgesetzt. Einkommensanderungen, die
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jeweils bis zum 30. September vorliegen, sind vom nachstfolgenden 1. Januar an zu
berlcksichtigen.

(6) Istin einer Rente ein Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung
enthalten, ist der hierauf beruhende Rentenanteil bei der Anwendung anderer Regelun-
gen Uber das Zusammentreffen von Renten und Einkommen sowie Uber Berlcksichti-
gung von Hinzuverdienst nicht zu bertcksichtigen.*

Nach § 98 Absatz 1 Nummer 4 wird folgende Nummer 4a eingefligt:

,<4a. Einkommensanrechnung beim Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versi-
cherung®.

In § 113 Absatz 1 wird folgender Satz 2 eingefligt:

.Personliche Entgeltpunkte von Berechtigten werden zusatzlich ermittelt aus dem Zu-
schlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung.*

Nach § 117 wird folgender § 117a eingeflgt:

,8 117a
Besonderheiten beim Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung

Uber den Anspruch auf Rente kann hinsichtlich der Rentenhdhe auch unter Au-
Berachtlassung des Zuschlags an Entgeltpunkten fiir langjahrige Versicherung ent-
schieden werden.*

Nach § 151a wird folgender § 151b eingeflgt:

,§ 151b

Automatisiertes Abrufverfahren beim Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Ver-
sicherung

(1) Zur Ermittlung und Prifung der Anrechnung des Einkommens nach § 97a er-
folgt der Datenaustausch zwischen den Tragern der Rentenversicherung und den zu-
stdndigen Finanzbehdrden, dem Bundeszentralamt fir Steuern sowie der zentralen
Stelle im Sinne des § 81 des Einkommensteuergesetzes in einem automatisierten Ab-
rufverfahren. Dazu sind die Trager der Rentenversicherung berechtigt, die erforderlichen
Daten nach § 97a, mit Ausnahme des vergleichbaren auslandischen Einkommens, bei
den zustandigen Finanzbehdrden sowie der zentralen Stelle im Sinne des § 81 des Ein-
kommensteuergesetzes unter Nutzung der steuerlichen Identifikationsnummer des Be-
rechtigten zu erheben. Zur Ermittlung des Einkommens der Ehegatten und Lebens-
partner nach § 97a Absatz 3 Satz 2 kénnen die Trager der Rentenversicherung bei dem
Bundeszentralamt fur Steuern die steuerliche Identifikationsnummer des Ehegatten und
Lebenspartners abfragen und diese fur das Verfahren nach dieser Vorschrift nutzen. Fur
das Verfahren nach dieser Vorschrift werden die Datenstelle der Rentenversicherung,
die zentrale Stelle im Sinne des § 81 des Einkommensteuergesetzes und das Bundes-
zentralamt fur Steuern als Vermittlungsstellen eingeschaltet.

(2) Fur das Verfahren nach dieser Vorschrift gilt § 79 Absatze 1, 2 bis 4 des Zehn-
ten Buches entsprechend mit der MalRgabe, dass es einer Genehmigung nach § 79 Ab-
satz 1 des Zehnten Buches nicht bedarf.
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(3) Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates das Nahere bestimmen, insbesondere Uber

1. die Einrichtung und

2. das Verfahren des automatisierten Abrufs.”

. § 213 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

,Der Bundeszuschuss wird in den Jahren 2019 und 2020 um jeweils 400 Millionen
Euro, im Jahr 2021 um 1 580 Millionen Euro, im Jahr 2022 um 560 Millionen Euro und
in den Jahren 2023 bis 2025 um jeweils 480 Millionen Euro erhoht; diese Betrage sind
jeweils bei den Anderungen des Bundeszuschusses in den darauf folgenden Kalender-
jahren nach den Satzen 1 bis 3 zu bericksichtigen.”

Dem § 244 wird folgender Absatz 5 angeflgt:

»(5) Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 sind auch Kalendermonate mit Zeiten
vor dem 1. Januar 1984, fur die der Bezug von Leistungen nach § 51 Absatz 3a Num-
mer 3 Buchstabe b glaubhaft gemacht ist. Absatz 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.
Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld Il sind keine Grundren-
tenzeiten.”

13. Nach § 307d werden die folgenden §§ 307e und 307f eingeflgt:

,§ 307e

Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung bei Rentenbeginn in den
Jahren 1992 bis 2020

(1) Bestand am 31. Dezember 2020 Anspruch auf eine Rente mit einem Renten-
beginn nach dem 31. Dezember 1991, wird ab dem 1. Januar 2021 ein Zuschlag an
Entgeltpunkten ermittelt, wenn

1. mindestens 33 Jahre mit Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 vorliegen und

2. sich aus den Kalendermonaten mit Grundrentenbewertungszeiten nach § 76g Ab-
satz 3 ein Durchschnittswert an Entgeltpunkten ergibt, der unter dem nach § 76g
Absatz 4 malRgebenden Hochstwert liegt.

Ein Zuschlag an Entgeltpunkten wird nicht ermittelt, wenn die Rente nicht geleistet wird.
Grundrentenzeiten im Sinne von § 76g Absatz 2 sind auch Kalendermonate mit An-
rechnungszeiten vor dem 1. Januar 1984, in denen Versicherte wegen Krankheit ar-
beitsunfahig gewesen sind oder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur
Teilhabe am Arbeitsleben erhalten haben. Das gilt auch bei Folgerenten. Bei der Er-
mittlung von Grundrentenzeiten und Grundrentenbewertungszeiten wird auf die Zeiten
und Entgeltpunkte abgestellt, die der Rente am 31. Dezember 2020 zugrunde liegen.
Als Entgeltpunkte fur die Grundrentenbewertungszeiten werden auch Zuschlage an
personlichen Entgeltpunkten fur Kindererziehung nach § 307d berlcksichtigt.

(2) Fur die Héhe und die Zuordnung des Zuschlags an Entgeltpunkten gilt § 76g
Absatz 4 und 5 entsprechend.
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(3) Der Zuschlag an Entgeltpunkten ist ein Zuschlag an personlichen Entgeltpunk-
ten, wenn er bei einer Rente wegen Alters, einer Rente wegen verminderter Erwerbsfa-
higkeit und einer Erziehungsrente nicht zu einem Zeitpunkt in Anspruch genommen wird,
zu dem der Zugangsfaktor niedriger als 1,0 ist; bei Hinterbliebenenrenten bestimmt sich
der Zugangsfaktor in Abhangigkeit vom Tod der versicherten Person.

(4) Istbei einer Rente, die nach dem 31. Dezember 1991 begonnen hat, das Recht
anzuwenden, das vor dem 1. Januar 1992 galt, ist fir den Zuschlag an Entgeltpunkten
fur langjahrige Versicherung § 307f anzuwenden.

§ 307f

Zuschlag an Entgeltpunkten flr langjahrige Versicherung bei Rentenbeginn vor dem
1. Januar 1992

(1) Bestand am 31. Dezember 2020 Anspruch auf eine Rente mit einem Renten-
beginn vor dem 1. Januar 1992, wird ab dem 1. Januar 2021 ein Zuschlag an Entgelt-
punkten ermittelt,

1. wenn fur Pflichtbeitragszeiten nach dem 31. Dezember 1972 ein Zuschlag an per-
sonlichen Entgeltpunkten nach Artikel 82 Rentenreformgesetz 1992 ermittelt
wurde und

2. sich aus den Pflichtbeitragszeiten nach Nummer 1 einschlieRlich des Zuschlags
an personlichen Entgeltpunkten nach Artikel 82 Rentenreformgesetz 1992 ein ka-
lendermonatlicher Durchschnittswert ergibt, der unter 0,0625 Entgeltpunkten liegt.

Ein Zuschlag an Entgeltpunkten wird nicht ermittelt, wenn die Rente nicht geleistet wird.

(2) Liegen die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 vor, gilt das Vorliegen von
mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten Buches
als erfullt.

(3) Der Zuschlag an Entgeltpunkten wird ermittelt aus dem Durchschnittswert an
Entgeltpunkten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und umfasst zunachst diesen Durch-
schnittswert. Ubersteigt das Zweifache des Durchschnittswertes nach Satz 1 0,0625
Entgeltpunkte, wird der Zuschlag aus dem Differenzbetrag zwischen 0,0625 Entgelt-
punkten und dem Durchschnittswert nach Satz 1 ermittelt. Zur Berechnung der Héhe
des Zuschlags an Entgeltpunkten wird der nach den Satzen 1 und 2 ermittelte Entgelt-
punktewert mit der Anzahl der Kalendermonate, fir die ein Zuschlag an persoénlichen
Entgeltpunkten nach Artikel 82 Rentenreformgesetz 1992 ermittelt wurde, vervielfaltigt.

(4) Liegen dem Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten nach Artikel 82 Renten-
reformgesetz 1992 sowohl Zeiten der allgemeinen Rentenversicherung als auch der
knappschaftlichen Rentenversicherung zugrunde, ist der nach Absatz 2 ermittelte Zu-
schlag an Entgeltpunkten getrennt nach dem jeweiligen Verhaltnis aller Entgeltpunkte in
der allgemeinen Rentenversicherung und aller Entgeltpunkte in der knappschaftlichen
Rentenversicherung zu allen Entgeltpunkten nach § 307 aufzuteilen.

(5) Beieiner nach § 307a umgewerteten Rente gelten die Arbeitsjahre nach § 307a
Absatz 3 als Grundrentenzeiten und Grundrentenbewertungszeiten im Sinne von § 76g
Absatz 2 und 3. Bei den Grundrentenzeiten ist auch eine Kindererziehungspauschale zu
bertcksichtigen. Die Kindererziehungspauschale betragt bei einem Kind zehn Jahre, bei
zwei Kindern 15 Jahre und bei mehr als zwei Kindern 20 Jahre, wenn diese Kinder bisher
in der Rente bertcksichtigt worden sind. Fur die HOhe des Zuschlags an Entgeltpunkten
gilt § 76g Absatz 4 entsprechend mit der Mal3gabe, dass sich der Durchschnittswert an
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Entgeltpunkten fir alle Kalendermonate mit Grundrentenbewertungszeiten aus der
Summe der nach § 307a ermittelten personlichen Entgeltpunkte (Ost), die der Rente am
31. Dezember 2020 flr Arbeitsjahre nach § 307a Absatz 3 zugrunde liegen, einschlief3-
lich der Erhéhung an personlichen Entgeltpunkten fur bisher in der Rente beriicksichtigte
Kinder nach § 307a Absatz 1 Satz 2 und vorhandener Zuschlage an personlichen Ent-
geltpunkten fur Kindererziehung nach § 307d bestimmt; der ermittelte Zuschlag an Ent-
geltpunkten ist dabei ein Zuschlag an Entgeltpunkten (Ost).

(6) Bei einer nach § 307b berechneten Rente wird ab dem 1. Januar 2021 ein Zu-
schlag an Entgeltpunkten ermittelt, wenn

1. mindestens 33 Jahre mit Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 vorliegen und

2. sich aus den Kalendermonaten mit Grundrentenbewertungszeiten nach § 76g Ab-
satz 3 ein Durchschnittswert an Entgeltpunkten ergibt, der unter dem nach § 76g
Absatz 4 malRgebenden Hoéchstwert liegt.

Bei der Ermittlung von Grundrentenzeiten und Grundrentenbewertungszeiten wird auf
die Zeiten und Entgeltpunkte abgestellt, die der neu berechneten Rente oder der Ver-
gleichsrente nach § 307b Absatz 1 Satz 3 am 31. Dezember 2020 zugrunde liegen. Als
Entgeltpunkte fir die Grundrentenbewertungszeiten werden auch Zuschlage an per-
sonlichen Entgeltpunkten fur Kindererziehung nach § 307d berucksichtigt. Fur die
Hohe und die Zuordnung des Zuschlags an Entgeltpunkten gilt § 76g Absatz 4 und 5
entsprechend; der ermittelte Zuschlag an Entgeltpunkten ist dabei ein Zuschlag an Ent-
geltpunkten (Ost).

(7) Fuar den Zuschlag an Entgeltpunkten nach den Absatzen 1 bis 5 gilt § 307e Ab-
satz 3 entsprechend.

(8) Ist bei einer Rente, die vor dem 1. Januar 1992 begonnen hat, das Recht anzu-
wenden, das nach dem 31. Dezember 1991 gilt, ist fir den Zuschlag an Entgeltpunkten
fur langjahrige Versicherung § 307e anzuwenden.”

Artikel 2

Anderungen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

Nach § 11b Absatz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch — Grundsicherung fir Ar-

beitsuchende — in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBI. | S. 850,
2094), das zuletzt durch ... gedndert worden ist, wird folgender Absatz 2a eingefugt:

»(2a) § 82a des Zwolften Buches gilt entsprechend.”

Artikel 3

Anderungen des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch

Das Zwolfte Buch Sozialgesetzbuch — Sozialhilfe — (Artikel 1 des Gesetzes vom 27.

Dezember 2003, BGBI. | S. 3022, 3023), das zuletzt durch ... geandert worden ist, wird wie
folgt geandert:

1.

In der Inhaltstbersicht wird nach der Angabe zu § 82 folgende Angabe eingefligt:
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,§ 82a Freibetrag fur Personen mit Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten aus anderweitigen Alterssicherungs-
systemen®.

Nach § 82 wird folgender § 82a eingefugt:

,§ 82a

Freibetrag fir Personen mit Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten aus an-
derweitigen Alterssicherungssystemen

(1) Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung ist flr Personen, die mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten nach
§ 76g Absatz 2 des Sechsten Buches haben, ein Betrag in Héhe von 100 Euro monatlich
zuzlglich 30 Prozent des diesen Betrag Ubersteigenden Einkommens aus der gesetzli-
chen Rente vom Einkommen nach § 82 Absatz 1 abzusetzen, héchstens jedoch ein Be-
trag in Hohe von 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend fur Personen, die mindestens 33 Jahre an vergleich-
baren Zeiten

1. einer Versicherungspflicht nach § 1 des Gesetzes Uber die Alterssicherung der
Landwirte,

2. einer beamtenrechtlichen Versorgung sowie einer sonstigen Beschaftigung, in de-
nen Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 1 des Sechsten Buches bestand, oder

3. einer Versicherungspflicht in einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung,
die fur Angehorige bestimmter Berufe errichtet ist,

haben. Absatz 1 gilt auch, wenn die 33 Jahre durch die Zusammenrechnung der Zeiten
nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 und der Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des
Sechsten Buches erfillt werden. Je Kalendermonat wird eine Grundrentenzeit oder
eine nach Satz 1 vergleichbare Zeit angerechnet.”

Artikel 4

Anderung des Bundesversorgungsgesetzes

In § 25d des Bundesversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom

22. Januar 1982 (BGBI. | S. 21), das zuletzt durch ... geandert worden ist, wird nach Ab-
satz 3b folgender Absatz 3c eingefugt:

»(3c) Bei der erganzenden Hilfe zum Lebensunterhalt ist fir Personen, die mindestens

33 Jahre an Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch haben, ein Betrag in Hohe von 100 Euro monatlich zuziglich 30 Prozent des diesen
Betrag Ubersteigenden Einkommens aus der gesetzlichen Rente vom Einkommen nach
§ 25d Absatz 1 abzusetzen, héchstens jedoch ein Betrag in Héhe von 0,65 Prozent des
Bemessungsbetrags nach § 33 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a. Satz 1 gilt entsprechend fir
Personen, die mindestens 33 Jahre an vergleichbaren Zeiten

einer Versicherungspflicht nach § 1 des Gesetzes Uber die Alterssicherung der Land-
wirte,
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einer beamtenrechtlichen Versorgung sowie einer sonstigen Beschaftigung, in denen
Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch be-
stand, oder

einer Versicherungspflicht in einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung, die fur
Angehdrige bestimmter Berufe errichtet ist,

haben. Satz 1 gilt auch, wenn die 33 Jahre durch die Zusammenrechnung der Zeiten nach
Satz 1 Nummer 1 bis 3 und der Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten Bu-
ches Sozialgesetzbuch erflllt werden. Je Kalendermonat wird eine Grundrentenzeit oder
eine nach Satz 1 vergleichbare Zeit angerechnet.”

Artikel 5

Anderung des Wohngeldgesetzes

Das Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 (BGBI. | S. 1856), das zuletzt durch ...

geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

2.

3.

In der InhaltsUbersicht wird nach der Angabe zu § 17 folgende Angabe eingeflgt:

,§ 17a Freibetrag flr zu beruicksichtigende Haushaltsmitglieder mit Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten aus
anderweitigen Alterssicherungssystemen®.

In § 13 Absatz 1 wird nach der Angabe ,(§ 17 die Angabe ,und § 17a“ angeflgt.

Nach § 17 wird folgender § 17a eingefugt:

.3 17a

Freibetrag fur zu bertcksichtigende Haushaltsmitglieder mit Grundrentenzeiten oder
entsprechenden Zeiten aus anderweitigen Alterssicherungssystemen

(1) Fur jedes zu berucksichtigende Haushaltsmitglied, das mindestens auf 33 Jah-
ren an Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
hat, ist bei der Ermittlung des Gesamteinkommens ein jahrlicher Freibetrag in Héhe von
1 200 Euro vom Jahreseinkommen aus der gesetzlichen Rente zuzlglich 30 Prozent
des diesen Betrag Ubersteigenden Jahreseinkommens aus der gesetzlichen Rente,
hdchstens jedoch ein mit 12 zu multiplizierender Betrag in Hohe von 50 Prozent der
Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch,
abzuziehen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend fir zu bericksichtigende Haushaltsmitglieder, die
mindestens 33 Jahre an vergleichbaren Zeiten

1. einer Versicherungspflicht nach § 1 des Gesetzes uber die Alterssicherung der
Landwirte,

2. einer beamtenrechtlichen Versorgung sowie einer sonstigen Beschaftigung, in de-
nen Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch bestand, oder

3. einer Versicherungspflicht in einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung,
die fir Angehdrige bestimmter Berufe errichtet ist,
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haben. Absatz 1 gilt auch, wenn die der 33 Jahre durch die Zusammenrechnung der
Zeiten nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 und der Grundrentenzeit nach § 76g Absatz 2 des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erflllt werden. Je Kalendermonat wird eine Grund-
rentenzeit oder eine nach Satz 1 vergleichbare Zeit angerechnet.

(3) Erlangt die Wohngeldbehoérde im laufenden Bewilligungszeitraum erstmals dar-
uber Kenntnis, dass die Voraussetzungen von Absatz 1 oder 2 vorliegen, so ist unter
Bertcksichtigung des neuen Freibetrages Uber den Wohngeldbescheid nach § 48 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch von Amts wegen bis
zum Ende des bisherigen Bewilligungszeitraums zu entscheiden. Hierbei sind andere
Anderungen der Verhaltnisse nur zu berlicksichtigen, wenn gleichzeitig die Vorausset-
zungen des § 27 Absatz 1 oder 2 dieses Gesetzes vorliegen; § 28 bleibt unberuhrt.

(4) Wurde der Freibetrag bei der Wohngeldbewilligung bereits bericksichtigt, so
werden im laufenden Bewilligungszeitraum Anderungen der Hohe des Freibetrages

nach Absatz 1 oder 2 nur unter den Voraussetzungen des § 27 berlcksichtigt oder wenn
ein neuer Wohngeldantrag gestellt wird.“

4. In § 28 Absatz 6 wird vor der Angabe ,§ 27“ die Angabe ,§17a Absatz 3,“ eingefligt.

5. In § 35 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a wird die Angabe ,§17“ durch die Angabe
.88 17, 17a“ ersetzt.

Artikel 6

Anderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober
2009 (BGBI. | S. 3366, 3862), das zuletzt durch ... geandert worden ist, wird wie folgt ge-
andert:

1. Dem § 8 wird folgender Absatz 4 angefigt:

»(4) Im Sinne dieses Gesetzes werden Leistungen des Arbeitgebers (Sachbeziige
oder Zuschusse) fir eine Beschaftigung nur dann zusatzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn erbracht, wenn

1. der Wert der Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet,
2. der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt oder

3. die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer Erhéhung
des Arbeitslohns gewahrt

wird.“

2. In §100 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,144 Euro“ durch die Angabe ,288 Euro"
ersetzt.
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Artikel 7

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Januar 2021 in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 10 und Artikel 6 treten am Tag nach der Verkiindung in Kraft.
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

l. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die gesetzliche Rentenversicherung ist die Grundlage der Alterssicherung in Deutschland.
Das Vertrauen in ihre Leistungsfahigkeit und damit in das Kernversprechen unseres Sozi-
alstaates, namlich nach einem Leben voller Arbeit im Alter gut abgesichert zu sein, ist we-
sentlich fur den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Fir viele, insbesondere fir dltere Be-
schaftigte und aktuelle Rentnerinnen und Rentner mit unterdurchschnittlichen Verdiensten
in ihrem Erwerbsleben, ist die gesetzliche Rente die einzige Altersversorgung. Aus Sicht
vieler Burgerinnen und Burger wird jedoch jahrzehntelange Arbeit zu unterdurchschnittli-
chen Léhnen, dazu noch Zeiten der Kindererziehung und der Pflege nahestehender Perso-
nen, nicht angemessen genug in der Rente anerkannt. Dies flhrt dazu, dass mitunter auch
das Vertrauen in die Leistungsfahigkeit des Rentensystems verloren geht. Das Vertrauen
in die gesetzliche Rente kann dadurch wieder gestarkt werden, indem hier vor allem lang-
jahrige Beitragsleistung besser anerkannt und gewurdigt und hierauf aufbauende Verbes-
serungen auch in den Firsorgesystemen erreicht werden.

Der Entwurf enthalt daher folgende Kernregelungen:

1. die Einfihrung einer Grundrente fir langjahrige Versicherung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung,

2. die EinfUhrung eines Freibetrags im Wohngeldrecht,

3. die Einfihrung eines Freibetrags in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung,

4. die EinfUhrung eines Freibetrags in der Grundsicherung fir Arbeitsuchende und

5. die Einfuhrung eines Freibetrags bei den flirsorgerischen Leistungen der Sozialen Ent-
schadigung.

Die Entwicklungen der vergangenen Jahre zeigen, dass Handlungsbedarf vor allem bei den
Menschen besteht, die jahrzehntelang verpflichtend Rentenbeitrage aus unterdurchschnitt-
lichem Einkommen gezahlt haben. Sie kdnnen im Alter genauso auf erganzende Sozialleis-
tungen angewiesen sein wie diejenigen, die wenig oder gar nicht gearbeitet und demzufolge
wenige oder keine Beitrage zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet haben. Gerade
aber auch die Menschen, die jahrzehntelang lediglich geringe beziehungsweise unterdurch-
schnittliche Einkommen erzielt und Beitrage gezahlt haben, missen darauf vertrauen kén-
nen, nach einem langen Arbeitsleben ihrer Lebensleistung entsprechend abgesichert zu
sein und eine angemessene Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu erhalten.

Aus diesem Grund muss flur diese Menschen der soziale Ausgleich in der gesetzlichen
Rentenversicherung deutlich gestarkt werden. Das verbessert ihr Vertrauen in ihre Alters-
sicherung dauerhaft. Darlber hinaus ist das Vertrauen in eine ordentliche Absicherung im
Rentenalter nicht nur wichtig fur die Legitimation und Akzeptanz der gesetzlichen Renten-
versicherung, sondern auch fir den Zusammenhalt der Gesellschaft.

Vor diesem Hintergrund mussen auch die Leistungen der Menschen starker anerkannt wer-
den, die gesellschaftlich relevante Leistungen durch die Erziehung von Kindern und Pflege
von Angehdrigen oder anderen pflegebedurftigen Menschen erbracht haben. Das betrifft in
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erster Linie Frauen. Es war und ist bis heute vor allem eine von Frauen Ubernommene
Aufgabe, die Erziehungsleistung fur ihre Kinder zu erbringen, woflr sie oft inre Erwerbsta-
tigkeit unterbrechen, reduzieren oder aufgeben. Ein spaterer Wiedereinstieg ins Arbeitsle-
ben ist haufig gepragt durch Teilzeitarbeit und verhaltnismaRig geringe Verdienste. Das gilt
vor allem fUr die alteren Beschaftigten und die aktuellen Rentnerinnen, zu deren aktiver Zeit
im Arbeitsleben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in qualifizierten und gut entlohnten
Tatigkeiten auf wenig Akzeptanz stiel’. Zudem weisen Berufe mit einem hohen Frauenanteil
und Fokus auf die Sorge fur andere Menschen, beispielsweise im Sozialwesen, traditionell
eine schlechtere Lohnstruktur auf. Dies tragt dazu bei, dass Rentenanspriiche von Frauen
haufig geringer ausfallen, obwohl sie gesellschaftlich Gberaus wichtige Tatigkeiten — im fa-
miliaren Kontext zudem unentgeltlich — verrichten.

Mit der Anerkennung von Erziehungs- und Pflegeleistungen durch die Einfuhrung und Aus-
weitung von Kindererziehungszeiten und von Berticksichtigungszeiten wegen Kindererzie-
hung und Pflege wurden bereits leistungsverbessernde Elemente in die gesetzliche Ren-
tenversicherung eingebracht. Auch der in dieser Legislaturperiode geschaffene Rechtsan-
spruch fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit der Briickenteilzeit die Arbeitszeit flr
einen vereinbarten Zeitraum zu verklrzen und anschlieend in die vorherige Arbeitszeit
zurlckzukehren, hilft kinftig, eine eigene ausreichende Altersabsicherung aufzubauen. Wie
die Sachverstandigenkommission im Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung
vom 21. Juni 2017 (Drucksache 18/12840) aber herausgestellt hat, bedarf es aufgrund der
deutlich geringeren Renten bei Frauen noch weiterer Angleichungsprozesse. Unter ande-
rem wird eine verbesserte Anrechnung von Pflegezeiten und ein nachsorgender sozialer
Ausgleich bei niedrigen Rentenanspriichen empfohlen. Mit der Einflihrung der Grundrente
wird eine lebenslange Verbindung von Erwerbs- und Sorgearbeit in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nun besser bewertet und gerade flr Frauen eine Anerkennung fir ihre
Lebensleistung geschaffen.

Bei der Starkung des sozialen Charakters der Renten von langjahrig in der gesetzlichen
Rentenversicherung Versicherten darf es keinen Unterschied machen, ob bereits eine
Rente bezogen wird oder nicht. Die Verbesserungen dirfen deshalb nicht nur zuktinftige
Rentnerinnen und Rentner betreffen, sondern sie missen auch fir diejenigen gelten, die
schon eine Rente beziehen. Schliellich haben die heutigen Rentnerinnen und Rentner mit
oftmals langjahriger Beitragszahlung gerade auch in teilweise schwierigen wirtschaftlichen
Zeiten wesentlich zur Finanzierung und Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung
und unser aller Wohlstand beigetragen. Ihre erbrachten Leistungen mussen deshalb ge-
nauso anerkannt werden. Auch das ist eine Frage von Gerechtigkeit. Uberdies haben Rent-
nerinnen und Rentner jetzt kaum noch Méglichkeiten, ihre Einkommenssituation zu verbes-
sern.

Eine starkere Betonung sozialer Leistungselemente in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung darf es jedoch nicht bedingungslos geben, sondern sie muss an bestimmte Mindest-
anforderungen geknuipft sein. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass die verbesser-
ten Rentenleistungen zielgenau denjenigen zugutekommen, fur die sie bestimmt sind. An-
knUpfungspunkt sind deshalb zum einen die Versicherungsdauer und zum anderen die je-
weils erbrachte Beitragsvorleistung. Zur Erhéhung der Zielgenauigkeit der Grundrente wird
gepruft, ob und wie ab dem Jahr 2021 bei der sozialversicherungsrechtlichen Meldung zur
Rentenversicherung unbulrokratisch auch die regelmaRige Wochenarbeitszeit miterfasst
werden kann. Darlber hinaus gilt es sicherzustellen, dass eine verstarkte Anerkennung der
Lebensleistung in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht den Haushaltseinkommen zu-
gutekommt, die dieser Starkung nicht bedurfen. Daher ist Einkommen, das bestimmte Ein-
kommensfreibetrage Ubersteigt, auf Rente aus dem Grundrentenzuschlag anzurechnen.
Die Prifung dieser Zielgenauigkeit wird durch ein automatisiertes Datenabrufverfahren zwi-
schen den Tragern der Rentenversicherung und den Finanzbehdrden erreicht. Es wird ein
Einkommensabgleich etabliert, der burgerfreundlich, effizient und verwaltungsékonomisch
ausgestaltet ist, um Rentnerinnen und Rentner — ein zumeist alterer Personenkreis — nicht
zu belasten. Im Rahmen dieses automatisierten Einkommensabgleichs werden die Trager
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der Rentenversicherung die erforderlichen Daten, insbesondere die Hohe des zu versteu-
ernden Einkommens der langjahrig Versicherten und ihrer Ehegatten oder Lebenspartner,
fur die Berechnung der H6he des Grundrentenzuschlags unmittelbar bei den zustandigen
Finanzbehdrden [der Lander] abrufen. Zielgerichtet werden dabei nur die Daten abgerufen,
die fur die Ermittlung der konkreten Hohe der Grundrente erforderlich sind. Zwangslaufig
handelt es sich hierbei um Angaben aus der Vergangenheit. RegelmaRig liegen die Anga-
ben Uber das zu versteuernde Einkommen zum Zeitpunkt der Grundrentenberechnung aus
dem vorvergangenen Jahr vor. Die Entscheidung, zur Einkommensprifung auf diese Ein-
kommensgroRe zurlckzugreifen, ist also damit verbunden, dass diese Grofde im Einzelfall
— bei sich von Jahr zu Jahr stark andernden Einkommen - nur eine Annaherung fiir das
laufende Einkommen sein kann. Es ist daher vorgesehen, die Einkommensuberprifung
jahrlich zu wiederholen, um Einkommensentwicklungen im Lauf der Zeit abzubilden.

Das automatisierte Datenabrufverfahren bei der Grundrente leistet damit insgesamt einen
bedeutsamen Beitrag auf dem Weg hin zu einem moderneren Staat im Zeitalter des digita-
len Wandels, der das Leben fur die Burgerinnen und Burger sowie die Unternehmen mithilfe
einer modernen Verwaltung einfacher gestaltet. In Anbetracht der mit hohem Tempo konti-
nuierlich fortschreitenden Digitalisierung aller Lebensbereiche in unserem Land und welt-
weit wird zudem ein wichtiges Signal fur die Moglichkeiten und Erleichterungen einer bir-
gerfreundlichen und leistungsstarken Verwaltung im 21. Jahrhundert gegeben. Dies ist
umso wichtiger, als dass die Erwartungen vieler Blirgerinnen und Blirger an eine unkompli-
zierte und digitale Abwicklung 6ffentlicher Leistungen heutzutage noch zu wenig erfillt wer-
den. Mit der Etablierung automatisierter Verfahren, wie es bei der Grundrente vorgesehen
wird, geht die Bundesregierung auch im Bereich der Alterssicherung einen bedeutsamen
Schritt in diese Richtung.

Er bringt uns dem Ziel, den digitalen Austausch mit der Verwaltung und die Beantragung
von Leistungen perspektivisch fur alle erheblich einfacher und zugleich sicher zu machen,
spurbar naher. Die Digitalisierung hilft maR3geblich dabei, auch die Verwaltung und Sozial-
versicherung weiter zu modernisieren. Der vorliegende Gesetzentwurf bildet daher einen
weiteren zentralen Meilenstein im Sinne der Umsetzungsstrategie der Bundesregierung zur
birgernahen Gestaltung des digitalen Wandels.

Freibetrag beim Wohngeld

Ein wesentliches Element flir ein auskommliches Leben im Alter sind auch die Wohnkosten,
die aber flr viele Rentnerinnen und Rentner zunehmend zu einer grofien finanziellen Be-
lastung werden. Deswegen erhalten bereits zum 1. Januar 2020 mehr Menschen mehr
Wohngeld: Haushalte mit geringem Einkommen werden somit starker bei den Wohnkosten
entlastet und ab dem Jahr 2022 wird das Wohngeld regelmafig angepasst (Wohngeldstar-
kungsgesetz vom 30. November 2019, BGBI. | S. 1877). Erganzend bedarf es eines Frei-
betrags beim Wohngeld, damit die Verbesserung durch die Grundrente nicht durch eine
Kirzung des Wohngeldes aufgehoben wird. Er wird mit diesem Gesetz eingeflihrt.

Freibetrag in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung

Reicht die Rente flr die Absicherung des Lebensunterhalts nicht aus, erhalten bisher alle
Berechtigten Leistungen aus den Firsorgesystemen, inshesondere Leistungen der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, um den notwendigen Lebensunterhalt zu
decken. Beitragsleistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung in der Erwerbsphase
beziehungsweise aus Erziehungs- und Pflegetatigkeit finden hierbei bislang grundséatzlich
keine Berucksichtigung. Es ist daher eine Frage der Gerechtigkeit, dass Menschen mit einer
Beitragsleistung von mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten zukinftig auch in der Hilfe
zum Lebensunterhalt und in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mehr
Einkommen zur Verfligung steht als denjenigen, die dies nicht getan haben. Daher ist si-
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cherzustellen, dass auch diese Personen durch Freibetrage in den Fursorgesystemen tat-
sachlich Verbesserungen erfahren und die Starkung der Anerkennung der Lebensleistung
nicht durch Anrechnungen hier wieder aufgezehrt wird.

Il Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
1. Einfiihrung einer Grundrente fiir langjéhrig Versicherte

Die Leistungsverbesserungen erhalten sowohl Rentnerinnen und Rentner, deren Rente ab
dem 1. Januar 2021 beginnt (Rentenzugang) als auch Rentnerinnen und Rentner, deren
Rente bereits vor dem 1. Januar 2021 begonnen hat (Rentenbestand).

Voraussetzung fir die Grundrente ist grundsatzlich, dass mindestens 33 Jahre an bestimm-
ten rentenrechtlichen Zeiten (Grundrentenzeiten) vorhanden sind. In einer Staffelung von
33 bis 35 Jahren an Grundrentenzeiten wird die Grundrente ansteigend berechnet, damit
auch Versicherte mit weniger als 35 Jahren Grundrentenzeiten einen Zuschlag erhalten
kénnen. Fir die Grundrentenberechtigung muss der Durchschnittswert der Entgeltpunkte
aus so genannten Grundrentenbewertungszeiten des gesamten Versicherungslebens stets
unter 80 Prozent liegen, aber mindestens 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes betra-
gen. Die in die Berechnung einbezogenen Grundrentenbewertungszeiten werden dann um
einen Rentenzuschlag erhoht. Die Hohe dieses Grundrentenzuschlags richtet sich nach der
Anzahl der vorhandenen Grundrentenbewertungszeiten sowie der Héhe des aus diesen
Zeiten ermittelten Durchschnittswertes an Entgeltpunkten. Liegt der Durchschnittswert bei
bis zu 0,4 Entgeltpunkten, werden hochstens 35 Jahre der ,,Grundrentenbewertungszeiten®
erhoht, indem die Entgeltpunkte aus den eigenen Beitrdgen um diesen Durchschnittswert
aufgestockt werden. Liegt der Durchschnittswert zwischen 0,4 und 0,8 Entgeltpunkten, wer-
den die in die Berechnung des Durchschnittswertes einbezogenen ,Grundrentenbewer-
tungszeiten® (héchstens 35 Jahre) um den Differenzbetrag bis zum jeweils mallgebenden
Hoéchstwert an Entgeltpunkten (0,4 bis 0,8 Entgeltpunkte) erhéht. In beiden Fallen wird der
Zuschlag zur Starkung des Aquivalenzprinzips um 12,5 Prozent reduziert.

Die Grundrentenzeiten lehnen sich im Grundsatz an die rentenrechtlichen Zeiten an, die
auch auf die Wartezeit von 45 Jahren flr einen Anspruch auf Altersrente fir besonders
langjahrig Versicherte angerechnet werden, namlich Pflichtbeitragszeiten fur versicherte
Beschaftigung oder Tatigkeit, Pflichtbeitragszeiten aufgrund von Kindererziehung, Pflege
und Antragspflichtversicherung, rentenrechtliche Zeiten wegen des Bezugs von Leistungen
bei Krankheit und wahrend der Inanspruchnahme von Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation und von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Ersatzzeiten sowie Berlcksich-
tigungszeiten wegen Kindererziehung und Pflege.

Zu den Grundrentenbewertungszeiten gehoéren alle Grundrentenzeiten, die mindestens ei-
nen kalendermonatlichen Wert von 0,025 Entgeltpunkten aufweisen. Mit dieser unteren
Grenze wird verhindert, dass auch Zeiten mit lediglich sehr geringer Beitragszahlung in die
Durchschnittsermittlung einflieRen. Das betrifft insbesondere Zeiten der Auslibung einer
rentenversicherungspflichtigen geringfigigen Beschaftigung (,Mini-Job®).

Eine strenge Bedurftigkeitsprifung wie in den Fursorgesystemen ist fir den Anspruch auf
eine Grundrente als eine Leistung der gesetzlichen Rentenversicherung nicht vorgesehen
und widerspricht ma3geblich dem Sicherungsziel der Grundrente. Statt der Lebensleistung
der Menschen wirden lediglich deren individuellen Bedarfe anerkannt. Bei der Hohe von
Versicherungsleistungen kommt es aber im Wesentlichen auf die durch Beitragszahlung
erworbenen Anwartschaften und gerade nicht auf den individuellen Bedarf an, der insbe-
sondere durch Wohnkosten, vor allem bei angemieteten Wohnraum in den Grof3stadten,
oder personengebundene Mehrbedarfe bestimmt sein kann; Ursachen also, die in keinem
Zusammenhang mit der erbrachten Beitragsleistung stehen und damit nicht dem Kernge-
danken der Grundrente gerecht werden.
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Um die Zielgenauigkeit der Grundrente zu starken, erfolgt der Zugang zur Grundrente Uber
eine unblrokratische und birgerfreundliche Feststellung des Grundrentenbedarfs. Dazu
findet eine umfassende Einkommensprifung statt. Trifft die Grundrente mit anderen Ein-
kiinften zusammen, wird durch einen Einkommensfreibetrag sichergestellt, dass Einkom-
men bis zur jeweiligen Freibetragshohe nicht auf die Grundrente angerechnet wird. Daflr
gilt ein Einkommensfreibetrag in Hohe von monatlich 1 250 Euro fur Alleinstehende (15 000
Euro im Jahr) und 1 950 Euro fir Eheleute oder Lebenspartner (23 400 Euro im Jahr). Liegt
das Einkommen daruber, fuhrt dies zu einer Reduzierung des Grundrentenzuschlags.

MafRgebendes Einkommen ist grundsatzlich das zu versteuernde Einkommen. Gleich hohe
Renten sollen jedoch gleichbehandelt werden. Daher wird das zu versteuernde Einkommen
unter Hinzurechnung des steuerfrei gestellten Teils der Rente und der Kapitalertrage zu-
grunde gelegt. Ubersteigt das Einkommen den Freibetrag wird die Grundrente um 40 Pro-
zent des den Freibetrag Ubersteigenden Einkommens gemindert.

Der Einkommensabgleich erfolgt birgerfreundlich und automatisiert durch einen Datenaus-
tausch zwischen den Tragern der Rentenversicherung und den Finanzbehdérden. Zielge-
richtet werden dabei die Daten abgerufen, die fur die Ermittlung der konkreten Héhe der
Grundrente erforderlich sind. Regelmalig liegen die Angaben Uber das zu versteuernde
Einkommen zum Zeitpunkt der Grundrentenberechnung aus dem vorvergangenen Jahr vor.
Die Entscheidung, zur Einkommensprifung auf diese Einkommensgrofie zurtickzugreifen,
ist also zwangslaufig damit verbunden, dass diese Grolie im Einzelfall — bei sich von Jahr
zu Jahr stark andernden Einkommen — nur eine Annaherung fir das laufende Einkommen
darstellt. Es ist daher vorgesehen, die Einkommensuberprufung jahrlich zu wiederholen,
um Einkommensentwicklungen im Lauf der Zeit abzubilden.

2. Einfluhrung eines Freibetrags im Wohngeldgesetz

Wohngeld wird Menschen mit niedrigem Einkommen als Zuschuss zur Miete oder als Zu-
schuss zur Belastung bei selbst genutztem Eigentum geleistet. Freibetrdge gibt es im
Wohngeldrecht bereits heute, zum Beispiel flir Menschen mit einer Schwerbehinderung o-
der fir Alleinerziehende. Gleiches soll zukiinftig auch flr Beziehende einer Rente der ge-
setzlichen Rentenversicherung beziehungsweise Beziehende von Alterseinkommen gelten,
die mindestens 33 Beitragsjahre in Alterssicherungssystemen haben. Durch die Gewah-
rung von nahezu identischen Freibetragen in den Flrsorgesystemen und auch im Wohn-
geld werden die komplexen Wechselwirkungen zwischen Wohngeld und der Grundsiche-
rung im Alter bertcksichtigt. Auch werden die Verbesserungen durch die Grundrente nicht
durch eine Kirzung des Wohngeldes aufgehoben, das systematische ,Herauswachsen®
aus dem Wohngeld durch die Grundrente wird reduziert.

3. Einfiihrung eines Freibetrags in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XIlI)

Die Verbesserungen durch die Grundrente werden nicht immer vollstandig ausreichen, um
ein Einkommen oberhalb des Grundsicherungsbedarfes sicherzustellen. Die Einflihrung
der Grundrente soll daher mit einem Freibetrag im SGB Xl in der Hilfe zum Lebensunterhalt
und in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung flankiert werden. Damit er-
fahren auch hier Personen Einkommensverbesserungen, die langjahrig verpflichtend Bei-
trage in die Alterssicherungssysteme gezahlt haben. Dieser neue Freibetrag beruht auf 33
Jahren an Grundrentenzeiten beziehungsweise vergleichbaren Zeiten.

4. Einfiihrung eines Freibetrags in der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende (SGB Il)

Personen, die eine Rente wegen Alters beziehen, sind zwar im Grundsatz von den Leistun-
gen nach dem SGB Il ausgeschlossen. Sofern er oder sie aber in einer sogenannten ge-
mischten Bedarfsgemeinschaft mit einer oder einem Leistungsberechtigten nach dem SGB
Il zusammenlebt, waren den Eigenbedarf tibersteigende Teile der Grundrente bei dem an-
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deren Partner im SGB Il als Einkommen zu berlcksichtigen. Damit wirde das Haushalts-
einkommen in gemischten Bedarfsgemeinschaften im Ergebnis nicht, wie durch den Frei-
betrag im SGB Xll intendiert, steigen. Eine gemischte Bedarfsgemeinschaft kann Uberdies
auch bestehen, wenn ein Mitglied dieser Bedarfsgemeinschaft dauerhaft voll erwerbsge-
mindert ist und deshalb grundsatzlich keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB Il
hat. Bezieht die betreffende Person eine GUber dem eigenen Bedarf liegende Rente wegen
voller Erwerbsminderung, bestiinde ohne eine Freibetragsregelung auch hier die Gefahr
der Bericksichtigung als Einkommen beim Partner.

Daher wird auch ein Freibetrag im SGB Il in den Gesetzentwurf zur Grundrente aufgenom-
men, der an den Freibetrag im SGB XIlI angelehnt ist. Dieser Freibetrag kommt auch bei
Beziehenden von Hinterbliebenenrente und Rente wegen teilweiser oder nicht dauerhafter
Erwerbsminderung zum Tragen, wenn diese einen Anspruch nach dem SGB Il haben. Glei-
ches gilt fir Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen der sonstigen im neuen § 82a
SGB Xl angesprochenen Alterssicherungssysteme.

Die Umsetzbarkeit dieser Freibetragsregelungen wird dadurch gewahrleistet, dass die Tra-
ger der Rentenversicherung sowie der sonstigen von § 82a SGB XII erfassten Alterssiche-
rungssysteme in ihren Rentenbescheiden ausweisen beziehungsweise nétigenfalls ander-
weitig bescheinigen, dass die Betroffenen die entsprechenden Voraussetzungen erfiillen,
insbesondere ausreichende Grundrentenzeiten zuriickgelegt haben.

5. Einfuhrung eines Freibetrags bei den fursorgerischen Leistungen der Sozialen
Entschadigung

Der neue Freibetrag im SGB Xll und SGB Il wird auch bei den fursorgerischen Leistungen
der Sozialen Entschadigung in entsprechender Weise eingeflihrt.

6. Erhohung des steuerlichen Forderbetrags zur betrieblichen Altersversorgung

Als Anreiz fur den Aufbau einer zusatzlichen arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Alters-
versorgung bei Geringverdienern mit einem monatlichen Bruttoarbeitslohn bis zu 2 200
Euro wird der Forderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung von derzeit maximal 144
Euro auf maximal 288 Euro angehoben.

7. Zusatzliche Bundesmittel

Die Grundrente wird vollstandig durch eine Erhéhung des allgemeinen Bundeszuschusses
finanziert, damit es nicht zu einer Belastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in
der Rentenversicherung kommt. Der Bundeszuschuss wird ab dem Jahr 2021 dauerhaft
um 1,5 Milliarden Euro erhdht. Da die gesetzlich festgelegte Fortschreibung des Bundes-
zuschusses in den Folgejahren weniger dynamisch ausfallt als die Kostenentwicklung der
Grundrente, ist es erforderlich, dass die Erhéhung des Bundeszuschusses im Einflihrungs-
jahr 2021 mit 1,5 Milliarden Euro etwas hdher ausfallt als die Kosten der Grundrente mit 1,4
Milliarden Euro. Nur so kann gewabhrleistet werden, dass auch in den Folgejahren insge-
samt keine zusatzliche Beitragsbelastung entsteht. Die Grundrente ist damit vollstandig aus
Steuermitteln finanziert.

1l. Alternativen

Alternativ konnten langjahrig Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung aus-
schliel3lich Freibetrage in den Firsorgesystemen gewahrt werden. Sie wirden durch den
Freibetrag zwar ein Einkommen oberhalb der Grundsicherung erhalten. Hierbei wiirde es
sich jedoch gerade nicht um eine selbst verdiente Leistung der gesetzlichen Rentenversi-
cherung handeln, sondern weiterhin um eine bedarfs- und bedurftigkeitsabhangige Flrsor-
geleistung. Ursachlich flr den Bezug einer derartigen Grundrente waren dann regelmaRig
besonders hohe individuelle Bedarfe in der Grundsicherung, zum Beispiel aufgrund hoher
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Kosten fiir Wohnraum. Bei einer Lésung im Fiirsorgesystem wiirde die Aquivalenz von Bei-
trag und Leistung nicht zum Tragen kommen. Die hiermit verknupfte Prufung der gesamten
Einkommens- und Vermdgensverhaltnisse empfinden viele Rentnerinnen und Rentner als
unbillig hart mit Blick auf die Anerkennung ihrer Biografie.

Iv. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fir die sozialversicherungsrechtlichen Rege-
lungen ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt fiir die Anderungen im Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch (SGB Il) und im Zwélften Buch Sozialgesetzbuch (SGB Xll) sowie die An-
derung im Bundesversorgungsgesetz aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 des Grundgeset-
zes (GG - offentliche Firsorge) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. Der Bund hat
die Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Grundsicherung fur Arbeitsuchende, da hier
die Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse im Bundesgebiet und die Wahrung der
Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse mit einer bundesgesetzli-
chen Regelung erforderlich ist (Artikel 72 Absatz 2 GG). Nur durch die Gesetzgebung des
Bundes lassen sich einheitliche Lebensverhaltnisse gewahrleisten. In der Bundesrepublik
Deutschland bestehen hinsichtlich des Beschaftigungsstandes und Einkommensniveaus
erhebliche regionale Unterschiede. Durch eine einheitliche Bundesgesetzgebung im Be-
reich der offentlichen Firsorge wird verhindert, dass sich innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland das Sozialgeflige auseinanderentwickelt.

Die Zustandigkeit des Bundes fiir die Anderungen des Wohngeldgesetzes folgt aus Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 18 GG.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich fiir die Anderung des Einkommen-
steuergesetzes aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative GG.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen Ver-
tragen vereinbar.

VL. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Durch die vorgesehenen Regelungen ergeben sich keine Rechts- oder Verwaltungsverein-
fachungen.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Eine nachhaltige Entwicklung ist Leitbild der Politik der Bundesregierung. Durch dieses Ge-
setz werden die Zielstellungen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie aufgegriffen, die
2018 aktualisiert wurden. Als eine nationale Herausforderung wird die ordentliche Absiche-
rung im Rentenalter gesehen. Mit der Anerkennung von Lebensleistung in der gesetzlichen
Rentenversicherung wird das Vertrauen in die erste Saule der Alterssicherung gestarkt.
Das ist wichtig fur die Legitimation und Akzeptanz des gesetzlichen Rentenversicherungs-
systems und fur die Starkung des Zusammenhalts der Gesellschaft.

Die verbesserten Leistungen fur langjahrig Versicherte mit unterdurchschnittichem Ein-
kommen fuhren zu einer nachhaltigen Veranderung der gesetzlichen Rentenversicherung,
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die die tragende Saule der Alterssicherung in Deutschland ist. Zusammen mit den bereits
umgesetzten Mallhahmen des Gesetzes Uber Leistungsverbesserungen und Stabilisierung
in der gesetzlichen Rentenversicherung wird damit ein weiterer wichtiger Beitrag fir ein
zukunftsfahiges Alterssicherungssystem geleistet.

Durch die Kombination von Einfuhrung einer Grundrente und der flankierenden Freibetrage
in den Fursorgesystemen wird zudem ein Beitrag zur Verbesserung der Einkommenssitua-
tion von Rentnerinnen und Rentnern im unteren Einkommensbereich geleistet und ein An-
reiz fur langjahrige Absicherung fur das Alter in der gesetzlichen Rentenversicherung fir
kinftige Rentnerinnen und Rentner gesetzt.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Die Kosten der Grundrente einschlieldlich der darauf von der Rentenversicherung zu leis-
tenden Beitrdge an die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) betragen im Einfihrungs-
jahr 2021 rund 1,4 Milliarden Euro und steigen unter Berilicksichtigung kiinftiger Rentenan-
passungen bis zum Jahr 2025 auf rund 1,7 Milliarden Euro an.

Kosten der MaBnahmen in Milliarden Euro

Grundrente einschiieRiich KVdR 1,39 1,40 1,55 1,04 73
Grundsicherung im Alter und bei EM 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23
Wohngeld X, XX X, XX X, XX X, XX X, XX
Hilfe zum Lebensunterhalt 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Grundsicherung fiir Arbeitsuchende 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

*Kosten der Freibetrage unter Beriicksichtigung von Einsparungen durch die Grundrente

Die Kosten der Grundrente wurden auf Basis von Daten der gesetzlichen Rentenversiche-
rung berechnet und auf die jeweiligen Jahre hochgerechnet. Da hierbei verschiedene An-
nahmen zu treffen sind, handelt es sich um eine Schatzung, die mit gewissen Unsicherhei-
ten behaftet ist. Dies gilt auch hinsichtlich der Zahl der Beglinstigten.

Im EinfUhrungsjahr profitieren rund 1,4 Millionen Rentnerinnen und Rentner, davon gut 70
Prozent Frauen. Der Anteil der Frauen ist wegen der Anerkennung von Zeiten der Kinder-
erziehung und Pflege und wegen geringerer Rentenanwartschaften hoher. Insgesamt wer-
den rund 6 Prozent der Versichertenrenten Uber eine Grundrente aufgestockt, wobei der
Anteil bei den Mannern rund 3 Prozent und bei den Frauen rund 8 Prozent betragt. Etwa
drei Viertel der Berechtigten leben in den alten und etwa ein Viertel in den neuen Bundes-
landern. In den alten Bundeslandern betragt der Anteil der Berechtigten an allen Versi-
chertenrenten rund 5 Prozent, in den neuen Bundeslandern sind es rund 7 Prozent.

Finanzwirkungen auf den Haushalt des Bundes und der Lander in Milliarden Euro
(+ Belastung, - Entlastung)
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Bomd
Erhéhung Bundeszuschuss aRV 1,50 1,54 1,58 1,62 1,77
Grundsicherung im Alter und bei EM
Einsparungen -0,20 -0,21 -0,22 -0,24 -0,25
Freibetrag 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48
Wohngeld X, XX X, XX X, XX X, XX X, XX
Grundsicherung fur Arbeitsuchende 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Summe Bund* 1,75 1,79 1,83 1,86 2,01
Lander und Kommunen
Wohngeld X, XX X, XX X, XX X,XX X,XX
Hilfe zum Lebensunterhalt 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

*Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt

Die Kosten der Grundrente erhéhen die Ausgaben der Rentenversicherung. Diesen hdhe-
ren Ausgaben steht ein auch im Zeitverlauf entsprechend héherer Bundeszuschuss gegen-
Uber, so dass es insgesamt nicht zu einer héheren Beitragsbelastung kommt. Auch das
Sicherungsniveau vor Steuern bleibt insgesamt unverandert.

In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (EM) (Kapitel 4 SGB XIlI) profi-
tieren rund 110 Tausend Bezieher von der Grundrente. Ohne den Freibetrag wirden rund
45 Tausend von ihnen nicht mehr bedurftig sein. Insgesamt kommt es so zu Einsparungen
in H6he von 200 Millionen Euro. Diesen Einsparungen stehen die Kosten des Freibetrags
in H6he von knapp 440 Millionen Euro gegenliber, von dem insgesamt rund 200 Tausend
Personen profitieren.

Einsparungen durch die Grundrente und Kosten durch den Freibetrag entstehen in gleicher
Weise auch im Wohngeld, in der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) und in der
Grundsicherung fur Arbeitsuchende, wobei in der Summe beim Wohngeld zusatzliche Kos-
ten von etwa xx Millionen Euro, in der Hilfe zum Lebensunterhalt etwa 20 Millionen Euro
und in der Grundsicherung flr Arbeitsuchende knapp 10 Millionen Euro anfallen.

Bei den fursorgerischen Leistungen der Sozialen Entschadigung bewegen sich die Mehr-
kosten aufgrund der geringen Anzahl Betroffener in einer nicht quantifizierbaren geringen
Hoéhe.

Die Grundrente fuhrt zu héheren Beitragseinnahmen in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und in der sozialen Pflegeversicherung.

Auswirkung auf die anderen Sozialversicherungszweige in Milliarden Euro
(+ Belastung, - Entlastung)

gesetzliche Krankenversicherung -0,20 -0,22 -0.23 0,24 0,26
soziale Pflegeversicherung -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05

Die neue Regelung in § 8 Absatz 4 EStG dient der Sicherung des Steueraufkommens durch
Verhinderung von Nettolohnoptimierungen mittels Gehaltsumwandlungen. Potentielle Steu-
erausfalle, die mittelfristig im Milliardenbereich liegen kénnten, und entsprechende Ausfalle
bei der Sozialversicherung werden vermieden.

Die Verdoppelung des Hochstbetrags beim BAV-Foérderbetrag von 144 Euro auf 288 Euro
fuhrt zu Steuermindereinnahmen von rd. 50 Millionen Euro jahrlich.
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4. Erfullungsaufwand

4.1 Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Fur die Blrgerinnen und Blrger entsteht aufgrund der Einfihrung der Grundrente und der
Freibetrage in den Flrsorgesystemen als auch beim Wohngeld kein Erflllungsaufwand.

4.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Es werden keine neuen Informationspflichten eingefuhrt. Es sind keine Vorgaben enthalten,
die zu Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft fihren.

4.3 Erfiillungsaufwand fiir die Verwaltung

Grundrente

Durch die Einfiihrung der Grundrente entsteht den Tragern der Deutschen Rentenversiche-
rung ein Umstellungsaufwand von rund XX Millionen Euro. Darin enthalten sind XX Millio-
nen Euro Personalkosten. Druck- und Portokosten belaufen sich auf XX Millionen Euro. Fir
die Anpassung der betroffenen IT-Verfahren fallen XX Millionen Euro an. Ein weiterer lau-
fender Aufwand entsteht nicht. [Hinweis: Wird nach Kldrung der Details der Verfahrensab-
ldufe zum Datenaustauschverfahren benannt.]

Freibetrag im Wohngeldgesetz (WoGG)

Durch die Anderung des WoGG entsteht beim Bund in den Jahren 2021 bis 2024 ein lau-
fender Erflllungsaufwand von durchschnittlich rund xy Euro. Dieser resultiert aus einem
einmaligen Umstellungsaufwand beim Statistischen Bundesamt von rund xy Euro. Darunter
fallen Anpassungen im sogenannten Schlisselverzeichnis und den dazugehdrigen Erlau-
terungen sowie Umprogrammierungen in den vorhandenen Programmen und bei Plausibi-
litdtskontrollen. Es entsteht kein laufender jahrlicher Erflllungsaufwand.

Durch die Anderung des WoGG wird eine Vorgabe eingefiihrt. Diese besteht in der Einfiih-
rung eines neuen Freibetrages im Wohngeld, der bei der Berechnung des Wohngeldes zu
berlcksichtigen ist.

In den Jahren 2021 bis 2024 wird ein laufender Erflllungsaufwand in den Wohngeldbehor-
den pro Jahr von rund xy Millionen Euro ausgeldst. Dieser wird durch die zusatzlichen Erst-
und Weiterleistungsantrage ausgeldst, die als Folge des neuen Freibetrages erwartet wer-
den. Hinzukommen die Neuentscheidungen tiber Wohngeldbescheide, bei denen der neue
Freibetrag bertcksichtigt wird. Dies betrifft rund xy Haushalte.

Hierbei wurde eine durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Wohngeldantrag in Hohe von 82
Minuten zugrunde gelegt (Gewichtung des Anteils an Erstantragen von 31 Prozent mit 97
Minuten und an Weiterleistungsantragen von 69 Prozent mit 75 Minuten). Es wurde ein
durchschnittlicher Lohnsatz von 31,50 Euro zugrunde gelegt (Quelle: Leitfaden zur Ermitt-
lung und Darstellung des Erfullungsaufwands, Stand Dezember 2018; Lohnkosten fur die
Verwaltung (mittlerer Dienst-Kommune): 31,50 Euro pro Stunde).

Die Zeit pro Erstantrag von 97 Minuten ergibt sich aus der Gewichtung der Zeiten fir den
Mietzuschuss von 92 Prozent mit 94 Minuten und fir den Lastenzuschuss von 8 Prozent
mit 128 Minuten.

Fir die Weiterleistungsantrage ergeben sich 75 Minuten durch die Gewichtung der Zeiten
fir den Mietzuschuss von 92 Prozent mit 73 Minuten und fiir den Lastenzuschuss von 8
Prozent mit 94 Minuten.
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Die zugrunde gelegten Werte sind den Kennzahlen aus dem Projektbericht ,Einfacher zum
Wohngeld“ entnommen und enthalten auch die Wegezeiten.

Von dem neuen Freibetrag profitieren nach den Berechnungen von IW KéIn rund xy Haus-
halte, die 2021 bereits Wohngeld beziehen, und xy Haushalte, die einen neuen Wohngeld-
anspruch erhalten.

Laufende Mehrkosten entstehen durch die fur die steigende Zahl der Wohngeldantrage er-
forderliche Mehrzahl an Wohngeldantragsformularen und Sachkosten fir die Erstellung der
Wohngeldbescheide.

Es entstehen einmalige Umstellungskosten bei den Datenverarbeitungsverfahren von rund
xy Euro.

In den Jahren 2021 bis 2024 betragen damit der einmalige Erfillungsaufwand insgesamt
rund xy Euro und der laufende Erfullungsaufwand rund xy Millionen Euro.

Freibetrag in der Hilfe zum Lebensunterhalt, in der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbminderung und in der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende

Durch die Einflihrung eines Freibetrags in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbminderung entsteht fir die Bearbeitung der Grundsiche-
rungsbescheide von Rentnerinnen und Rentnern, die eine ausreichenden Dauer an Grund-
rentenzeiten beziehungsweise ausreichenden Zeiten in anderen verpflichtenden Alterssi-
cherungssystem vorweisen kénnen und zum Zeitpunkt der Einfiihrung des Freibetrags Leis-
tungsberechtige der Grundsicherung nach dem SGB Xll sind, einmaliger Erfullungsauf-
wand. Da dies auf geschatzt gut 130 000 Personen zutrifft, entsteht insgesamt bezlglich
der Bestandsfalle ein einmaliger Erfillungsaufwand an Personalkosten in Hohe von 5,5
Millionen Euro (424 000 Euro je 10 000 Fallen) fur die Verwaltung der Kommunen als So-
zialhilfetrager. Diese mussen die gegebenenfalls anzufordernden Bescheide, aus der sich
die fr den Freibetrag anrechenbaren Zeiten ergeben, prifen und gegenuberstellen. Hierbei
ist ein Zeitaufwand von 60 Minuten pro Fall zu erwarten, da bereits jetzt Bescheide Uber
den Versicherungsverlauf zur Berechnung des Anspruchs vorliegen werden.

Rentnerinnen und Rentner, die zwar ein Einkommen geringfligig oberhalb der Grundsiche-
rungsgrenze haben, aber durch die Bericksichtigung des Freibetrags Leistungsberechtigte
werden, stellen eine Fallzahl von geschatzt rund 70 000 dar. Hinzu kommen die kinftigen
Rentnerinnen und Rentner, die durch die Berlicksichtigung des Freibetrags zu Leistungs-
berechtigten der Grundsicherung nach dem SGB XIlI werden. Fir die Bearbeitung der
Grundsicherungsbescheide neuer Leistungsberechtigten, die durch den Freibetrag erst-
mals in den Bezug von Leistungen der Grundsicherung kommen, ist mit einer Dauer von
jeweils 120 Minuten pro Fall zu rechnen, wodurch ein einmaliger Erfiillungsaufwand von 5,9
Millionen Euro (848 000 Euro je 10 000 Falle) bei den Kommunen als Sozialhilfetrager ent-
steht.

In den Kommunen ist ein dauerhafter Erflllungsaufwand in Héhe 8,5 Millionen Euro
(424 000 Euro je 10 000 Falle) fur die Bearbeitung der Grundsicherungsbescheide von
Rentnerinnen und Rentnern zu erwarten, die eine ausreichenden Dauer an Grundrenten-
zeiten beziehungsweise ausreichenden Zeiten in anderen verpflichtenden Alterssiche-
rungssystem vorweisen kénnen und Leistungsberechtige der Grundsicherung nach dem
SGB XIlI sind. Dies trifft im Jahr nach der Einfuhrung der Grundrente auf rund 2000 000
Personen zu. Hierzu wird eine Bearbeitungsdauer je Fall von durchschnittlich 60 Minuten
angenommen.

Im Rahmen der Einfihrung des Freibetrags ist fir die Kommunen mit einem einmaligen
Sachaufwand fur die Umstellung der Software und des IT-Verfahrens sowie einmaligem
Personalaufwand fur die Schulung des Personals auf diese Software und das Verfahren
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bei den Sozialhilfetragern, der Deutschen Rentenversicherung und der Verwaltung der an-
deren verpflichtenden Systeme der Alterssicherung zu rechnen. Da alle Systeme bereits
jetzt Rentenauskiinfte erstellen beziehungsweise diese im Grundsicherungsbescheid be-
ricksichtigten, sind voraussichtlich insgesamt Kosten im niedrigen einstelligen Millionenbe-
reich zu erwarten.

Bei den fur die Grundsicherung fur Arbeitsuchende zustandigen Stellen ergibt sich jahrlich
ein Erflllungsaufwand von rund 60 Tausend Euro.

5. Weitere Kosten

Far die Wirtschaft, einschlie3lich mittelstandischer Unternehmen, entstehen durch den Ge-
setzentwurf keine Kosten. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

6. Weitere Gesetzesfolgen

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen des Gesetzes wurden geprift. Die Regelun-
gen sind geschlechtsneutral formuliert. Von der Einflihrung der Grundrente werden Frauen
in besonderem Male profitieren, in der Folge auch von den Freibetragsregelungen.

VIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der Regelung zur Grundrente sowie der Freibetragsregelungen ist nicht
vorgesehen und kommt angesichts der Intention, die Lebensleistung langjahrig Versicherter
mit jahrelangem unterdurchschnittlichen Einkommen dauerhaft mit einer hdheren Rente zu
honorieren, nicht in Betracht. Bis zum 31. Dezember 2025 wird durch die Bundesregierung
evaluiert, ob die mit der Einfihrung der Grundrente formulierten Ziele erreicht wurden.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch)
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a, b und ¢

Die Anderung der Inhaltsiibersicht ist wegen der Einfligung neuer Vorschriften durch dieses
Gesetz erforderlich.

Zu Nummer 2
§ 66

Folgeadnderungen zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 76g) und Artikel 1 Nummer 6 (§ 97a). Der Zu-
schlag an Entgeltpunkten flr langjahrige Versicherung ist bei der Ermittlung der persoénli-
chen Entgeltpunkte fur die Bestimmung des Monatsbetrags einer Rente zu berticksichtigen,
wird hierflr aber separat mit dem individuell maRgeblichen Zugangsfaktor vervielfaltigt. Die
Summe der personlichen Entgeltpunkte aus Satz 1 und die personlichen Entgeltpunkte aus
dem Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung ist sodann fir die Ermittlung
des Monatsbetrags der Rente malRgeblich. Die separate Bestimmung der persdnlichen Ent-
geltpunkte aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung ist zum einen
erforderlich, um die Einkommensanrechnung auf den daraus resultierenden Rententeil vor-
nehmen zu kénnen (siehe Artikel 1 Nummer 6 - § 97a). Zum anderen ist so sichergestellt,
dass dieser Rentenanteil bei sonstigen Regelungen zum Zusammentreffen von Renten mit
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Einkommen oder Hinzuverdienst unberucksichtigt bleiben kann und dort nur die originare
Rente - ohne Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung - mafRgeblich ist
(siehe Artikel 1 Nummer 6 - § 97a Absatz 6).

Zu Nummer 3

§ 769

Die Vorschrift regelt die Ermittlung des Zuschlags an Entgeltpunkten fur langjahrige Versi-
cherung.

Absatz 1 bestimmt allgemein, unter welchen Voraussetzungen ein Zuschlag an Entgelt-
punkten fur langjahrige Versicherung ermittelt wird. Zum einen sind mindestens 33 Jahre
(396 Kalendermonate) mit Grundrentenzeiten erforderlich. Zum anderen muss der Durch-
schnitt an Entgeltpunkten aus Kalendermonaten mit Grundrentenbewertungszeiten unter
der jeweiligen in Absatz 4 genannten Hochstgrenze an Entgeltpunkten liegen, die wiederum
abhangig von der Anzahl an Grundrentenzeiten ist.

In Absatz 2 Satz 1 und 2 werden die Grundrentenzeiten definiert. Zu ihnen gehéren in An-
lehnung an die Wartezeit von 45 Jahren fur die Altersrente fur besonders langjahrig Versi-
cherte (§§ 38, 236b in Verbindung mit § 51 Absatz 3a) insbesondere folgende anrechen-
bare Zeiten:

— Pflichtbeitragszeiten fir versicherte Beschaftigung oder Tatigkeit,

— Pflichtbeitragszeiten aufgrund von Kindererziehung, Pflege und Antragspflichtversiche-
rung,

— Rentenrechtliche Zeiten wegen des Bezugs von Leistungen bei Krankheit und wahrend
der Inanspruchnahme von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und von Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,

— Berlcksichtigungszeiten wegen Kindererziehung und Pflege.
— Ersatzzeiten.

Anders als bei der Anrechnung auf die Wartezeit von 45 Jahren z&hlen Kalendermonate
mit Pflichtbeitragszeiten oder Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von Arbeitslosengeld
nicht bei den Grundrentenzeiten mit (§ 76g Absatz 2 Satz 3). Entsprechendes gilt tUber
§ 244 Absatz 5 Satz 3 fur Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld Il,
wobei diese Zeiten auch bei der 45-jahrigen Wartezeit nicht zu berlcksichtigen sind (siehe
§ 244 Absatz 3 Satz 1). Auch Kalendermonate mit freiwilligen Beitragen sind keine Grund-
rentenzeiten.

Unter welchen Voraussetzungen es sich bei den Grundrentenzeiten auch um Grundrenten-
bewertungszeiten handelt, ergibt sich aus Absatz 3. Hierbei handelt es sich um diejenigen
Grundrentenzeiten, die einen kalendermonatlichen Entgeltpunktewert — gegebenenfalls fir
einen (gemeldeten) Zeitabschnitt im Rahmen einer Durchschnittsbildung — haben, der min-
destens 0,025 Entgeltpunkte (kalenderjahrlich betrachtet 0,3 Entgeltpunkte) betragt. Maf3-
gebend sind die Entgeltpunktewerte, die den jeweiligen Kalendermonaten mit Beitragszei-
ten oder beitragsfreien Zeiten nach §§ 70 ff. zugeordnet sind. Zuschlage an Entgeltpunkten
fur beitragsgeminderte Zeiten nach § 71 Absatz 2 (zum Beispiel fur eine Berufsausbildung
oder einen versicherungspflichtigen Kranken- oder Ubergangsgeldbezug in bestimmten
Zeitraumen, siehe § 247 Absatz 1 in Verbindung mit § 252 Absatz 2) sind ebenfalls fur die
Kalendermonate zu berticksichtigen, auf die sie entfallen. Aulterdem zu berticksichtigen
sind — neben den jeweiligen Entgeltpunkten fur die Beitragszeiten — zugeordnete zusatzli-
che Entgeltpunkte nach § 70 Absatz 3a und § 262 sowie Zuschlage an Entgeltpunkten nach
§ 76e (Zuschlage an Entgeltpunkten fir Zeiten einer besonderen Auslandsverwendung)
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und § 76f (Zuschldge an Entgeltpunkten flr nachversicherte Soldaten auf Zeit). Die Zu-
schlage nach §§ 76e und 76f werden zeitlich zwar nicht zugeordnet, sind aber faktisch un-
trennbar mit den Entgeltpunkten fir die Grund-Beitragszeit verbunden und insoweit auch
als Entgeltpunkte fur die Grundrentenbewertungszeiten zu bertcksichtigen. Nicht zu be-
rucksichtigen sind hingegen die Zuschlage an Entgeltpunkten nach § 76 (Zuschlage beim
Versorgungsausgleich), § 76a (Zuschlage an Entgeltpunkten aus Zahlung von Beitragen
bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters oder bei Abfindungen einer An-
wartschaft auf betriebliche Altersversorgung oder von Anrechten bei der Versorgungsaus-
gleichskasse), § 76b (Zuschlage an Entgeltpunkten fur Arbeitsentgelt aus geringfugiger Be-
schaftigung), § 76c (Zuschlage beim Rentensplitting) und § 76d (Zuschlage an Entgelt-
punkten aus Beitrdgen nach Beginn einer Rente wegen Alters). Die Ermittlung des Zu-
schlags an Entgeltpunkten erfolgt erst, wenn alle anderen Berechnungsschritte zur Ermitt-
lung der Entgeltpunkte durchgefiihrt wurden. Wirden aktuell geltende Hochwertungsvor-
schriften unbertcksichtigt bleiben, kénnten einzelne Rentenberechtigte benachteiligt wer-
den. Durch die Zuschlagsberechnung ist es zwar méglich, dass bestimmte Kalendermonate
mehrfach hochgewertet werden. Aber auch in diesen Fallen gilt letztlich nach Absatz 4 ein
Hoéchstbetrag, auf den die Hochwertung der Entgeltpunkte begrenzt wird.

Grundrentenzeiten, die entweder keinen Entgeltpunktewert (zum Beispiel Kinderberuck-
sichtigungszeiten fir ein Kind) oder einen Entgeltpunktewert von kalendermonatlich unter
0,025 Entgeltpunkten aufweisen (zum Beispiel versicherungspflichtiger Minijob ab April
1999), sind keine Grundrentenbewertungszeiten.

Die Ermittlung des Zuschlags an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung ergibt sich
aus Absatz 4. Satz 1 bestimmt, dass der Zuschlag an Entgeltpunkten aus dem kalender-
monatlichen Durchschnittswert an Entgeltpunkten aus allen Grundrentenbewertungszeiten
zu ermitteln ist.

Der Durchschnittswert aus allen Grundrentenbewertungszeiten nach Satz 1 ist allerdings
nur dann der weiteren Berechnung des Zuschlags an Entgeltpunkten zu Grunde zu legen,
sofern das Zweifache dieses Durchschnittswertes einen bestimmten Entgeltpunktehdchst-
wert nach den Satzen 3 bis 5 nicht Uberschreitet. Der jeweils maligebende Entgeltpunkte-
héchstwert hangt von der Anzahl der vorhandenen Grundrentenzeiten ab. Durch diese Staf-
felung wird sichergestellt, dass auch Versicherte mit weniger als 35 Jahren Grundrenten-
zeiten einen Zuschlag erhalten kénnen, in diesen Fallen aber in geringerem Umfang. Bei
Uberschreiten des jeweils maRgebenden Entgeltpunktehdchstwertes ist lediglich der Diffe-
renzbetrag zwischen dem jeweiligen Entgeltpunktehdchstwert und dem Durchschnittswert
aus allen Grundrentenbewertungszeiten als Entgeltpunktewert fir die Berechnung des Zu-
schlags zugrunde zu legen.

Der sich nach den Satzen 1 bis 5 ergebende Entgeltpunktewert wird sodann um 12,5 Pro-
zent reduziert und anschliefend mit der Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenbe-
wertungszeiten vervielfaltigt, hdchstens jedoch mit 420 Kalendermonaten (Satz 6).

Die Reduzierung um 12,5 Prozent ergibt sich durch Vervielfaltigung der Entgeltpunkte mit
dem Faktor 0,875. Sie dient der Starkung des Aquivalenzprinzips bei der Grundrente. Denn
die unterschiedlichen Durchschnittswerte an Entgeltpunkten aus allen Grundrentenbewer-
tungszeiten fur die Ermittlung des Grundrentenzuschlags sollen nicht auf das gleiche Ni-
veau angehoben werden. Im Ergebnis wird hierdurch erreicht, dass die Rente mit Grund-
rentenzuschlag umso héher ausfallt je hdher die Rente aus der eigenen Beitragsleistung
ist. Damit wird das Aquivalenzprinzip, also der Grundsatz der Gleichwertigkeit von Leistung
und Gegenleistung, gestarkt.

Bei der Vervielfaltigung mit der Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenbewertungs-
zeiten sieht Satz 6 zudem eine Begrenzung bei 420 Kalendermonaten (35 Jahren) vor. Die
Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenbewertungszeiten kann aufgrund der Vorga-
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ben fur eine Einordnung als Grundrentenbewertungszeit (wegen des Entgeltpunktemin-
destwertes nach Absatz 3) auch unter der Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenzei-
ten liegen. Ergibt sich zum Beispiel — jahrlich betrachtet — nach den Satzen 1 bis 5 ein
Entgeltpunktewert von 0,175 Entgeltpunkten und liegen jeweils 33 Jahre mit Grundrenten-
zeiten und Grundrentenbewertungszeiten vor, ergibt sich insgesamt ein Zuschlag an Ent-
geltpunkten fir langjahrige Versicherung in Héhe von 5,0531 Entgeltpunkten (0,175 Ent-
geltpunkte x 0,875 x 33 Jahre); waren es weniger als 33 Jahre mit Grundrentenbewertungs-
zeiten, dann wurde der Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung insgesamt
geringer ausfallen.

Vorliegen von 33 Jahren mit Grundrentenzeiten:

Liegt der kalendermonatliche Durchschnittswert der Grundrentenbewertungszeiten bei min-
destens 0,0334 Entgeltpunkten (jahrlich betrachtet 0,4008 Entgeltpunkte), wird kein Zu-
schlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung ermittelt. Liegt er darunter, ist ein
Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung zu ermitteln: Liegt — jahrlich be-
trachtet — der Durchschnittswert beispielsweise bei 0,3 Entgeltpunkten, so ist dieser Durch-
schnittswert zunachst auf 0,6 Entgeltpunkte zu verdoppeln und dann zu begrenzen auf
0,4008 Entgeltpunkte. Die sich ergebende Differenz von 0,1008 Entgeltpunkten wird an-
schlielfend um 12,5 Prozent reduziert und betragt dann 0,0882 Entgeltpunkte (0,1008 x
0,875). Dieser Wert ist der Berechnung des Zuschlags an Entgeltpunkten zugrunde zu le-
gen.

Vorliegen von mehr als 33 Jahren und weniger als 35 Jahren mit Grundrentenzeiten:

Ausgehend von dem Hdéchstwert fur die Aufstockung von 0,0334 Entgeltpunkten (jahrlich
betrachtet 0,4008 Entgeltpunkte) bei 33 Jahren mit Grundrentenzeiten erhéht sich mit je-
dem zusatzlichen Kalendermonat dieser Hochstwert um 0,001389 Entgeltpunkte (jahrlich
betrachtet um rund 0,2 Entgeltpunkte pro Jahr); das Ergebnis nach der Erhéhung ist
schlieBlich auf vier Dezimalstellen zu runden.

Der ermittelte Entgeltpunktewert ist grundsatzlich mit der Anzahl der Kalendermonate mit
Grundrentenbewertungszeiten zu vervielfaltigen. Diese kdnnen auch unter der Anzahl der
Kalendermonate mit Grundrentenzeiten liegen. Ist zum Beispiel — jahrlich betrachtet — nach
den Satzen 1 bis 5 ein Entgeltpunktewert von 0,2625 Entgeltpunkten ermittelt und liegen
34 Jahre mit Grundrentenbewertungszeiten vor, ergibt sich insgesamt ein Zuschlag an Ent-
geltpunkten fur langjahrige Versicherung in Héhe von 7,8094 Entgeltpunkten (0,2625 Ent-
geltpunkte x 0,875 x 34 Jahre).

Vorliegen von mindestens 35 Jahren mit Grundrentenzeiten:

Liegt der kalendermonatliche Durchschnittswert der Grundrentenbewertungszeiten bei min-
destens 0,0667 Entgeltpunkten (jahrlich betrachtet 0,8004 Entgeltpunkte), wird kein Zu-
schlag an Entgeltpunkten flr langjahrige Versicherung ermittelt. Liegt er darunter, ist ein
Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung zu ermitteln. Dazu wird der Durch-
schnittswert an Entgeltpunkten fir die Grundrentenbewertungszeiten verdoppelt, begrenzt
auf 0,0667 Entgeltpunkte und danach um 12,5 Prozent reduziert. Liegt — jahrlich betrachtet
— der Durchschnittswert beispielsweise bei 0,4 Entgeltpunkten, so ist dieser Durchschnitts-
wert an Entgeltpunkten zunachst auf 0,8 Entgeltpunkte zu verdoppeln; der zusatzliche Ent-
geltpunktewert von 0,4 Entgeltpunkten wird anschlielend um 12,5 Prozent auf 0,35 Ent-
geltpunkte (0,4 EP x 0,875) reduziert. Liegt der Durchschnittswert beispielsweise bei 0,6
Entgeltpunkten, ist er zunachst zu verdoppeln und dann zu begrenzen auf 0,8004 Entgelt-
punkte; der sich ergebende Entgeltpunktewert von 0,2004 Entgeltpunkte wird anschliel3end
um 12,5 Prozent reduziert und betragt dann 0,1754 Entgeltpunkte (0,2004 EP x 0,875).

Der ermittelte Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung ist dann mit der
Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenbewertungszeiten zu vervielfaltigen, hdchs-
tens mit 420 Kalendermonaten (35 Jahre). Diese kénnen aufgrund der Vorgaben fir eine
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Einordnung als Grundrentenbewertungszeit (wegen des Entgeltpunktemindestwertes nach
Absatz 3) auch unter der Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenzeiten liegen. Ist zum
Beispiel — jahrlich betrachtet — ein um 12,5 Prozent reduzierter zusatzlicher Entgeltpunkte-
wert von 0,15 Entgeltpunkten ermittelt worden und liegen 40 Jahre mit Grundrentenbewer-
tungszeiten vor, ergibt sich insgesamt ein Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Ver-
sicherung in Hohe von 5,25 Entgeltpunkten (35 Jahre x 0,15 Entgeltpunkte). Wegen der
Begrenzung des Zuschlags an Entgeltpunkten fir maximal 420 Monate (35 Jahre) an
Grundrentenbewertungszeiten ist er auch nur fur diese Anzahl an Jahren zu ermitteln.

Absatz 5 regelt — in Anlehnung an § 262 Absatz 2 — die gleichmaRige Zuordnung des Zu-
schlags an Entgeltpunkten flir langjahrige Versicherung auf die Kalendermonate mit Grund-
rentenbewertungszeiten. Dabei erhalten Kalendermonate, die mit Entgeltpunkten (Ost) be-
legt sind, entsprechende Zuschlage an Entgeltpunkten (Ost).

Zu Nummer 4
§77

Folgeadnderungen zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 76g) und Artikel 1 Nummer 6 (§ 97a). Um die
Anrechnung von Einkommen auf den Rententeil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir
langjahrige Versicherung einerseits und die Anrechnung aufgrund des Zusammentreffens
von origindrer Rente mit Einkommen oder Hinzuverdienst andererseits vornehmen zu kén-
nen, midssen beide Rentenbestandteile separat bestimmbar sein kénnen. Daflr bedarf es
der Definition eigener Zugangsfaktoren fir den Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige
Versicherung.

Zu Nummer 5
§ 88

Folgeanderungen zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 76g) und Artikel 1 Nummer 6 (§ 97a). Um die
Anrechnung von Einkommen auf den Rententeil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir
langjahrige Versicherung einerseits und die Anrechnung aufgrund des Zusammentreffens
von originarer Rente mit Einkommen oder Hinzuverdienst andererseits vornehmen zu kén-
nen, mussen beide Rentenbestandteile separat bestimmbar sein kénnen. Dies muss auch
in Fallen gelten, in denen einer spateren Rente mindestens die bisherigen persdnlichen
Entgeltpunkte zugrunde zu legen sind (Besitzschutz). Daher sind, wenn ein Zuschlag an
Entgeltpunkten fiir langjahrige Versicherung gewahrt wurde, die besitzgeschitzten person-
lichen Entgeltpunkte hieraus gesondert zu bestimmen. Fur die Ermittlung der HOhe der spa-
teren Rente ist jedoch die Summe der besitzgeschitzten personlichen Entgeltpunkte der
originaren Rente sowie der besitzgeschuitzten Entgeltpunkte aus dem Zuschlag an Entgelt-
punkten fur langjahrige Versicherung maf3geblich.

Zu Nummer 6
§ 97a
Zu Absatz 1

FUr den Zugang zur Grundrente sieht die Vorschrift die Feststellung des Grundrentenbe-
darfes vor. Dazu findet eine umfassende jahrliche Einkommensprifung statt, die auf Anga-
ben aus dem Einkommensteuervollzug aufsetzt.

Absatz 1 bestimmt, dass Einkommen der Berechtigten auf den Rentenanteil aus dem Zu-
schlag an Entgeltpunkten fir langjahrig Versicherte nach §§ 76g, 307e und 307f anzurech-
nen ist. Zu berucksichtigen ist dabei nicht nur das eigene Einkommen der Berechtigten,
sondern auch das Einkommen ihrer Ehegatten oder Lebenspartner nach dem Lebenspart-
nerschaftsgesetz. Das Einkommen von Partnern in anderen Gemeinschaftsformen ist nicht
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zu berucksichtigen, weil die Finanzbehorden nur tber Einkommensdaten der (einzelveran-
lagten) Alleinstehenden oder (zusammen- oder einzelveranlagten) Ehegatten und eingetra-
genen Lebenspartner verfligen, so dass die Einkommensprifung letztlich auch nur fir diese
Berechtigten Uber das nach § 151b vorgeschriebene automatisierte Abrufverfahren bei den
zustandigen Finanzbehdrden in Betracht kommt.

Zu Absatz 2

Da die Einkommensprifung automatisiert und birgerfreundlich unter Berlicksichtigung ei-
nes Abrufverfahrens der steuerlich berlicksichtigten Angaben bei den Finanzbehdérden er-
folgt (vgl. Begrindung zu Nummer 10 [§ 151b]), ist im Rahmen der Einkommensprufung
auf die Einkommensdaten abzustellen, die bei den Finanzbehdérden vorliegen. Aus diesem
Grund ist das zu versteuernde Einkommen nach § 2 Absatz 5 des Einkommensteuergeset-
zes, das von den Finanzbehdrden im Rahmen der Veranlagung zur Einkommensteuer fest-
gestellt wird, als malRgebendes Einkommen zugrunde zu legen. Satz 2 bestimmt, dass die
Trager der Rentenversicherung ausschliellich das zu versteuernde Einkommen zu berick-
sichtigen haben, das von der zustandigen Finanzbehoérde festgestellt worden ist und das
im Rahmen des automatisierten Abrufverfahrens nach § 151b Gbermittelt wird. Sie sind in-
soweit an die Entscheidung der Finanzbehérden gebunden und haben dementsprechend
auch keine eigene Feststellungskompetenz hinsichtlich des zu berticksichtigenden zu ver-
steuernden Einkommens. Dies gilt nicht fur den steuerfreien Teil von Renten nach § 22
Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 4 des Einkommensteuergesetzes
und den vom zu versteuernden Einkommen nach Satz 1 Nummer 1 abzuziehenden Ren-
tenanteil, der auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung beruht.

Satz 4 legt fest, dass stets auf das Einkommen flr das vorvergangene Kalenderjahr abzu-
stellen ist. Bei typisierender Betrachtung kann davon ausgegangen werden, dass der Fi-
nanzbehodrde die Veranlagungsdaten in der Regel zwei Jahre nach Ablauf des Veranla-
gungszeitraums vorliegen und den Tragern der Rentenversicherung nach § 151b Gbermit-
telt werden kénnen. Dadurch ist gewahrleistet, dass die Grundrentenberechtigten unabhan-
gig vom Zeitpunkt der Abgabe ihrer Einkommensteuererklarung sowie der Dauer des Ver-
waltungsverfahrens bei der Finanzbehdrde im Grundsatz gleichbehandelt werden.

Das zu versteuernde Einkommen ist im Rahmen einer Veranlagung zur Einkommensteuer
von den Finanzbehorden zu ermitteln und kann angesichts der datentechnischen Vorhal-
tung (,Verkennzifferung®) in den dortigen IT-Anwendungen per Datenaustausch in einem
automatisierten Verfahren von den Tragern der Rentenversicherung erhoben werden. Es
umfasst alle steuerpflichtigen Einklinfte sowie die steuerrechtlich moglichen Abzlige (z. B.
Sonderausgaben, aullergewdhnliche Belastungen, Freibetrage fur Kinder, Verlustabziige
oder sonstige Steuerbeglinstigungen). Beim zu versteuernden Einkommen handelt es sich
um einen verfassungsgemafen Einkommensbegriff, der die wirtschaftliche Leistungsfahig-
keit der Grundrentenberechtigten hinreichend widerspiegelt. Beim zu versteuernden Ein-
kommen nach § 2 Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes handelt es sich damit um einen
geeigneten und sachgerechten Anknipfungsmalstab fir die Gewahrung des Zuschlags an
Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung. Folgerichtig ist deshalb auch, dass steuerfreie
Einnahmen, wie zum Beispiel Einnahmen aus ehrenamtlicher Tatigkeit und aus pauschal
besteuerter geringfligiger Beschaftigung (Minijobs), im Rahmen der Einkommensprifung
unberucksichtigt bleiben.

Erhalt ein Grundrentenberechtigter einen Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Ver-
sicherung, so ist in den Folgejahren im zu versteuernden Einkommen nach Satz 1 Num-
mer 1 auch der auf den Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung beru-
hende Rentenanteil enthalten. Damit sich die Gewahrung eines Zuschlags an Entgeltpunk-
ten fur langjahrige Versicherung in der Zukunft bei der Einkommensprufung fur das jewei-
lige Kalenderjahr nicht auswirkt (bei einem Uberschreiten des Einkommensfreibetrages
nach Absatz 4 wirde das zu einer Minderung des Auszahlungsbetrages flhren), sieht
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Satz 5 vor, dass der auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung be-
ruhende Rentenanteil (mafigebend ist der jeweilige Bruttobetrag) von dem von der Finanz-
behdrde festgestellten und per Datenaustausch Ubermittelten zu versteuerndem Einkom-
men fur das betreffende Steuerjahr abzuziehen ist. Mallgebend ist das Jahr, fir das das zu
versteuernde Einkommen Ubermittelt wurde und soweit in diesem Jahr bereits Grundrente
gezahlt worden ist.

Die zusatzliche Berilicksichtigung des steuerfreien Teils von Renten (§ 22 Nummer 1 Satz 3
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 4 des Einkommensteuergesetzes) bei der Einkom-
menspriifung ist dem Umstand geschuldet, dass seit dem Jahr 2005 stufenweise der Uber-
gang zur nachgelagerten Besteuerung von Renteneinkiinften bis zum Jahr 2040 erfolgt. Im
Rahmen dieser Ubergangregelungen bleiben fiir Rentner, die bis zum Jahr 2040 in Rente
gehen, Teile von Renten steuerlich unberucksichtigt. Durch die zusatzliche Bericksichti-
gung des jeweils steuerfreien Teils von Renten werden die Effekte der Ubergangszeit bis
zur vollstandigen nachgelagerten Besteuerung von Renteneinklnften fir die Einkommens-
prufung bei der Grundrente bereinigt, indem die steuerfreien Teile von Renten bei der Ein-
kommensprifung gleichermal3en bertcksichtigt werden. Damit sich die Gewahrung eines
Zuschlags an Entgeltpunkten flr langjahrige Versicherung nicht auf die Héhe des nach
Nummer 2 als Einkommen zu berucksichtigenden steuerfreien Rentenanteils auswirkt, ist
der auf dem Zuschlag beruhende Rentenanteil (maligebend ist hier ebenfalls der Bruttobe-
trag) hiervon abzuziehen (Satz 5).

Als Einkommen zu bericksichtigen sind auRerdem die Einklinfte aus Kapitalvermogen
(Nummer 3). Es handelt sich sowohl um Kaptaleinklnfte, die bereits im zu versteuernden
Einkommen nach Nummer 1 enthalten sind, als auch diejenigen Einklnfte, die nicht schon
von Nummer 1 erfasst sind.

Auszahlungen aus Kapitallebensversicherungen und Rentenversicherungen mit Kapital-
wahlrecht sind in Hohe des steuerrechtlich relevanten Ertrags bei der Ermittlung des zu
versteuernden Einkommens nach § 2 Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes bericksich-
tigt worden, soweit diese steuerpflichtig sind und nicht bereits abgeltend besteuert worden
sind. Als Einkommen berlcksichtigen werden entweder der Unterschiedsbetrag zwischen
der Versicherungsleistung und der Summe der auf sie entrichteten Beitrage oder die Halfe
des Unterschiedsbetrages (gilt bei Kapitallebensversicherungen, bei denen die Versiche-
rungsleistung nach Vollendung des 60. Lebensjahres - bei Vertragsschluss nach dem 31.
Dezember 2011: 62. Lebensjahr - und nach Ablauf von zwdlf Jahren nach Vertragsschluss
ausgezahlt wird). Damit es gegenliber Berechtigten, die anstelle der Kapitalauszahlung
eine lebenslange monatliche Rentenzahlung gewahlt haben (die mit inrem jeweiligen steu-
erpflichtigen Ertragsanteil im zu versteuernden Einkommen nach Nummer 1 enthalten
sind), im Rahmen der Einkommensprifung nicht zu einer Ungleichbehandlung kommt, ist
in diesen Fallen der steuerrechtlich relevante Einmalauszahlungsbetrag auf zehn Jahre um-
zulegen und der zu ermittelnde jahrliche Einkommensbetrag héchstens fur die Dauer von
zehn Jahren bei der Einkommensprifung zu Grunde zu legen. Zur Vermeidung einer Dop-
pelbertcksichtigung, weil das nach Nummer 3 zweiter Halbsatz zu bericksichtigende Ein-
kommen bereits im zu versteuernden Einkommen nach Nummer 1 enthalten ist, bestimmt
Satz 6, dass der nach § 151b von der Finanzbehdrde gesondert zu Ubermittelnde Betrag
nach Nummer 3 von dem flur das Jahr der Auszahlung festgestellten zu versteuernden Ein-
kommen abzuziehen ist.

Von Nummer 3 erfasst werden darlber hinaus auch die weiteren Einklinfte aus Kapitalver-
maogen, soweit sie nicht im zu versteuernden Einkommen nach Nummer 1 enthalten sind.
Damit diese Einkommen von den Tragern der Rentenversicherung bei der Einkommens-
prufung berlcksichtigt werden kdnnen, hat auch in diesen Fallen eine vollautomatisierte
Ubermittlung der jeweiligen Daten durch die Finanzbehérden nach § 151b zu erfolgen.

Zu Absatz 3





- 36 - Bearbeitungsstand: 16.01.2020 11:08 Uhr

Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer, die Grundlagen fur ihre Festsetzung (unter
anderem die Feststellung des zu versteuernden Einkommens) werden daher jeweils fur ein
Kalenderjahr ermittelt. Satz 1 bestimmt daher, dass ein Zwélftel des nach Absatz 2 zu be-
ricksichtigenden Einkommens als monatliches Einkommen gilt.

Fir die umfassende Einkommensprufung ist es erforderlich, auch vergleichbare auslandi-
sche Einkommen zu berucksichtigen. Sofern Berechtigte mit Wohnsitz oder gewohnlichem
Aufenthalt im Inland auslandisches Einkommen erzielen, ist es aus Gleichbehandlungs-
grunden erforderlich, dass auch diese in die Einkommensprifung einbezogen werden.
Grundsatzlich sind aber nur aus Deutschland stammende Einkinfte im zu versteuernden
Einkommen nach Satz 1 Nummer 1 enthalten, im Ausland bezogene Einkommen dagegen
nicht. Insofern kann anders als bei ausschlieBlich inlandischem Einkommen hier nicht auf
ein der Finanzbehoérde bekanntes zu versteuerndes Einkommen zurlckgegriffen werden.
Aus diesem Grund muss sinngemalf auf ein dem (inlandischen) Einkommen vergleichbares
Einkommen abgestellt und ein dquivalentes Nachweisverfahren von den Tragern der Ren-
tenversicherung durchgefuhrt werden. Den Rentenversicherungstragern wird dementspre-
chend eine Feststellungskompetenz hinsichtlich des vergleichbaren, zu bertcksichtigenden
auslandischen Einkommens eingeraumt.

Haben Berechtigte und deren Ehegatten oder Lebenspartner ihren Wohnsitz oder gewdhn-
lichen Aufenthalt im Ausland, gilt nach Satz 3 ein hiervon abweichendes Verfahren. Die
Berechtigten haben in diesem Fall nach Anforderung durch den Trager der Rentenversi-
cherung diesem gegenuber ihr Einkommen durch geeignete Unterlagen nachzuweisen.

Zu Absatz 4

Angerechnet wird das (monatliche) Einkommen nach Absatz 2, das den malRgebenden Ein-
kommensfreibetrag (entweder den fir Alleinstehende oder den fir Ehegatten oder Leben-
spartner) Ubersteigt (Satz 1 und 2). Das Einkommen von Ehegatten oder Lebenspartnern
dient zur Deckung des gemeinsamen und damit héheren Bedarfs. Deshalb gilt flr sie ein
etwas hoherer Einkommensfreibetrag als fir alleinstehende Berechtigte. Die Einkommens-
freibetrage sind dynamisch ausgestaltet, indem sie an die Entwicklung des aktuellen Ren-
tenwertes gekoppelt sind. Dadurch werden die Einkommensfreibetrage regelmafig im
Gleichklang mit der Entwicklung der Renten angepasst. Der jeweils malgebende Einkom-
mensfreibetrag gilt einheitlich flr Berechtigte im gesamten Bundesgebiet. Unter Berlick-
sichtigung des aktuellen Rentenwertes von XX, XX Euro [Hinweis: mal3gebend ist der aktu-
elle Rentenwert ab Juli 2020, der im Mérz 2020 feststeht] ergibt sich ein - auf einen vollen
Eurobetrag aufgerundeter - Einkommenseibetrag fir Alleinstehende in Héhe von 1 250
Euro und fiir Ehegatten oder Lebenspartner in Héhe von 1 950 Euro.

Anderungen der Hohe des jeweiligen Einkommensfreibetrages werden nach Satz 6 erst mit
Beginn des Kalendermonats wirksam, zu dessen Beginn Einkommensanderungen nach
Absatz 5 Satz 2 zu bericksichtigen sind. Damit ist sichergestellt, dass es nicht zu mehrfa-
chen Anderungen in der Héhe des auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten fiir langjéhrige
Versicherung beruhenden Rentenanteils kommt. Das wirde regelmalig Falle des Ab-
schmelzens des auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung beru-
henden Rentenanteils nach den Satzen 1 bis 3 betreffen, der sich dann zunachst aufgrund
einer Anderung des Einkommensfreibetrages zum 1. Juli und ein weiteres Mal zu dem Zeit-
punkt &ndern wirde, ab dem Einkommensanderungen zu berlcksichtigen sind.

Satz 3 bestimmt, dass von dem anzurechnenden Einkommen, das den jeweils mafigeben-
den Einkommensfreibetrag Ubersteigt, in Anlehnung an bereits bestehende Regelungen 40
Prozent auf den Zuschlag fir langjahrige Versicherung angerechnet werden. Diese Ab-
schmelzung orientiert sich insofern an bereits bestehenden Regelungen zur Anrechnung
beziehungsweise Berucksichtigung von Einkommen in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, unter anderem der Einkommensanrechnung bei Renten wegen Todes und der so
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genannten ,Flexirente“. Je nach Hohe des jeweils den Einkommensfreibetrag Ubersteigen-
den anzurechnenden Einkommens flhrt dies entweder zu einer Kiirzung des auf dem Zu-
schlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung beruhenden Rentenanteils oder zu
einem Wegfall des Zahlungsanspruchs (teilweises oder vollstandiges Ruhen).

Der jeweils maligebende Einkommensfreibetrag gilt nach Satz 4 als nicht Uberschritten,
wenn fir Berechtigte oder deren Ehegatten oder Lebenspartner kein zu versteuerndes Ein-
kommen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 festgesetzt worden ist. Eine Ausnahme hiervon
gilt dann, wenn Berechtigte und deren Ehegatten oder Lebenspartner ihren Wohnsitz oder
gewohnlichen Aufenthalt im Ausland haben (vergleiche Begrindung zu Absatz 3 Satz 3).
Diese typisierende Beurteilung ist angesichts der Tatsache, dass die Finanzbehdrden mit
umfangreichen MalRnahmen dafiir sorgen, dass alle erklarungspflichtigen Steuerpflichtigen
ermittelt und mitunter gezielt zur Abgabe einer Einkommensteuererklarung aufgefordert
werden, gerechtfertigt. Das findet seinen Ausdruck zum Beispiel auch im Rentenbezugs-
mitteilungsverfahren oder in der fir Arbeitgeber vorgeschriebenen elektronischen Lohn-
steuerbescheinigung. Die Finanzbeh6rden haben dadurch die Mdglichkeit, Steuerpflichtige
gezielt zur Abgabe einer Einkommensteuererklarung aufzufordern, wenn diese noch nicht
vorliegt, beziehungsweise kénnen die Angaben der Steuerpflichtigen zu ihren Einkinften
Uberprifen.

Eine Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuererklarung trifft zwar grundsatzlich auch
Rentnerinnen und Rentner. Eine jahrliche Einkommensteuererklarung flr das abgelaufene
Kalenderjahr ist dann abzugeben, wenn der Gesamtbetrag der Einklinfte den Grundfreibe-
trag Ubersteigt. Sind im Gesamtbetrag der Einkinfte auch Einkiinfte aus nichtselbstandiger
Arbeit enthalten, von denen ein Steuerabzug vorgenommen wurde, ist eine Einkommen-
steuererklarung dann abzugeben, wenn eine Veranlagung nach § 46 Absatz 2 Nummern 1
bis 6 und 7 Buchstabe b Einkommensteuergesetz in Betracht kommt. Dies ist zum Beispiel
dann der Fall, wenn neben dem Arbeitslohn weitere, keinem Steuerabzug unterliegende
einkommensteuerpflichtigen Einklnfte von mehr als insgesamt 410 Euro im Jahr bezogen
wurden. Ferner ist zur Abgabe einer Steuererklarung auch verpflichtet, wer hierzu von der
Finanzbehdrde aufgefordert wird. Die Finanzbehdrden prifen eine Abgabepflicht regelma-
Rig anhand der ihnen Ubermittelten Einkommensdaten.

Zu Absatz 5

Absatz 5 sieht vor, dass das zu berlcksichtigende Einkommen nach Absatz 2 auch dann
abschlief’end in die Einkommensprifung einzubeziehen ist, wenn die Finanzbehdrde die
Einkommensteuer vorlaufig (zum Beispiel nach § 165 Absatz 1 Abgabenordnung) bezie-
hungsweise unter Vorbehalt der Nachprifung (zum Beispiel nach § 164 Absatz 1 Abgaben-
ordnung) festgesetzt hat. Das Gleiche gilt, wenn ein Einkommensteuerbescheid angefoch-
ten wurde, da durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs (Einspruch/Klage) die Vollziehung
des Bescheides grundsatzlich nicht gehemmt wird (§ 361 Absatz 1 Abgabenordnung, § 69
Absatz 1 Finanzgerichtsordnung). Wurde die Vollziehung des Einkommensteuerbeschei-
des ausgesetzt (zum Beispiel nach § 361 Absatz 2 Abgabenordnung, § 69 Absatz 2 Finanz-
gerichtsordnung), sind die dieser Entscheidung der Finanzbehdrde zugrundeliegenden Ein-
kommensdaten nicht zu verwenden. In diesem Fall erfolgt die Einkommensprifung weiter-
hin auf der Grundlage der Einkommensdaten aus der letzten rechtsverbindlich gewordenen
Entscheidung der Finanzbehdrde.

Satz 2 enthalt den Grundsatz, dass eine Uberpriifung der Einkommensanrechnung beim
Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung jahrlich, aber auch nur einmal
jahrlich erfolgt. Einkommensanderungen, die im automatisierten Abrufverfahren (siehe
Artikel 1 Nummer 10, § 151b) jeweils bis zum 30. September vorliegen, sind vom nachst-
folgenden 1. Januar an zu berucksichtigen. Damit wird verwaltungsmaBigen Gesichtspunk-
ten bei den Rentnerinnen und Rentnern, bei der Finanzverwaltung und bei den Tragern der
Rentenversicherung Rechnung getragen.
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Zu Absatz 6

Folgeanderungen zu (§ 97a). Bei der Anwendung anderer Regelungen zur Anrechnung von
Einkommen (zum Beispiel nach § 97) und zur Bericksichtigung von Hinzuverdienst (zum
Beispiel nach § 34) ist jeweils nur der Rentenbetrag zugrunde zu legen, der sich unter Au-
Rerachtlassung des auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung be-
ruhenden Rentenanteils ergibt. Dadurch wird verhindert, das im Fall der Anwendung weite-
rer Vorschriften zur Einkommensanrechnung und zur Berlicksichtigung von Hinzuverdienst
das jeweils zu berucksichtigende Einkommen zunachst bezogen auf den (Gesamt-)Ren-
tenbetrag (also einschlie8lich des Rentenanteils, der auf dem Zuschlag nach §§ 76g, 307e,
307f beruht) und dann ein weiteres Mal nach § 97a ausschliel3lich bezogen auf den Ren-
tenanteil, der auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten fiir langjahrige Versicherung beruht, be-
rucksichtigt wird.

Zu Nummer 7
§ 98 Nummer 4a

Folgeadnderungen zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 97a). Die Erganzung 16st das Konkurrenzver-
haltnis zwischen der Einkommensanrechnung beim Zuschlag an Entgeltpunkten fur lang-
jahrige Versicherung (§ 97a) und das Zusammentreffen der Rente mit Leistungen aus der
Unfallversicherung. Soweit eine Rente mit Anspruch auf einen Zuschlag an Entgeltpunkten
fur langjahrige Versicherung mit Leistungen aus der Unfallversicherung zusammentrifft, ist
vor der Anwendung von § 93 die Einkommensanrechnung nach § 97a auf den Rentenanteil
vorzunehmen, der auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten flr langjahrige Versicherung be-
ruht. Der sich insoweit ergebende (Gesamt-)Rentenbetrag ist anschlielfend bei der Anwen-
dung von § 93 zugrunde zu legen.

Zu Nummer 8

§ 113

Folgeadnderung zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 66).
Zu Nummer 9

§ 117a

Nach § 34 Absatz 1 besteht ein Anspruch auf Rente, wenn die fir die jeweilige Rente er-
forderliche Wartezeit erfillt ist und die personlichen sowie gegebenenfalls die geforderten
besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Neben der Beurteilung
des origindren Rentenanspruchs ist hinsichtlich des Anspruchs auf den Zuschlag an Ent-
geltpunkten fur langjahrige Versicherung eine umfassende Einkommensprifung unter Ein-
beziehung der Finanzbehdrden erforderlich. Damit sich das Verwaltungsverfahren durch
das durchzufuhrende automatisierte Abrufverfahren nach § 151b nicht verzégert und den
Grundséatzen zum Entstehen von Anspriichen und deren Falligkeit Rechnung getragen wird
(§§ 40, 41 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch und § 34 Absatz 1), kann Uber das Beste-
hen und die H6he des origindren Rentenanspruchs unter AulRerachtlassung der abschlie-
Renden Bestimmung der Hohe des Zuschlags an Entgeltpunkten fur langjahrige Versiche-
rung entschieden werden. Neben dem Aspekt der Verwaltungsvereinfachung ist somit der
Lebensunterhalt des Versicherten - zumindest zum Teil - zeitnah zur Falligkeit der Renten-
leistung sichergestellt.

Zu Nummer 10

§ 151b
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Die Regelung schafft in Absatz 1 die Voraussetzungen fur ein burgerfreundliches, effizien-
tes und verwaltungsokonomisches Verfahren zur Ermittlung des Einkommens sowie zur
Prifung der Anrechnung des Einkommens von Berechtigten und deren Ehegatten und Le-
benspartnern auf den Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige
Versicherung nach § 97a.

Nach Satz 1 wird geregelt, dass fur diesen Zweck der Datenaustausch zwischen den Tra-
gern der Rentenversicherung und den zustandigen Finanzbehdrden, dem Bundeszentral-
amt flr Steuern sowie der zentralen Stelle im Sinne des § 81 des Einkommensteuergeset-
zes in einem automatisierten Abrufverfahren erfolgt. Damit sollen sowohl die Burgerinnen
und Bilrger als auch die Sachbearbeitung auf Seiten der Deutschen Rentenversicherung
und der Finanzverwaltung bei der Umsetzung des neuen Verfahrens zur Grundrente spir-
bar entlastet werden. Der vorgesehene digitale Verarbeitungsprozess soll auch dazu bei-
tragen, eine moderne und effiziente Sozialverwaltung in Deutschland fir die Zukunft zu
schaffen.

Durch die Regelung in Satz 2 wird ein Datenabrufverfahren zwischen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und der Finanzverwaltung etabliert, indem die Trager der Rentenversiche-
rung ermachtigt werden, in einem automatisierten Verfahren die zur Erflillung der Aufgaben
nach § 97a erforderlichen Daten bei den zustandigen Finanzbehdrden, dem Bundeszent-
ralamt flr Steuern sowie der zentralen Stelle im Sinne des § 81 des Einkommensteuerge-
setzes abzurufen. Dazu gehdrt insbesondere das zu versteuernde Einkommen des Berech-
tigten als auch des Ehe- beziehungsweise Lebenspartners, soweit es in dem automatisier-
ten Verfahren mit den zustandigen Finanzbehdérden abrufbar ist sowie der steuerfreie Anteil
der von den Versorgungstragern nach § 22a Absatz 1 Einkommensteuergesetz an die zent-
rale Stelle im Sinne des § 81 des Einkommensteuergesetzes mitgeteilten Renten.

Da allein durch die Verwendung der steuerlichen |dentifikationsnummer des Berechtigten
das gemeinsame Einkommen des Berechtigten und seines Ehegatten beziehungsweise
Lebenspartners nach § 97a Absatz 3 Satz 2 nicht ermittelbar ist, wird den Tragern der Ren-
tenversicherung nach Satz 3 die Befugnis eingerdumt, die steuerliche Identifikationsnum-
mer des Ehegatten und Lebenspartners beim Bundeszentralamt fur Steuern abzufragen
und diese fur das automatisierte Abrufverfahren zu nutzen.

Nach Satz 4 werden die Datenstelle der Rentenversicherung, die zentrale Stelle im Sinne
des § 81 des Einkommensteuergesetzes sowie das Bundeszentralamt flir Steuern als Ver-
mittlungsstellen im Rahmen von Auftragsdatenverarbeitungen nach Artikel 28 der Verord-
nung (EU) 2016/679 und § 80 SGB X eingeschaltet.

Das Verfahren dient damit wirkungsvoll dem Ziel, dass berechtigten Neurentnerinnen und
-rentnern sowie Bestandsrentnerinnen und -rentnern zeitnah und unburokratisch der Zu-
schlag an Entgeltpunkten wegen langjahriger Versicherung bewilligt und ausgezahlt wer-
den kann. Die Einholung einer Einwilligung zur Erhebung der nach § 97a erforderlichen
Daten von Millionen von Rentnerinnen und Rentnern ware fir die Berechtigten — ein zu-
meist alterer Personenkreis — aufwendig, langwierig und wegen der Moglichkeit des jeder-
zeitigen Widerrufs der Einwilligung nicht effizient. Damit wiirden die Interessen der Beguins-
tigten an einer zligigen Auszahlung nicht gewahrleistet. Darliber hinaus wirde die Einho-
lung einer Einwilligung einen hohen Verwaltungsaufwand mit erheblichen Verzdégerungen
bei der Prifung und Auszahlung des Zuschlages fur die Trager der Rentenversicherung
bedeuten. Die Regelung stellt insofern eine spezifische Bestimmung im Sinne des Artikels
6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 der
Verordnung (EU) 2016/679 dar.

Indem die Trager der Rentenversicherung gezielt nur fur diejenigen Personen Daten bei
den Finanzbehoérden abrufen, die dem Grunde nach die Voraussetzungen flr den Erhalt
des Zuschlags an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung erflllen, wird gewahrleistet,
dass Sozial- und Steuerdaten nur zum Zweck der Gewahrung des Zuschlages zwischen
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den Rentenversicherungstragern und der Finanzverwaltung ausgetauscht werden. Durch
die Beschrankung des Datenabrufs auf die fur die Berechnung zur Gewahrung der Grund-
rente erforderlichen Daten werden zudem nur solche Daten erhoben, die tatsachlich erfor-
derlich sind.

Fir ein solches Verfahren ist es erforderlich, dass die Trager der Rentenversicherung bei
der Abfrage an die Finanzbehdrden die steuerliche Identifikationsnummer des Berechtigten
zur eindeutigen ldentifikation der betroffenen Person verwenden dirfen. Nur dadurch kann
eine eindeutige Zuordnung dieser Person auf Seiten der Finanzverwaltung erfolgen und der
Datentransfer gewahrleistet werden. Da bei den Finanzbehodrden die betroffenen Personen
durch ihre steuerliche ldentifikationsnummer identifiziert werden, ist die Verwendung sons-
tiger Identifikationsmerkmale (wie zum Beispiel der Sozialversicherungsnummer) im vorlie-
genden Verfahren nicht geeignet.

Vergleichbares auslandisches Einkommen wird vom automatisierten Abrufverfahren nicht
erfasst. In diesen Fallen bedarf es eines geeigneten Nachweises, der durch den Berechtig-
ten vorzulegen ist.

Nach Absatz 2 werden fir das nach Absatz 1 einzurichtende Datenabrufverfahren mit den
Finanzbehdrden die allgemeinen Vorgaben zur Einrichtung eines automatisierten Datenab-
rufverfahrens nach § 79 SGB X entsprechend angeordnet. Dadurch wird die Einhaltung der
die fur die besondere Konstellation des automatisierten Datenabrufverfahrens notwendigen
Vorgaben zum Datenschutz und zur Datensicherheit sichergestellt. Dabei wird auch den
Anforderungen nach Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/679 Rechnung getragen.

Nach Absatz 3 kann das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen die naheren Einzelheiten zum Datenabruf nach
Satz 1 (insbesondere zur Einrichtung und zu Verfahren des automatisierten Datenabrufs)
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen.

Zu Nummer 11
§ 213

Die Kosten der Grundrente werden vollstandig durch eine Erhéhung des allgemeinen Bun-
deszuschusses zur Rentenversicherung finanziert, damit es nicht zu einer Belastung der
Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in der Rentenversicherung kommt. Der Bundeszu-
schuss wird ab dem Jahr 2021 dauerhaft um 1,5 Milliarden Euro erhoht.

Die Erhéhung des Bundeszuschusses wird mit der Neufassung von § 213 Absatz 2 Satz 4
geregelt. Im Jahr 2021 wird die Erhéhung des allgemeinen Bundeszuschusses von bisher
400 Millionen Euro um 1 180 Millionen Euro auf 1 580 Millionen Euro angehoben. Diese
Erhéhung wirkt dauerhaft und unterliegt den jahrlichen Anderungen des allgemeinen Bun-
deszuschusses, weil dieser in den Folgejahren ausgehend von dem erhéhten Betrag fort-
geschrieben wird. Diese Anhebung der Erhdhung des allgemeinen Bundeszuschusses ist
bei der Festlegung des Bundeszuschusses im Beitrittsgebiet zu bertcksichtigen, der sich
entsprechend um 320 Mio. Euro erhdht (§ 287e SGB VI), so dass sich insgesamt eine Er-
héhung des Bundeszuschusses um 1,5 Milliarden Euro ergibt.

Zu Nummer 12

§ 244

Grundrentenzeiten sind unter anderem Zeiten des Bezugs von Leistungen bei Krankheit
(§ 76g Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 51 Absatz 3a Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b).
In den Versicherungskonten der Rentenversicherungstrager sind insbesondere flir Zeiten
bis zum 30. September 1974 und fur die Zeit vom 1. Oktober 1974 bis 31. Dezember 1983
zwar Zeiten der Arbeitsunfahigkeit gespeichert, ob hierfur Leistungen bezogen wurden, ist
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aber nur ab dem 13. Kalendermonat der Arbeitsunfahigkeit flr Zeiten ab Oktober 1974 er-
kennbar. Fir die Zeiten vor Oktober 1974 und fur die ersten zwdlf Monate der Zeiten ab
Oktober 1974 ist ein Leistungsbezug nicht erkennbar.

Soweit Versicherte keine Nachweise mehr vorlegen kénnen, wird mit der Erganzung des
Absatzes 5 Satz 1 und 2 die Glaubhaftmachung von Zeiten des Bezugs von Leistungen bei
Krankheit zugelassen. Hiermit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Versicherte
mdglicherweise nicht mehr Uber Unterlagen zu diesen vor vielen Jahren bezogenen Leis-
tungen verfugen.

Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld Il sind keine Grundrenten-
zeiten (Absatz 5 Satz 3).

Zu Nummer 13
§ 307e

Absatz 1 der Vorschrift regelt als Ubergangsnorm zu § 76g allgemein, unter welchen Vo-
raussetzungen auch Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner mit einem Rentenbeginn
nach dem 31. Dezember 1991 einen Zuschlag an Entgeltpunkten flr langjdhrige Versiche-
rung ab dem 1. Januar 2021 von Amts wegen erhalten konnen. Hinsichtlich der Grundren-
tenzeiten und der Grundrentenbewertungszeiten wird dabei auf die Zeiten und Entgelt-
punkte abgestellt, die der Rente am 31. Dezember 2020 zugrunde liegen. Als Grundren-
tenzeiten nach § 76g Absatz 2 gelten auch Kalendermonate mit Anrechnungszeiten vor
dem 1. Januar 1984, in denen Versicherte wegen Krankheit arbeitsunfahig gewesen sind
oder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben erhal-
ten haben. Anders als flr den Rentenzugang wird flr den Rentenbestand bei diesen Zeiten
auf das Erfordernis eines Leistungsbezuges verzichtet. Dies ist erforderlich, um die Gewah-
rung des Zuschlags an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung fiir den Rentenbestand
praktikabel zu gestalten, zumal der Leistungsbezug fir die Rentenversicherungstrager fur
Zeiten vor 1984 aus dem Versicherungskonto Uberwiegend nicht erkennbar ist (siehe
Artikel 1 Nummer 12, § 244). Gleiches gilt flr Folgerenten.

Fur die Ermittlung des Durchschnittswerts an Entgeltpunkten aus den Grundrentenbewer-
tungszeiten werden auch ggf. vorhandene Zuschlage an persénlichen Entgeltpunkten fir
Kindererziehung nach § 307d berticksichtigt.

Absatz 2 bestimmt, dass fir die Hohe des Zuschlags an Entgeltpunkten fir langjahrige Ver-
sicherung und fir ihre Zuordnung § 76g Absatz 4 und 5 entsprechend gelten.

Absatz 3 legt fest, dass fur den Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung
zu einer Bestandsrente grundsatzlich immer ein Zugangsfaktor von 1,0 mafgebend ist.
Dies gilt nur dann nicht, wenn der Zuschlag fur langjahrige Versicherung an Entgeltpunkten
zu einem Zeitpunkt in Anspruch genommen wird, zu dem auch bei Beginn der jeweiligen
Rente ein Zugangsfaktor von kleiner als 1,0 maf3gebend ware. In diesem Fall bestimmt sich
fur den Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung nach § 307e der Zugangs-
faktor nach MalRgaben des § 77. Bei Hinterbliebenenrenten bestimmt sich der Zugangsfak-
tor nach MalRgabe des § 77 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a.

Absatz 4 betrifft Renten, die zwar nach 1991 begannen, fir die aber dennoch das Recht
vor 1992 anzuwenden war und somit aus heutiger Sicht kein Versicherungskonto nach dem
SGB VI vorliegt. In diesen Fallen ist fur die Zuschlagsgewahrung an Entgeltpunkten flr
langjahrige Versicherung der § 307f anzuwenden. Eine solche Fallkonstellation kann sich
zum Beispiel ergeben, wenn fir eine Rente mit Rentenbeginn ab 1992 aufgrund des § 300
Absatz 2 weiterhin das alte Recht anzuwenden war.

§ 307f
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Absatz 1 bestimmt als Ubergangsnorm zu § 76g allgemein, unter welchen Voraussetzun-
gen auch Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner mit einem Rentenbeginn vor dem 1.
Januar 1992 einen Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung ab dem 1.
Januar 2021 von Amts wegen erhalten kénnen.

Fir diese Bestandsrenten befinden sich im Versicherungskonto in der Regel noch keine
rentenrechtlichen Zeiten nach dem SGB VI. Zudem ist es bei diesen inzwischen schon min-
destens vor drei Jahrzehnten durchgeflihrten Berechnungen der Renten weder rechtlich
erforderlich noch angesichts der damaligen und mit heutigen Mal3staben nicht mehr ver-
gleichbaren Speichermdglichkeiten und Speicherkapazitaten moglich gewesen, die nun-
mehr fir die Prifung der Voraussetzungen und der Héhe des Zuschlags an Entgeltpunkten
erforderlichen rentenrechtlichen Zeiten so vorzuhalten, dass heute eine Identifizierung von
Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 mdglich ist. Damit die Trager der Rentenversiche-
rung in diesen Fallen gleichwohl die Prifung und Ermittlung eines Zuschlags an Entgelt-
punkten vollautomatisiert und damit im Interesse der betroffenen Bestandsrentnerinnen und
Bestandsrentner burgerfreundlich und mit einem fur alle Seiten vertretbarem Verwaltungs-
aufwand zeitnah durchfiihren kénnen, bedarf es fir diese Falle vereinfachender und weit-
gehend pauschalierender Regelungen.

Absatz 1 bestimmt, dass AnknUpfungspunkt fiir die pauschalierende Regelung die Rente
nach Mindesteinkommen nach Artikel 82 Rentenreformgesetz 1992 ist. Sofern fur Be-
standsrentenfalle vor 1992 in Anwendung dieser Regelung flr Pflichtbeitragszeiten in der
Zeit vom 1. Januar 1973 bis 31. Dezember 1991 ein Zuschlag an personlichen Entgeltpunk-
ten zu ermitteln war (Voraussetzung hierfur waren: Vorliegen von mindestens 35 Versiche-
rungsjahren einschlielllich einer gegebenenfalls — in Abhangigkeit von der Anzahl der Kin-
der — zusatzlich zu bertcksichtigenden Kindererziehungspauschale sowie ein kalendermo-
natlicher Durchschnittswert aus den betreffenden Pflichtbeitragszeiten von unter 6,25 Wer-
teinheiten) und der Zuschlag nach Artikel 82 Rentenreformgesetz 1992 nicht bereits auf
6,25 Werteinheiten (entspricht kalendermonatlich 0,0625 Entgeltpunkten) zu begrenzen
war, ist nach Absatz 1 ein Zuschlag an Entgeltpunkten flr langjahrige Versicherung zu er-
mitteln. Da Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner mit einem Rentenbeginn vor 1973
nicht (mehr) von der Rente nach Mindesteinkommen nach Artikel 82 Rentenreformgesetz
1992 erfasst waren, kdnnen sie auch keinen Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige
Versicherung mehr erhalten. In diesen Fallen ist aber — wie auch in den Fallen eines Ren-
tenbeginns ab 1973 — gegebenenfalls fur Pflichtbeitragszeiten vor 1973 eine Anhebung er-
folgt, wenn mindestens 25 Versicherungsjahre vorgelegen haben. Die Anhebung erfolgte
hier — anders als nach Artikel 82 Rentenreformgesetz 1992 — stets auf 75 Prozent des
Durchschnittsverdienstes, so dass die Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner mit ei-
nem Rentenbeginn vor und ab 1973 fir Pflichtbeitragszeiten bis 1972 gleichbehandelt wer-
den.

Die Rentenversicherungstrager konnen den Durchschnittswert nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2, der Ausgangsbasis fur die Ermittlung des Zuschlags an Entgeltpunkten fiir langjah-
rige Versicherung nach Absatz 2 ist, anhand der ihnen vorliegenden Daten aus der Berech-
nung nach Artikel 82 Rentenreformgesetz 1992 ermitteln, indem sie den damals ermittelten
Zuschlag durch die Anzahl der Kalendermonate, flr die dieser Zuschlag ermittelt wurde,
teilen und anschliefsend mit dem Faktor 3 vervielfaltigen.

Mit Absatz 2 wird sichergestellt, dass die von der Pauschalregelung erfassten Bestands-
rentnerinnen und Bestandsrentner auch die Freibetrédge in den Fursorgesystemen (zum
Beispiel in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und auch im Wohngeld
gewahrt bekommen kénnen.

Absatz 3 regelt die Ermittlung der Héhe des Zuschlags an Entgeltpunkten flr langjahrige
Versicherung, der sich im Grundsatz an der Regelung in § 76g Absatz 4 orientiert, aller-
dings mit der Abweichung, dass ein kalendermonatlicher Entgeltpunktehdchstwert von
0,0625 Entgeltpunkten gilt. Im Gegenzug entfallt der Abschlag von 12,5 Prozent nach § 76g
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Absatz 4 Satz 6. Satz 3 bestimmt, dass der nach den Satzen 1 und 2 ermittelte Entgelt-
punktewert mit der Anzahl der Kalendermonate vervielfaltigt wird, fir die ein Zuschlag an
personlichen Entgeltpunkten nach Artikel 82 Rentenreformgesetz 1992 ermittelt wurde. Im
Ergebnis kann in diesen Fallen also ein Zuschlag an Entgeltpunkten flr langjahrige Versi-
cherung fur maximal 19 Jahre (228 Kalendermonate von Januar 1973 bis Dezember 1991)
gewahrt werden.

Absatz 4 regelt den Fall, dass eine nach § 307 umgewertete Rente sowohl Zeiten der all-
gemeinen Rentenversicherung als auch der knappschaftlichen Rentenversicherung enthalt.
In diesem Fall ist der ermittelte Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung
verhaltnismanig aufzuteilen.

Absatz 5 betrifft die nach § 307a umgewerteten Bestandsrenten aus dem Beitrittsgebiet.
Auch fur diese Renten kdnnen Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner einen Zuschlag
an Entgeltpunkten (Ost) fir langjahrige Versicherung ab dem 1. Januar 2021 erhalten. Nach
§ 307a umgewertete Renten haben in der Regel ebenfalls keine Zeiten nach dem SGB VI
im Versicherungskonto. Von daher wird fur diese Bestandsrentenfalle vereinfachend auf die
Arbeitsjahre nach § 307a Absatz 3 abgestellt, die als Grundrentenzeiten und Grundrenten-
bewertungszeiten im Sinne von § 76g Absatz 2 und 3 gelten. Sind bisher Kinder in der
Rente nach § 307a berucksichtigt worden, wird auch eine Kindererziehungspauschale als
Grundrentenzeit berlcksichtigt (bei einem Kind 10 Jahre, bei zwei Kindern 15 Jahre und
bei drei oder mehr Kindern 20 Jahre). Fir die Berechnung des Zuschlags an Entgeltpunkten
(Ost) fur langjahrige Versicherung wird dann entsprechend auf die Summe der nach § 307a
ermittelten persdnlichen Entgeltpunkte (Ost) abgestellt, die der Rente am 31. Dezember
2020 zugrunde liegen (ggf. einschliellich der Erh6hung an persoénlichen Entgeltpunkten fir
bisher in der Rente bertcksichtigte Kinder nach § 307a Absatz 1 Satz 2 und vorhandener
Zuschlage an personlichen Entgeltpunkten fur Kindererziehung nach § 307d). Hieraus er-
rechnet sich dann unter Heranziehung der Grundrentenbewertungszeiten (Arbeitsjahre
nach § 307a Absatz 3) der kalendermonatliche Durchschnitt an Entgeltpunkten als Berech-
nungsbasis flir den Zuschlag an Entgeltpunkten (Ost) fir langjahrige Versicherung entspre-
chend § 76g Absatz 4.

Absatz 6 bestimmt, dass auch flr Bestandrenten aus dem Beitrittsgebiet, die nach § 307b
neu berechnet wurden, ein Zuschlag an Entgeltpunkten (Ost) fiir langjahrige Versicherung
in Betracht kommen kénnen. Bei diesen Bestandsrenten liegen — anders als bei den nach
§ 307a umgewerteten Bestandsrenten aus dem Beitrittsgebiet — Zeiten nach dem SGB VI
im Versicherungskonto vor. Von daher kann aus der am 31. Dezember 2020 nach § 307b
Absatz 1 Satz 3 maligebenden Rente (neu berechnete Rente oder Vergleichsrente) mit den
entsprechend vorliegenden Entgeltpunkten (Ost) ein Zuschlag an Entgeltpunkten (Ost) fur
langjahrige Versicherung in Anlehnung an § 307e Absatz 1 und 2 ermittelt werden.

Absatz 7 regelt, dass sich der Zugangsfaktor fir den Zuschlag an Entgeltpunkten fir lang-
jahrige Versicherung nach den Absatzen 1 bis 5 entsprechend der Regelung in § 307e Ab-
satz 3 bestimmt.

Absatz 8 bestimmt (analog § 307e Absatz 4), dass in den Fallen, in denen bei einer vor
1992 begonnenen Rente dennoch das Recht ab 1992 anzuwenden war und somit aus heu-
tiger Sicht ein Versicherungskonto nach dem SGB VI vorliegt, fur die Zuschlagsgewahrung
an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung der § 307e anzuwenden ist. Eine solche
Fallkonstellation kann sich zum Beispiel ergeben, wenn eine Rente mit Rentenbeginn vor
1992 nach dem 31. Dezember 1991 nach § 300 Absatz 3 in der Fassung bis 31. Dezember
2000 neu festgestellt worden ist.

Zu Artikel 2 (Anderungen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch)

Aus Gleichbehandlungsgrinden soll der in § 82a des Zwdlften Buches fiir die Sozialhilfe
vorgesehene Grundrentenfreibetrag im Recht der Grundsicherung fur Arbeitsuchende nach
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dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch entsprechend gelten. Zwar duirften in der Grundsiche-
rung fur Arbeitsuchende im Vergleich weniger Falle auftreten als in der Sozialhilfe; insbe-
sondere sind Personen, die eine Rente wegen Alters beziehen, von Leistungen nach dem
Zweiten Buch ausgeschlossen (§ 7 Absatz 4 Satz 1 Zweites Buch). Fir Bezieher einer
Grundrente wegen Todes oder vorubergehender Erwerbsminderung gilt dies jedoch nicht.
Zudem kdnnen Bezieher von Grundrenten auch Mitglieder so genannter gemischter Be-
darfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigten nach dem Zweiten Buch sein. In diesen
Fallen vermeidet eine entsprechende Anwendung des in § 82a des Zwdlften Buches vor-
gesehenen Freibetrages auch systematische Briiche zwischen beiden Rechtskreisen.

Die Neuregelung im Zweiten Buch beschrankt sich darauf, eine entsprechende Anwendung
des § 82a des Zwolften Buches vorzuschreiben. In der Sache handelt es sich dabei um
eine Rechtsgrundverweisung.

Zu Artikel 3 (Anderungen des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch)
Zu Nummer 1

Anpassung der Inhaltsibersicht aufgrund der Einfligung des § 82a.

Zu Nummer 2

§ 82a Absatz 1 regelt die Einfuhrung eines Einkommensfreibetrags flir Personen, die die
Grundrentenzeiten von 33 Jahren nach § 76g Absatz 2 SGB VI erflillen. Aufgrund individu-
ell sehr unterschiedlicher Bedarfe reichen die durch die Grundrente erzielten Einkommens-
verbesserungen nach dem SGB VI in Einzelfallen nicht immer aus, um Hilfebedurftigkeit zu
vermeiden oder zu beseitigen. Daher wird flr grundsicherungsbedirftige Rentenbezieher,
die langjahrig rentenversichert gewesen sind, ein zusatzlicher Freibetrag in der Hilfe zum
Lebensunterhalt und in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung geschaf-
fen. Hierdurch wird sichergestellt, dass den Betroffenen monatlich mehr tatsachliche Mittel
zur Verfugung stehen, als der aktuelle Grundsicherungsbedarf.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung ist daher ein Betrag in Hohe von 100 Euro monatlich zuztglich 30 Prozent des die-
sen Betrag Ubersteigenden Einkommens aus der gesetzlichen Rente vom Einkommen nach
§ 82 Absatz 1 abzusetzen. Der Freibetrag ist auf einen Betrag von 50 Prozent der Regel-
bedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28, das heil3t aktuell 216 Euro (2020) gedeckelt. Der
Freibetrag errechnet sich im Einzelfall pauschal aus dem unbereinigten Bruttoeinkommen
(§ 82 Absatz 1) aus der gesetzlichen Rente.

Von dem Freibetrag profitieren Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt und der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sofern sie mindestens 33 Jahren an
Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten Buches haben oder sofern sie als
Hinterbliebene eine Rente erhalten, der die Erflllung dieser Grundrentenzeit zugrunde liegt.

§ 82a Absatz 2 erstreckt den Freibetrag aus Absatz 1 auch auf solches Alterseinkommen,
welches nicht aus einer gesetzlichen Rente folgt, sondern welches aus anderen ver-
pflichtenden Systemen der Alterssicherung sowie aus der Beamtenversorgung stammt.
Hiermit erfolgt eine Wertschatzung, dass auch diesen Grundsicherungsbeziehern mehr zu
Verfugung steht, wenn sie, vergleichbar zu Beziehern von Grundrente, langjahrig Leistun-
gen im Erwerbsleben, insbesondere durch die Zahlung von Beitragen, erbracht haben. Von
dem Freibetrag profitieren Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt und der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, sofern sie mindestens 33 Jahre an
den Grundrentenzeiten vergleichbare Zeiten der Absicherung im jeweiligen verpflichtenden
Alterssicherungssystem zurtickgelegt haben.
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Vergleichbare Zeiten sind fur beitragsfinanzierte Systeme, wie die Alterssicherung der
Landwirte nach § 82a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder die berufsstandischen Versorgungs-
einrichtungen nach § 82a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 grundsatzlich solche, fir die Beitrage
aufgrund einer Versicherungspflicht eingezahlt wurden. Bei der berufsstandischen Versor-
gung gelten dabei angelehnt an § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches ins-
besondere solche Zeiten als anrechnungsfahig, in der Beschéftigte und selbststandige Ta-
tige wegen einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung
Mitglied und zugleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied einer berufsstandischen
Kammer waren.

Fur die beamtenrechtliche Versorgung (§ 82a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2) gelten Zeiten, in
denen Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 1 des Sechsten Buches bestand, als anre-
chenbare Zeiten im Sinne des Freibetrags, also insbesondere die ruhegehaltsfahige Dienst-
zeit. Gleiches gilt fur Beschaftigungen, die nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 sowie
Satz 2 des Sechsten Buches, dem Beamtenverhaltnis als versicherungsfrei gleichgestellt
sind.

Die Umsetzbarkeit dieser Freibetragsregelungen wird dadurch gewahrleistet, dass die Tra-
ger der Rentenversicherung sowie der sonstigen von § 82a SGB Xl| erfassten Altersvorsor-
gesysteme in ihren Rentenbescheiden ausweisen beziehungsweise noétigenfalls anderwei-
tig bescheinigen, dass die Betroffenen die entsprechenden Voraussetzungen erfillen, ins-
besondere ausreichende Grundrentenzeiten zurlickgelegt haben.

Zu Artikel 4 (Anderung des Bundesversorgungsgesetzes)

§ 25d Absatz 3c Satz 1 regelt die EinflUhrung eines Einkommensfreibetrags fur Personen,
die die Grundrentenzeiten von mindestens 33 Jahren nach § 76g Absatz 2 SGB VI erfiillen.
Die Vorschrift ist § 82a Absatz 1 SGB XlI nachgebildet. Durch die Schaffung eines zusatz-
lichen Freibetrages wird sichergestellt, dass Personen, die die Voraussetzungen flr eine
Grundrente nach § 76 g SGB VI erfillen, monatlich mehr zur Verflgung steht als der aktu-
elle Bedarf fur die erganzende Hilfe zum Lebensunterhalt.

§ 25d Absatz 3c Satz 2 erstreckt den Freibetrag aus Satz 1 auch auf solches Alterseinkom-
men, welches nicht aus einer gesetzlichen Rente folgt, sondern aus anderen verpflichten-
den Systemen der Alterssicherung sowie aus der Beamtenversorgung stammt. Die Vor-
schrift ist § 82a Absatz 2 SGB XlI nachgebildet.

Zu Artikel 5 (Anderung des Wohngeldgesetzes)

Zu Nummer 1

Die Anderung der Inhaltsiibersicht folgt aus der Einfligung des neuen § 17a Wohngeldge-
setz (WoGG).

Zu Nummer 2
§ 13 WoGG

Die Erganzung des § 13 Absatz 1 folgt aus der Einfugung des neuen § 17a WoGG. Bei der
Ermittlung des Gesamteinkommens ist auch der neue Freibetrag zu berticksichtigen.

Zu Nummer 3
§ 17aWoGG

Absatz 1
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Flankierend zur Grundrente soll ein Freibetrag beim Wohngeld eingefuhrt werden, damit
die Verbesserungen bei der Rente nicht durch eine Kurzung des Wohngeldes aufgehoben
werden. Der neue Freibetrag in § 17a WoGG erganzt die bestehenden wohngeldrechtlichen
Freibetrage in § 17 WoGG.

Nur Rentnerinnen und Rentner, die mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten nach
§ 76g Absatz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch oder vergleichbare Zeiten haben,
sollen einen Freibetrag erhalten. Das heif3t: Rentnerinnen und Rentner, die Wohngeld emp-
fangen und weniger Grundrentenzeiten oder weniger vergleichbare Zeiten aufweisen, er-
halten nicht den Freibetrag.

Die Regelung entspricht somit im Wesentlichen dem in § 82a SGB Xll vorgesehenen mo-
natlichen Freibetrag. Der neue wohngeldrechtliche jahrliche Freibetrag ist somit die Folge
der politischen Entscheidung, die Lebensleistung einer bestimmten Gruppe von Rentnerin-
nen und Rentnern ab einer gewissen Zahl an Rentenversicherungszeiten beziehungsweise
Zeiten in vergleichbaren Alterssicherungssystemen in besonderer Weise anzuerkennen.
Entsprechend der politischen Einigung wird damit eine Gruppe von Rentnerinnen und Rent-
nern auch im Wohngeld so gestellt, dass sie den Vorteil des Grundrentenzuschlags nicht
Uber eine Anrechnung als wohngeldrechtliches Einkommen verliert. In vielen Fallen wird
die Héhe des wohngeldrechtlichen Freibetrages voraussichtlich den Grundrentenzuschlag
Ubersteigen und in einigen Fallen wird der Freibetrag auch ohne Grundrentenzuschlag ge-
wahrt werden. Durch einen Freibetrag, der in der Hohe dem Freibetrag nach § 82a SGB XI|
entspricht, wird verhindert, dass Wohngeldempfangerinnen und -empfanger in erheblichem
Umfang in den Bezug von nachrangigen Leistungen des Dritten beziehungsweise Vierten
Kapitels SGB XIlI wechseln missen, weil mit Wohngeld nicht mehr die Hilfebedurftigkeit
Uberwunden werden kann.

Insofern liegt im Wohngeld ein sachlicher Grund fiir die Besserstellung von Rentnerinnen
und Rentnern mit mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten gegeniber Rentnerinnen
und Rentnern mit weniger als 33 Jahren an Grundrentenzeiten vor. Mit dem Freibetrag auch
im Wohngeld kann die Lebensleistung von langjahrig Versicherten honoriert werden.

Die Freibetrage werden bei der Wohngeldberechnung vom wohngeldrechtlichen Gesamt-
einkommen ausgenommen. Das dadurch in geringerem Umfang in die Berechnung einge-
hende Einkommen erhoht grundsatzlich das Wohngeld als einkommensabhangige Leis-
tung. Jedoch ist ein Freibetrag nicht mit einem in gleichem Umfang héheren Wohngeld ver-
bunden. Die Konstruktion der Wohngeldformel bewirkt, dass das Wohngeld um etwa die
Halfte des angewandten Freibetrags steigt.

Die Deckelung des Freibetrages wirkt sich dabei wie folgt aus: Ubersteigt zum Beispiel die
durch den Grundrentenzuschlag erhéhte Rente den Freibetrag, so mindert das den Freibe-
trag Ubersteigende zusatzliche Einkommen das Wohngeld im Durchschnitt um etwa die
Halfte des Uber den Freibetrag hinausgehenden Einkommens.

Der neue Freibetrag ist vom Jahreseinkommen des zu berlcksichtigenden Haushaltsmit-
gliedes, das mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten oder vergleichbare Zeiten hat, ab-
zuziehen. Der Freibetrag differenziert der Hohe nach nicht nach der Anzahl von Jahren an
Grundrentenzeiten. Er berechnet sich wie folgt:

— 1200 Euro vom jahrlichen Renteneinkommen

— zuzuglich 30 Prozent der Differenz zwischen dem jahrlichen Renteneinkommen und
den 1 200 Euro

— hdéchstens 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII mul-
tipliziert mal 12.
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Der Verweis auf den halftigen Jahresbetrag der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu
§ 28 SGB XII hat zur Folge, dass sich die Hochstgrenze des Freibetrages bei jeder Ande-
rung der Regelbedarfsstufe 1 erhoht.

Die neue Freibetragsregelung im Wohngeld (Jahresbetrag gemaR der wohngeldrechtlichen
Systematik) entspricht somit im Wesentlichen dem in § 82a SGB XlI vorgesehenen monat-
lichen Freibetrag. Dies verhindert, dass Wohngeldempfangerinnen und -empfanger in er-
heblichem Umfang in den Bezug von nachrangigen Leistungen des Dritten beziehungs-
weise Vierten Kapitels SGB Xl wechseln, weil mit Wohngeld nicht mehr die Hilfebedurftig-
keit Uberwunden werden kann.

Absatz 2

§ 17 a Absatz 2 WoGG erstreckt den Freibetrag aus Absatz 1 — wie § 82a Absatz 2 SGB
Xl — auch auf solches Alterseinkommen, welches nicht aus einer gesetzlichen Rente folgt,
sondern welches aus anderen verpflichtenden Systemen der Alterssicherung sowie aus der
Beamtenversorgung stammt. Auf die weitergehende Begriindung zu § 82a Absatz 2 SGB
XII wird verwiesen.

Absatz 3

Erhalt die Wohngeldbehdrde erstmalig Kenntnis darlber, dass die erforderlichen Grundren-
tenzeiten erflllt sind, so ist nach § 48 Absatz 1 Satz 2 des Zehnten Buches Sozialgesetz-
buch von Amts wegen Uber den Wohngeldanspruch zu entscheiden, wobei der neue Frei-
betrag zu bertlicksichtigen ist. Andere Anderungen unterhalb der Schwellen des § 27 WoGG
werden nicht berticksichtigt. Der Bewilligungsbescheid kann zudem unter den Vorausset-
zungen des § 28 WoGG unwirksam werden beziehungsweise wegfallen.

Absatz 4

Jahrliche Erhéhungen der Obergrenze des Freibetrages, die durch eine jahrliche Anpas-
sung der Regelbedarfsstufe 1 zustande kommen, werden im Wohngeldrecht erst dann be-
ricksichtigt, wenn die Voraussetzungen flr ein Verfahren nach § 27 Absatz 1 oder eine
Neuentscheidung von Amts wegen nach § 27 Absatz 2 WoGG vorliegen oder wenn ein
Weiterleistungsantrag auf Wohngeld gestellt wird.

Zu Nummer 4

§ 28 Absatz 6 WoGG

Der Wohngeldanspruch andert sich auch in den Fallen des § 17a Absatz 3. Daher ist § 28
Absatz 6 zu erganzen.

Zu Nummer 5

§ 35 WoGG

Die Erganzung des § 35 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b folgt aus der Einfugung des
neuen § 17a WoGG. Die Wohngeldstatistik wird damit ermdglichen, dass die Zahl der
Haushaltsmitglieder, bei denen der neue Freibetrag berucksichtigt wird, bekannt wird.

Zu Artikel 6 (Anderung des Einkommensteuergesetzes)

Zu Nummer 1

§ 8 Absatz 4 - neu
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Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung zu der in verschiedenen Steuerbefreiungs-
und Pauschalbesteuerungsnormen oder anderen steuerbeginstigenden Normen des Ein-
kommensteuergesetzes enthaltenen Tatbestandsvoraussetzung, wonach die jeweilige
Steuervergunstigung davon abhangt, dass eine bestimmte Arbeitgeberleistung ,zusatzlich
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn® erbracht werden muss (so genannte Zusatzlich-
keitsvoraussetzung), uberraschend geandert. Nun verneint der Bundesfinanzhof die Ver-
waltungsauffassung, wonach diese Zusatzlichkeitsvoraussetzung bestimmte Steuerver-
gunstigungen flr Sachverhalte mit Gehaltsverzicht oder -umwandlung ausschlief3t (Urteil
vom 1. August 2018 - VI R 32/18 -). Auch der Gesetzgeber hat bisher auf die seit jeher
verwendete Formulierung ,zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn® zurlickgegrif-
fen, um Sachverhalte mit Gehaltsverzicht oder -umwandlung explizit auszuschlie3en.

Die geanderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs widerspricht u. a. der Zielrichtung
des Forderbetrags zur betrieblichen Altersversorgung - BAV-Foérderbetrag — (s. § 100 Ab-
satz 3 Nummer 2 EStG). Der Arbeitgeber soll durch die staatliche Férderung motiviert wer-
den, zusatzliche Mittel fur die betriebliche Altersversorgung seiner Arbeitnehmer aufzubrin-
gen. Deshalb sind mittels Gehaltsverzicht oder -umwandlungen finanzierte Beitrdge oder
Eigen-beteiligungen des Arbeitnehmers nicht beglinstigt. Siehe auch Gesetzentwurf zum
Betriebsrentenstarkungsgesetz in der BT-Drs. 18/11286 vom 22. Februar 2017 Seite 68
(unten) und Seite 70 (Mitte).

Auch andere Steuerverglinstigungen flr Zusatzleistungen enthalten die so genannte Zu-
satzlichkeitsvoraussetzung, um keinen Anreiz fur Gehaltsverzicht oder -umwandlung zu
schaffen. Dies betrifft z. B. die Vorschriften § 3 Nummer 15, 33, 34, 34a, 37, 46 EStG und
§ 37b Absatz 2 EStG, § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 und 6 EStG sowie die im ,Gesetz
zur weiteren Férderung der Elektromobilitdt und zur Anderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften” enthaltenen Regelungen zu den Zuschissen zu den Aufwendungen des Arbeit-
nehmers fur Fahrten zwischen Wohnung und erster Tatigkeitsstatte etc. (§ 40 Absatz 2
Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b EStG), zur Ubereignung betrieblicher Fahrrader (§ 40 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG) und zur Anwendung der 44-Euro-Freigrenze bei Gutschei-
nen und Geldkarten (§ 8 Absatz 2 Satz 11 2. Halbsatz EStG). In der Einzelbegriindung zu
§ 8 Absatz 2 Satz 11 2. Halbsatz EStG (Bericht des Finanzausschusses des Deutschen
Bundestages, BT-Drs. 19/14909 Seite 44) heil}t es beispielsweise: ,Die Erganzung des § 8
Absatz 2 Satz 11 EStG soll sicherstellen, dass Gutscheine und Geldkarten nur dann unter
die 44-Euro-Freigrenze fallen, wenn sie vom Arbeitgeber zusatzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewahrt werden. Der steuerliche Vorteil soll damit insbesondere im Rah-
men von Gehaltsumwandlungen ausgeschlossen werden.”

Mit der neuen Regelung in § 8 Absatz 4 EStG wird deshalb fur das gesamte Einkommen-
steuergesetz klargestellt, dass mit dem Tatbestandsmerkmal ,zusatzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn® Leistungen des Arbeitgebers (Sachbeziige und Zuschiisse) aus-
geschlossen sind, wenn der Wert der Leistung auf den Lohnanspruch des Arbeitnehmers
angerechnet wird, der Arbeithnehmer vor der Entstehung oder Falligkeit seinen Lohnan-
spruch zugunsten dieser Leistung herabsetzt oder der Arbeitnehmer anstelle einer Lohner-
héhung einen verwendungs- oder zweckgebundenen Bezug erhalt.

Es sollen im gesamten Lohn-und Einkommensteuerrecht nur echte Zusatzleistungen des
Arbeitgebers steuerbegulnstigt sein, nicht aber Leistungen, fir die im Gegenzug der Brut-
toarbeitslohn des Arbeitnehmers abgesenkt wird.

Gehaltsverzicht oder -umwandlungen sind auch im Hinblick auf die soziale Absicherung
des Arbeitnehmers nicht unproblematisch, denn der sozialversicherungspflichtige Grundar-
beitslohn wird dadurch regelmaRig dauerhaft zugunsten von Zusatzleistungen abgesenkt.
Bei prozentualen Lohnerhdhungen werden Zusatzleistungen oft nicht in die Bemessungs-
grundlage einbezogen, so dass dieser Teil des Arbeitslohns dauerhaft von Erhéhungen
ausgeschlossen ist. Aulerdem werden die Rentenanspriche des Arbeitnehmers durch
eine Beitragsfreiheit im Rahmen der Sozialversicherung gemindert.
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Zum Inkrafttreten und zur erstmaligen Anwendung siehe Artikel 7 und die entsprechende
Begrindung.

Zu Nummer 2
§ 100 Absatz 2 Satz 1

Mit dem Betriebsrentenstarkungsgesetz wurde ab 2018 speziell fur Geringverdiener (Ar-
beithnehmer mit einem monatlichen Bruttoarbeitslohn bis zu 2 200 Euro) eine neue steuerli-
che Foérderung in Form eines Zuschussmodells eingefiihrt, dem Forderbetrag zur betriebli-
chen Altersversorgung (BAV-Foérderbetrag). Der BAV-Fdrderbetrag betragt unter den wei-
teren Voraussetzungen des § 100 EStG im Kalenderjahr mindestens 72 Euro (30 Prozent
von 240 Euro) und héchstens 144 Euro (30 Prozent von 480 Euro).

Als Anreiz fur den Aufbau einer zusatzlichen arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Alters-
versorgung bei Geringverdienern wird der BAV-Fdrderbetrag mit Wirkung ab 2020 von ma-
ximal 144 Euro auf maximal 288 Euro angehoben. Damit werden zusatzliche Arbeitgeber-
beitrage bis zu maximal 960 Euro geférdert. Mit der Anderung wird der Koalitionsbeschluss
vom 10. November 2019 umgesetzt.

Nach § 100 Absatz 3 Nummer 2 EStG kann der Forderbetrag zur betrieblichen Altersver-
sorgung (BAV-Forderbetrag) nur fir einen vom Arbeitgeber zusatzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn erbrachten Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung an einen
Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder fur eine Direktversicherung beansprucht werden.
Der Arbeitgeber soll durch die staatliche Forderung motiviert werden, zusatzliche Mittel fir
die betriebliche Altersversorgung seiner Arbeitnehmer aufzubringen. Deshalb sind mittels
Gehaltsverzichts oder -umwandlung finanzierte Beitrdge oder Eigenbeteiligungen des Ar-
beitnehmers nicht begunstigt. Dies wird durch § 8 Absatz 4 - neu - EStG in der Fassung
dieses Anderungsgesetzes sichergestellt (siehe auch entsprechende Einzelbegriindung).

Zum Inkrafttreten und zur erstmaligen Anwendung siehe Artikel 7 und die entsprechende
Begrindung.

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten, AuBerkrafttreten)
Zu Absatz 1

Die Regelungen dieses Gesetzes treten vorbehaltlich der Regelungen unter Nummer 2 am
1. Januar 2021 in Kraft.

Zu Absatz 2

Damit der Zuschlag an Entgeltpunkten wegen langjahriger Versicherung zum 1. Januar
2021 ausgezahlt werden kann, treten die Regelungen zur Einfihrung eines automatisierten
Datenabrufverfahrens unmittelbar nach Verkiindung in Kraft.

Die lohn-/einkommensteuerliche Anderung treten am Tag nach der Verkiindung dieses An-
derungsgesetzes in Kraft. Die Anderungen gelten infolge der Anwendungsregelung in § 52
Absatz 1 EStG fur alle Lohnzahlungszeitrdume des Jahres 2020 (bei laufendem Arbeits-
lohn) und fur alle Zuflusszeitpunkte in 2020 (bei sonstigen Bezuigen).

Hat der Arbeitgeber in der Zeit zwischen dem 1. Januar und dem Inkrafttreten im Laufe des
Jahres 2020 zusatzliche, im Rahmen des § 100 EStG beguinstigte Arbeitgeberbeitrage von
mehr als 480 Euro erbracht, kann er hdhere BAV-Fdrderbetrage Uber geanderte Lohn-
steuer-Anmeldungen geltend machen.
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Referentenentwurf

der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Einfuhrung der Grundrente fiir langjahrige
Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurch-
schnittlichem Einkommen und fiir weitere MaBnahmen zur Erhohung
der Alterseinkommen (Grundrentengesetz)

A. Problem und Ziel

Die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung sind fur viele Menschen die zentrale Ein-
kommensquelle, um im Alter ihr Leben finanzieren zu kénnen. Dafiir haben sie jahrzehnte-
lang gearbeitet und Beitrage eingezahlt, viele haben dariber hinaus Kinder erzogen oder
ihnen nahestehende Menschen gepflegt. Aus Sicht vieler Bargerinnen und Blrger wird je-
doch gerade jahrzehntelange Arbeit zu unterdurchschnittlichen Léhnen, Zeiten der Kinder-
erziehung und der Pflege in der Rente nicht angemessen genug gewlrdigt und anerkannt.
Daher ist es geboten, das Vertrauen in das Grundversprechen des Sozialstaats und in die
Leistungsfahigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung zu starken. Personen, die jahr-
zehntelang verpflichtend Beitrage zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben, dir-
fen im Alter eine der Lebensleistung entsprechende Rente erwarten. Die Menschen missen
darauf vertrauen kdnnen, dass sie nach einem langen Arbeitsleben — auch bei unterdurch-
schnittlichem Einkommen — ordentlich abgesichert sind und besser dastehen als jemand,
der wenig oder gar nicht gearbeitet und somit wenige oder keine Pflichtbeitrage zur gesetz-
lichen Rentenversicherung gezahlt hat.

Das qilt auch fur die Erziehung von Kindern und die Pflege nahestehender Menschen.
Diese fir den Zusammenhalt der Gesellschaft und nicht zuletzt fir die Stabilitdt des Umla-
geverfahrens in der Rentenversicherung wichtige Sorgeleistung wird Uberwiegend von
Frauen erbracht, deren Erwerbsbiografien dadurch beeintrachtigt werden, mit der Folge,
dass ihre Renten oft geringer ausfallen.

Verbesserungen dirfen aber nicht nur kiinftigen Rentnerinnen und Rentnern zuteilwerden,
sondern sollen auch diejenigen erreichen, die bereits eine Rente beziehen. Schliel3lich ha-
ben die heutigen Rentnerinnen und Rentner mit oftmals langjahriger Beitragszahlung ge-
rade auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wesentlich zur Finanzierung und Stabilisie-
rung der gesetzlichen Rentenversicherung und zum Wohlstand in Deutschland beigetra-
gen. Dennoch gilt es darauf zu achten, dass eine starkere Anerkennung der Lebensleistung
in der gesetzlichen Rentenversicherung so zielgenau wie mdglich ausgestaltet, dabei aber
weder flr Rentnerinnen und Rentner noch fur die Verwaltung zu einer burokratischen Last
wird.

Es ist letztlich auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass Menschen nach einem langen Ar-
beitsleben, der Erziehung von Kindern sowie der Pflege von Angehdrigen oder anderen
pflegebedurftigen Menschen trotz einer nur kleinen Rente auch in bedurftigkeitsabhangigen
Flrsorgesystemen besser dastehen mussen als diejenigen, die wenig oder gar nicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung verpflichtend versichert gearbeitet und entsprechend we-
nig oder gar nicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben. Die Lebensleis-
tung aufgrund von langjahriger Versicherung sollte daher auch im jeweiligen Flrsorgesys-
tem abgebildet werden, indem ihnen Leistungen oberhalb des fir die Grundsicherung gel-
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tenden individuellen Bedarfs zugesichert werden. Insbesondere darf es nicht dazu kom-
men, dass die Grundrente als Anerkennung der Lebensleistung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung in anderen Systemen wieder aufgezehrt wird.

B. Losung

Zur Starkung des Grundversprechens des Sozialstaates und der Leistungsfahigkeit der ge-
setzlichen Rentenversicherung insgesamt, insbesondere aber fir langjahrige Versicherung
mit unterdurchschnittlichem Einkommen, sind folgende MaRnahmen vorgesehen:

1. Die Einfuhrung einer Grundrente fur langjahrige Versicherung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und

2. die Einfuhrung von Freibetragen im Wohngeld, in der Grundsicherung fur Arbeitsu-
chende des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB Il), in der Hilfe zum Lebensunter-
halt, in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung des Zwolften Buches
Sozialgesetzbuch (SGB Xll) und in den firsorgerischen Leistungen der Sozialen Ent-
schadigung.

Herzstick ist die Grundrente flr langjahrige Versicherung mit unterdurchschnittlichem Ein-
kommen. Sie ist als Rentenzuschlag konzipiert und soll von einer nachzuweisenden Be-
durftigkeit wie in den Flrsorgesystemen unabhangig sein.

Die Grundrente gibt es unter folgenden Voraussetzungen: Wenn mindestens 33 Jahre
Grundrentenzeiten vorliegen, das sind vor allem Zeiten, in denen Pflichtbeitrage aufgrund
einer Beschaftigung, Kindererziehung oder Pflegetatigkeit an die gesetzliche Rentenversi-
cherung gezahlt wurden, soll die Rente um einen Zuschlag erhdht werden, wenn die Ent-
geltpunkte des Erwerbslebens unterdurchschnittlich, aber nicht ganz gering waren. Dabei
soll der Grundrentenzuschlag in einer Staffelung von 33 bis 35 Jahren ansteigend berech-
net werden, damit auch Versicherte mit weniger als 35 Jahren Grundrentenzeiten einen
Zuschlag erhalten kénnen. Die Grundrente ist demnach nicht bedingungslos, sondern setzt
auf der Vorleistung in Form einer langen Beitragszahlung der Versicherten auf.

Die Grundrente richtet sich nach der Héhe der erworbenen Entgeltpunkte. Dadurch wird,
anders als bei den bisherigen rentenrechtlichen Bestimmungen, sichergestellt, dass sich
eine langjahrige Beitragszahlung zur Rentenversicherung auch bei unterdurchschnittlichem
Einkommen lohnt und danach eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt
wird, die die erbrachte Leistung respektiert und anerkennt. Zugleich wird damit der Leis-
tungsgedanke fur Menschen gestarkt, die es auf dem Arbeitsmarkt nicht leicht haben. Ins-
besondere noch zu Zeiten ohne gesetzlichen Mindestlohn haben sie weniger gut bezahlte,
aber fur das Funktionieren der Wirtschaft und der Gesellschaft trotzdem unerlassliche Ar-
beiten verrichtet. Dieselbe Anerkennung sollen Zeiten der Kindererziehung oder der Pflege
erfahren. Damit werden Biografien von Frauen in besonderem Male berlcksichtigt. Insge-
samt werden rund 1,3 Millionen Menschen von der Grundrente profitieren, davon rund 70
Prozent Frauen. Allerdings sollen diejenigen Personen keine Grundrente erhalten, deren
Arbeitsentgelte haufig lediglich die Bedeutung eines erganzenden Einkommens hatten, wie
dies insbesondere bei ,Minijobbern® der Fall ist. Um die Zielgenauigkeit der Grundrente zu
erhohen, soll daher ein Anspruch auf die Grundrente nur dann bestehen, wenn ein Entgelt
von mindestens 30 Prozent des Durchschnittsentgelts versichert worden ist.

Der Zugang zur Grundrente erfolgt Uber die Feststellung des Grundrentenbedarfes. Dazu
findet eine Einkommensprufung statt. Dabei gilt zunachst ein Einkommensfreibetrag in
Hoéhe von monatlich 1 250 Euro fur Alleinstehende (15 000 Euro im Jahr) und 1 950 Euro
fur Eheleute oder Lebenspartner (23 400 Euro im Jahr). Ubersteigt das Einkommen den
Freibetrag, wird die Grundrente um 60 Prozent des den Freibetrag Gbersteigenden Einkom-
mens gemindert. Ubersteigt das Einkommen von Alleinstehenden zudem einen Betrag von
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1 600 Euro (19 200 Euro im Jahr), ist zusatzlich das Uber dieser Grenze liegende Einkom-
men zu 100 Prozent auf die Grundrente anzurechnen. Flr Eheleute oder Lebenspartner er-
folgt die Anrechnung von Einkommen zu 100 Prozent ab Uberschreiten eines Betrages von
2 300 Euro (27 600 Euro im Jahr). Einklinfte von Ehegatten oder Lebenspartnern sind dabei
unabhangig davon zu bertcksichtigen, ob sie sich steuerlich zusammen oder einzeln ver-
anlagen lassen. Fur die Einkommensprufung wird auf das zu versteuernde Einkommen ab-
gestellt. Gleich hohe Renten sollen gleichbehandelt werden. Daher wird das zu versteuernde
Einkommen unter Hinzurechnung des steuerfreien Teils der Rente beziehungsweise eines
Versorgungsfreibetrages und der Einklinfte aus Kapitalvermdgen zugrunde gelegt.

Die fur die Grundrente vorgesehene Einkommensprifung soll sowonhl flir die Versicherten
als auch fir die Verwaltung unbirokratisch ausgestaltet und daher verwaltungsintern még-
lichst automatisiert durchgefiihrt werden. Die Ubermittlung des zu versteuernden Einkom-
mens erfolgt deshalb ohne Verwaltungsaufwand fiir den Birger durch einen automatisier-
ten Datenabgleich zwischen der Rentenversicherung und den Finanzbehdrden. Damit wird
sichergestellt, dass Rentnerinnen und Rentner mit einer Grundrente — ein zumeist alterer
Personenkreis — nicht mit zusatzlichen burokratischen Anstrengungen belastet werden. Die
Trager der Rentenversicherung rufen die Hohe des zu versteuernden Einkommens der
Rentnerinnen und Rentner und gegebenenfalls ihrer Ehegatten oder Lebenspartner, unmit-
telbar bei den zustéandigen Finanzbehdrden in einem automatisierten Verfahren ab. Zielge-
richtet werden dabei nur die Daten abgerufen, die fir die Berechnung des Grundrentenzu-
schlags erforderlich sind. Regelmalig liegen die Angaben lber das zu versteuernde Ein-
kommen zum Zeitpunkt der Grundrentenberechnung aus dem vorvergangenen Jahr vor,
sodass regelmalig auf das zu versteuernde Einkommen des vorvergangenen Jahres fir
die Einkommensanrechnung zurlickgegriffen werden wird. Liegt kein zu versteuerndes Ein-
kommen aus dem vorvergangenen Kalenderjahr vor, wird ersatzweise auf das vorvorver-
gangene Kalenderjahr abgestellt. Die Entscheidung, zur Einkommensprufung auf diese
Einkommensgrélen zurlickzugreifen, ist also zwangslaufig damit verbunden, dass diese
GroRe im Einzelfall — bei sich von Jahr zu Jahr stark andernden Einkommen — nur eine
Annaherung fur das laufende Einkommen darstellt. Es ist daher vorgesehen, die Einkom-
mensuberprifung einmal jahrlich zu wiederholen, um Einkommensentwicklungen im Lauf
der Zeit abzubilden.

Das automatisierte Datenabrufverfahren bei der Grundrente leistet einen wichtigen Beitrag
auf dem Weg hin zu einem moderneren Staat, der das Leben flr die Blrgerinnen und Bur-
ger sowie die Unternehmen mithilfe einer digital gepragten Verwaltung zunehmend einfa-
cher gestaltet. In Anbetracht der mit hohem Tempo kontinuierlich fortschreitenden Digitali-
sierung aller Lebensbereiche in unserem Land und weltweit setzt der automatisierte Daten-
abruf fir die Grundrente ein wichtiges Signal fir die Mdglichkeiten und Erleichterungen ei-
ner burgerfreundlichen und leistungsstarken Verwaltung im 21. Jahrhundert. Dies ist umso
wichtiger, weil der Erwartungshaltung vieler Birgerinnen und Burger an einem unkompli-
zierten und digitalen Zugang zu offentlichen Leistungen auch in der Sozialversicherung
heutzutage noch zu wenig Gentige getan ist. Mit der Etablierung automatischer Verfahren
— wie es zur Berechnung der Hohe der Grundrente vorgesehen wird — geht die Bundesre-
gierung damit auch im Bereich der Alterssicherung einen bedeutsamen Schritt in diese
Richtung. Er bringt uns dem Ziel, den digitalen Austausch mit der Verwaltung und die Be-
antragung von Leistungen perspektivisch fiir alle erheblich einfacher und zugleich sicher zu
machen, spurbar naher. Der vorliegende Gesetzentwurf bildet damit einen weiteren wichti-
gen Meilenstein im Sinne der Umsetzungsstrategie der Bundesregierung zur burgernahen
Gestaltung des digitalen Wandels.

Die Grundrente wird nicht in allen Fallen ein Alterseinkommen zur Sicherung des Lebens-
unterhalts beziehungsweise oberhalb des Grundsicherungsbedarfes gewahrleisten kon-
nen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn durch hohe Wohnkosten — insbesondere in den
Stadten — auch relativ hohe individuelle Bedarfe in der Grundsicherung entstehen. Daher
ist dafur zu sorgen, dass auch diese Personen tatsachliche Einkommensverbesserungen
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erfahren. Mit der Einfuhrung von Freibetragen im Wohngeld, der Grundsicherung fur Arbeit-
suchende (SGB Il), in der Hilfe zum Lebensunterhalt, in der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung (SGB XIl) und den firsorgerischen Leistungen der Sozialen Ent-
schadigung wird erreicht, dass die Verbesserung in der Rente nicht durch eine Anrechnung
in den bedarfsorientierten Flrsorgesystemen beziehungsweise einkommensabhangigen
Sozialleistungen aufgezehrt werden. Fir diese Fursorgesysteme ist keine der Grundren-
tenregelung entsprechende Staffelung bis zum Erreichen der vollen 35 Jahre an Grundren-
tenzeiten vorgesehen, da eine gestaffelte Freibetragsregelung mit sehr hohem Verwal-
tungsaufwand verbunden ware.

Die Kosten der Grundrente von rund 1,3 Milliarden Euro im Einfuhrungsjahr 2021 werden
vollstandig durch eine Erhéhung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung finan-
ziert, damit es nicht zu einer Belastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in der
Rentenversicherung kommt. Der Bundeszuschuss wird ab dem Jahr 2021 dauerhaft um
1,4 Milliarden Euro erhoht. Da die gesetzlich festgelegte Fortschreibung des Bundeszu-
schusses in den Folgejahren weniger dynamisch ausféllt als die Kostenentwicklung der
Grundrente, ist es erforderlich, dass die Erhéhung des Bundeszuschusses im Einflhrungs-
jahr 2021 mit 1,4 Milliarden Euro etwas héher ausfallt als die Kosten der Grundrente mit
1,3 Milliarden Euro. Nur so kann gewahrleistet werden, dass auch in den Folgejahren ins-
gesamt keine zusatzliche Beitragsbelastung entsteht. Die Grundrente ist damit vollstandig
aus Steuermitteln finanziert.

Als Anreiz fur den Aufbau einer zusatzlichen arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Alters-
versorgung bei Geringverdienern mit einem monatlichen Bruttoarbeitslohn bis zu
2 200 Euro wird der Forderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung von derzeit maximal
144 Euro auf maximal 288 Euro angehoben.

C. Alternativen

Alternativ zur Grundrente im Sinne eines Rentenzuschlags kénnten fur langjahrige Versi-
cherung in der gesetzlichen Rentenversicherung ausschlie3lich Freibetrage in den Flrsor-
gesystemen gewahrt werden. Die Berechtigten wirden, falls sie bedirftig sind, durch den
Freibetrag zwar ein Alterseinkommen oberhalb ihres individuellen Bedarfs in der Grundsi-
cherung erhalten. Hierbei wiirde es sich jedoch gerade nicht um eine selbst verdiente Leis-
tung der gesetzlichen Rentenversicherung handeln, sondern weiterhin um eine bedarfs-
und bediirftigkeitsabhangige Fursorgeleistung. Die hiermit verknlpfte Prifung und den not-
wendigen Nachweis der gesamten Einkommens- und Vermdgensverhaltnisse empfinden
viele Rentnerinnen und Rentner als unbillig hart mit Blick auf langjahrige Beitragszahlung
und die Anerkennung ihrer Biografie.

Insbesondere ist auch zu bedenken, dass vor allem in den Flirsorgesystemen die beduirf-
tigkeitsabhangige Leistung im Wesentlichen von den jeweils individuell sehr unterschiedli-
chen Bedarfen abhangen. Dies beruht unter anderem auf regional sehr unterschiedlichen
Wohnkosten, vor allem bei angemietetem Wohnraum, oder personengebundenen Mehrbe-
darfen, zum Beispiel wegen einer Schwerbehinderung. Es handelt sich um Ursachen, die
in keinem Zusammenhang mit der Héhe der geleisteten Beitrdge und langjahriger Beitrags-
zahlung zur gesetzlichen Rentenversicherung stehen. Dies bedeutet nicht zuletzt, dass bei
einer Lésung im Flrsorgesystem die Aquivalenz von Beitrag und Leistung nicht zum Tragen
kommen wirde.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Im EinfGhrungsjahr werden die Rentenleistungen fur rund 1,3 Millionen Rentnerinnen und
Rentner, davon rund 70 Prozent Frauen, verbessert. Der Anteil der Frauen ist wegen der
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Anerkennung von Zeiten der Kindererziehung und Pflege und wegen geringerer Rentenan-
wartschaften hoher. Insgesamt werden rund 5 Prozent der Versichertenrenten Uber eine
Grundrente aufgestockt, wobei der Anteil bei den Mannern rund 3 Prozent und bei den
Frauen rund 7 Prozent betragt. Etwa drei Viertel der Berechtigten leben in den alten und
etwa ein Viertel in den neuen Bundeslandern. In den alten Bundeslandern betragt der Anteil
der Berechtigten an allen Versichertenrenten rund 5 Prozent, in den neuen Bundeslandern
sind es rund 7 Prozent.

Die Kosten der Grundrente einschliel3lich der darauf von der Rentenversicherung zu leis-
tenden Beitrdge an die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) betragen im Einfihrungs-
jahr 2021 rund 1,3 Milliarden Euro und steigen unter Berlicksichtigung kiinftiger Rentenan-
passungen bis zum Jahr 2025 auf rund 1,6 Milliarden Euro an.

Kosten der MaBnahmen in Milliarden Euro

Grundrente enschiiesich KVAR 1,30 1,37 24 753 o)
Grundsicherung im Alter und bei EM 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23
Wohngeld 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Hilfe zum Lebensunterhalt 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Grundsicherung fur Arbeitsuchende 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

*Kosten der Freibetrage unter Beriicksichtigung von Einsparungen durch die Grundrente

Die Kosten der Grundrente erhéhen die Ausgaben der Rentenversicherung. Diesen hdhe-
ren Ausgaben steht ein auch im Zeitverlauf entsprechend hoherer Bundeszuschuss gegen-
Uber, sodass es insgesamt nicht zu einer hoheren Beitragsbelastung kommt. Auch das Si-
cherungsniveau vor Steuern bleibt insgesamt unverandert.

Finanzwirkungen auf den Haushalt des Bundes und der Lander in Milliarden Euro
(+ Belastung, - Entlastung)

Bomd
Erhéhung Bundeszuschuss aRV 1,40 1,43 1,47 1,51 1,65
Grundsicherung im Alter und bei EM
Einsparungen -0,20 -0,21 -0,22 -0,24 -0,25
Freibetrag 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48
Wohngeld 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Grundsicherung flr Arbeitsuchende 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Summe Bund* 1,68 1,71 1,75 1,78 1,92
Liander und Kommunen
Wohngeld 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Hilfe zum Lebensunterhalt 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

*Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt

In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XllI) profitieren
rund 110 Tausend Bezieher von der Grundrente. Ohne den Freibetrag wirden rund 45 Tau-
send von ihnen nicht mehr bedurftig sein. Insgesamt kommt es so zu Einsparungen in Hohe
von 200 Millionen Euro. Diesen Einsparungen stehen die Kosten des Freibetrags in Hohe
von knapp 440 Millionen Euro gegenuber, von dem insgesamt rund 200 Tausend Personen
profitieren.

Einsparungen durch die Grundrente und Kosten durch den Freibetrag entstehen in gleicher
Weise auch im Wohngeld, in der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) und in der
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Grundsicherung fur Arbeitsuchende, wobei in der Summe beim Wohngeld zusatzliche Kos-
ten von etwa 60 Millionen Euro, in der Hilfe zum Lebensunterhalt etwa 20 Millionen Euro
und in der Grundsicherung flr Arbeitsuchende knapp 10 Millionen Euro anfallen.

Bei den fursorgerischen Leistungen der Sozialen Entschadigung bewegen sich die Mehr-
kosten aufgrund der geringen Anzahl Betroffener in einer nicht quantifizierbaren geringen
Hohe.

Durch die Neuregelungen dieses Gesetzentwurfs ergeben sich auch in anderen Sozialver-
sicherungszweigen unmittelbare sowie mittelbare Finanzwirkungen.

Die Verdoppelung des Hochstbetrags beim Férderbetrag zur betrieblichen Altersversor-

gung (BAV-Forderbetrag) von 144 Euro auf 288 Euro flhrt zu Steuermindereinnahmen von
rund 50 Millionen Euro jahrlich.

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfillungsaufwand fir Biirgerinnen und Biirger

Fur Blrgerinnen und Burger entsteht durch Informationspflichten ein einmaliger Erflllungs-
aufwand von rund 712 Tausend Stunden im Einfihrungsjahr der Neuregelungen sowie ein
laufender Erfullungsaufwand von 403 Tausend Stunden.

E.2 Erfiullungsaufwand fur die Wirtschaft

Fur die Wirtschaft entsteht einmaliger Erfillungsaufwand in Héhe von rund 926 Tausend
Euro sowie laufender Erfiillungsaufwand in Hohe von rund 87 Tausend Euro. Es wird eine
neue Informationspflicht mit Burokratiekosten von 87 Tausend Euro jahrlich eingefihrt (im
Erfullungsaufwand enthalten).

Der Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft wird durch geeignete Entlastungsmaflinamen kom-
pensiert.
E.3 Erflullungsaufwand der Verwaltung

Auf Bundesebene entsteht zusatzlicher laufender Erfillungsaufwand von rund 197 Millio-
nen Euro und einmaliger Erfullungsaufwand von rund 399 Millionen Euro.

Auf Landerebene inklusive Kommunen entsteht zusatzlicher laufender Erfullungsaufwand
von rund 10 Millionen Euro und einmaliger Erflllungsaufwand von rund 16 Millionen Euro.
F. Weitere Kosten

Fir die Wirtschaft, einschlief3lich mittelstandischer Unternehmen, entstehen durch den Ge-

setzentwurf keine weiteren Kosten. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf
das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
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Referentenentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Einfliihrung der Grundrente fiir langjahrige

Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurch-

schnittlichem Einkommen und fiir weitere MaBnahmen zur Erhéhung
der Alterseinkommen (Grundrentengesetz)

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Anderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Rentenversicherung — in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBI. | S. 754, 1404, 3384), das zuletzt
durch Artikel 34 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2652) gedndert worden
ist, wird wie folgt geandert:

1. Die Inhaltsiibersicht wird wie folgt geandert:

a) Nach der Angabe zu § 76f wird folgende Angabe eingeflgt:
.8 76g Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung®.
b) Nach der Angabe zu § 97 wird folgende Angabe eingeflgt:
,§ 97a Einkommensanrechnung beim Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung®.
¢) Nach der Angabe zu § 117 wird folgende Angabe eingefligt:
,§ 117a Besonderheiten beim Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung®.
d) Nach der Angabe zu § 151a werden die folgenden Angaben eingefugt:
,8 151b Automatisiertes Abrufverfahren beim Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung

§ 151c Auskunftsrechte zur Uberpriifung von Einkiinften aus Kapitalvermégen beim Zuschlag an Entgeltpunkten
fur langjahrige Versicherung®.

e) Nach der Angabe zu § 307d werden die folgenden Angaben eingefligt:
,§ 307e Zuschlag an Entgeltpunkten fiir langjahrige Versicherung bei Rentenbeginn in den Jahren 1992 bis 2020
§ 307f Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung bei Rentenbeginn vor dem 1. Januar 1992
§ 307g Evaluierung®.

2. Dem § 66 Absatz 1 wird folgender Satz angefugt:

.Personliche Entgeltpunkte werden zusatzlich ermittelt, indem der Zuschlag an Entgelt-
punkten fur langjahrige Versicherung mit dem Zugangsfaktor vervielfaltigt wird.*
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Nach § 76f wird folgender § 76g eingeflgt:

.S 769

Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung

(1)Ein Zuschlag an Entgeltpunkten wird ermittelt, wenn mindestens 33 Jahre mit
Grundrentenzeiten vorhanden sind und sich aus den Kalendermonaten mit Grundren-
tenbewertungszeiten ein Durchschnittswert an Entgeltpunkten ergibt, der unter dem
nach Absatz 4 malRgebenden Hochstwert liegt.

(2)Grundrentenzeiten sind Kalendermonate mit anrechenbaren Zeiten nach § 51
Absatz 3a Satz 1 Nummer 1 bis 3; § 55 Absatz 2 gilt entsprechend. Grundrentenzeiten
sind auch Kalendermonate mit Ersatzzeiten. Abweichend von Satz 1 sind Kalendermo-
nate mit Pflichtbeitragszeiten oder Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von Arbeits-
losengeld keine Grundrentenzeiten.

(3)Grundrentenbewertungszeiten sind Kalendermonate mit Zeiten nach Absatz 2,
wenn auf diese Zeiten Entgeltpunkte entfallen, die fir den Kalendermonat mindestens
0,025 Entgeltpunkte betragen. Berlcksichtigt werden flr die Grundrentenbewertungs-
zeiten auch Zuschlage an Entgeltpunkten nach § 76e und § 76f.

(4)Der Zuschlag an Entgeltpunkten wird ermittelt aus dem Durchschnittswert an
Entgeltpunkten aus allen Kalendermonaten mit Grundrentenbewertungszeiten und um-
fasst zunachst diesen Durchschnittswert. Ubersteigt das Zweifache dieses Durch-
schnittswertes den jeweils mafligeblichen Hochstwert an Entgeltpunkten nach den Sat-
zen 3 bis 5, wird der Zuschlag aus dem Differenzbetrag zwischen dem jeweiligen
Hochstwert und dem Durchschnittswert nach Satz 1 ermittelt. Der Hochstwert betragt
0,0334 Entgeltpunkte, wenn 33 Jahre mit Grundrentenzeiten vorliegen. Liegen mehr
als 33, aber weniger als 35 Jahre mit Grundrentenzeiten vor, wird der Héchstwert nach
Satz 3 je zusatzlichen Kalendermonat mit Grundrentenzeiten um 0,001389 Entgelt-
punkte erhdht; das Ergebnis ist auf vier Dezimalstellen zu runden. Liegen mindestens
35 Jahre mit Grundrentenzeiten vor, betragt der Héchstwert 0,0667 Entgeltpunkte. Zur
Berechnung der Hohe des Zuschlags an Entgeltpunkten wird der nach den Satzen 1
bis 5 ermittelte Entgeltpunktewert mit dem Faktor 0,875 und anschlielRend mit der An-
zahl der Kalendermonate mit Grundrentenbewertungszeiten, hdchstens jedoch mit 420
Kalendermonaten, vervielfaltigt.

(5)Der Zuschlag an Entgeltpunkten wird den Kalendermonaten mit Grundrenten-
bewertungszeiten zu gleichen Teilen zugeordnet; dabei werden Kalendermonaten mit
Entgeltpunkten (Ost) Zuschlage an Entgeltpunkten (Ost) zugeordnet.*

Dem § 77 wird folgender Absatz 5 angefugt:

»(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten entsprechend fur die Ermittlung des Zugangsfaktors
fur die nach § 66 Absatz 1 Satz 2 gesondert zu bestimmenden personlichen Entgelt-
punkte aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung.”

Dem § 88 wird folgender Absatz 4 angeflgt:

»(4) Wird die Rente unter Anwendung der Absatze 1 bis 3 berechnet, entfallt auf
den Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung der Anteil an personli-
chen Entgeltpunkten, der in der Rente enthalten war, aus der sich der Besitzschutz an
personlichen Entgeltpunkten ergab.”

Nach § 97 wird folgender § 97a eingeflgt:
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,§ 97a

Einkommensanrechnung beim Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versiche-
rung

(1)Auf den Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Ver-
sicherung wird Einkommen des Berechtigten und seines Ehegatten angerechnet.

(2)Als Einkommen zu berucksichtigen sind

1. das zu versteuernde Einkommen nach § 2 Absatz 5 des Einkommensteuergeset-
zes,

2. der steuerfreie Teil von Renten nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppel-
buchstabe aa Satz 4 des Einkommensteuergesetzes sowie der nach § 19 Ab-
satz 2 und § 22 Nummer 4 Satz 4 Buchstabe b des Einkommensteuergesetzes
steuerfreie Betrag von Versorgungsbezigen und

3. die versteuerten Einkinfte aus Kapitalvermogen nach § 20 des Einkommensteu-
ergesetzes, soweit diese nicht bereits in dem Einkommen nach Nummer 1 enthal-
ten sind; im Falle der Kapitalertrage nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satze 1 bis 3
des Einkommensteuergesetzes gilt als Einkommen ein Zehntel des Ertrags, langs-
tens jedoch fur zehn Jahre.

Als Einkommen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 sind grundsatzlich die von den Tragern
der Rentenversicherung nach § 151b automatisiert abzurufenden, bei den Finanzbe-
horden jeweils bis zum 30. September fir das vorvergangene Kalenderjahr vorliegen-
den Festsetzungsdaten zugrunde zu legen. Liegen flr das vorvergangene Kalender-
jahr keine Festsetzungsdaten nach Satz 1 Nummer 1 vor, sind die Festsetzungsdaten
nach Satz 1 Nummer 1 und 2 des vorvorvergangenen Kalenderjahres malfgeblich. Lie-
gen keine Festsetzungsdaten des vorvorvergangenen Kalenderjahres nach Satz 1
Nummer 1 vor, ist die um 13 vom Hundert bei Leistungsbeginn vor dem Jahre 2011
und um 14 vom Hundert bei Leistungsbeginn nach dem Jahre 2010 geminderte Rente
sowie das Einkommen nach Satz 1 Nummer 3 des vorvergangenen Kalenderjahres zu
berlcksichtigen. Die Trager der Rentenversicherung sind an die Ubermittelten Festset-
zungsdaten gebunden. Von dem Einkommen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 ist der darin
enthaltene Rentenanteil, der auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten flir langjahrige Ver-
sicherung beruht, abzuziehen.

(3)Als monatliches Einkommen gilt ein Zwdlftel des Einkommens, das nach Ab-
satz 2 zu berUcksichtigen ist. Fir Berechtigte mit Wohnsitz oder gewdhnlichem Aufent-
halt im Inland, die vergleichbare auslandische Einkommen haben, gilt Absatz 2 sinn-
gemal. Berechtigte und deren Ehegatten mit Wohnsitz oder gewdhnlichem Aufenthalt
im Ausland haben vergleichbare auslandische Einkommen durch geeignete Unterla-
gen gegenlber dem Trager der Rentenversicherung nachzuweisen; bei fehlendem
Nachweis ist kein Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige
Versicherung zu zahlen.

(4)Anrechenbar ist dasjenige Einkommen des Berechtigten und seines Ehegatten,
das monatlich die in den Satzen 2 bis 4 genannten, jeweils auf einen vollen Eurobetrag
aufgerundeten Betrage Ubersteigt [Hinweis: Mal3gebend ist im Folgenden jeweils der
aktuelle Rentenwert ab Juli 2020, der im Méarz 2020 feststeht; die Variablen werden
dann durch konkrete Werte ersetzt.]. Ubersteigt das anrechenbare Einkommen des
Berechtigten monatlich das XXfache des aktuellen Rentenwertes [1 250 Euro], werden
60 vom Hundert angerechnet, solange das anrechenbare Einkommen nicht mehr als
das XYfache des aktuellen Rentenwertes [1 600 Euro] betragt. Ubersteigt das anre-
chenbare Einkommen des Berechtigten das XYfache des aktuellen Rentenwertes
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[1 600 Euro], wird das diesen Betrag Ubersteigende anrechenbare Einkommen in voller
Hohe angerechnet; Satz 2 bleibt unberuhrt. Ist neben dem Einkommen des Berechtig-
ten auch Einkommen seines Ehegatten zu berlcksichtigen, sind die Satze 2 und 3 mit
der MalRgabe anzuwenden, dass anstelle des XXfachen des aktuellen Rentenwertes
[1 250 Euro] das YYfache des aktuellen Rentenwertes [1 950 Euro] und anstelle des
XYfachen des aktuellen Rentenwertes [1 600 Euro] das YZfache des aktuellen Ren-
tenwertes [2 300 Euro] tritt. Anderungen der Héhe der Betrage nach Satz 2 bis 4 wer-
den mit Beginn des Kalendermonats wirksam, zu dessen Beginn Einkommensande-
rungen nach Absatz 5 zu bericksichtigen sind.

(5)Einkommen nach Absatz 2 ist auch dann abschlielend zu bertcksichtigen,
wenn die Einkommensteuer vorlaufig oder unter Vorbehalt der Nachprifung festgesetzt
oder die Entscheidung der Finanzbehérde angefochten wurde, es sei denn, die Voll-
ziehung des Einkommensteuerbescheids wurde ausgesetzt. Einkommensanderungen,
die dem Trager der Rentenversicherung jeweils bis zum 31. Oktober vorliegen, sind
vom darauffolgenden 1. Januar an zu berucksichtigen; Absatz 6 bleibt unberuhrt.

(6)Die jahrliche Einkommensanrechnung ist zunachst nur unter Berlcksichtigung
von Einkommen nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Nummer 2 durchzufuhren. Ist
ein Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung zu
leisten, haben der Berechtigte und sein Ehegatte Uber Einkommen nach Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe des Bescheides tber
den Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung
dem Trager der Rentenversicherung mitzuteilen, wenn solches Einkommen in dem
nach Absatz 2 Satz 3 und 4 maRgeblichen Kalenderjahr erzielt wurde und dessen
Héhe nachzuweisen. Der Berechtigte ist auf die Uberpriifungsrechte nach § 151c hin-
zuweisen. Erfolgt keine Mitteilung nach Satz 2, gilt Einkommen nach Absatz 2 Satz 1
Nummer 3 als nicht erzielt. Teilen der Berechtigte und sein Ehegatte Einkommen nach
Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 mit und ergibt sich nach erneuter Einkommensprifung ein
veranderter Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versi-
cherung, ist der Bescheid mit Wirkung fur die Zukunft aufzuheben. Im Fall einer zu
Unrecht unterbliebenen oder unrichtigen Auskunft ist der Bescheid vom Beginn des
Zeitraumes der Anrechnung von Einkommen nach Satz 1 aufzuheben. Soweit Be-
scheide aufgehoben wurden, sind zu viel erbrachte Leistungen zu erstatten; § 50 Ab-
satze 2a bis 5 des Zehnten Buches bleiben unberuhrt. Nicht anzuwenden ist die Vor-
schrift zur Anhorung Beteiligter (§ 24 des Zehnten Buches).

(7)Ist in einer Rente ein Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung
enthalten, ist der hierauf beruhende Rentenanteil bei der Anwendung anderer Rege-
lungen Uber das Zusammentreffen von Renten und Einkommen sowie Uber Berick-
sichtigung von Hinzuverdienst nicht zu berlcksichtigen.®
Nach § 98 Absatz 1 Nummer 4 wird folgende Nummer 4a eingefligt:

,4a. Einkommensanrechnung beim Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versi-
cherung,”.

§ 113 Absatz 1 wird wie folgt geandert:
a) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefugt:

.Personliche Entgeltpunkte von Berechtigten werden zusatzlich ermittelt aus dem
Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung.®

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.

Nach § 117 wird folgender § 117a eingefugt:
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.8 117a
Besonderheiten beim Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung

Uber den Anspruch auf Rente kann hinsichtlich der Rentenhdéhe auch unter Au-
Rerachtlassung des Zuschlags an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung ent-
schieden werden.*

In § 120f Absatz 2 wird in Nummer 2 der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt und
folgende Nummer 3 angefligt:

,3. die in der Rentenversicherung als Zuschlage fur langjahrige Versicherung ge-
wahrten Entgeltpunkte und die Ubrigen Entgeltpunkte.”

Nach § 151a werden folgende §§ 151b und 151c eingefiigt:

,§ 151b

Automatisiertes Abrufverfahren beim Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Ver-
sicherung

(1)Zur Ermittlung und Prifung der Anrechnung des Einkommens nach § 97a er-
folgt ein Datenaustausch zwischen den Tragern der Rentenversicherung und den zu-
standigen Finanzbehorden in einem automatisierten Abrufverfahren. Dazu sind die Tra-
ger der Rentenversicherung berechtigt, die erforderlichen und bei den Finanzbehoérden
vorhandenen Daten nach § 97a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 2 bei den zustéandigen
Finanzbehdrden unter Angabe der steuerlichen |dentifikationsnummer des Berechtig-
ten sowie seines Ehegatten zu erheben. Fur das Verfahren nach dieser Vorschrift wer-
den die Datenstelle der Rentenversicherung und das Bundeszentralamt fir Steuern als
Vermittlungsstellen eingeschaltet. § 30 der Abgabenordnung steht dem nicht entge-
gen.

(2)Fur das Verfahren nach dieser Vorschrift gilt § 79 Absatz 1, 2 bis 4 des Zehnten
Buches entsprechend mit der Mal3gabe, dass es einer Genehmigung nach § 79 Ab-
satz 1 des Zehnten Buches nicht bedarf.

(3)Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates das Nahere bestimmen, insbesondere Uber

1. die Einrichtung und

2. das Verfahren des automatisierten Abrufs.

§ 151c

Uberprifung von Einkiinften aus Kapitalvermdgen beim Zuschlag an Entgeltpunkten
fur langjahrige Versicherung

(1)Die Trager der Rentenversicherung kdénnen fir Berechtigte, bei denen nach
Prifung des Einkommens nach § 97a ein Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgelt-
punkten fur langjahrige Versicherung geleistet wird, und fur deren Ehegatten im Wege
des automatisierten Datenabgleichs stichprobenartig das Bundeszentralamt fir Steu-
ern ersuchen, bei Kreditinstituten die in § 93b Absatz 1 und 1a der Abgabenordnung
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bezeichneten Daten flr den Berechtigten und dessen Ehegatten abzurufen. Ein Abruf
nach Satz 1 ist frihestens nach Ablauf der in § 97a Absatz 6 Satz 2 genannten Aus-
kunftsfrist zulassig. Die Trager der Rentenversicherung dirfen fir einen Abruf nach
Satz 1 Name, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift des Berechtigten und seines
Ehegatten an das Bundeszentralamt fur Steuern Ubermitteln. Die Datenstelle der Ren-
tenversicherung kann als Vermittlungsstelle eingeschaltet werden. Das Bundeszentral-
amt fir Steuern darf die ihm nach Satz 3 vom Trager der Rentenversicherung tbermit-
telten Daten nur zur Durchfuhrung des Abrufs nach Satz 1 und zum Zweck der Daten-
schutzkontrolle verwenden. Die Trager der Rentenversicherung durfen die ihnen vom
Bundeszentralamt fir Steuern Ubermittelten Dateien nur zur Uberpriifung der An-
spruchsvoraussetzungen fiur die Gewahrung eines Zuschlags an Entgeltpunkten fur
langjahrige Versicherung nutzen. Fur das Verfahren nach diesem Absatz gilt § 79 Ab-
satz 1, 2 bis 4 des Zehnten Buches entsprechend mit der MalRgabe, dass es einer
Genehmigung nach § 79 Absatz 1 des Zehnten Buches nicht bedarf.

(2)Die Trager der Rentenversicherung sind berechtigt, bei jedem im Verfahren
nach Absatz 1 Satz 1 ermittelten Kreditinstitut die Hohe aller bei ihm in dem mafRgebli-
chen Kalenderjahr erzielten versteuerten Einklnfte aus Kapitalvermégen nach § 20
des Einkommensteuergesetzes von Berechtigten und deren Ehegatten zu erheben,
sofern deren Kenntnis fur die Einkommensprifung nach § 97a zur Gewahrung eines
Zuschlags an Entgeltpunkten flr langjahrige Versicherung erforderlich ist. Die Trager
der Rentenversicherung dirfen hierzu Name, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift
des Berechtigten und seines Ehegatten an das betroffene Kreditinstitut Gbermitteln.
Das nach Satz 1 um Auskunft ersuchte Kreditinstitut ist verpflichtet, die ihm bekannten,
in Satz 1 bezeichneten Daten an den um Auskunft ersuchenden Trager der Rentenver-
sicherung zu Ubermitteln. Der Berechtigte und sein Ehegatte sind Gber die Durchfih-
rung der Datenerhebung und deren Ergebnis zu informieren.*

§ 213 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

,Der Bundeszuschuss wird in den Jahren 2019 und 2020 um jeweils 400 Millionen
Euro, im Jahr 2021 um 1 500 Millionen Euro, im Jahr 2022 um 560 Millionen Euro und
in den Jahren 2023 bis 2025 um jeweils 480 Millionen Euro erhdht; diese Betrage sind
jeweils bei den Anderungen des Bundeszuschusses in den darauf folgenden Kalender-
jahren nach den Satzen 1 bis 3 zu berucksichtigen.”

Dem § 244 wird folgender Absatz 5 angeflgt:

»(5) Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 sind auch Kalendermonate mit Zeiten
vor dem 1. Januar 1984, fur die der Bezug von Leistungen nach § 51 Absatz 3a Num-
mer 3 Buchstabe b glaubhaft gemacht ist. Absatz 3 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.
Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld Il sind keine Grundren-
tenzeiten.”

Nach § 307d werden die folgenden §§ 307e, 307f und § 307g eingefligt:

,§ 307e

Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung bei Rentenbeginn in den
Jahren 1992 bis 2020

(1)Bestand am 31. Dezember 2020 Anspruch auf eine Rente mit einem Renten-
beginn nach dem 31. Dezember 1991, wird ab dem 1. Januar 2021 ein Zuschlag an
Entgeltpunkten ermittelt, wenn
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1. mindestens 33 Jahre mit Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 vorhanden sind
und

2. sich aus den Kalendermonaten mit Grundrentenbewertungszeiten nach § 76g Ab-
satz 3 ein Durchschnittswert an Entgeltpunkten ergibt, der unter dem nach § 76g
Absatz 4 mallgebenden Hochstwert liegt.

Ein Zuschlag an Entgeltpunkten wird nicht ermittelt, wenn die Rente nicht geleistet wird.
Grundrentenzeiten im Sinne von § 76g Absatz 2 sind auch Kalendermonate mit An-
rechnungszeiten vor dem 1. Januar 1984, in denen Versicherte wegen Krankheit ar-
beitsunfahig gewesen sind oder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur
Teilhabe am Arbeitsleben erhalten haben. Das gilt auch bei Folgerenten. Bei der Er-
mittlung von Grundrentenzeiten und Grundrentenbewertungszeiten sind die Zeiten und
Entgeltpunkte maf3geblich, die der Rente am 31. Dezember 2020 zugrunde liegen. Als
Entgeltpunkte fur die Grundrentenbewertungszeiten werden auch Zuschlage an per-
sonlichen Entgeltpunkten fir Kindererziehung nach § 307d bericksichtigt.

(2)Fur die Héhe und die Zuordnung des Zuschlags an Entgeltpunkten gilt § 76g
Absatz 4 und 5 entsprechend.

(3)Fur den Zuschlag an Entgeltpunkten gilt der Zugangsfaktor nach § 77. Wird der
Zuschlag zu einem Zeitpunkt in Anspruch genommen, zu dem der Zugangsfaktor min-
destens 1,0 ware, ist der Zugangsfaktor fur den Zuschlag auf diesen Wert zu begren-
zen.

(4)1st bei einer Rente, die nach dem 31. Dezember 1991 begonnen hat, das Recht
anzuwenden, das vor dem 1. Januar 1992 galt, ist fir den Zuschlag an Entgeltpunkten
fur langjahrige Versicherung § 307f anzuwenden.

§ 307f

Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung bei Rentenbeginn vor dem
1. Januar 1992

(1)Bestand am 31. Dezember 2020 Anspruch auf eine Rente mit einem Renten-
beginn vor dem 1. Januar 1992, wird ab dem 1. Januar 2021 ein Zuschlag an Entgelt-
punkten ermittelt, wenn

1. fur Pflichtbeitragszeiten nach dem 31. Dezember 1972 ein Zuschlag an personli-
chen Entgeltpunkten nach Artikel 82 des Rentenreformgesetzes 1992 ermittelt
wurde und

2. sich aus den Pflichtbeitragszeiten nach Nummer 1 einschlieRlich des Zuschlags
an personlichen Entgeltpunkten nach Artikel 82 des Rentenreformgesetzes 1992
ein kalendermonatlicher Durchschnittswert ergibt, der unter 0,0625 Entgeltpunkten
liegt.

Ein Zuschlag an Entgeltpunkten wird nicht ermittelt, wenn die Rente nicht geleistet wird.
(2)Liegen die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 vor, gilt das Vorliegen von
mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten Bu-

ches als erfllt.

(3)Der Zuschlag an Entgeltpunkten wird ermittelt aus dem Durchschnittswert an
Entgeltpunkten nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und umfasst zunachst diesen Durch-
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schnittswert. Ubersteigt das Zweifache dieses Durchschnittswertes 0,0625 Entgelt-
punkte, wird der Zuschlag aus dem Differenzbetrag zwischen 0,0625 Entgeltpunkten
und dem Durchschnittswert nach Satz 1 ermittelt. Zur Berechnung der Hohe des Zu-
schlags an Entgeltpunkten wird der nach den Satzen 1 und 2 ermittelte Entgelt-punk-
tewert mit der Anzahl der Kalendermonate, fur die ein Zuschlag an personlichen Ent-
geltpunkten nach Artikel 82 des Rentenreformgesetzes 1992 ermittelt wurde, verviel-
faltigt.

(4)Liegen dem Zuschlag an personlichen Entgeltpunkten nach Artikel 82 des Ren-
tenreformgesetzes 1992 sowohl Zeiten der allgemeinen Rentenversicherung als auch
der knappschaftlichen Rentenversicherung zugrunde, ist der nach Absatz 2 ermittelte
Zuschlag an Entgeltpunkten getrennt nach dem jeweiligen Verhaltnis aller Entgelt-
punkte in der allgemeinen Rentenversicherung und aller Entgeltpunkte in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung zu allen Entgeltpunkten gemaf’ § 307 aufzuteilen.

(5)Bei einer Rente nach § 307a gelten die Arbeitsjahre nach § 307a Absatz 3 als
Grundrentenzeiten und Grundrentenbewertungszeiten im Sinne von § 76g Absatz 2
und 3. Bei den Grundrentenzeiten ist auch eine Kindererziehungspauschale zu bertck-
sichtigen. Die Kindererziehungspauschale betragt bei einem Kind zehn Jahre, bei zwei
Kindern 15 Jahre und bei mehr als zwei Kindern 20 Jahre, wenn diese Kinder bisher in
der Rente berlcksichtigt worden sind. Fir die Hohe des Zuschlags an Entgeltpunkten
gilt § 76g Absatz 4 entsprechend mit der MalRgabe, dass sich der Durchschnittswert an
Entgeltpunkten flr alle Kalendermonate mit Grundrentenbewertungszeiten bestimmt
aus der Summe der nach § 307a ermittelten persdnlichen Entgeltpunkte (Ost), die der
Rente am 31. Dezember 2020 fir Arbeitsjahre nach § 307a Absatz 3 zugrunde liegen,
einschlief3lich der Erhéhung an personlichen Entgeltpunkten fir bisher in der Rente
bertcksichtigte Kinder nach § 307a Absatz 1 Satz 2 und vorhandener Zuschlage an
personlichen Entgeltpunkten fur Kindererziehung nach § 307d; der ermittelte Zuschlag
an Entgeltpunkten ist dabei ein Zuschlag an Entgeltpunkten (Ost).

(6)Bei einer nach § 307b berechneten Rente wird ab dem 1. Januar 2021 ein Zu-
schlag an Entgeltpunkten ermittelt, wenn

1. mindestens 33 Jahre mit Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 vorhanden sind
und

2. sich aus den Kalendermonaten mit Grundrentenbewertungszeiten nach § 76g Ab-
satz 3 ein Durchschnittswert an Entgeltpunkten ergibt, der unter dem nach § 76g
Absatz 4 malRgebenden Hochstwert liegt.

Bei der Ermittlung von Grundrentenzeiten und Grundrentenbewertungszeiten sind die
Zeiten und Entgeltpunkte maf3geblich, die der neu berechneten Rente oder der Ver-
gleichsrente nach § 307b Absatz 1 Satz 3 am 31. Dezember 2020 zugrunde liegen. Als
Entgeltpunkte fur die Grundrentenbewertungszeiten werden auch Zuschlage an per-
sonlichen Entgeltpunkten fur Kindererziehung nach § 307d berucksichtigt. Fur die
Hohe und die Zuordnung des Zuschlags an Entgeltpunkten gilt § 76g Absatz 4 und 5
entsprechend; der ermittelte Zuschlag an Entgeltpunkten ist dabei ein Zuschlag an Ent-
geltpunkten (Ost).

(7)Far den Zuschlag an Entgeltpunkten nach den Absatzen 1 bis 6 gilt § 307e Ab-
satz 3 entsprechend.

(8)Ist bei einer Rente, die vor dem 1. Januar 1992 begonnen hat, das Recht anzu-
wenden, das nach dem 31. Dezember 1991 gilt, ist fur den Zuschlag an Entgeltpunkten
fur langjahrige Versicherung § 307e anzuwenden.
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§ 307g
Evaluierung

Bis zum 31. Dezember 2025 wird durch die Bundesregierung evaluiert, ob die mit
der EinfUhrung der Grundrente formulierten Ziele erreicht wurden.®

Artikel 2

Anderungen des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch

Nach § 11b Absatz 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch — Grundsicherung far Ar-
beitsuchende — in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBI. | S. 850,
2094), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2789)
geandert worden ist, wird folgender Absatz 2a eingeflgt:

»(2a) § 82a des Zwolften Buches gilt entsprechend.”

Artikel 3

Anderungen des Zwélften Buches Sozialgesetzbuch

Das Zwolfte Buch Sozialgesetzbuch — Sozialhilfe — (Artikel 1 des Gesetzes vom 27.
Dezember 2003, BGBI. | S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 14.
Dezember 2019 (BGBI. | S. 2789) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In der Inhaltsibersicht wird nach der Angabe zu § 82 folgende Angabe eingefigt:

,§ 82a Freibetrag fir Personen mit Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten aus anderweitigen Alterssicherungs-
systemen®.

2. Nach § 82 wird folgender § 82a eingefligt:

,§ 82a

Freibetrag fur Personen mit Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten aus an-
derweitigen Alterssicherungssystemen

(1)Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung ist fir Personen, die mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten nach
§ 76g Absatz 2 des Sechsten Buches erreicht haben, ein Betrag in Hohe von 100 Euro
monatlich aus der gesetzlichen Rente zuzlglich 30 Prozent des diesen Betrag Uber-
steigenden Einkommens aus der gesetzlichen Rente vom Einkommen nach § 82 Ab-
satz 1 abzusetzen, hochstens jedoch ein Betrag in Hohe von 50 Prozent der Regelbe-
darfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28.

(2)Absatz 1 gilt entsprechend fur Personen, die mindestens 33 Jahre an Grund-
rentenzeiten vergleichbaren Zeiten in

1. einer Versicherungspflicht nach § 1 des Gesetzes Uber die Alterssicherung der
Landwirte haben,
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2. einer sonstigen Beschaftigung, in der Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 und 3 und Satz 2 des Sechsten Buches oder Befreiung von der
Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Sechsten Buches
bestand, haben oder

3. einer Versicherungspflicht in einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung,
die fur Angehorige bestimmter Berufe errichtet ist, haben.

Absatz 1 gilt auch, wenn die 33 Jahre durch die Zusammenrechnung der Zeiten nach
Satz 1 Nummer 1 bis 3 und der Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten
Buches erfillt werden. Je Kalendermonat wird eine Grundrentenzeit oder eine nach
Satz 1 vergleichbare Zeit angerechnet.”

Artikel 4

Anderung des Bundesversorgungsgesetzes

In § 25d des Bundesversorgungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. Januar 1982 (BGBI. | S. 21), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Dezem-
ber 2019 (BGBI. | S. 2652) geandert worden ist, wird nach Absatz 3b folgender Absatz 3c
eingefigt:

»(3¢) Bei der erganzenden Hilfe zum Lebensunterhalt ist flir Personen, die mindestens
33 Jahre an Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch haben, ein Betrag in Hohe von 100 Euro monatlich aus der gesetzlichen Rente zu-
zuglich 30 Prozent des diesen Betrag ubersteigenden Einkommens aus der gesetzlichen
Rente vom Einkommen nach § 25d Absatz 1 abzusetzen, héchstens jedoch ein Betrag in
Hohe von 0,65 Prozent des Bemessungsbetrags nach § 33 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a.
Satz 1 gilt entsprechend flr Personen, die mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten ver-
gleichbaren Zeiten in

1. einer Versicherungspflicht nach § 1 des Gesetzes Uber die Alterssicherung der Land-
wirte haben,

2. einer sonstigen Beschaftigung, in der Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 und 3 und Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch oder eine Befrei-
ung von der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch bestand, haben oder

3. einer Versicherungspflicht in einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung, die fir
Angehdrige bestimmter Berufe errichtet ist, haben.

Satz 1 gilt auch, wenn die 33 Jahre durch die Zusammenrechnung der Zeiten nach Satz 2
Nummer 1 bis 3 und der Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch erflllt werden. Je Kalendermonat wird eine Grundrentenzeit oder eine
nach Satz 2 vergleichbare Zeit angerechnet.”
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Artikel 5

Anderung des Wohngeldgesetzes

Das Wohngeldgesetz vom 24. September 2008 (BGBI. | S. 1856), das zuletzt durch

Artikel 55 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. | S. 2652) geandert worden ist,
wird wie folgt geandert:

1.

In der Inhaltstibersicht wird nach der Angabe zu § 17 folgende Angabe eingefligt:

,§ 17a Freibetrag flr zu berucksichtigende Haushaltsmitglieder mit Grundrentenzeiten oder entsprechenden Zeiten aus
anderweitigen Alterssicherungssystemen®.

In § 13 Absatz 1 wird nach der Angabe ,(§ 17 die Angabe ,und § 17a“ angeflgt.

Nach § 17 wird folgender § 17a eingeflgt:

.8 17a

Freibetrag fur zu berticksichtigende Haushaltsmitglieder mit Grundrentenzeiten oder
entsprechenden Zeiten aus anderweitigen Alterssicherungssystemen

(1)FUr jedes zu bertcksichtigende Haushaltsmitglied, das mindestens 33 Jahre an
Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch er-
reicht hat, ist bei der Ermittlung des Gesamteinkommens ein jahrlicher Freibetrag ab-
zuziehen. Dieser betragt 1 200 Euro vom jahrlichen Einkommen aus der gesetzlichen
Rente zuzuglich 30 Prozent des diesen Betrag Ubersteigenden jahrlichen Einkommens
aus der gesetzlichen Rente, hdchstens jedoch ein mit 12 zu multiplizierender Betrag in
Hohe von 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 des Zwolften
Buches Sozialgesetzbuch.

(2)Absatz 1 gilt entsprechend fur zu berlcksichtigende Haushaltsmitglieder, die
mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten vergleichbaren Zeiten in

1. einer Versicherungspflicht nach § 1 des Gesetzes Uber die Alterssicherung der
Landwirte,

2. einer Beschaftigung, in der Versicherungsfreiheit nach § 5 Absatz 1 oder Befreiung
von der Versicherungspflicht nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch bestand, oder

3. einer Versicherungspflicht in einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung,
die fur Angehorige bestimmter Berufe errichtet ist,

erreicht haben. Absatz 1 gilt auch, wenn die 33 Jahre durch die Zusammenrechnung
der Zeiten nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 und der Grundrentenzeiten nach § 76g Ab-
satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erfiillt werden. Je Kalendermonat wird
eine Grundrentenzeit oder eine nach Satz 1 vergleichbare Zeit angerechnet.

(3)Erlangt die Wohngeldbehoérde erstmals davon Kenntnis, dass die Vorausset-
zungen nach Absatz 1 oder 2 im Bewilligungszeitraum vorliegen oder vorlagen, so ist
abweichend von § 27 Absatz 1 unter Berlcksichtigung des Freibetrages Uber das
Wohngeld nach § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, Absatz 4 des Zehnten Buches Sozi-
algesetzbuch von Amts wegen bis zum Ende des jeweiligen Bewilligungszeitraums neu
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zu entscheiden. Hierbei sind andere Anderungen der Verhaltnisse nur zu beriicksichti-
gen, wenn gleichzeitig die Voraussetzungen des § 27 Absatz 1 oder 2 dieses Gesetzes
vorliegen; § 28 bleibt unberthrt.

(4)Wurde der Freibetrag bei der Wohngeldbewilligung bereits bericksichtigt, so
werden im laufenden Bewilligungszeitraum Anderungen der Hohe des Freibetrages
nach Absatz 1 oder 2 nur unter den Voraussetzungen des § 27 berucksichtigt.”

In § 28 Absatz 6 wird vor der Angabe ,§ 27“ die Angabe ,§ 17a Absatz 3, eingefiigt.

In § 35 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a wird die Angabe ,§ 17 durch die Angabe
.88 17, 17a" ersetzt.

Artikel 6

Anderung des Einkommensteuergesetzes

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober

2009 (BGBI. | S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember
2019 (BGBI. | S. 2886) geandert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1.

Dem § 22a Absatz 2 wird folgender Satz angefigt:

,Die Trager der Rentenversicherung kénnen zur Ermittlung des Einkommens des Ehe-
gatten des Berechtigten nach § 97a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch dessen
steuerliche Identifikationsnummer nach den Satzen 2 bis 7 und 9 abfragen und diese
fur das automatisierte Abrufverfahren nach § 151b des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch nutzen.®

In § 100 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,144 Euro“ durch die Angabe ,288 Euro”
ersetzt.

Artikel 7

Anderung der Abgabenordnung

§ 93 Absatz 8 der Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Ok-

tober 2002 (BGBI. | S. 3866; 2003 | S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.
Dezember 2019 (BGBI. | S. 2875) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

2.

In Buchstabe e wird das Wort ,und“ am Ende durch ein Komma ersetzt.
In Buchstabe f wird das Wort ,und“ am Ende angeflgt.
Folgender Buchstabe g wird angefugt:

»,9) des Zuschlags an Entgeltpunkten flr langjahrige Versicherung nach dem Sechs-
ten Buch Sozialgesetzbuch®.
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Artikel 8

Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Januar 2021 in Kraft.

(2) Artikel 6 Nummer 2 tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft.
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

l. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die gesetzliche Rentenversicherung ist die Grundlage der Alterssicherung in Deutschland.
Das Vertrauen in ihre Leistungsfahigkeit und damit in das Kernversprechen unseres Sozi-
alstaates, namlich nach einem Leben voller Arbeit im Alter gut abgesichert zu sein, ist we-
sentlich fur den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Fir viele, insbesondere fir dltere Be-
schaftigte und aktuelle Rentnerinnen und Rentner mit unterdurchschnittlichen Verdiensten
in ihrem Erwerbsleben, ist die gesetzliche Rente die einzige Altersversorgung. Aus Sicht
vieler Burgerinnen und Burger wird jedoch jahrzehntelange Arbeit zu unterdurchschnittli-
chen Léhnen, dazu noch Zeiten der Kindererziehung und der Pflege nahestehender Perso-
nen, nicht angemessen genug in der Rente anerkannt. Dies flhrt dazu, dass mitunter auch
das Vertrauen in die Leistungsfahigkeit des Rentensystems verloren geht. Das Vertrauen
in die gesetzliche Rente kann dadurch wieder gestarkt werden, indem hier vor allem lang-
jahrige Beitragsleistung besser anerkannt und gewurdigt und hierauf aufbauende Verbes-
serungen auch in den Firsorgesystemen erreicht werden.

Der Entwurf enthalt daher folgende Kernregelungen:

1. die Einfihrung einer Grundrente fir langjahrige Versicherung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung,

2. die EinfUhrung eines Freibetrags im Wohngeldrecht,

3. die Einfihrung eines Freibetrags in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsminderung,

4. die EinfUhrung eines Freibetrags in der Grundsicherung fir Arbeitsuchende und

5. die Einfuhrung eines Freibetrags bei den flirsorgerischen Leistungen der Sozialen Ent-
schadigung.

Die Entwicklungen der vergangenen Jahre zeigen, dass Handlungsbedarf vor allem bei den
Menschen besteht, die jahrzehntelang verpflichtend Rentenbeitrage aus unterdurchschnitt-
lichem Einkommen gezahlt haben. Sie kdnnen im Alter genauso auf erganzende Sozialleis-
tungen angewiesen sein wie diejenigen, die wenig oder gar nicht gearbeitet und demzufolge
wenige oder keine Beitrage zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet haben. Gerade
aber auch die Menschen, die jahrzehntelang lediglich geringe beziehungsweise unterdurch-
schnittliche Einkommen erzielt und Beitrage gezahlt haben, missen darauf vertrauen kon-
nen, nach einem langen Arbeitsleben ihrer Lebensleistung entsprechend abgesichert zu
sein und eine angemessene Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu erhalten.

Aus diesem Grund muss flur diese Menschen der soziale Ausgleich in der gesetzlichen
Rentenversicherung deutlich gestarkt werden. Das verbessert ihr Vertrauen in ihre Alters-
sicherung dauerhaft. Darlber hinaus ist das Vertrauen in eine ordentliche Absicherung im
Rentenalter nicht nur wichtig fur die Legitimation und Akzeptanz der gesetzlichen Renten-
versicherung, sondern auch fir den Zusammenhalt der Gesellschaft.

Vor diesem Hintergrund mussen auch die Leistungen der Menschen starker anerkannt wer-
den, die gesellschaftlich relevante Leistungen durch die Erziehung von Kindern und Pflege
von Angehdrigen oder anderen pflegebedurftigen Menschen erbracht haben. Das betrifft in
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erster Linie Frauen. Es war und ist bis heute vor allem eine von Frauen Ubernommene
Aufgabe, die Erziehungsleistung fur ihre Kinder zu erbringen, woflr sie oft ihnre Erwerbsta-
tigkeit unterbrechen, reduzieren oder aufgeben. Ein spaterer Wiedereinstieg ins Arbeitsle-
ben ist haufig gepragt durch Teilzeitarbeit und verhaltnismaRig geringe Verdienste. Das gilt
vor allem fUr die alteren Beschaftigten und die aktuellen Rentnerinnen, zu deren aktiver Zeit
im Arbeitsleben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in qualifizierten und gut entlohnten
Tatigkeiten auf wenig Akzeptanz stiel. Zudem weisen Berufe mit einem hohen Frauenanteil
und Fokus auf die Sorge fur andere Menschen, beispielsweise im Sozialwesen, traditionell
eine schlechtere Lohnstruktur auf. Dies tragt dazu bei, dass Rentenanspriiche von Frauen
haufig geringer ausfallen, obwohl sie gesellschaftlich Gberaus wichtige Tatigkeiten — im fa-
miliaren Kontext zudem unentgeltlich — verrichten.

Mit der Anerkennung von Erziehungs- und Pflegeleistungen durch die Einfuhrung und Aus-
weitung von Kindererziehungszeiten und von Berticksichtigungszeiten wegen Kindererzie-
hung und Pflege wurden bereits leistungsverbessernde Elemente in die gesetzliche Ren-
tenversicherung eingebracht. Auch der in dieser Legislaturperiode geschaffene Rechtsan-
spruch fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit der Briickenteilzeit die Arbeitszeit flr
einen vereinbarten Zeitraum zu verklrzen und anschlieend in die vorherige Arbeitszeit
zurlckzukehren, hilft kinftig, eine eigene ausreichende Altersabsicherung aufzubauen. Wie
die Sachverstandigenkommission im Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung
vom 21. Juni 2017 (Drucksache 18/12840) aber herausgestellt hat, bedarf es aufgrund der
deutlich geringeren Renten bei Frauen noch weiterer Angleichungsprozesse. Unter ande-
rem wird eine verbesserte Anrechnung von Pflegezeiten und ein nachsorgender sozialer
Ausgleich bei niedrigen Rentenanspriichen empfohlen. Mit der Einflihrung der Grundrente
wird eine lebenslange Verbindung von Erwerbs- und Sorgearbeit in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nun besser bewertet und gerade flr Frauen eine Anerkennung fir ihre
Lebensleistung geschaffen.

Bei der Starkung des sozialen Charakters der Renten, die auf langjahriger Versicherung in
der gesetzlichen Rentenversicherung beruhen, darf es keinen Unterschied machen, ob be-
reits eine Rente bezogen wird oder nicht. Die Verbesserungen durfen deshalb nicht nur
zuklnftige Rentnerinnen und Rentner betreffen, sondern sie missen auch fir diejenigen
gelten, die schon eine Rente beziehen. Schlielllich haben die heutigen Rentnerinnen und
Rentner mit oftmals langjahriger Beitragszahlung gerade auch in teilweise schwierigen wirt-
schaftlichen Zeiten wesentlich zur Finanzierung und Stabilisierung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und unser aller Wohlstand beigetragen. lhre erbrachten Leistungen mus-
sen deshalb genauso anerkannt werden. Auch das ist eine Frage von Gerechtigkeit. Uber-
dies haben Rentnerinnen und Rentner jetzt kaum noch Mdglichkeiten, ihre Einkommenssi-
tuation zu verbessern.

Eine starkere Betonung sozialer Leistungselemente in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung darf es jedoch nicht bedingungslos geben, sondern sie muss an bestimmte Mindest-
anforderungen geknuipft sein. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass die verbesser-
ten Rentenleistungen zielgenau denjenigen zugutekommen, fur die sie bestimmt sind. An-
knUpfungspunkt sind deshalb zum einen die Versicherungsdauer und zum anderen die je-
weils erbrachte Beitragsvorleistung. Zur Erhéhung der Zielgenauigkeit der Grundrente wird
gepruft, ob und wie ab dem Jahr 2021 bei der sozialversicherungsrechtlichen Meldung zur
Rentenversicherung unbulrokratisch auch die regelmaRige Wochenarbeitszeit miterfasst
werden kann und Uber das Prifergebnis berichtet. Darlber hinaus gilt es sicherzustellen,
dass eine verstarkte Anerkennung der Lebensleistung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nicht den Haushaltseinkommen zugutekommt, die dieser Starkung nicht bedirfen. Da-
her ist Einkommen, das bestimmte Einkommensfreibetrage lUbersteigt, auf die Rente aus
dem Grundrentenzuschlag anzurechnen. Zur Prifung dieser Zielgenauigkeit wird ein auto-
matisiertes Datenabrufverfahren zwischen den Tragern der Rentenversicherung und den
Finanzbehdrden entwickelt. Es wird ein Einkommensabgleich eingerichtet, der birger-
freundlich, effizient und verwaltungsékonomisch ausgestaltet ist, um Rentnerinnen und
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Rentner — ein zumeist alterer Personenkreis — nicht zu belasten. Im Rahmen dieses auto-
matisierten Einkommensabgleichs werden die Trager der Rentenversicherung die in der
Finanzverwaltung vorhandenen Daten zur Hohe des zu versteuernden Einkommens der
Berechtigten und ihrer Ehegatten oder Lebenspartner fir die Berechnung der Hohe des
Grundrentenzuschlags bei den zustandigen Finanzbehdrden abrufen. Zielgerichtet werden
dabei nur die Daten abgerufen, die fur die Ermittlung der konkreten Hohe der Grundrente
erforderlich sind. Zwangslaufig handelt es sich hierbei um Angaben aus der Vergangenheit.
Regelmalig liegen die Angaben Uber das zu versteuernde Einkommen zum Zeitpunkt der
Grundrentenberechnung aus dem vorvergangenen Jahr vor, sodass regelmaRig auf das zu
versteuernde Einkommen des vorvergangenen Kalenderjahres fiir die Einkommensanrech-
nung zuriickgegriffen werden wird. Liegt kein zu versteuerndes Einkommen aus dem vor-
vergangenen Kalenderjahr vor, wird ersatzweise auf das vorvorvergangene Kalenderjahr
abgestellt. Die Entscheidung, zur Einkommensprifung auf diese Einkommensgrofle zu-
rickzugreifen, ist also damit verbunden, dass diese Gréle im Einzelfall — bei sich von Jahr
zu Jahr stark andernden Einkommen — nur eine Annaherung fur das laufende Einkommen
sein kann. Es ist daher vorgesehen, die Einkommensuberprifung einmal jahrlich zu wie-
derholen, um Einkommensentwicklungen im Lauf der Zeit abzubilden.

Das automatisierte Datenabrufverfahren bei der Grundrente leistet einen bedeutsamen Bei-
trag auf dem Weg hin zu einem moderneren Staat im Zeitalter des digitalen Wandels, der
das Leben fir die Blrgerinnen und Blirger sowie die Unternehmen mithilfe einer modernen
Verwaltung einfacher gestaltet. In Anbetracht der mit hohem Tempo kontinuierlich fort-
schreitenden Digitalisierung aller Lebensbereiche in unserem Land und weltweit wird zu-
dem ein wichtiges Signal fur die Moglichkeiten und Erleichterungen einer birgerfreundli-
chen und leistungsstarken Verwaltung im 21. Jahrhundert gegeben. Dies ist umso wichti-
ger, als dass die Erwartungen vieler Burgerinnen und Blrger an eine unkomplizierte und
digitale Abwicklung &ffentlicher Leistungen heutzutage noch zu wenig erflllt werden. Mit
der Etablierung automatisierter Verfahren, wie es bei der Grundrente vorgesehen wird, geht
die Bundesregierung auch im Bereich der Alterssicherung einen bedeutsamen Schritt in
diese Richtung.

Er bringt uns dem Ziel, den digitalen Austausch mit der Verwaltung und die Beantragung
von Leistungen perspektivisch fir alle erheblich einfacher und zugleich sicher zu machen,
spurbar naher. Die Digitalisierung hilft ma3geblich dabei, auch die Verwaltung und Sozial-
versicherung weiter zu modernisieren. Der vorliegende Gesetzentwurf bildet daher einen
weiteren zentralen Meilenstein im Sinne der Umsetzungsstrategie der Bundesregierung zur
birgernahen Gestaltung des digitalen Wandels.

Freibetrag beim Wohngeld

Ein wesentliches Element fur ein auskdmmliches Leben im Alter sind auch die Wohnkosten,
die aber fur viele Rentnerinnen und Rentner zunehmend zu einer grof3en finanziellen Be-
lastung werden. Deswegen erhalten bereits zum 1. Januar 2020 mehr Menschen mehr
Wohngeld: Haushalte mit geringem Einkommen werden somit starker bei den Wohnkosten
entlastet und ab dem Jahr 2022 wird das Wohngeld regelmaRig angepasst (Wohngeldstar-
kungsgesetz vom 30. November 2019, BGBI. | S. 1877). Erganzend bedarf es eines Frei-
betrags beim Wohngeld, damit die Verbesserung durch die Grundrente nicht durch eine
Kirzung des Wohngeldes aufgehoben wird. Er wird mit diesem Gesetz eingeflihrt.

Freibetrag in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung

Reicht die Rente fur die Absicherung des Lebensunterhalts nicht aus, erhalten bisher alle
Berechtigten Leistungen aus den Fursorgesystemen, insbesondere Leistungen der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, um den notwendigen Lebensunterhalt zu
decken. Beitragsleistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung in der Erwerbsphase
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beziehungsweise aus Erziehungs- und Pflegetatigkeit finden hierbei bislang grundsatzlich
keine Berucksichtigung. Es ist daher eine Frage der Gerechtigkeit, dass Menschen mit einer
Beitragsleistung von mindestens 33 Jahre an Grundrentenzeiten zukinftig auch in der Hilfe
zum Lebensunterhalt und in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mehr
Einkommen zur Verfugung steht als denjenigen, die dies nicht getan haben. Daher ist si-
cherzustellen, dass auch diese Personen durch Freibetrage in den Fursorgesystemen tat-
sachlich Verbesserungen erfahren und die Starkung der Anerkennung der Lebensleistung
nicht durch Anrechnungen hier wieder aufgezehrt wird.

Il Wesentlicher Inhalt des Entwurfs
1. Einfuhrung einer Grundrente fiir langjahrige Versicherung

Die Leistungsverbesserungen erhalten sowohl Rentnerinnen und Rentner, deren Rente ab
dem 1. Januar 2021 beginnt (Rentenzugang) als auch Rentnerinnen und Rentner, deren
Rente bereits vor dem 1. Januar 2021 begonnen hat (Rentenbestand).

Voraussetzung flr die Grundrente ist grundsatzlich, dass mindestens 33 Jahre an bestimm-
ten rentenrechtlichen Zeiten (Grundrentenzeiten) vorhanden sind. In einer Staffelung von
33 bis 35 Jahren an Grundrentenzeiten wird die Grundrente ansteigend berechnet, damit
auch Versicherte mit weniger als 35 Jahren Grundrentenzeiten einen Zuschlag erhalten
kénnen. Fir die Grundrentenberechtigung muss der Durchschnittswert der Entgeltpunkte
aus so genannten Grundrentenbewertungszeiten des gesamten Versicherungslebens stets
unter 80 Prozent liegen, aber mindestens 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes betra-
gen. Die in die Berechnung einbezogenen Grundrentenbewertungszeiten werden dann um
einen Rentenzuschlag erhdht. Die Hohe dieses Grundrentenzuschlags richtet sich nach der
Anzahl der vorhandenen Grundrentenbewertungszeiten sowie der Héhe des aus diesen
Zeiten ermittelten Durchschnittswertes an Entgeltpunkten. Liegt der Durchschnittswert bei
bis zu 0,4 Entgeltpunkten, werden hochstens 35 Jahre der Grundrentenbewertungszeiten
erhdht, indem die Entgeltpunkte aus den eigenen Beitrdgen um diesen Durchschnittswert
aufgestockt werden. Liegt der Durchschnittswert zwischen 0,4 und 0,8 Entgeltpunkten, wer-
den die in die Berechnung des Durchschnittswertes einbezogenen Grundrentenbewer-
tungszeiten (héchstens 35 Jahre) um den Differenzbetrag bis zum jeweils maRgebenden
Hochstwert an Entgeltpunkten (0,4 bis 0,8 Entgeltpunkte) erhoht. In beiden Fallen wird der
Zuschlag zur Starkung des Aquivalenzprinzips um 12,5 Prozent reduziert.

Die Grundrentenzeiten lehnen sich im Grundsatz an die rentenrechtlichen Zeiten an, die
auch auf die Wartezeit von 45 Jahren fir einen Anspruch auf Altersrente flr besonders
langjahrig Versicherte angerechnet werden, namlich Pflichtbeitragszeiten flr versicherte
Beschaftigung oder Téatigkeit, Pflichtbeitragszeiten aufgrund von Kindererziehung, Pflege
und Antragspflichtversicherung, rentenrechtliche Zeiten wegen des Bezugs von Leistungen
bei Krankheit und wahrend der Inanspruchnahme von Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation und von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Ersatzzeiten sowie Beriicksich-
tigungszeiten wegen Kindererziehung und Pflege.

Zu den Grundrentenbewertungszeiten gehoéren alle Grundrentenzeiten, die mindestens ei-
nen kalendermonatlichen Wert von 0,025 Entgeltpunkten aufweisen. Mit dieser unteren
Grenze wird verhindert, dass auch Zeiten mit lediglich sehr geringer Beitragszahlung in die
Durchschnittsermittlung einflieBen. Das betrifft insbesondere Zeiten der Ausibung einer
rentenversicherungspflichtigen geringfigigen Beschaftigung (,Minijob®).

Eine strenge Bedurftigkeitsprifung wie in den Flrsorgesystemen ist flr den Anspruch auf
eine Grundrente als eine Leistung der gesetzlichen Rentenversicherung nicht vorgesehen
und widerspricht maRRgeblich dem Sicherungsziel der Grundrente. Statt der Lebensleistung
der Menschen wirden lediglich deren individuellen Bedarfe anerkannt. Bei der Hohe von
Versicherungsleistungen kommt es aber im Wesentlichen auf die durch Beitragszahlung
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erworbenen Anwartschaften und gerade nicht auf den individuellen Bedarf an, der insbe-
sondere durch Wohnkosten, vor allem bei angemieteten Wohnraum in den Grof3stadten,
oder personengebundene Mehrbedarfe bestimmt sein kann; Ursachen also, die in keinem
Zusammenhang mit der erbrachten Beitragsleistung stehen und damit nicht dem Kernge-
danken der Grundrente gerecht werden.

Um die Zielgenauigkeit der Grundrente zu starken, erfolgt der Zugang zur Grundrente Uber
eine unbirokratische und birgerfreundliche Feststellung des Grundrentenbedarfs. Dazu
findet eine umfassende Einkommensprifung statt. Trifft die Grundrente mit anderen Ein-
kinften zusammen, wird durch einen Einkommensfreibetrag sichergestellt, dass Einkom-
men zunachst bis zu einem Freibetrag in Hohe von 1 250 Euro fiir Alleinstehende
(15000 Euro im Jahr) beziehungsweise 1 950 Euro fir Eheleute und Lebenspartner
(23 400 Euro im Jahr) nicht auf die Grundrente angerechnet wird. Ubersteigt das Einkom-
men diese Freibetrage, wird die Grundrente um 60 Prozent des den jeweiligen Freibetrag
ibersteigenden Einkommens gemindert. Ubersteigt das Einkommen von Alleinstehenden
weiterhin einen Betrag von 1 600 Euro (19 200 Euro im Jahr), ist das daruber liegende Ein-
kommen zu 100 Prozent auf die Grundrente anzurechnen. Fir Eheleute und Lebenspartner
erfolgt die Anrechnung von Einkommen zu 100 Prozent ab Uberschreiten eines Betrages
von 2 300 Euro (27 600 Euro im Jahr).

MaRgebendes Einkommen ist grundsatzlich das zu versteuernde Einkommen nach § 2 Ab-
satz 5 des Einkommensteuergesetzes (EStG). Gleich hohe Renten sollen jedoch gleichbe-
handelt werden. Daher wird das zu versteuernde Einkommen unter Hinzurechnung des
steuerfrei gestellten Teils der Rente und der Kapitalertrage zugrunde gelegt. Ubersteigt das
Einkommen den Freibetrag wird die Grundrente um 60 beziehungsweise bei hoherem Ein-
kommen um 100 Prozent des den Freibetrag Ubersteigenden Einkommens gemindert.

Der Einkommensabgleich erfolgt ohne Verwaltungsaufwand fir die Blrger und automati-
siert durch einen Datenaustausch zwischen den Tragern der Rentenversicherung und den
Finanzbehdrden. Zielgerichtet werden dabei die Daten abgerufen, die fur die Ermittlung der
konkreten Hohe der Grundrente erforderlich sind. RegelmaRig liegen die Angaben Uber das
zu versteuernde Einkommen zum Zeitpunkt der Grundrentenberechnung aus dem vorver-
gangenen Jahr vor, sodass regelmafig auf das zu versteuernde Einkommen des vorver-
gangenen Kalenderjahres fir die Einkommensanrechnung zurlickgegriffen werden wird.
Liegt kein zu versteuerndes Einkommen aus dem vorvergangenen Kalenderjahr vor, wird
ersatzweise auf das vorvorvergangene Kalenderjahr abgestellt. Die Entscheidung, zur Ein-
kommensprifung auf diese Einkommensgréle zuriickzugreifen, ist also zwangslaufig da-
mit verbunden, dass diese Grofde im Einzelfall — bei sich von Jahr zu Jahr stark andernden
Einkommen — nur eine Annaherung fir das laufende Einkommen darstellt. Es ist daher
vorgesehen, die Einkommensuberprifung einmal jahrlich zu wiederholen, um Einkom-
mensentwicklungen im Lauf der Zeit abzubilden.

2. Einfiihrung eines Freibetrags im Wohngeldgesetz

Wohngeld wird Menschen mit niedrigem Einkommen als Zuschuss zur Miete oder als Zu-
schuss zur Belastung bei selbst genutztem Eigentum geleistet. Freibetrage gibt es im
Wohngeldrecht bereits heute, zum Beispiel fir Menschen mit einer Schwerbehinderung o-
der fur Alleinerziehende. Gleiches soll zukiinftig auch flr Beziehende einer Rente der ge-
setzlichen Rentenversicherung beziehungsweise Beziehende von Alterseinkommen gelten,
die mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten in Alterssicherungssystemen haben. Durch die
Gewahrung von nahezu identischen Freibetrédgen in den Fursorgesystemen und auch im
Wohngeld wird die Anzahl der aus dem Wohngeld in die Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung wechselnden Berechtigten reduziert. Auch werden die Verbesserungen
durch die Grundrente nicht durch eine Kiirzung des Wohngeldes aufgehoben und das sys-
tematische ,Herauswachsen aus dem Wohngeld durch die Grundrente wird reduziert.
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3. Einfiihrung eines Freibetrags in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Zwolftes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB XII)

Die Verbesserungen durch die Grundrente werden nicht immer vollstandig ausreichen, um
ein Einkommen oberhalb des Grundsicherungsbedarfes sicherzustellen. Die Einfuhrung
der Grundrente soll daher mit einem Freibetrag im SGB XIl in der Hilfe zum Lebensunterhalt
und in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung flankiert werden. Damit er-
fahren auch hier Personen Einkommensverbesserungen, die langjahrig verpflichtend Bei-
trage in die Alterssicherungssysteme gezahlt haben. Dieser neue Freibetrag beruht auf
33 Jahren an Grundrentenzeiten beziehungsweise vergleichbaren Zeiten.

4. Einfiihrung eines Freibetrags in der Grundsicherung fur Arbeitsuchende, Zwei-
tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB Il)

Personen, die eine Rente wegen Alters beziehen, sind zwar im Grundsatz von den Leistun-
gen nach dem SGB Il ausgeschlossen. Sofern er oder sie aber in einer so genannten ge-
mischten Bedarfsgemeinschaft mit einer oder einem Leistungsberechtigten nach dem
SGB Il zusammenlebt, waren den Eigenbedarf Ubersteigende Teile der Grundrente bei dem
anderen Partner im SGB Il als Einkommen zu berticksichtigen. Damit wiirde das Haushalts-
einkommen in gemischten Bedarfsgemeinschaften im Ergebnis nicht, wie durch den Frei-
betrag im SGB XlI intendiert, steigen. Eine gemischte Bedarfsgemeinschaft kann Uberdies
auch bestehen, wenn ein Mitglied dieser Bedarfsgemeinschaft dauerhaft voll erwerbsge-
mindert ist und deshalb grundsatzlich keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB I
hat. Bezieht die betreffende Person eine GUber dem eigenen Bedarf liegende Rente wegen
voller Erwerbsminderung, bestiinde ohne eine Freibetragsregelung auch hier die Gefahr,
dass diese Rente beim Partner als Einkommen bericksichtigt wirde.

Daher wird auch ein Freibetrag im SGB Il in den Gesetzentwurf zur Grundrente aufgenom-
men, der an den Freibetrag im SGB XII angelehnt ist. Dieser Freibetrag kommt auch bei
Beziehenden von Hinterbliebenenrente und Rente wegen teilweiser oder nicht dauerhafter
Erwerbsminderung zum Tragen, wenn diese einen Anspruch nach dem SGB Il haben. Glei-
ches gilt fur Bezieherinnen und Bezieher von Leistungen der sonstigen im neuen § 82a
SGB Xl angesprochenen Alterssicherungssysteme.

Die Umsetzbarkeit dieser Freibetragsregelungen wird dadurch gewahrleistet, dass die Tra-
ger der Rentenversicherung sowie der sonstigen von § 82a SGB XII erfassten Alterssiche-
rungssysteme in ihren Rentenbescheiden ausweisen beziehungsweise nétigenfalls ander-
weitig bescheinigen, dass die Betroffenen die entsprechenden Voraussetzungen erfiillen,
insbesondere ausreichende Grundrentenzeiten zuriickgelegt haben.

5. Einfuhrung eines Freibetrags bei den fiirsorgerischen Leistungen der Sozialen
Entschadigung

Der neue Freibetrag im SGB Xll und SGB Il wird auch bei den firsorgerischen Leistungen
der Sozialen Entschadigung in entsprechender Weise eingeflihrt.

6. Erhohung des steuerlichen Forderbetrags zur betrieblichen Altersversorgung

Als Anreiz fur den Aufbau einer zusatzlichen arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Alters-
versorgung bei Geringverdienern mit einem monatlichen Bruttoarbeitslohn bis zu
2 200 Euro wird der Forderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung von derzeit maximal
144 Euro auf maximal 288 Euro angehoben.
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7. Zusatzliche Bundesmittel

Die Grundrente wird vollstandig durch eine Erhéhung des Bundeszuschusses finanziert,
damit es nicht zu einer Belastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in der Ren-
tenversicherung kommt. Der Bundeszuschuss wird ab dem Jahr 2021 dauerhaft um 1,4 Mil-
liarden Euro erhdht. Da die gesetzlich festgelegte Fortschreibung des Bundeszuschusses
in den Folgejahren weniger dynamisch ausfallt als die Kostenentwicklung der Grundrente,
ist es erforderlich, dass die Erhéhung des Bundeszuschusses im Einfliihrungsjahr 2021 mit
1,4 Milliarden Euro etwas hoher ausfallt als die Kosten der Grundrente mit 1,3 Milliar-
den Euro. Nur so kann gewahrleistet werden, dass auch in den Folgejahren insgesamt
keine zusatzliche Beitragsbelastung entsteht. Die Grundrente ist damit vollstandig aus
Steuermitteln finanziert.

1l. Alternativen

Alternativ kénnten flr langjahrige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung
ausschlieB3lich Freibetrage in den Flrsorgesystemen gewahrt werden. Sie wirden durch
den Freibetrag zwar ein Einkommen oberhalb der Grundsicherung erhalten. Hierbei wurde
es sich jedoch gerade nicht um eine selbst verdiente Leistung der gesetzlichen Rentenver-
sicherung handeln, sondern weiterhin um eine bedarfs- und bedurftigkeitsabhangige Fur-
sorgeleistung. Ursachlich fir den Bezug einer derartigen Grundrente waren dann regelma-
3ig besonders hohe individuelle Bedarfe in der Grundsicherung, zum Beispiel aufgrund ho-
her Kosten fiir Wohnraum. Bei einer Lésung im Firsorgesystem wiirde die Aquivalenz von
Beitrag und Leistung nicht zum Tragen kommen. Die hiermit verknipfte Prifung der ge-
samten Einkommens- und Vermdgensverhaltnisse empfinden viele Rentnerinnen und
Rentner als unbillig hart mit Blick auf die Anerkennung ihrer Biografie.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fir die sozialversicherungsrechtlichen Rege-
lungen ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes (GG).

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes folgt fiir die Anderungen im SGB Il und im
SGB XII sowie die Anderung im Bundesversorgungsgesetz aus Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 7 GG — offentliche Fursorge - in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG. Der Bund hat
die Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Grundsicherung fir Arbeitsuchende, da hier
die Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse im Bundesgebiet und die Wahrung der
Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse mit einer bundesgesetzli-
chen Regelung erforderlich ist (Artikel 72 Absatz 2 GG). Nur durch die Gesetzgebung des
Bundes lassen sich einheitliche Lebensverhaltnisse gewahrleisten. In der Bundesrepublik
Deutschland bestehen hinsichtlich des Beschaftigungsstandes und Einkommensniveaus
erhebliche regionale Unterschiede. Durch eine einheitliche Bundesgesetzgebung im Be-
reich der offentlichen Fursorge wird verhindert, dass sich innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland das Sozialgeflige auseinanderentwickelt.

Die Zustandigkeit des Bundes fiir die Anderungen des Wohngeldgesetzes folgt aus Arti-
kel 74 Absatz 1 Nummer 18 GG.

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich fiir die Anderung des Einkommen-
steuergesetzes aus Artikel 105 Absatz 2 erste Alternative GG.
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europaischen Union und vdlkerrechtlichen Ver-
tragen vereinbar.

VL. Gesetzesfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Durch die vorgesehenen Regelungen ergeben sich keine Rechts- oder Verwaltungsverein-
fachungen.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Eine nachhaltige Entwicklung ist Leitbild der Politik der Bundesregierung. Durch dieses Ge-
setz werden die Zielstellungen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie aufgegriffen, die
2018 aktualisiert wurden. Als eine nationale Herausforderung wird die ordentliche Absiche-
rung im Rentenalter gesehen. Mit der Anerkennung von Lebensleistung in der gesetzlichen
Rentenversicherung wird das Vertrauen in die erste Saule der Alterssicherung gestarkt.
Das ist wichtig fur die Legitimation und Akzeptanz des gesetzlichen Rentenversicherungs-
systems und flr die Starkung des Zusammenhalts der Gesellschaft.

Die verbesserten Leistungen bei langjahriger Versicherung mit unterdurchschnittlichem
Einkommen flihren zu einer nachhaltigen Veranderung der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, die die tragende Saule der Alterssicherung in Deutschland ist. Zusammen mit den
bereits umgesetzten MalRnahmen des Gesetzes lber Leistungsverbesserungen und Stabi-
lisierung in der gesetzlichen Rentenversicherung wird damit ein weiterer wichtiger Beitrag
fur ein zukunftsfahiges Alterssicherungssystem geleistet.

Durch die Kombination von Einflihrung einer Grundrente und der flankierenden Freibetrage
in den FUrsorgesystemen wird zudem ein Beitrag zur Verbesserung der Einkommenssitua-
tion von Rentnerinnen und Rentnern im unteren Einkommensbereich geleistet und ein An-
reiz flr langjahrige Absicherung flr das Alter in der gesetzlichen Rentenversicherung fir
kiinftige Generationen gesetzt.

3. Demografische Auswirkungen

Ziel der Bundesregierung im Rahmen der Demografiestrategie ist es, die Lebensleistung in
der Rente besser zu berticksichtigen. Verschiedene Bestandteile dieses Gesetzentwurfs
tragen dazu bei.

Der Zuschlag an Entgeltpunkten flr langjahrige Versicherung mit unterdurchschnittlichem
Einkommen stellt sicher, dass aus den wahrend des Erwerbslebens geleisteten Rentenver-
sicherungsbeitragen ein héheres Leistungsniveau erreicht wird. Durch die Steuerfinanzie-
rung der Leistung wird eine Belastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler verhin-
dert. Die notwendigen Mittel werden aus dem Bundeshaushalt geleistet. Die Inanspruch-
nahme der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesem Fall ist angemessen.

Der Gesetzentwurf sieht neben den Verbesserungen in der gesetzlichen Rente weitere we-
sentliche MalRnahmen vor, die eine bessere Honorierung der Lebensleistung sicherstellen.
Mit der EinfUhrung von Freibetragen im Wohngeld, in der Grundsicherung fir Arbeitsu-
chende, in der Hilfe zum Lebensunterhalt, in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung und in den flrsorgerischen Leistungen der Sozialen Entschadigung wird er-
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reicht, dass die Verbesserungen in der Rente nicht durch eine Anrechnung in den bedarfs-
orientierten Flrsorgesystemen beziehungsweise einkommensabhangigen Sozialleistun-
gen aufgezehrt werden.

4. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Die Kosten der Grundrente einschliel3lich der darauf von der Rentenversicherung zu leis-
tenden Beitrdge an die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) betragen im Einfiihrungs-
jahr 2021 rund 1,3 Milliarden Euro und steigen unter Berlicksichtigung kiinftiger Rentenan-
passungen bis zum Jahr 2025 auf rund 1,6 Milliarden Euro an.

Kosten der MaBnahmen in Milliarden Euro

Grundrente emschiiersiich RVAR 1,30 37 4% 1,53 671
Grundsicherung im Alter und bei EM 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23
Wohngeld 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Hilfe zum Lebensunterhalt 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Grundsicherung fur Arbeitsuchende 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

*Kosten der Freibetrage unter Beriicksichtigung von Einsparungen durch die Grundrente

Die Kosten der Grundrente wurden auf Basis von Daten der gesetzlichen Rentenversiche-
rung unter Einbezug von Daten zum Einkommen im Alter aus der Studie Alterssicherung in
Deutschland (ASID) berechnet und auf die jeweiligen Jahre hochgerechnet. Da hierbei ver-
schiedene Annahmen zu treffen sind, handelt es sich um eine Schatzung, die mit gewissen
Unsicherheiten behaftet ist. Dies gilt auch hinsichtlich der Zahl der Begunstigten.

Im EinfGhrungsjahr profitieren rund 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner, davon rund
70 Prozent Frauen. Der Anteil der Frauen ist wegen der Anerkennung von Zeiten der Kin-
dererziehung und Pflege und wegen geringerer Rentenanwartschaften héher. Insgesamt
werden rund 5 Prozent der Versichertenrenten Uber eine Grundrente aufgestockt, wobei
der Anteil bei den Mannern rund 3 Prozent und bei den Frauen rund 7 Prozent betragt. Etwa
drei Viertel der Berechtigten leben in den alten und etwa ein Viertel in den neuen Bundes-
ldndern. In den alten Bundeslandern betragt der Anteil der Berechtigten an allen Versi-
chertenrenten rund 5 Prozent, in den neuen Bundeslandern sind es rund 7 Prozent.

Finanzwirkungen auf den Haushalt des Bundes und der Lander in Milliarden Euro
(+ Belastung, - Entlastung)

Bumd
Erhéhung Bundeszuschuss aRV 1,40 1,43 1,47 1,51 1,65
Grundsicherung im Alter und bei EM
Einsparungen -0,20 -0,21 -0,22 -0,24 -0,25
Freibetrag 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48
Wohngeld 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Grundsicherung fur Arbeitsuchende 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Summe Bund* 1,68 1,71 1,75 1,78 1,92
Lander und Kommunen
Wohngeld 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Hilfe zum Lebensunterhalt 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

*Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt
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Die Kosten der Grundrente erhéhen die Ausgaben der Rentenversicherung. Diesen hdhe-
ren Ausgaben steht ein auch im Zeitverlauf entsprechend hoherer Bundeszuschuss gegen-
Uber, sodass es insgesamt nicht zu einer hdheren Beitragsbelastung kommt. Auch das Si-
cherungsniveau vor Steuern bleibt insgesamt unverandert.

Langfristige Auswirkungen der MaBnahmen auf das Sicherungsniveau und den Bei-
tragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung

Calt A R ki
SCERGESTIECHT

Beitragssatz in Prozent 18,6 18,6 18,6 18,6 19,8 | 20,0 20,2 20,7 209 212
Sicherungsniveau in Prozent 48,0 480 48,0 48,0 481 472 46,8 46,6 46,0 457
| W W ) |
Kosten der Grundrente in Mrd. Euro| 1,30 1,37 1,44 1,53 1,61 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0
Beitragssatz in Prozent 18,6 18,6 18,6 18,6 19,8 20,0 20,2 20,7 20,9 21,2
Sicherungsniveau in Prozent 48,0 48,0 48,0 48,0 481 47,2 46,8 46,6 46,0 457

Der langfristige Anstieg der Kosten der Grundrente ist vor allem auf die jahrlichen Renten-
anpassungen und die demografische Entwicklung zurtickzufihren. Der Anteil der Mehraus-
gaben fir die Grundrente an den Rentenausgaben insgesamt betragt im Zeitablauf nahezu
konstant knapp 0,5 Prozent. Die Anzahl der Beglinstigten steigt von rund 1,3 Millionen
Rentnerinnen und Rentnern im Einfuhrungsjahr auf rund 1,5 Millionen in 2030.

In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Kapitel 4 SGB XIl) profitieren
rund 110 Tausend Bezieher von der Grundrente. Ohne den Freibetrag wirden rund 45 Tau-
send von ihnen nicht mehr bedirftig sein. Insgesamt kommt es so zu Einsparungen in Héhe
von 200 Millionen Euro. Diesen Einsparungen stehen die Kosten des Freibetrags in Héhe
von knapp 440 Millionen Euro gegenuber, von dem insgesamt rund 200 Tausend Personen
profitieren.

Einsparungen durch die Grundrente und Kosten durch den Freibetrag entstehen in gleicher
Weise auch im Wohngeld, in der Hilfe zum Lebensunterhalt (Kapitel 3 SGB XII) und in der
Grundsicherung fur Arbeitsuchende, wobei in der Summe beim Wohngeld zusatzliche Kos-
ten von etwa 60 Millionen Euro, in der Hilfe zum Lebensunterhalt etwa 20 Millionen Euro
und in der Grundsicherung fir Arbeitsuchende knapp 10 Millionen Euro anfallen. Von die-
sen Freibetragen profitieren rund 130 Tausend Personen im Wohngeld, rund 20 Tausend
Personen in der Hilfe zum Lebensunterhalt und rund 5 Tausend Personen in der Grundsi-
cherung fur Arbeitsuchende.

Im Zuge der Berechnungen fir das Wohngeld wurde ermittelt, dass in etwa gleichem Um-
fang Haushalte vom Wohngeld in die Grundsicherung wechseln wie Haushalte in das
Wohngeld hineinwachsen, die zuvor wegen zu hoher Einkommen keinen Wohngeldan-
spruch hatten. Die Mehrkosten fir das Wohngeld sind daher im Wesentlichen durch die
bestehenden Wohngeldempfanger mit mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten gepragt.
Das durch den Freibetrag in geringerem Umfang in die Wohngeldberechnung eingehende
Einkommen erhdht das Wohngeld als einkommensabhangige Leistung. Danach durften
rund 85 Tausend bestehende Wohngeldhaushalte vom Freibetrag profitieren. Es entstehen
im Jahr 2021 durch die Einflhrung des Freibetrags zusatzliche Wohngeldkosten von rund
60 Millionen Euro. Davon ist je die Halfte von Bund und Landern zu tragen.

Bei den fursorgerischen Leistungen der Sozialen Entschadigung bewegen sich die Mehr-
kosten aufgrund der geringen Anzahl Betroffener in einer nicht quantifizierbaren geringen
Hohe.

Die Grundrente fuhrt zu héheren Beitragseinnahmen in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und in der sozialen Pflegeversicherung.
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Auswirkung auf die anderen Sozialversicherungszweige in Milliarden Euro
(+ Belastung, - Entlastung)

gesetzZliche Rrankenversicherang -0, 19 -0,20 -0.21 0,23 0,24
soziale Pflegeversicherung -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05

Die Verdoppelung des Hochstbetrags beim BAV-Foérderbetrag von 144 Euro auf 288 Euro
fuhrt zu Steuermindereinnahmen von rund 50 Millionen Euro jahrlich.

5. Erfillungsaufwand

5.1 Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Grundrente

Fur Bargerinnen und Blrger entsteht durch die Einfihrung der Regelungen zur Grundrente
Erfullungsaufwand. Dieser resultiert daraus, dass Grundrentenberechtigte zur Prifung des
anrechenbaren Einkommens eventuelle Kapitalertrage innerhalb einer Frist von drei Mona-
ten nach Bekanntgabe des Bewilligungsbescheids mitzuteilen haben. Es wird davon aus-
gegangen, dass 80 Prozent der Berechtigten — und damit 1,03 Millionen Rentnerinnen und
Rentner — daraufhin eine Rickmeldung an die Rentenversicherung Ubermitteln. Fir das
Auseinandersetzen mit der Vorgabe sowie das erforderliche Zusammenstellen und Uber-
mitteln von Informationen beim erstmaligen Nachweis von Kapitalertrégen wird ein zusatz-
licher Aufwand von etwa 30 Minuten angenommen. Hieraus entsteht einmaliger Erfullungs-
aufwand im EinfUhrungsjahr von insgesamt rund 515 Tausend Stunden. Laufender Erfll-
lungsaufwand ergibt sich aus der Informationspflicht fur den Rentenzugang. Bei einer Fall-
zahl von rund 107 Tausend Personen, die sich aufgrund des Hinweises im Rentenbescheid
an ihren Rentenversicherungstrager wenden, ergibt sich zusatzlicher Aufwand in Hohe von
insgesamt rund 54 Tausend Stunden.

Die Einkommensanrechnung ist im Folgejahr zu Uberprifen und eine erneute Rickmeldung
der Berechtigten bei Vorliegen von Kapitalertragen erforderlich. Hieraus resultiert laufender
Erfullungsaufwand. Es wird angenommen, dass sich im Rahmen der jahrlichen Uberpri-
fungsfalle weiterhin 40 Prozent der Berechtigten mit Unterlagen zu Kapitalertragen an ihren
Rentenversicherungstrager wenden. Es ergibt sich eine Fallzahl von 516 Tausend und ein
Zeitaufwand von jeweils 30 Minuten. Der zusatzliche Erflllungsaufwand belauft sich damit
auf rund 258 Tausend Stunden.

Fur Berechtigte mit Wohnsitz oder gewohnlichem Aufenthalt im Ausland entsteht fir den
erforderlichen Nachweis des vergleichbaren auslandischen Einkommens im Einfihrungs-
jahr der Grundrente einmaliger Erflllungsaufwand. Dabei wird zunachst davon ausgegan-
gen, dass Rentnerinnen und Rentner mit Wohnsitz oder gewohnlichem Aufwand im Aus-
land genauso haufig Grundrente beziehen wie diejenigen Rentenbeziehenden mit Wohnsitz
oder gewdhnlichem Aufenthalt im Inland (etwa 11 Prozent). Aktuell haben insgesamt etwa
1,6 Millionen Rentenbeziehende ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt im Ausland,
sodass etwa 176 Tausend Rentenbeziehende gegenuber den Tragern der Rentenversiche-
rung anzugeben haben, ob und in welcher Hohe sie auslandisches Einkommen beziehen.

Es wird angenommen, dass etwa 80 Prozent neben ihrer Rente aus Deutschland tber kein
weiteres auslandisches Einkommen verfligen, sodass das Auseinandersetzen mit der Vor-
gabe sowie die entsprechende Rickmeldung einen zusatzlichen Aufwand von etwa 6 Mi-
nuten und damit einen Erflllungsaufwand von rund 14 Tausend Stunden bedeuten duirfte.
Verfligen die Berechtigten dagegen Uber vergleichbare auslandische Einkommen durfte
das erstmalige Auseinandersetzen mit der Vorgabe sowie das erforderliche Zusammenstel-
len und Ubermitteln der Informationen einen Aufwand von etwa 40 Minuten und damit einen
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Erfullungsaufwand von rund 24 Tausend Stunden bedeuten. Fiur den laufenden Erfullungs-
aufwand aus der Uberpriifung der Einkommensanrechnung in den Folgejahren ist davon
auszugehen, dass sich dieser Aufwand um jeweils 5 Minuten reduziert, da die Vorgabe
bereits bekannt ist. Er ergibt sich somit zusatzlicher Aufwand von insgesamt rund 23 Tau-
send Stunden.

Freibetrage in den Fiirsorgesystemen

Durch die Anderungen in den Firsorgesystemen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung, ergdnzende Hilfe zum Lebensunterhalt als fursor-
gerische Leistung der Sozialen Entschadigung und Grundsicherung fir Arbeitsuchende)
und im Wohngeld wird eine Vorgabe eingefihrt: Grundrentenzeiten sind nachzuweisen, um
die neuen Freibetrage in Anspruch nehmen zu kénnen.

Freibetrag in der Hilfe zum Lebensunterhalt, in der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung und der erganzenden Hilfe zum Lebensunterhalt als fiirsorgeri-
sche Leistung der Sozialen Entschadigung

Der einmalige Erfullungsaufwand beruht auf der Annahme, dass durch die bestehenden
Leistungsberechtigten die Vorlage eines Nachweises bei den zustéandigen Leistungstragern
erfolgen muss, aus dem sich ergibt, dass die erforderlichen 33 Jahre an Grundrentenzeiten
beziehungsweise vergleichbaren Zeiten erfiillt sind. Hier wird ein Zeitwert fiir die Ubermitt-
lung des Rentenbescheids an den zustandigen Leistungstrager angenommen von 5 Minu-
ten. Dies trifft auf geschatzt gut 130 Tausend Personen zu. Hieraus entsteht ein einmaliger
Erfullungsaufwand von rund 11 Tausend Zeitstunden fir die Blirgerinnen und Blrger.

Rentnerinnen und Rentner, die zwar ein Einkommen geringfigig oberhalb der jeweiligen
Einkommensgrenze haben, aber durch die Berlcksichtigung des Freibetrags Leistungsbe-
rechtigte werden, stellen eine Fallzahl von geschatzt rund 70 Tausend dar. Darunter sind
auch ehemalige Wohngeldhaushalte. Fir das sich Vertrautmachen mit der gesetzlichen
Regelung und die Inanspruchnahme einer Beratung wird ein Zeitaufwand von 35 Minuten
pro Fall angenommen. Hinzu kommt das Zusammenstellen der Nachweise und das Ausfil-
len und Ubermitteln eines Antrags auf die existenzsichernde Leistung an den zusténdigen
Leistungstrager. Hierfir wird ein Zeitaufwand von 85 Minuten pro Fall angenommen. Ins-
gesamt entsteht hieraus ein einmaliger Erflllungsaufwand von rund 140 Tausend Zeitstun-
den flr die Birgerinnen und Blrger.

Da sich die Zahl der Leistungsberechtigten in dieser Grékenordnung dauerhaft erhoht, ent-
steht ein laufender Erfullungsaufwand fur die Blrgerinnen und Bulrger in Hohe von etwa
35 Tausend Zeitstunden. Dies beruht auf der Annahme, dass jahrlich der aktuelle Renten-
bescheid dem Leistungstrager vorgelegt und ein neuer Antrag auf existenzsichernde Leis-
tung gestellt werden muss. Hierfir wird ein Zeitaufwand von 30 Minuten pro Fall veran-
schlagt.

Freibetrag in der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende

Der einmalige Erfullungsaufwand beruht auf der Annahme, dass schatzungsweise rund
5 Tausend Personen von der Einflhrung des Freibetrags betroffen sind. Fur das sich Ver-
trautmachen mit der gesetzlichen Regelung, die Inanspruchnahme einer Beratung, das Zu-
sammenstellen der Nachweise und das Ausfiillen und Ubermitteln der Unterlagen an den
zustandigen Leistungstrager wird ein Zeitaufwand von insgesamt jeweils 50 Minuten ange-
nommen. Insgesamt entsteht hieraus ein einmaliger Erflllungsaufwand von rund 4 Tau-
send Zeitstunden fur die Burgerinnen und Blrger.

Ein laufender Erfullungsaufwand entsteht nicht, da sich die fir die Priifung der Freibetrags-
gewahrung erforderlichen Informationen zu Grundrentenzeiten und Rentenhdhe aus dem
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Rentenbescheid ergeben beziehungsweise anderweitig bescheinigt werden und die Unter-
lagen fur die Bewilligung von Leistungen der Grundsicherung fur Arbeitsuchende ohnehin
jahrlich einzureichen sind, sodass sich kein Mehraufwand ergibt.

Freibetrag im Wohngeldgesetz (WoGG)

Durch die Anderung des WoGG wird eine Vorgabe fiir die Biirgerinnen und Biirger einge-
fuhrt: Grundrentenzeiten sind nachzuweisen, um den neuen Freibetrag in Anspruch neh-
men zu kdnnen.

In den Jahren 2021 bis 2024 wird ein laufender Erfullungsaufwand pro Jahr von rund
33 Tausend Stunden ausgelost. Dieser wird insbesondere durch die Wohngeldantrage in
Form von Wohngelderst- und Wohngeldweiterleistungsantragen (die durchschnittliche jahr-
liche Anzahl betragt in den Jahren 2021 bis 2024 rund 21 Tausend) ausgeldst, die als Folge
des neuen Freibetrages erwartet werden. Dartber hinaus haben 85 Tausend Haushalte mit
aktuellem Wohngeldbezug die Nachweise fir den neuen Freibetrag vorzulegen. Dies flihrt
zu einem einmaligen Erfillungsaufwand von rund 4 Tausend Stunden.

Die Hohe der zu erwartenden Sachkosten ist vernachlassigbar, insbesondere aufgrund der
kostenlosen Bereitstellung der Wohngeldantrage durch die Kommunen.

5.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Grundrente

Durch die Einfihrung der Grundrente entstehen den Kreditinstituten wegen erforderlicher
Ausklnfte zu Kapitalertragen der Grundrentenberechtigten gegenliber den Rentenversi-
cherungstragern zusatzliche Kosten in Form von Personalaufwand. Dieser belduft sich im
EinfUhrungsjahr auf rund 926 Tausend Euro und ergibt sich aus einem Zeitaufwand von
17 Minuten fur die Einarbeitung in die Informationspflicht, die Beschaffung der Daten sowie
deren Rickmeldung, Lohnkosten von 50,30 Euro pro Stunde (mittleres Qualifikationsni-
veau im Wirtschaftsabschnitt Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen;
Quelle: Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfullungsaufwands, Stand Dezember
2018) und einer zugrunde gelegten Fallzahl von 65 Tausend (bei einer angenommenen
Stichprobenquote von 5 Prozent). Fur den laufenden Erfullungsaufwand wird bei gleicher
Stichprobenquote eine Fallzahl von 7 Tausend Personen angenommen sowie ein reduzier-
ter Zeitaufwand von 14 Minuten, da die Vorgabe dann bereits bekannt ist. Es ergibt sich
damit zusatzlicher Aufwand von rund 80 Tausend Euro.

Freibetrag im Wohngeldgesetz (WoGG)

Durch die Anderung des WoGG entstehen wegen erforderlicher Auskiinfte zur Miete durch
die steigende Zahl an Erstantragen auf Wohngeld bei den Vermietern zusatzliche Kosten
in Form von Personalaufwand. Dieser belauft sich in den Jahren 2021 bis 2024 auf jeweils
7 Tausend Euro.

Daruber hinaus wird keine Informationspflicht eingeflhrt, gedndert oder abgeschafft.

Der Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft wird durch geeignete Entlastungsmaflinamen kom-
pensiert.
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5.3 Erfiillungsaufwand fiir die Verwaltung

Grundrente

Aufgrund der Einfihrung der Grundrente wird den Tragern der Rentenversicherung Erfll-
lungsaufwand entstehen. Da mit dem Inkrafttreten der Neuregelung nicht nur der Zugang
an Neurentnerinnen und Neurentnern, sondern auch der gesamte Rentenbestand bei Vor-
liegen der Voraussetzungen fir die Grundrente eine Verglnstigung durch den Zuschlag an
Entgeltpunkten erhalten soll, missen zunachst alle bestehenden Versicherungskonten da-
hingehend Gberprift und aufbereitet werden, dass die fur die Gewahrung des Zuschlags an
Entgeltpunkten erforderlichen Grundrenten- und Grundrentenbewertungszeiten vorliegen.
Es wird davon ausgegangen, dass in rund 1,04 Millionen Fallen Ermittlungen erforderlich
werden, die durchschnittlich jeweils etwa 43 Minuten Aufwand bendétigen. Es ergibt sich ein
einmaliger Erfullungsaufwand von 640 Vollbeschaftigteneinheiten, die sich bei einem
durchschnittlichen Personalkostensatz von 116 800 Euro im Jahr auf rund 74,75 Millio-
nen Euro belaufen. Enthalten die Bestandskonten auch auslandische Zeiten, sind die Er-
mittlungen komplexer. Es wird hierfur von rund 155 Tausend Fallen und 90 Minuten Auf-
wand ausgegangen, woraus sich einmaliger Erfullungsaufwand von 200 Vollbeschaftigten-
einheiten ergibt, die sich bei einem durchschnittlichen Personalkostensatz von jahrlich
116 800 Euro auf rund 23,36 Millionen Euro belaufen. Die Ermittlung und Prifung von
Grundrenten- und Grundrentenbewertungszeiten fur den Zugang an Rentnerinnen und
Rentnern wird dagegen in lediglich 134 Tausend Fallen etwa 15 Minuten und damit 30 Voll-
beschéaftigteneinheiten erfordern, was laufenden Erflullungsaufwand in Héhe von rund
3,5 Millionen Euro verursacht.

Die Einkommensanrechnung bei der Grundrente wird sowohl firr die Versicherten als auch
fur die Verwaltung unbirokratisch ausgestaltet und verwaltungsintern moglichst automati-
siert durchgeftihrt werden. Die Sachbearbeitung wird daher nur in wenigen Fallen, in denen
es zu Stérungen im automatisierten Verfahren kommt, tatig werden mussen. Von 2,766 Mil-
lionen Bestandsrentnern verfigen 80 Prozent lediglich Gber inlandisches Einkommen; es
wird angenommen, dass von dieser Gruppen 20 Prozent aus dem automatisierten Verfah-
ren ausgesteuert werden. Diese 442 Tausend Falle verteilen sich zu 60 Prozent auf verhei-
ratete Berechtigte, bei denen gegebenenfalls weitere Ermittlungen zum Partnereinkommen
erforderlich werden und deren Bearbeitung insgesamt 64 Minuten und damit 240 Vollbe-
schaftigteneinheiten beanspruchen wird. Dies bedeutet einen einmaligen Erfullungsauf-
wand von rund 28 Millionen Euro. 40 Prozent der erwarteten ausgesteuerten Falle entfallen
auf unverheiratete Berechtigte, deren Einkommensprifung eine Bearbeitungszeit von
43 Minuten und damit 110 Vollbeschaftigteneinheiten erfordert. Dies bedeutet einen einma-
ligen Erfullungsaufwand von rund 12,85 Millionen Euro. Uber auslandisches Einkommen
verfugen 20 Prozent der 2,766 Millionen Bestandsrentner. In diesen Fallen ist kein automa-
tisiertes Verfahren moglich, sodass die Sachbearbeitung die Einkommen bei diesen Be-
rechtigten in jedem Fall ermitteln muss. Die 553 Tausend Falle mit auslandischem Einkom-
men verteilen sich zu 60 Prozent auf verheiratete Berechtigte, bei denen gegebenenfalls
weitere Ermittlungen zum Partnereinkommen erforderlich werden. Der Erfullungsaufwand
belauft sich auf 95 Minuten in 332 Tausend Fallen, was 450 Vollbeschaftigteneinheiten und
einmalig rund 52,56 Millionen Euro entspricht. 40 Prozent der Berechtigten mit auslandi-
schem Einkommen sind unverheiratet; die Einkommensprifung erfordert in diesen
221 Tausend Fallen 63 Minuten und verursacht so 200 Vollbeschaftigteneinheiten und ei-
nen einmaligen Erfullungsaufwand von rund 23,36 Millionen Euro.

Im Rentenzugang von 134 Tausend Personen verfligen ebenfalls 80 Prozent lediglich Gber
inlandisches Einkommen. Es wird mit einer Abbruchquote von 20 Prozent fir diese Fall-
gruppe im automatisierten Verfahren gerechnet, sodass 21 440 Falle von der Sachbearbei-
tung zu ermitteln sind. 60 Prozent der Berechtigten sind verheiratet, was aufgrund der Er-
hebungen zum Partnereinkommen zu einem erhohten laufenden Erfillungsaufwand von
64 Minuten in etwa 13 Tausend Fallen und damit zu rund 12 Vollbeschéaftigteneinheiten und
rund 1,4 Millionen Euro flhrt. 40 Prozent der Berechtigten sind unverheiratet, der laufende
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Erfullungsaufwand betragt daher bei 43 Minuten Bearbeitungszeit fur etwa 8 600 Falle fur
rund 5 Vollbeschaftigteneinheiten jahrlich rund 584 Tausend Euro. Die verbleibenden
20 Prozent des Rentenzugangs — 27 Tausend Berechtigte — haben auslandisches Einkom-
men und mussen, da dieses nicht automatisiert von den Finanzbehorden Ubermittelt wer-
den kann, ganzlich von der Sachbearbeitung bearbeitet werden. Davon ausgehend, dass
auch hier 60 Prozent der Berechtigten einen erhéhten Bearbeitungsaufwand von 95 Minu-
ten aufgrund von Partnereinkommen auslésen, ergibt sich in 16 Tausend Fallen ein laufen-
der Erfullungsaufwand aus 22 Vollbeschaftigteneinheiten von rund 2,57 Millionen Euro. Fur
40 Prozent unverheiratete Berechtigte mit auslandischen Einkommen ergeben sich 10 Voll-
beschéaftigteneinheiten aus 11 Tausend Fallen und 63 Minuten Bearbeitungszeit, was einen
laufenden Erflllungsaufwand in Hohe von rund 1,17 Millionen Euro bedeutet.

Durch die jahrliche Uberpriifung der Einkommensanrechnung entsteht den Tragern der
Rentenversicherung zusatzlicher Erfillungsaufwand. Auch die Uberpriifung wird unbiiro-
kratisch ausgestaltet und verwaltungsintern mdglichst automatisiert durchgefiihrt werden.
Die Sachbearbeitung wird daher nur in wenigen Fallen, in denen es zu Stérungen im auto-
matisierten Verfahren kommt, tatig werden mussen. Rund 464 Tausend Falle mit aus-
schlief3lich inlandischem Einkommen werden voraussichtlich aus dem automatisierten Ver-
fahren ausgesteuert und in 60 Prozent der Falle (verheiratete Berechtigte) einen Zeitauf-
wand von 64 Minuten und in 40 Prozent der Falle (unverheiratete Berechtigte) einen Zeit-
aufwand von 43 Minuten versuchen, was bei einem durchschnittlichen Personalkostensatz
von jahrlich 116 800 Euro einen laufenden Erfillungsaufwand aus 186 Vollbeschaftigten-
einheiten von rund 21,7 Millionen Euro verursacht. Es wird angenommen, dass rund
580 Tausend Falle mit ausschlieBlich auslandischem Einkommen vollstandig handisch von
der Sachbearbeitung zu Gberprifen sein werden. Es ergibt sich hierfir ein zusatzlicher Auf-
wand von 95 Minuten in 60 Prozent der Falle (verheiratete Berechtigte) und von 63 Minuten
(unverheiratete Berechtigte), aus denen insgesamt 683 Vollbeschaftigteneinheiten resultie-
ren, die laufenden Erflllungsaufwand von rund 79,8 Millionen Euro verursachen.

Die Anrechnung auch von Kapitalertragen verursacht zusatzlichen Erflllungsaufwand fir
die Trager der Rentenversicherung, der sowohl im Einfuhrungsjahr als auch laufend ent-
steht. Fur die Auswertung der Antworten der Berechtigten, die sich aufgrund der Aufforde-
rung, Kapitalertrage mitzuteilen, an die Rentenversicherungstrager wenden, und die darauf-
hin erforderliche Neuberechnung und Bescheidung der Grundrenten wird in erwarteten rund
1,03 Millionen Fallen einen Zeitaufwand von 43 Minuten verursachen und damit zusatzliche
636 Vollbeschaftigteneinheiten erfordern. Das entspricht bei einem durchschnittlichen Per-
sonalkostensatz von jahrlich 116 800 Euro einem Erfullungsaufwand von rund 74,3 Millio-
nen Euro entsprechen. Es wird davon ausgegangen, dass die Angaben der Berechtigten
zu ihren Kapitalertrdgen aufgrund der den Tragern der Rentenversicherung hierflr einge-
raumten Berechtigung in funf Prozent, also 65 Tausend Fallen stichprobenartig auf Richtig-
keit beziehungsweise Vollstandigkeit Uberpruft werden. Der dazu zunachst erforderliche
Kontenabruf beim Bundeszentralamt fiir Steuern wird dort flir die Eingabe der angefragten
Daten in elektronische Formulare und die elektronische Ruickubermittlung durch Beschaf-
tigte des mittleren Dienstes einen einmaligen wie laufenden Erflllungsaufwand von rund
132 Tausend Euro verursachen.

Die Auswertung der Auskunfte der durch den Kontenabruf ermittelten Kreditinstitute unter-
scheidet sich bei den Rentenversicherungstragern auch hier hinsichtlich der Bearbeitungs-
dauer danach, ob Einkiinfte von Ehegatten oder Lebenspartnern vorliegen. Es wird ange-
nommen, dass unter den stichprobenhaft gepruften Berechtigten 60 Prozent verheiratet
sind und eine erhohte Bearbeitungszeit von 38 Minuten erfordern, was einen Erfillungsauf-
wand von 21 Vollbeschaftigteneinheiten und damit von rund 2,5 Millionen Euro bedeutet.
Fir den Erfullungsaufwand der 40 Prozent unverheirateten Berechtigten innerhalb der
Stichprobe fallen 26 Minuten an, aus denen 10 Vollbeschaftigteneinheiten und damit rund
1,17 Millionen Euro resultieren. Unter der Annahme, dass die stichprobenhafte Uberprii-
fung in 10 Prozent der Falle eine Neuberechnung und Bescheidung der Grundrente erfor-
derlich macht undhierfir jeweils 30 Minuten anfallen, ergeben sich bei einer Fallzahl von
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6 500 Fallen auf 4 zusatzliche Vollbeschaftigteneinheiten, die bei einem durchschnittlichen
Personalkostensatz von jahrlich 116 800 Euro zu zusatzlichem Erfullungsaufwand vion
rund 467 Tausend Euro fuhren.Fir Auskunft und Beratung wird im Einfihrungsjahr der
Grundrente von einem zusatzlichen Personalbedarf von etwas mehr als 600 Vollbeschéaf-
tigteneinheiten ausgegangen. Der Bedarf ergibt sich aus dem voraussichtlich hohen Infor-
mationsbedurfnis, der mit der Einflhrung einer neuen Leistung in der Regel verbunden ist.
Er berechnet sich aus angenommenen 2,1 Millionen persénlichen Beratungen zum Beispiel
in den Auskunfts- und Beratungsstellen der Rentenversicherungstrager sowie aus 1 Million
Beratungen am Servicetelefon.

Hinsichtlich der Anzahl der Beratungen wurde davon ausgegangen, dass sich circa 10 Pro-
zent der rund 21 Millionen eine Rente beziehenden Personen personlich zum Beispiel in
einer Auskunfts- und Beratungsstelle beraten lassen. Daruber hinaus wird angenommen,
dass sich circa 5 Prozent der eine Rente beziehenden Personen am Servicetelefon beraten
lassen.

Fir die Beratungen in den Auskunfts- und Beratungsstellen werden etwa 15 Minuten bend-
tig, fur die Beratungen am Servicetelefon etwa 10 Minuten.

Im EinfGhrungsjahr der Grundrente belaufen sich die zusatzlichen Kosten auf 70 Millionen
Euro. Diesem Wert wurde ein durchschnittlicher Personalkostenansatz von 116 800 Euro
zugrunde gelegt.

In den Folgejahren wird von einem zusatzlichen Personalbedarf fir Auskunft und Beratung
von etwas mehr als 40 Vollbeschéaftigteneinheiten ausgegangen. Dieser ergibt sich aus
300 Tausend Besuchern in den Auskunfts- und Beratungsstellen und einem aufgrund der
Grundrente entstehenden zusatzlichen Beratungsbedarf im Umfang von 10 Minuten.

Nach dem Einfihrungsjahr der Grundrente belaufen sich die zusatzlichen Kosten auf
4.6 Millionen Euro. Diesem Wert wurde ein durchschnittlicher Personalkostenansatz von
116 800 Euro zugrunde gelegt.

Die Anzahl an Widerspriichen zu Rentenbescheiden aufgrund der Prifung der Grundren-
tenberechtigung einschlieRlich des anrechenbaren Einkommens oder der jéhrlichen Uber-
prifung von Einkommen wird sich erhdhen. Der Zeitaufwand unterscheidet sich je nach-
dem, ob ein Fall mit Auslandsberihrung (112 Minuten je Fall) oder ohne Auslandsberih-
rung (116 Minuten je Fall) vorliegt, im Ubrigen unterscheiden sich lediglich die angenom-
mene Fallzahl nach Familienstatus und Bestand beziehungsweise Zugang. Fir den Be-
stand wird fur die Bearbeitung von Widersprichen insgesamt ein einmaliger Erfullungsauf-
wand aus 240 Vollbeschaftigteneinheiten und einem durchschnittlichen Personalkosten-
satz von jahrlich 116 800 Euro in H6he von rund 28,03 Millionen Euro erwartet, flr den
Zugang in H6he von rund 1,17 Millionen Euro aus 10 Vollbeschaftigteneinheiten.

Fur die Programmierarbeiten zur Berechnung der Grundrente einschlieRlich der Durchflih-
rung der Einkommensanrechnung wird ein einmaliger Umstellungsaufwand von etwa
5 500 Personentagen geschatzt. Je Personentag sind 618 Euro anzusetzen, sodass sich
ein Umstellungsaufwand von insgesamt rund 3,4 Millionen Euro ergibt. Hinzu kommt ein-
maliger Umstellungsaufwand, um den Datenabgleich zwischen der Rentenversicherung
und der Finanzverwaltung zu realisieren, fur die es externe Unterstitzung im Umfang von
1 500 Personentagen bedarf und der sich auf 2 Millionen Euro belduft.

SchlieRlich ergeben sich Sachkosten fur den Druck von Bescheiden und Porto in Hohe von
einmalig rund 1,8 Millionen Euro fiur den Bestand und fir den Zugang in Héhe von rund
1,9 Millionen Euro. Diese Kosten ermitteln sich aus einmalig rund 250 Tausend Euro fur
den Druck von 2,9 Millionen Bescheiden und Portokosten in entsprechender Fallzahl, die
sich zu 92 Prozent auf Inlandsporto in H6he von 0,52 Euro und zu 8 Prozent auf Auslands-
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porto in Hohe von 0,90 Euro verteilen und auf insgesamt rund 1,55 Millionen Euro summie-
ren. Fur die laufenden Kosten wurde eine Portoerhéhung angenommen und eingepreist,
sodass von einem etwas hoheren laufenden Aufwand ausgegangen wird.

Durch die neue Ubermittlungspflicht im Rahmen der Einkommenspriifung bei der Grund-
rente entsteht in den Landern automationstechnischer Umstellungsaufwand sowie Aufwand
fur den laufenden Betrieb.

Fur die Anbindung der Finanzverwaltung und die initiale Umsetzung der fur die Datenliefe-
rung durch die Lander erforderlichen MalRnahmen wird voraussichtlich ein Aufwand von
rund 1 Millionen Euro anfallen. Im Anschluss werden laufende Kosten fir Pflege und Da-
tenbereitstellung Uber eine Zentrale Produktionsstatte im Vorhaben KONSENS in Héhe von
300 Tausend Euro entstehen.

Freibetrag in der Hilfe zum Lebensunterhalt, in der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbminderung, der erganzenden Hilfe zum Lebensunterhalt als fiirsorgerische
Leistung der Sozialen Entschadigung und in der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende

Durch die Einfuhrung eines Freibetrags in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbminderung entsteht fir die Bearbeitung der Grundsiche-
rungsbescheide von Rentnerinnen und Rentnern, die eine ausreichenden Dauer an Grund-
rentenzeiten beziehungsweise ausreichenden Zeiten in anderen verpflichtenden Alterssi-
cherungssystemen vorweisen kénnen und zum Zeitpunkt der Einfuhrung des Freibetrags
Leistungsberechtige der Grundsicherung nach dem SGB Xl sind, einmaliger Erflillungsauf-
wand. Da dies auf geschatzt gut 130 Tausend Personen zutrifft, entsteht insgesamt beziig-
lich der Bestandsfalle ein einmaliger Erfullungsaufwand an Personalkosten in Hohe von
5,5 Millionen Euro (423 Tausend Euro je 10 Tausend Fallen) fur die Verwaltung der Kom-
munen als Sozialhilfetrager. Diese mussen die gegebenenfalls anzufordernden Bescheide,
aus der sich die fur den Freibetrag anrechenbaren Zeiten ergeben, prifen und gegeniber-
stellen. Hierbei ist ein Zeitaufwand von 60 Minuten pro Fall zu erwarten, da bereits jetzt
Bescheide Uber den Versicherungsverlauf zur Berechnung des Anspruchs vorliegen wer-
den.

Rentnerinnen und Rentner, die zwar ein Einkommen geringfligig oberhalb der Grundsiche-
rungsgrenze haben, aber durch die Bericksichtigung des Freibetrags Leistungsberechtigte
werden, stellen eine Fallzahl von geschatzt rund 70 Tausend dar. Darunter sind auch ehe-
malige Wohngeldhaushalte. Hinzu kommen die kunftigen Rentnerinnen und Rentner, die
durch die Berlcksichtigung des Freibetrags zu Leistungsberechtigten der Grundsicherung
nach dem SGB Xl werden. Fur die Bearbeitung der Grundsicherungsbescheide neuer Leis-
tungsberechtigten, die durch den Freibetrag erstmals in den Bezug von Leistungen der
Grundsicherung kommen, ist mit einer Dauer von jeweils 120 Minuten pro Fall zu rechnen,
wodurch ein einmaliger Erflllungsaufwand aus Lohnkosten von 5,9 Millionen Euro
(846 Tausend Euro je 10 Tausend Falle) bei den Kommunen als Sozialhilfetrager entsteht.
Hinzu kommt ein einmaliger Erfullungsaufwand aus Sachkosten in Form von Porto- und
Druckkosten fur den neuen Leistungsbescheid in Hohe von 200 Tausend Euro (1 Euro pro
Fall).

In den Kommunen ist ein laufender Erfillungsaufwand an Lohnkosten in Héhe 8,5 Millionen
Euro (423 Tausend Euro je 10 Tausend Falle) fUr die Bearbeitung der Grundsicherungsbe-
scheide von Rentnerinnen und Rentnern zu erwarten, die eine ausreichenden Dauer an
Grundrentenzeiten beziehungsweise ausreichenden Zeiten in anderen verpflichtenden Al-
terssicherungssystem vorweisen kénnen und Leistungsberechtigte der Grundsicherung
nach dem SGB XIll sind. Dies trifft im Jahr nach der Einfihrung der Grundrente auf rund
200 Tausend Personen zu. Hierzu wird eine Bearbeitungsdauer je Fall von durchschnittlich
60 Minuten angenommen. Hinzu kommt ein laufender Erfullungsaufwand aus Sachkosten
in Form Porto- und Druckkosten in Héhe von 70 Tausend Euro (1 Euro pro Fall) fur den
jahrlichen Leistungsbescheid fir die Rentnerinnen und Rentner, die zwar ein Einkommen
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geringflgig oberhalb der Grundsicherungsgrenze haben, aber durch die Beriicksichtigung
des Freibetrags Leistungsberechtigte werden.

Im Rahmen der Einflihrung des Freibetrags ist fir die Kommunen mit einem einmaligen
Sachaufwand fir die Umstellung der Software und des IT-Verfahrens sowie einmaligem
Personalaufwand fur die Schulung des Personals auf diese Software und das Verfahren
bei den Sozialhilfetragern zu rechnen. Voraussichtlich sind insgesamt Kosten in Hohe von
2 Millionen Euro zu erwarten. Die bundesweit rund 420 Sozialhilfetrager berlicksichtigen
und erfassen bereits jetzt Rentenauskinfte im Grundsicherungsbescheid. Insoweit ist an-
zunehmen, dass aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung der IT-Lizenz- und Betreu-
ungsvertrage bei den Sozialhilfetrager teilweise bereits jetzt eine Unterscheidung im Be-
reich der Erfassung des Renteneinkommens mdglich ist und teilweise eine solche erganzt
werden muss. Bei einer Ergdnzung um ein weiteres Erfassungsfeld wird mit Kosten von
durchschnittlich 8 Tausend Euro pro Trager gerechnet. Dies trifft erwartungsgemal auf
60 Prozent der Sozialhilfetrager zu.

Bei den fir die erganzende Hilfe zum Lebensunterhalt als flrsorgerische Leistung der So-
zialen Entschadigung zustandigen Stellen ergibt sich aufgrund der Einflhrung des Freibe-
trags zum einen ein einmaliger Erfillungsaufwand fir die Prifung und Neuberechnung der
Leistungen an Berechtigte, die bereits ergdnzende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten. Fir
die Bearbeitung wird mit einem Zeitaufwand pro Fall von 31 Minuten gerechnet. Es wird mit
einer Fallzahl von 162 Fallen gerechnet. Zum anderen entsteht laufender Erfiillungsauf-
wand fir die Verwaltung fir die Falle, in denen Personen aufgrund der Einflihrung der Frei-
betrage erstmals Leistungen erhalten kénnen, weil ihr Einkommen zuvor oberhalb der Ein-
kommensgrenzen lag. Fur diese geschatzt 244 Falle ist mit einem laufenden Zeitaufwand
von 31 Minuten pro Fall zu rechnen. Hinzu kommen jahrlich rund 100 Falle von Personen,
die erstmals einen Leistungsantrag stellen und aufgrund der Einflihrung der Freibetrage
leistungsberechtigt sind. Auch hier wird ein Zeitaufwand von 31 Minuten pro Fall erwartet.
Die Antragsbearbeitung wird von Dienstkraften der Lander im gehobenen Dienst vorgenom-
men. Unter Berucksichtigung von Nebenkosten und Sachaufwand (1 Euro fir Porto und
Material) ist im Ergebnis bei den fur die ergdnzende Hilfe zum Lebensunterhalt als firsor-
gerische Leistung der Sozialen Entschadigung zustandigen Stellen ein einmaliger Aufwand
von rund 8 Tausend Euro und ein laufender Erflllungsaufwand von rund 5 Tausend Euro
zu erwarten.

Bei den fur die Grundsicherung fir Arbeitsuchende zustandigen Stellen ergibt sich bei ei-
nem zusatzlichen Aufwand von 8 Minuten pro Fall fir die Ermittlung des Freibetrages (1,5-
mal im Jahr) in rund 5 Tausend Fallen jahrlich ein Erfullungsaufwand von rund 60 Tau-
send Euro.

Freibetrag im Wohngeldgesetz (WoGG)

Durch die Anderung des WoGG entsteht beim Bund in den Jahren 2021 bis 2024 ein Erfiil-
lungsaufwand von durchschnittlich rund 6 200 Euro. Dieser resultiert aus einem einmaligen
Umstellungsaufwand beim Statistischen Bundesamt und den Statistischen Amtern der Lan-
der. Darunter fallen Anpassungen im sogenannten Schllisselverzeichnis und den dazuge-
horigen Erlauterungen sowie Umprogrammierungen in den vorhandenen Programmen und
bei Plausibilitdtskontrollen. Es entsteht kein laufender jahrlicher Erflllungsaufwand.

Durch die Anderung des WoGG wird eine Vorgabe eingefiihrt. Diese besteht in der Einfiih-
rung eines neuen Freibetrages im Wohngeld, der bei der Berechnung des Wohngeldes zu
berlcksichtigen ist.

Von dem neuen Freibetrag profitieren rund 85 Tausend Haushalte, die 2021 bereits Wohn-
geld beziehen, und rund 20 Tausend Haushalte, die einen neuen Wohngeldanspruch er-
halten.
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Im Jahr 2021 wird ein einmaliger Erfullungsaufwand in den Wohngeldbehorden von rund
1,3 Millionen Euro ausgel6st. Dieser wird zum einen durch die zusatzlichen Wohngelder-
stantrage, die als Folge des neuen Freibetrages erwartet werden, sowie durch die Neuent-
schiedung bestehender Wohngeldbewilligungen, bei denen der neue Freibetrag zu berick-
sichtigen ist, ausgeldst. Die erforderliche Zeit pro Erstantrag von 97 Minuten ergibt sich aus
der Gewichtung der Zeiten fir den Mietzuschuss von 92 Prozent mit 94 Minuten und fur
den Lastenzuschuss von 8 Prozent mit 128 Minuten. Es wurde ein durchschnittlicher Lohn-
satz von 31,50 Euro zugrunde gelegt (Quelle: Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des
Erflullungsaufwands, Stand Dezember 2018; Lohnkosten fir die Verwaltung (mittlerer
Dienst-Kommune): 31,50 Euro pro Stunde).

Fur die Falle der Neuentscheidungen bestehender Wohngeldbescheide, bei denen der
neue Freibetrag bericksichtigt wird, werden sowohl fir den Miet- als auch den Lastenzu-
schuss 5 Minuten flr die Bearbeitung angesetzt. In den Jahren 2022 bis 2024 wird ein lau-
fender Erfillungsaufwand von rund 800 Tausend Euro ausgel6st. Dieser Erfiillungsauf-
wand ergibt sich aus einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 75 Minuten und einem
durchschnittlichen Lohnsatz von 31,50 Euro (Quelle: Leitfaden zur Ermittlung und Darstel-
lung des Erfillungsaufwands, Stand Dezember 2018; Lohnkosten fiir die Verwaltung (mitt-
lerer Dienst-Kommune): 31,50 Euro pro Stunde).

Es entstehen einmalige Umstellungskosten bei den Datenverarbeitungsverfahren von rund
130 Tausend Euro.

In den Jahren 2021 bis 2024 betragt damit der einmalige Erflllungsaufwand insgesamt rund
1,4 Millionen Euro und der laufende Erfiillungsaufwand rund 800 Tausend Euro.

6. Weitere Kosten

Fir die Wirtschaft, einschlief3lich mittelstandischer Unternehmen, entstehen durch den Ge-
setzentwurf keine Kosten. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

7. Weitere Gesetzesfolgen

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen des Gesetzes wurden geprift. Die Regelun-
gen sind geschlechtsneutral formuliert. Von der Einfuhrung der Grundrente werden Frauen
in besonderem Mal3e profitieren, in der Folge auch von den Freibetragsregelungen.

VIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung der Regelung zur Grundrente sowie der Freibetragsregelungen ist nicht
vorgesehen und kommt angesichts der Intention, die Lebensleistung aufgrund langjahriger
Versicherung mit jahrelangem unterdurchschnittlichen Einkommen dauerhaft mit einer hé-
heren Rente zu honorieren, nicht in Betracht. Bis zum 31. Dezember 2025 wird durch die
Bundesregierung evaluiert, ob die mit der Einfihrung der Grundrente formulierten Ziele er-
reicht wurden.





-39 - Bearbeitungsstand: 14.02.2020 15:38 Uhr

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a, b, ¢, d und e

Die Anderung der Inhaltsiibersicht ist wegen der Einfligung neuer Vorschriften durch dieses
Gesetz erforderlich.

Zu Nummer 2
§ 66

Folgeanderungen zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 76g) und Artikel 1 Nummer 6 (§ 97a). Der Zu-
schlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung ist bei der Ermittlung der personli-
chen Entgeltpunkte fir die Bestimmung des Monatsbetrags einer Rente zu bericksichtigen,
wird hierfir aber separat mit dem individuell maRgeblichen Zugangsfaktor vervielfaltigt. Die
Summe der personlichen Entgeltpunkte aus Satz 1 und die persdnlichen Entgeltpunkte aus
dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung ist sodann fir die Ermittlung
des Monatsbetrags der Rente mal3geblich. Die separate Bestimmung der persénlichen Ent-
geltpunkte aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung ist zum einen
erforderlich, um die Einkommensanrechnung auf den daraus resultierenden Rententeil vor-
nehmen zu kénnen (siehe Artikel 1 Nummer 6 — § 97a). Zum anderen ist so sichergestellt,
dass dieser Rentenanteil bei sonstigen Regelungen zum Zusammentreffen von Renten mit
Einkommen oder Hinzuverdienst unbertcksichtigt bleiben kann und dort nur die originare
Rente — ohne Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung — maRgeblich ist
(siehe Artikel 1 Nummer 6 — § 97a Absatz 7).

Zu Nummer 3

§ 769

Die Vorschrift regelt die Ermittlung des Zuschlags an Entgeltpunkten fir langjahrige Versi-
cherung.

Absatz 1 bestimmt allgemein, unter welchen Voraussetzungen ein Zuschlag an Entgelt-
punkten flr langjahrige Versicherung ermittelt wird. Zum einen sind mindestens 33 Jahre
(396 Kalendermonate) mit Grundrentenzeiten erforderlich. Zum anderen muss der Durch-
schnitt an Entgeltpunkten aus Kalendermonaten mit Grundrentenbewertungszeiten unter
der jeweiligen in Absatz 4 genannten Hochstgrenze an Entgeltpunkten liegen, die wiederum
abhangig von der Anzahl an Grundrentenzeiten ist.

In Absatz 2 Satz 1 und 2 werden die Grundrentenzeiten definiert. Zu ihnen gehdren in An-
lehnung an die Wartezeit von 45 Jahren fur die Altersrente fur besonders langjahrig Versi-
cherte (§§ 38, 236b in Verbindung mit § 51 Absatz 3a) insbesondere folgende anrechen-
bare Zeiten:

— Pflichtbeitragszeiten flr versicherte Beschaftigung oder Tatigkeit,

— Pflichtbeitragszeiten aufgrund von Kindererziehung, Pflege und Antragspflichtversiche-
rung,

— Rentenrechtliche Zeiten wegen des Bezugs von Leistungen bei Krankheit und wahrend
der Inanspruchnahme von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und von Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben,
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— Berucksichtigungszeiten wegen Kindererziehung und Pflege.
—  Ersatzzeiten.

Anders als bei der Anrechnung auf die Wartezeit von 45 Jahren zahlen Kalendermonate
mit Pflichtbeitragszeiten oder Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von Arbeitslosengeld
nicht bei den Grundrentenzeiten mit (§ 76g Absatz 2 Satz 3). Entsprechendes gilt Uber
§ 244 Absatz 5 Satz 3 fur Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld Il,
wobei diese Zeiten auch bei der 45-jahrigen Wartezeit nicht zu berlcksichtigen sind (siehe
§ 244 Absatz 3 Satz 1). Erwerbsbiografien kdnnen mit Blick auf die Regelaltersgrenze und
je nachdem, ab welchem Zeitpunkt eine versicherungspflichtige Tatigkeit aufgenommen
wurde, unter Umstanden bis zu 50 Jahre umfassen. Die erforderliche Anzahl an Grundren-
tenzeiten kann damit beispielsweise auch bei langerem oder wiederholtem Bezug von Ar-
beitslosengeld erreicht werden.

Auch Kalendermonate mit freiwilligen Beitragen sind keine Grundrentenzeiten.

Unter welchen Voraussetzungen es sich bei den Grundrentenzeiten auch um Grundrenten-
bewertungszeiten handelt, ergibt sich aus Absatz 3. Hierbei handelt es sich um diejenigen
Grundrentenzeiten, die einen kalendermonatlichen Entgeltpunktewert — gegebenenfalls fir
einen (gemeldeten) Zeitabschnitt im Rahmen einer Durchschnittsbildung — haben, der min-
destens 0,025 Entgeltpunkte (kalenderjahrlich betrachtet 0,3 Entgeltpunkte) betragt. Mal3-
gebend sind die Entgeltpunktewerte, die den jeweiligen Kalendermonaten mit Beitragszei-
ten oder beitragsfreien Zeiten nach §§ 70 ff. zugeordnet sind. Zuschlage an Entgeltpunkten
fur beitragsgeminderte Zeiten nach § 71 Absatz 2 (zum Beispiel fir eine Berufsausbildung
oder einen versicherungspflichtigen Kranken- oder Ubergangsgeldbezug in bestimmten
Zeitrdumen, siehe § 247 Absatz 1 in Verbindung mit § 252 Absatz 2) sind ebenfalls fir die
Kalendermonate zu beriicksichtigen, auf die sie entfallen. Aulterdem zu berticksichtigen
sind — neben den jeweiligen Entgeltpunkten fir die Beitragszeiten — zugeordnete zusatzli-
che Entgeltpunkte nach § 70 Absatz 3a und § 262 sowie Zuschlage an Entgeltpunkten nach
§ 76e (Zuschlage an Entgeltpunkten fir Zeiten einer besonderen Auslandsverwendung)
und § 76f (Zuschlage an Entgeltpunkten flr nachversicherte Soldaten auf Zeit). Die Zu-
schlage nach §§ 76e und 76f werden zeitlich zwar nicht zugeordnet, sind aber faktisch un-
trennbar mit den Entgeltpunkten fir die Grund-Beitragszeit verbunden und insoweit auch
als Entgeltpunkte fur die Grundrentenbewertungszeiten zu bertcksichtigen. Nicht zu be-
ricksichtigen sind hingegen die Zuschlage an Entgeltpunkten nach § 76 (Zuschlage beim
Versorgungsausgleich), § 76a (Zuschlage an Entgeltpunkten aus Zahlung von Beitragen
bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Rente wegen Alters oder bei Abfindungen einer An-
wartschaft auf betriebliche Altersversorgung oder von Anrechten bei der Versorgungsaus-
gleichskasse), § 76b (Zuschlage an Entgeltpunkten fur Arbeitsentgelt aus geringflgiger Be-
schaftigung), § 76¢ (Zuschlage beim Rentensplitting) und § 76d (Zuschlage an Entgelt-
punkten aus Beitrdgen nach Beginn einer Rente wegen Alters). Die Ermittlung des Zu-
schlags an Entgeltpunkten erfolgt erst, wenn alle anderen Berechnungsschritte zur Ermitt-
lung der Entgeltpunkte durchgefihrt wurden. Wirden aktuell geltende Hochwertungsvor-
schriften unbericksichtigt bleiben, kdnnten einzelne Rentenberechtigte benachteiligt wer-
den. Durch die Zuschlagsberechnung ist es zwar méglich, dass bestimmte Kalendermonate
mehrfach hochgewertet werden. Aber auch in diesen Fallen gilt letztlich nach Absatz 4 ein
Hochstbetrag, auf den die Hochwertung der Entgeltpunkte begrenzt wird.

Grundrentenzeiten, die entweder keinen Entgeltpunktewert (zum Beispiel Kinderberuck-
sichtigungszeiten fur ein Kind) oder einen Entgeltpunktewert von kalendermonatlich unter
0,025 Entgeltpunkten aufweisen (zum Beispiel versicherungspflichtiger Minijob ab Ap-
ril 1999), sind keine Grundrentenbewertungszeiten.
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Die Ermittlung des Zuschlags an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung ergibt sich
aus Absatz 4. Dessen Satz 1 bestimmt, dass der Zuschlag an Entgeltpunkten aus dem ka-
lendermonatlichen Durchschnittswert an Entgeltpunkten aus allen Grundrentenbewer-
tungszeiten zu ermitteln ist.

Der Durchschnittswert aus allen Grundrentenbewertungszeiten nach Satz 1 ist allerdings
nur dann der weiteren Berechnung des Zuschlags an Entgeltpunkten zu Grunde zu legen,
sofern das Zweifache dieses Durchschnittswertes einen bestimmten Entgeltpunktehdchst-
wert nach den Satzen 3 bis 5 nicht Uberschreitet. Der jeweils mafligebende Entgeltpunkte-
hochstwert hangt von der Anzahl der vorhandenen Grundrentenzeiten ab. Durch diese Staf-
felung wird sichergestellt, dass auch Versicherte mit weniger als 35 Jahren Grundrenten-
zeiten einen Zuschlag erhalten kénnen, in diesen Fallen aber in geringerem Umfang. Bei
Uberschreiten des jeweils maRgebenden Entgeltpunktehdchstwertes ist lediglich der Diffe-
renzbetrag zwischen dem jeweiligen Entgeltpunktehdchstwert und dem Durchschnittswert
aus allen Grundrentenbewertungszeiten als Entgeltpunktewert fir die Berechnung des Zu-
schlags zugrunde zu legen.

Der sich nach den Satzen 1 bis 5 ergebende Entgeltpunktewert wird sodann um 12,5 Pro-
zent reduziert und anschliefend mit der Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenbe-
wertungszeiten vervielfaltigt, hdchstens jedoch mit 420 Kalendermonaten (Satz 6).

Die Reduzierung um 12,5 Prozent ergibt sich durch Vervielfaltigung der Entgeltpunkte mit
dem Faktor 0,875. Sie dient der Starkung des Aquivalenzprinzips bei der Grundrente. Denn
die unterschiedlichen Durchschnittswerte an Entgeltpunkten aus allen Grundrentenbewer-
tungszeiten fur die Ermittlung des Grundrentenzuschlags sollen nicht auf das gleiche Ni-
veau angehoben werden. Im Ergebnis wird hierdurch erreicht, dass die Rente mit Grund-
rentenzuschlag umso hoher ausfallt je hdher die Rente aus der eigenen Beitragsleistung
ist. Damit wird das Aquivalenzprinzip, also der Grundsatz der Gleichwertigkeit von Leistung
und Gegenleistung, gestarkt.

Bei der Vervielfaltigung mit der Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenbewertungs-
zeiten sieht Satz 6 zudem eine Begrenzung bei 420 Kalendermonaten (35 Jahren) vor. Die
Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenbewertungszeiten kann aufgrund der Vorga-
ben fur eine Einordnung als Grundrentenbewertungszeit (wegen des Entgeltpunktemin-
destwertes nach Absatz 3) auch unter der Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenzei-
ten liegen. Ergibt sich zum Beispiel — jahrlich betrachtet — nach den Satzen 1 bis 5 ein
Entgeltpunktewert von 0,175 Entgeltpunkten und liegen jeweils 33 Jahre mit Grundrenten-
zeiten und Grundrentenbewertungszeiten vor, ergibt sich insgesamt ein Zuschlag an Ent-
geltpunkten fir langjahrige Versicherung in Héhe von 5,0531 Entgeltpunkten (0,175 Ent-
geltpunkte x 0,875 x 33 Jahre); waren es weniger als 33 Jahre mit Grundrentenbewertungs-
zeiten, dann wirde der Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung insgesamt
geringer ausfallen.

Vorliegen von 33 Jahren mit Grundrentenzeiten:

Liegt der kalendermonatliche Durchschnittswert der Grundrentenbewertungszeiten bei min-
destens 0,0334 Entgeltpunkten (jahrlich betrachtet 0,4008 Entgeltpunkte), wird kein Zu-
schlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung ermittelt. Liegt er darunter, ist ein
Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung zu ermitteln: Liegt — jahrlich be-
trachtet — der Durchschnittswert beispielsweise bei 0,3 Entgeltpunkten, so ist dieser Durch-
schnittswert zunachst auf 0,6 Entgeltpunkte zu verdoppeln und dann zu begrenzen auf
0,4008 Entgeltpunkte. Die sich ergebende Differenz von 0,1008 Entgeltpunkten wird an-
schliefend um 12,5 Prozent reduziert und betragt dann 0,0882 Entgeltpunkte (0,1008 x
0,875). Dieser Wert ist der Berechnung des Zuschlags an Entgeltpunkten zugrunde zu le-
gen.

Vorliegen von mehr als 33 Jahren und weniger als 35 Jahren mit Grundrentenzeiten:
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Ausgehend von dem Hochstwert von 0,0334 Entgeltpunkten (jahrlich betrachtet 0,4008 Ent-
geltpunkte) fur die Erhéhung bei 33 Jahren mit Grundrentenzeiten steigt mit jedem zusatz-
lichen Kalendermonat dieser Hochstwert um 0,001389 Entgeltpunkte an (jahrlich betrachtet
um rund 0,2 Entgeltpunkte pro Jahr); das Ergebnis nach der Erhéhung ist schlielich auf
vier Dezimalstellen zu runden.

Der ermittelte Entgeltpunktewert ist grundsatzlich mit der Anzahl der Kalendermonate mit
Grundrentenbewertungszeiten zu vervielfaltigen. Diese kdnnen auch unter der Anzahl der
Kalendermonate mit Grundrentenzeiten liegen. Ist zum Beispiel — jahrlich betrachtet — nach
den Satzen 1 bis 5 ein Entgeltpunktewert von 0,2625 Entgeltpunkten ermittelt und liegen
34 Jahre mit Grundrentenbewertungszeiten vor, ergibt sich insgesamt ein Zuschlag an Ent-
geltpunkten fir langjahrige Versicherung in Héhe von 7,8094 Entgeltpunkten (0,2625 Ent-
geltpunkte x 0,875 x 34 Jahre).

Vorliegen von mindestens 35 Jahren mit Grundrentenzeiten:

Liegt der kalendermonatliche Durchschnittswert der Grundrentenbewertungszeiten bei min-
destens 0,0667 Entgeltpunkten (jahrlich betrachtet 0,8004 Entgeltpunkte), wird kein Zu-
schlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung ermittelt. Da die Grundrente diejeni-
gen besserstellen soll, die nach langjahriger Versicherung aus unterdurchschnittlichem Ein-
kommen Uber eine nur geringe Rentenanwartschaft verfugen, ist es erforderlich, eine
Grenze zu definieren, oberhalb derer kein Zuschlag an Entgeltpunkten gewahrt wird. Der-
artige Begrenzungen sieht auch die bestehende Regelung tber Mindestentgeltpunkte bei
geringem Arbeitsentgelt nach § 262 vor. Fur die Grundrente wird unterstellt, dass derjenige,
der aufgrund seines versicherten Entgelts im Durchschnitt 0,8004 Entgeltpunkte pro Kalen-
derjahr beziehungsweise 0,0667 Entgeltpunkte pro Kalendermonat erreicht, regelmaRig
nicht auf die Grundrente angewiesen sein wird. Liegt der jeweilige Durchschnittswert der
Grundrentenbewertungszeiten unter diesen Grenzen, ist ein Zuschlag an Entgeltpunkten
fur langjahrige Versicherung zu ermitteln. Dazu wird der Durchschnittswert an Entgeltpunk-
ten flr die Grundrentenbewertungszeiten verdoppelt, begrenzt auf 0,0667 Entgeltpunkte
und danach um 12,5 Prozent reduziert. Liegt — jahrlich betrachtet — der Durchschnittswert
beispielsweise bei 0,4 Entgeltpunkten, so ist dieser Durchschnittswert an Entgeltpunkten
zunachst auf 0,8 Entgeltpunkte zu verdoppeln; der zusatzliche Entgeltpunktewert von
0,4 Entgeltpunkten wird anschlieBend um 12,5 Prozent auf 0,35 Entgeltpunkte (0,4 EP x
0,875) reduziert. Liegt der Durchschnittswert beispielsweise bei 0,6 Entgeltpunkten, ist er
zunachst zu verdoppeln und dann zu begrenzen auf 0,8004 Entgeltpunkte; der sich erge-
bende Entgeltpunktewert von 0,2004 Entgeltpunkte wird anschlieRend um 12,5 Prozent re-
duziert und betragt dann 0,1754 Entgeltpunkte (0,2004 EP x 0,875).

Der ermittelte Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung ist dann mit der
Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenbewertungszeiten zu vervielfaltigen, hochs-
tens mit 420 Kalendermonaten (35 Jahre). Diese kénnen aufgrund der Vorgaben fir eine
Einordnung als Grundrentenbewertungszeit (wegen des Entgeltpunktemindestwertes nach
Absatz 3) auch unter der Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenzeiten liegen. Ist zum
Beispiel — jahrlich betrachtet — ein um 12,5 Prozent reduzierter zusatzlicher Entgeltpunkte-
wert von 0,15 Entgeltpunkten ermittelt worden und liegen 40 Jahre mit Grundrentenbewer-
tungszeiten vor, ergibt sich insgesamt ein Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Ver-
sicherung in Hohe von 5,25 Entgeltpunkten (35 Jahre x 0,15 Entgeltpunkte). Wegen der
Begrenzung des Zuschlags an Entgeltpunkten fiir maximal 420 Monate (35 Jahre) an
Grundrentenbewertungszeiten ist er auch nur flr diese Anzahl an Jahren zu ermitteln.

Absatz 5 regelt — in Anlehnung an § 262 Absatz 2 — die gleichmaRige Zuordnung des Zu-
schlags an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung auf die Kalendermonate mit Grund-
rentenbewertungszeiten. Dabei erhalten Kalendermonate, die mit Entgeltpunkten (Ost) be-
legt sind, entsprechende Zuschlage an Entgeltpunkten (Ost).
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Der Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung ist bei Durchfuhrung eines
Versorgungsausgleichs — wie sonstige Anwartschaften innerhalb der Ehezeit — zwischen
den Ehegatten zu teilen, unabhangig davon, ob die ausgleichsberechtigte Person die Vo-
raussetzungen fir eine Grundrente selbst erflllt.

Zu Nummer 4
§77

Folgeanderungen zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 76g) und Artikel 1 Nummer 6 (§ 97a). Um die
Anrechnung von Einkommen auf den Rententeil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fur
langjahrige Versicherung einerseits und die Anrechnung aufgrund des Zusammentreffens
von originarer Rente mit Einkommen oder Hinzuverdienst andererseits vornehmen zu kén-
nen, mussen beide Rentenbestandteile separat bestimmbar sein kénnen. Daflir bedarf es
der Definition eigener Zugangsfaktoren fur den Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige
Versicherung.

Zu Nummer 5
§ 88

Folgeanderungen zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 76g) und Artikel 1 Nummer 6 (§ 97a). Um die
Anrechnung von Einkommen auf den Rententeil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir
langjahrige Versicherung einerseits und die Anrechnung aufgrund des Zusammentreffens
von originarer Rente mit Einkommen oder Hinzuverdienst andererseits vornehmen zu kén-
nen, missen beide Rentenbestandteile separat bestimmbar sein kénnen. Dies muss auch
in Fallen gelten, in denen einer spateren Rente mindestens die bisherigen personlichen
Entgeltpunkte zugrunde zu legen sind (Besitzschutz). Daher sind, wenn ein Zuschlag an
Entgeltpunkten fiir langjahrige Versicherung gewahrt wurde, die besitzgeschitzten person-
lichen Entgeltpunkte hieraus gesondert zu bestimmen. Fir die Ermittlung der Hohe der spa-
teren Rente ist jedoch die Summe der besitzgeschitzten persdnlichen Entgeltpunkte der
origindren Rente sowie der besitzgeschitzten Entgeltpunkte aus dem Zuschlag an Entgelt-
punkten fur langjahrige Versicherung malfigeblich.

Zu Nummer 6
§ 97a
Zu Absatz 1

Die Vorschrift sieht die Feststellung des Grundrentenbedarfes vor. Dazu findet im Zeitpunkt
der Erstbewilligung des Grundrentenzuschlages und nachfolgend eine umfassende jahrli-
che Einkommensprifung statt, die auf Angaben aus der Einkommensteuerveranlagung auf-
setzt.

Absatz 1 bestimmt, dass Einkommen der Berechtigten auf den Rentenanteil aus dem Zu-
schlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung nach §§ 76g, 307e und 307f anzu-
rechnen ist. Zur Erhdhung der Zielgenauigkeit der Grundrente ist dabei nicht nur das eigene
Einkommen der Berechtigten, sondern auch das Einkommen ihrer Ehegatten oder (einge-
tragenen) Lebenspartner zu berticksichtigen. Damit wird dem durch die Ehe beziehungs-
weise die Lebenspartnerschaft ausgedrickten Willen, dauerhaft eine Wirtschaftseinheit zu
bilden und der damit einhergehenden gegenseitigen Unterhaltspflicht (vergleiche
§ 1360 Burgerliches Gesetzbuch, § 5 Lebenspartnerschaftsgesetz — LPartG) angemessen
Rechnung getragen. Anders als im Bereich der sozialen Flirsorgeleistungen des SGB Il und
des SGB Xll ist bei der Berechnung der Grundrente das Einkommen von Partnern in ande-
ren Gemeinschaftsformen nicht zu bertcksichtigen, da der malRgeblich auch auf eigener-
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worbenen Entgeltpunkten beruhende Grundrentenanspruch mit den reinen Flrsorgeleis-
tungen nicht vergleichbar ist. Typischerweise werden die rechtlichen Unterhaltsanspriiche
innerhalb der Ehe oder Lebenspartnerschaft durch ein Unterhaltssaldo eher zu Gunsten
des wegen geringer Rentenerwartung fir die Grundrente Berechtigten gekennzeichnet
sein, sodass die Zielgenauigkeit der Anrechnungsregelung auch insofern gegeben ist.

Aufgrund der Regelung in § 21 LPartG, wonach Regelungen zu Ehegatten und Ehen, die
nach dem 22. Dezember 2018 in Kraft treten, auch fir Lebenspartner und Lebenspartner-
schaften entsprechend gelten, bedarf es keiner ausdricklichen Erwahnung der Lebens-
partner im Gesetzestext.

Zu Absatz 2

Da die Einkommensprifung automatisiert und ohne Verwaltungsaufwand fir die Blrger un-
ter Berucksichtigung eines Abrufverfahrens der steuerlich vorhandenen Angaben bei den
Finanzbehdrden erfolgt (siehe Begriindung zu Artikel 1 Nummer 11 — § 151b), ist im Rah-
men der Einkommensprifung auf die Einkommensdaten abzustellen, die bei den Finanz-
behorden vorliegen. Aus diesem Grund ist das zu versteuernde Einkommen nach § 2 Ab-
satz 5 EStG, das von den Finanzbehdrden im Rahmen der Veranlagung zur Einkommens-
teuer ermittelt wird, als mafigebendes Einkommen zugrunde zu legen. Satz 2 bestimmt,
dass die Trager der Rentenversicherung als Einkommen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 aus-
schliel3lich die Daten zu berucksichtigen haben, die von der zustandigen Finanzbehdrde im
Rahmen des automatisierten Abrufverfahrens nach § 151b Gbermittelt werden. Der Ein-
kommensprifung zugrunde zu legen sind dabei die Festsetzungsdaten, die jeweils bis zum
30. September flir das vorvergangene Kalenderjahr bei den Finanzbehdérden vorliegen. Bei
typisierender Betrachtung kann davon ausgegangen werden, dass der Finanzbehdrde die
Veranlagungsdaten in der Regel zwei Jahre nach Ablauf des Veranlagungszeitraums vor-
liegen und von den Tragern der Rentenversicherung nach § 151b abgerufen werden kén-
nen. Dadurch ist gewahrleistet, dass die Grundrentenberechtigten unabhangig vom Zeit-
punkt der Abgabe ihrer Einkommensteuererklarung im Grundsatz gleichbehandelt werden.

Das zu versteuernde Einkommen, das im Rahmen einer Veranlagung zur Einkommens-
teuer von den Finanzbehdrden ermittelt wird, wird in den dortigen IT-Anwendungen per
Datenaustausch in einem automatisierten Verfahren von den Tragern der Rentenversiche-
rung erhoben werden. Beim zu versteuernden Einkommen handelt es sich um einen Ein-
kommensbegriff, der die steuerpflichtigen Einklinfte sowie die steuerrechtlich mdglichen
Abzlge (zum Beispiel Sonderausgaben, aulergewdhnliche Belastungen, Freibetrage flr
Kinder, Verlustabziige oder sonstige Steuerbeglinstigungen, soweit dazu Angaben ge-
macht und diese berticksichtigungsfahig waren) umfasst. Es handelt es sich um einen ver-
fassungsgemaflen Einkommensbegriff, der die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit der
Grundrentenberechtigten hinreichend widerspiegelt. Beim zu versteuernden Einkommen
nach § 2 Absatz 5 EStG handelt es sich damit um einen geeigneten und sachgerechten
AnknUpfungsmalstab fur die Gewahrung des Zuschlags an Entgeltpunkten fir langjahrige
Versicherung. Folgerichtig ist deshalb auch, dass steuerfreie Einnahmen, wie zum Beispiel
Einnahmen aus ehrenamtlicher Tatigkeit und aus pauschal besteuerter geringfiigiger Be-
schaftigung (,Minijobs*), im Rahmen der Einkommensprifung unbericksichtigt bleiben.

Liegen fur das vorvergangene Kalenderjahr keine Daten nach Satz 1 Nummer 1, das heif3t
kein im Rahmen einer Veranlagung zur Einkommensteuer von der Finanzbehorde ermittel-
tes zu versteuerndes Einkommen, bestimmt Satz 3, dass ersatzweise auf die Festsetzungs-
daten des vorvorvergangenen Kalenderjahres abzustellen ist. Fur den Fall, dass die Fi-
nanzbehdrde auch fur das vorvorvergangene Kalenderjahr kein zu versteuerndes Einkom-
men nach Satz 1 Nummer ermittelt hat, sind schliel3lich nach Satz 4 die Rente (die in An-
lehnung an die Minderungsbetrage nach § 18b Absatz 5 Satz 1 Nummer 8 des Vierten Bu-
ches — SGB IV — pauschal in einen Nettobetrag umzurechnen ist) sowie Einkommen nach
Satz 1 Nummer 3 fUr das vorvergangene Kalenderjahr bei der Einkommensprifung zu be-
rucksichtigen.
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Satz 5 bestimmt, dass die Trager der Rentenversicherung an die von den Finanzbehorden
ubermittelten steuerrechtlichen Daten gebunden sind. Ist der Grundrentenberechtigte bei-
spielsweise mit der Hohe des abgerufenen zu versteuernden Einkommens nicht einverstan-
den, muss er sich in dem ublichen Verfahren an die zustandige Finanzbehdrde wenden.
Erhalt ein Grundrentenberechtigter einen Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Ver-
sicherung, so ist in den Folgejahren im zu versteuernden Einkommen nach Satz 1 Num-
mer 1 auch der auf den Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung beru-
hende Rentenanteil enthalten. Damit sich die Gewahrung eines Zuschlags an Entgeltpunk-
ten fur langjahrige Versicherung in der Zukunft bei der Einkommensprufung fur das jewei-
lige Kalenderjahr nicht auswirkt (bei einem Uberschreiten des Einkommensfreibetrages
nach Absatz 4 wirde das zu einer Minderung des Auszahlungsbetrages fiihren), sieht
Satz 6 vor, dass der auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung be-
ruhende Rentenanteil (maRgebend ist der jeweilige Bruttobetrag) von dem von der Finanz-
behdérde per Datenaustausch Ubermittelten zu versteuerndem Einkommen fir das betref-
fende Steuerjahr im Rahmen der Einkommenspriufung von den Tragern der Rentenversi-
cherung abzuziehen ist. MalRgebend ist das Jahr, flr das das zu versteuernde Einkommen
Ubermittelt wurde und soweit in diesem Jahr bereits Grundrente gezahlt worden ist.

Die zusatzliche Berlcksichtigung des steuerfreien Teils von Renten (§ 22 Nummer 1 Satz 3
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Satz 4 EStG) bei der Einkommensprufung (Absatz 2
Satz 1 Nummer 2) ist dem Umstand geschuldet, dass seit dem Jahr 2005 stufenweise der
Ubergang zur nachgelagerten Besteuerung von Renteneinkiinften bis zum Jahr 2040 er-
folgt. Im Rahmen dieser Ubergangregelungen bleiben fiir Rentner, die bis zum Jahr 2040
in Rente gehen, Teile von Renten steuerlich unbericksichtigt. Durch die zusatzliche Be-
riicksichtigung des jeweils steuerfreien Teils von Renten werden die Effekte der Ubergangs-
zeit bis zur vollstdndigen nachgelagerten Besteuerung von Renteneinkiinften fir die Ein-
kommensprifung bei der Grundrente bereinigt, indem die steuerfreien Teile von Renten bei
der Einkommensprifung gleichermalRen bericksichtigt werden. Aus Gleichbehandlungs-
grunden gilt das auch fir den nach § 19 Absatz 2 und § 22 Nummer 4 Satz 4 Buchstabe b
EStG steuerfreien Betrag von Versorgungsbeziigen. Damit sich die Gewahrung eines Zu-
schlags an Entgeltpunkten flr langjahrige Versicherung nicht auf die Hohe des nach Num-
mer 2 als Einkommen zu bertcksichtigenden steuerfreien Rentenanteils auswirkt, ist der
auf dem Zuschlag beruhende Rentenanteil (maRgebend ist hier ebenfalls der Bruttobetrag)
hiervon abzuziehen (Satz 6).

Als Einkommen im Rahmen der Einkommensprifung zu beriicksichtigen sind aullerdem
die Einkunfte aus Kapitalvermdgen (Nummer 3), die nicht bereits im zu versteuernden Ein-
kommen nach Nummer 1 enthalten sind. Dabei handelt es sich um (abgeltend) versteuerte
Kapitaleinkiinfte. Das Verfahren zu deren Berlcksichtigung regelt Absatz 6.

Auszahlungen aus Kapitallebensversicherungen und Rentenversicherungen mit Kapital-
wahlrecht sind in Hohe des steuerrechtlich relevanten Ertrags bei der Ermittlung des zu
versteuernden Einkommens nach § 2 Absatz 5 EStG berticksichtigt worden, soweit diese
steuerpflichtig sind und nicht bereits abgeltend besteuert worden sind. Als Einkommen be-
rucksichtigt werden entweder der Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung
und der Summe der auf sie entrichteten Beitrage oder die Halfte des Unterschiedsbetrages
(gilt bei Kapitallebensversicherungen, bei denen die Versicherungsleistung nach Vollen-
dung des 60. Lebensjahres — bei Vertragsschluss nach dem 31. Dezember 2011: 62. Le-
bensjahr — und nach Ablauf von zwdlf Jahren nach Vertragsschluss ausgezahlt wird). Damit
es gegenuber Berechtigten, die anstelle der Kapitalauszahlung eine lebenslange monatli-
che Rentenzahlung gewahlt haben (die mit ihrem jeweiligen steuerpflichtigen Ertragsanteil
im zu versteuernden Einkommen nach Nummer 1 enthalten ist), im Rahmen der Einkom-
mensprifung nicht zu einer Ungleichbehandlung kommt, ist in diesen Fallen der steuer-
rechtlich relevante Ertrag auf zehn Jahre umzulegen und der zu ermittelnde jahrliche Ein-
kommensbetrag héchstens fir die Dauer von zehn Jahren bei der Einkommensprifung zu
Grunde zu legen.
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Zu Absatz 3

Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer, die Grundlagen fur ihre Festsetzung (unter
anderem die Ermittlung des zu versteuernden Einkommens) werden daher jeweils fir ein
Kalenderjahr ermittelt. Satz 1 bestimmt daher, dass ein Zwélftel des nach Absatz 2 zu be-
rucksichtigenden Einkommens als monatliches Einkommen gilt.

Fir die umfassende Einkommensprufung ist es erforderlich, auch vergleichbare auslandi-
sche Einkommen zu berticksichtigen. Da dies auch bei Berechtigten mit Wohnsitz oder ge-
wohnlichem Aufenthalt im Inland der Fall sein kann, bestimmt Satz 2, dass Absatz 2 sinn-
gemal anzuwenden ist. Sofern Berechtigte mit Wohnsitz oder gewohnlichem Aufenthalt im
Ausland auslandische Einkommen erzielen, ist es aus Gleichbehandlungsgriinden eben-
falls erforderlich, dass auch diese in die Einkommensprifung einbezogen werden. Dafir
haben die Berechtigten und ihre Ehegatten nach Aufforderung durch den Trager der Ren-
tenversicherung ihr vergleichbares auslandisches Einkommen durch geeignete Unterlagen
diesem gegenliber nachzuweisen. Die Trager der Rentenversicherung haben hierfir ein
aquivalentes Nachweisverfahren aufzubauen. Den Rentenversicherungstragern wird damit
eine Feststellungskompetenz hinsichtlich des zu berlcksichtigenden vergleichbaren aus-
landischen Einkommens eingeraumt.

Bei der Bestimmung der Héhe des zu bertcksichtigenden vergleichbaren auslandischen
Einkommens bei Wohnsitz oder gewohnlichem Aufenthalt im Ausland kénnen die Trager
der Rentenversicherung die bestehenden Regelungen in § 18b SGB IV analog anwenden.
Das bedeutet, dass wie bei der Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes die je
nach Einkommensart vorgesehenen (inlandischen) Pauschalabziige vorgenommen wer-
den. Dadurch kann in vereinfachender und pauschalierender Weise dem Umstand Rech-
nung getragen werden, dass bei der H6he des zu bericksichtigenden inlandischen Ein-
kommens jeweils auf das zu versteuernde Einkommen abzustellen ist.

Wird bei Wohnsitz oder gewohnlichem Aufenthalt im Ausland der Nachweis Uber das
(Nicht-)Vorliegen von auslandischem Einkommen nicht erbracht, bestimmt Satz 2, 2. Halb-
satz, dass kein Zahlungsanspruch auf den Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgeltpunk-
ten fur langjahrige Versicherung besteht.

Zu Absatz 4

Angerechnet wird das (monatliche) Einkommen nach Absatz 2, das den jeweils malRgeben-
den Betrag (entweder den fur Alleinstehende oder den fur Ehegatten oder Lebenspartner)
nach den Satzen 2 bis 4 Ubersteigt. Das Einkommen von Ehegatten oder Lebenspartnern
dient zur Deckung des gemeinsamen und damit hoheren Bedarfs. Deshalb gelten fir sie
etwas hohere Betrage als fur alleinstehende Berechtigte. Die Betrage sind dynamisch aus-
gestaltet, indem sie an die Entwicklung des aktuellen Rentenwertes gekoppelt sind.
Dadurch werden sie regelmafig im Gleichklang mit der Entwicklung der Renten angepasst.
Die jeweils malRgebenden Betrage gelten einheitlich fir Berechtigte im gesamten Bundes-
gebiet. Unter Berlcksichtigung des aktuellen Rentenwertes von XX, XX Euro [Hinweis:
malgebend ist der aktuelle Rentenwert ab Juli 2020, der im Méarz 2020 feststeht.] ergeben
sich — auf einen vollen Eurobetrag aufgerundete — Betrage fur Alleinstehende in Hohe von
1 250 Euro und 1 600 Euro und flr Ehegatten oder Lebenspartner in Hohe von 1 950 Euro
und 2 300 Euro.

Zunachst bestimmt Satz 3 fur alleinstehende Berechtigte, dass von dem anzurechnenden
Einkommen, das der H6he nach in einem Einkommenskorridor von lber 1 250 Euro bis
1 600 Euro liegt, zu 60 Prozent auf den Zuschlag fir langjahrige Versicherung angerechnet
wird. Liegt das anzurechnende Einkommen uber einem Betrag von 1 600 Euro, ist das die-
sen Betrag Ubersteigende anzurechnende Einkommen nicht nur zu 60 Prozent, sondern in
voller H6he auf den Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Ver-
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sicherung anzurechnen. Diese Staffelung fuhrt zu einer hoheren Zielgenauigkeit der Grund-
rente, da es bei einem insgesamt héheren anzurechnenden Einkommen auch zu einer star-
ken Kirzung des auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten flr langjahrige Versicherung beru-
henden Rentenanteils beziehungsweise zu einem schnelleren Wegfall des gesamten Zah-
lungsanspruchs (teilweises oder vollstandiges Ruhen) kommt.

Ist Einkommen des Berechtigten und seines Ehegatten anzurechnen, gelten nach Satz 4
jeweils héhere Betrage.

Anderungen der Héhe der jeweiligen Betrdge nach den Satzen 2 bis 4 werden erst mit
Beginn des Kalendermonats wirksam, zu dessen Beginn Einkommensanderungen nach
Absatz 5 Satz 2 zu bericksichtigen sind. Damit ist sichergestellt, dass es nicht zu mehrfa-
chen Anderungen in der Héhe des auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten fiir langjéahrige
Versicherung beruhenden Rentenanteils kommt. Das wirde regelmalig Falle des Ab-
schmelzens des auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung beru-
henden Rentenanteils betreffen, der sich dann zunachst aufgrund einer Anderung der Be-
trdge nach den Satzen 2 bis 4 zum 1. Juli und ein weiteres Mal zu dem Zeitpunkt andern
wirde, ab dem Einkommensanderungen zu bericksichtigen sind.

Zu Absatz 5

Absatz 5 sieht vor, dass das zu berlcksichtigende Einkommen nach Absatz 2 auch dann
abschliel’end in die Einkommensprifung einzubeziehen ist, wenn die Einkommensteuer
vorlaufig (zum Beispiel nach § 165 Absatz 1 Abgabenordnung — AO) beziehungsweise un-
ter Vorbehalt der Nachprifung (zum Beispiel nach § 164 Absatz 1 AO) festgesetzt worden
ist. Das Gleiche gilt, wenn ein Einkommensteuerbescheid angefochten wurde, da durch die
Einlegung eines Rechtsbehelfs (Einspruch oder Klage) die Vollziehung des Bescheides
grundsatzlich nicht gehemmt wird (§ 361 Absatz 1 AO, § 69 Absatz 1 Finanzgerichtsord-
nung). Das dient der Verwaltungspraktikabilitdt bei den Tragern der Rentenversicherung
und vermeidet zusatzlichen Aufwand in Form riickwirkender Uberprifungen und Korrektu-
ren der Einkommensprifung bei der Grundrente. Wurde die Vollziehung des Einkommen-
steuerbescheides dagegen ausgesetzt (zum Beispiel nach § 361 Absatz 2 AO, § 69 Ab-
satz 2 Finanzgerichtsordnung), sind die dieser Entscheidung der Finanzbehdérde zugrunde-
liegenden Einkommensdaten nicht zu verwenden. Eine solche Entscheidung ergeht unter
anderem bei ernstlichen Zweifeln an der RechtmaRigkeit des angefochtenen Einkommen-
steuerbescheides, sodass es nicht gerechtfertigt ware, diese Einkommensdaten abschlie-
Rend der Einkommensprufung bei der Grundrente zugrunde zu legen. In diesem Fall erfolgt
die Einkommensprifung weiterhin auf der Grundlage der Einkommensdaten aus der letzten
rechtsverbindlich gewordenen Entscheidung der Finanzbehdrde.

Satz 2 enthalt den Grundsatz, dass eine Uberpriifung der Einkommensanrechnung beim
Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung jahrlich, aber auch nur einmal
jahrlich erfolgt. Einkommensanderungen, die im automatisierten Abrufverfahren (siehe
Artikel 1 Nummer 11 — § 151b) jeweils bis zum 31. Oktober bei den Tragern der Rentenver-
sicherung vorliegen, sind vom darauffolgenden 1. Januar an zu bertcksichtigen. Damit wird
verwaltungsmafigen Gesichtspunkten bei den Rentnerinnen und Rentnern, bei der Finanz-
verwaltung und bei den Tragern der Rentenversicherung Rechnung getragen.

Zu Absatz 6

Die aktuelle Ausgestaltung des Steuerrechts Iasst lediglich die Berticksichtigung der Ein-
kinfte aus Kapitalvermdgen (Kapitalertrage) im Rahmen des automatisierten Abrufverfah-
rens nach § 151b zwischen Rentenversicherung und Finanzverwaltung zu, die von den
Steuerpflichtigen im Rahmen ihrer Einkommensteuererklarung angegeben wurden. Um si-
cherzustellen, dass Kapitalertrage nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 umfassend bei der Ein-
kommensprifung berucksichtigt werden, regelt Absatz 6 ein den automatisierten Datenab-
ruf erganzendes Verfahren, das ebenfalls einmal jahrlich durchzufihren ist.
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Satz 1 bestimmt, dass die Trager der Rentenversicherung die Einkommensprufung auf den
Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung zunachst
auf der Grundlage der Festsetzungsdaten durchfihren, die ihnen im Rahmen des Abrufver-
fahrens Ubermittelt worden sind, und die entsprechend ermittelte Rente bescheiden. Ist ein
Grundrentenzuschlag zu zahlen, werden die Berechtigten nach Satz 2 in diesem Bescheid
zugleich daruber informiert, dass innerhalb einer angemessenen Frist von 3 Monaten nach
Bekanntgabe des Bescheides eine Verpflichtung fir sie und ihren Ehegatten oder Lebens-
partner besteht, die in dem nach Absatz 2 Satz 3 bis 4 maligeblichen Kalenderjahr erzielten
Kapitalertrage, die nicht bereits im zu versteuernden Einkommen nach Absatz 2 Satz 1
Nummer 1 enthalten und damit noch nicht bei der Einkommensprifung bertcksichtigt sind,
mitzuteilen und nachzuweisen. Da im Rahmen der Einkommensprifung auf das zu versteu-
ernde Einkommen als ma3gebende Einkommensgrofie abzustellen ist, besteht die Mittei-
lungs- und Nachweisverpflichtung entsprechend nur fiir versteuerte Kapitalertrage. Nicht
anzugeben sind die Kapitalertrage, die bis 801 Euro fir Alleinstehende beziehungsweise
1 602 Euro fur Ehepaare steuerfrei erzielt worden sind (Sparer-Pauschbetrag nach § 20
Absatz 9 EStG).

Nach Satz 3 haben die Trager der Rentenversicherung aul’erdem auf ihre Berechtigung
hinzuweisen, mittels eines — stichprobenhaften — Datenabgleichs (siehe Artikel 1 Num-
mer 11 — § 151c) beim Bundeszentralamt flr Steuern und Abfragen bei den Kreditinstituten
an Informationen Uber vorhandene, aber trotz Verpflichtung nicht oder unrichtig mitgeteilte
Kapitalertrage zu erlangen.

Zur Begrenzung des Aufwandes sowohl bei den Berechtigten als auch den Tragern der
Rentenversicherung besteht eine Auskunftsverpflichtung zu Kapitalertragen nach Satz 2
jedoch nur, wenn versteuerte Kapitalertrage im betreffenden Kalenderjahr erzielt worden
sind. Satz 4 regelt deshalb, dass Kapitalertrage nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bei aus-
bleibender Mitteilung der Berechtigten als nicht erzielt gelten. Satz 5 sieht schlielich fir
den Fall einer Mitteilung der Berechtigten Uber zu berlcksichtigende Kapitalertrage vor,
dass der Bescheid Uber den Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir lang-
jahrige Versicherung fur die Zukunft zu korrigieren ist, wenn sich aufgrund der vom Berech-
tigten mitgeteilten Kapitalertrage ein veranderter Zahlungsanspruch auf den Grundrenten-
zuschlag (Verringerung oder Wegfall) ergibt.

Ergibt sich dagegen erst durch ein Anfrageverfahren bei Bundeszentralamt fir Steuern und
anschlielend bei den jeweiligen Kreditinstituten nach § 151c Absatz 2 eine Veranderung
des Zahlungsanspruchs auf den Grundrentenzuschlag, ist dieser in dann zutreffender Hohe
rickwirkend festzustellen, das heif3t vom Beginn des Anrechnungszeitraumes von Einkom-
men nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2. Soweit Bescheide mit Wirkung fir die Vergan-
genheit aufgehoben wurden, sind zu viel erbrachte Rentenanteile aus dem Zuschlag an
Entgeltpunkten fiir langjahrige Versicherung (Uberzahlungen) von den Versicherten an den
Trager der Rentenversicherung zu erstatten. In Fallen einer zu Unrecht unterbliebenen oder
unrichtigen Mitteilung besteht keine schitzenswerte Position der Betroffenen, sodass hier
— anders als bei einer Mitteilung durch die Berechtigen selbst — der Zustand herzustellen
ist, der bestanden hatte, wenn dem Rentenversicherungstrager die zu bertcksichtigenden
Kapitalertrage nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 bereits bei der Bescheiderteilung nach
Satz 2 bekannt gewesen waren. Die Vorschriften zur Anhérung Beteiligter (§ 24 des Zehn-
ten Buches — SGB X), zur Riicknahme eines rechtswidrigen beginstigenden Verwaltungs-
aktes (§ 45 SGB X) und zur Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei An-
derung der Verhaltnisse (§ 48 SGB X) gelten fur das Verfahren nach Absatz 6 nicht. Die
Nichtanwendung von § 24 SGB X folgt dabei aus dem bereits heute schon im Ermessen
der Behdrde liegenden Anhdrungsverzicht nach § 24 Absatz 2 Nummer 5 SGB X, soweit
einkommensabhangige Leistungen geanderten Verhaltnissen angepasst werden sollen.
Fir die Bescheidkorrektur aufgrund der Bericksichtigung von Kapitalertragen und einem
damit verbundenen veranderten Zahlungsanspruch auf den Rentenanteil aus dem Grund-
rentenzuschlag erklart Satz 8 den Anhdrungsverzicht zum Regelfall, und zwar zum einen
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vor dem Hintergrund der ausfuhrlichen Hinweisverpflichtung der Rentenversicherungstra-
ger nach Satz 3 und zum anderen aus Grinden der Verwaltungspraktikabilitat.

Zu Absatz 7

Bei der Anwendung anderer Regelungen zur Anrechnung von Einkommen (zum Beispiel
nach § 97) und zur Berucksichtigung von Hinzuverdienst (zum Beispiel nach § 34) ist je-
weils nur der Rentenbetrag zugrunde zu legen, der sich unter Au3erachtlassung des auf
dem Zuschlag an Entgeltpunkten flr langjahrige Versicherung beruhenden Rentenanteils
ergibt. Dadurch wird verhindert, das im Fall der Anwendung weiterer Vorschriften zur Ein-
kommensanrechnung und zur Bericksichtigung von Hinzuverdienst das jeweils zu berlck-
sichtigende Einkommen zunachst bezogen auf den (Gesamt-)Rentenbetrag (also ein-
schliellich des Rentenanteils, der auf dem Zuschlag nach §§ 76g, 307e, 307f beruht) und
dann ein weiteres Mal nach § 97a ausschlielBlich bezogen auf den Rentenanteil, der auf
dem Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung beruht, berlicksichtigt wird.

Zu Nummer 7
§ 98 Nummer 4a

Folgeadnderungen zu Artikel 1 Nummer 6 (§ 97a). Die Erganzung 16st das Konkurrenzver-
haltnis zwischen der Einkommensanrechnung beim Zuschlag an Entgeltpunkten fur lang-
jahrige Versicherung (§ 97a) und das Zusammentreffen der Rente mit Leistungen aus der
Unfallversicherung (§ 93). Soweit eine Rente mit Anspruch auf einen Zuschlag an Entgelt-
punkten fir langjahrige Versicherung mit Leistungen aus der Unfallversicherung zusam-
mentrifft, ist vor der Anwendung von § 93 die Einkommensanrechnung nach § 97a auf den
Rentenanteil vorzunehmen, der auf dem Zuschlag an Entgeltpunkten fur langjahrige Versi-
cherung beruht. Der sich insoweit ergebende (Gesamt-)Rentenbetrag ist anschlieiend bei
der Anwendung von § 93 zugrunde zu legen.

Zu Nummer 8

§ 113

Folgeanderung zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 66).
Zu Nummer 9

§ 117a

Nach § 34 Absatz 1 besteht ein Anspruch auf Rente, wenn die flr die jeweilige Rente er-
forderliche Wartezeit erfillt ist und die personlichen sowie gegebenenfalls die geforderten
besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Neben der Beurteilung
des origindren Rentenanspruchs ist hinsichtlich des Anspruchs auf den Zuschlag an Ent-
geltpunkten fur langjahrige Versicherung eine umfassende Einkommensprifung unter Ein-
beziehung der Finanzbehorden erforderlich. Damit sich das Verwaltungsverfahren durch
das durchzufuhrende automatisierte Abrufverfahren nach § 151b nicht verzégert und den
Grundsatzen zum Entstehen von Ansprichen und deren Falligkeit Rechnung getragen wird
(§§ 40, 41 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch und § 34 Absatz 1), kann Uber das Beste-
hen und die H6he des origindren Rentenanspruchs unter AuRerachtlassung der abschlie-
Renden Bestimmung der Hohe des Zuschlags an Entgeltpunkten fur langjahrige Versiche-
rung entschieden werden. Neben dem Aspekt der Verwaltungsvereinfachung ist somit der
Lebensunterhalt des Versicherten — zumindest zum Teil — zeitnah zur Falligkeit der Ren-
tenleistung sichergestellt.
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Zu Nummer 11
§ 120f

Mit der Erganzung wird klargestellt, dass Zuschlage an Entgeltpunkten wegen langjahriger
Versicherung wegen der hierauf erfolgenden Anrechnung von Einkommen und die tbrigen
Entgeltpunkte nicht als Anrechte gleicher Art im Sinne von § 10 Absatz 2 des Versorgungs-
ausgleichsgesetzes gelten und mithin im Versorgungsausgleich gesondert ausgewiesen
und ausgeglichen werden missen.

Zu Nummer 10
§ 151b

Die Regelung schafft in Absatz 1 die Voraussetzungen fiir ein burgerfreundliches, effizien-
tes und verwaltungsékonomisches Verfahren zur Ermittlung des Einkommens sowie zur
Prufung der Anrechnung des Einkommens von Berechtigten und deren Ehegatten und (ein-
getragenen) Lebenspartnern auf den Rentenanteil aus dem Zuschlag an Entgeltpunkten fiir
langjahrige Versicherung nach § 97a.

Nach Satz 1 wird geregelt, dass fur diesen Zweck der Datenaustausch zwischen den Tra-
gern der Rentenversicherung und den zustandigen Finanzbehdrden in einem automatisier-
ten Abrufverfahren erfolgt. Damit sollen sowohl die Birgerinnen und Birger als auch die
Sachbearbeitung auf Seiten der Deutschen Rentenversicherung bei der Umsetzung des
neuen Verfahrens zur Grundrente splrbar entlastet werden.

Durch die Regelung in Satz 2 wird ein Datenabrufverfahren zwischen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung und der Finanzverwaltung etabliert, indem die Trager der Rentenversiche-
rung ermachtigt werden, in einem automatisierten Verfahren die gemaR § 97a Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 und 2 erforderlichen, in der Finanzverwaltung vorhandenen Daten abzu-
rufen. Dazu gehort das zu versteuernde Einkommen des Berechtigten und des Ehe- bezie-
hungsweise Lebenspartners, soweit es in dem automatisierten Verfahren mit den zustandi-
gen Finanzbehoérden abrufbar ist, sowie der steuerfreie Anteil der von den Versorgungstra-
gern nach § 22a Absatz 1 EStG mitgeteilten Renten.

Nach Satz 3 werden die Datenstelle der Rentenversicherung sowie das Bundeszentralamt
fur Steuern als Vermittlungsstellen im Rahmen von Auftragsdatenverarbeitungen nach Ar-
tikel 28 der Verordnung (EU) 2016/679 und § 80 SGB X tatig.

Das Verfahren dient damit wirkungsvoll dem Ziel, dass berechtigten Neurentnerinnen und
-rentnern sowie Bestandsrentnerinnen und -rentnern zeitnah und unburokratisch der Zu-
schlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung bewilligt und ausgezahlt werden
kann. Die Einholung einer Einwilligung zur Erhebung der nach § 97a erforderlichen Daten
von Millionen von Rentnerinnen und Rentnern ware fir die Berechtigten — ein zumeist alte-
rer Personenkreis — aufwendig, langwierig und wegen der Mdéglichkeit des jederzeitigen
Widerrufs der Einwilligung nicht effizient. Damit wirden die Interessen der Begunstigten an
einer zugigen Auszahlung nicht gewahrleistet. Dartuber hinaus wirde die Einholung einer
Einwilligung einen hohen Verwaltungsaufwand mit erheblichen Verzégerungen bei der Pru-
fung und Auszahlung des Zuschlages fur die Trager der Rentenversicherung bedeuten. Die
Regelung stellt insofern eine spezifische Bestimmung im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 Un-
terabsatz 1 Buchstaben c und e in Verbindung mit Absatz 2 und Absatz 3 der Verordnung
(EU) 2016/679 dar.

Indem die Trager der Rentenversicherung gezielt nur fur diejenigen Personen Daten bei
den Finanzbehoérden abrufen, die dem Grunde nach die Voraussetzungen flr den Erhalt
des Zuschlags an Entgeltpunkten fiir langjahrige Versicherung erflllen, wird gewahrleistet,
dass Sozial- und Steuerdaten nur zum Zweck der Gewahrung des Zuschlages zwischen
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den Rentenversicherungstragern und der Finanzverwaltung ausgetauscht werden. Durch
die Beschrankung des Datenabrufs auf die flr die Berechnung der Grundrente erforderli-
chen Daten werden zudem nur solche Daten erhoben, die tatsachlich erforderlich sind.

Fur dieses Verfahren ist es erforderlich, dass die Trager der Rentenversicherung bei der
automatisierten Abfrage der Einkunfte bei den Finanzbehdrden eine klare, eindeutige und
einfach in das aufzubauende Verfahren einzubindende Identifikationskennziffer verwenden.
Das automatische Datenabrufverfahren sollte auf bereits bestehende Ubermittlungswege
zwischen den Tragern der Rentenversicherung und den Finanzbehdrden aufsetzen. Ein
Ruckgriff auf die Sozialversicherungsnummer des Berechtigten ware fur diese Zwecke nicht
zielfihrend, da sie bei den Finanzbehorden in den bereits praktizierten digitalen Verfahren-
sablaufen nicht vorliegt. Mit Blick auf das Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Januar 2021
kénnen auch nicht die Festlegungen zur Ausgestaltung des Identifikators bei der Register-
vernetzung abgewartet werden. In Ermangelung einer anderen geeigneten Kennziffer er-
scheint es zulassig, in diesem eng abgegrenzten Verwaltungsbereich die steuerliche Iden-
tifikationsnummer zur eindeutigen ldentifikation der betroffenen Person fur das vorgese-
hene automatisierte Datenabrufverfahren zu verwenden. Dies ist durch die hier bestehen-
den Besonderheiten gerechtfertigt: Die steuerliche Identifikationsnummer liegt den Tragern
der Rentenversicherung bereits im jeweiligen Rentenkonto der Rentenbezieher vor. Fir
neue Rentenbezieher wird die steuerliche Identifikationsnummer zusammen mit dem Ren-
tenantrag — bereits nach geltendem Recht — ebenfalls abgefragt. Sie wird dann mit Bezug
auf die gleichheitsgerechte Besteuerung von Renteneinkiinften von den Tragern der Ren-
tenversicherung gemeinsam mit den Finanzbehoérden bereits im Rentenbezugsmitteilungs-
verfahren verwendet. Zudem unterliegt auch ein Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige
Versicherung als Bestandteil der Rente in gleichem Male wie sonstige Alterseinkinfte der
Besteuerung, fur welche die steuerliche Identifikationsnummer bereits verwendet wird. Es
ist damit auch ein Bezug zum Steuerrecht gegeben. Um ein effizientes Verfahren im Inte-
resse der Berechtigten zu gewahrleisten, dirfen die Trager der Rentenversicherung daher
bei der automatisierten Abfrage an die Finanzbehdérden die steuerliche Identifikationsnum-
mer des Berechtigten zur eindeutigen Identifikation der betroffenen Person verwenden.
Dadurch kann eine eindeutige Zuordnung dieser Person auf Seiten der Finanzverwaltung
erfolgen und der Datentransfer gewahrleistet werden. In Satz 4 wird zudem geregelt, dass
das Steuergeheimnis nach § 30 AO einer Offenbarung der angeforderten Daten nicht ent-
gegensteht.

Vergleichbare auslandische Einklnfte (aufderhalb des zu versteuernden Einkommens) wer-
den vom automatisierten Abrufverfahren nicht erfasst. In diesen Fallen bedarf es eines ge-
eigneten Nachweises, der durch den Berechtigten vorzulegen ist.

Nach Absatz 2 werden fur das nach Absatz 1 einzurichtende Datenabrufverfahren mit den
Finanzbehorden die allgemeinen Vorgaben zur Einrichtung eines automatisierten Datenab-
rufverfahrens nach § 79 SGB X entsprechend angeordnet. Dadurch wird die Einhaltung der
fur die besondere Konstellation des automatisierten Datenabrufverfahrens notwendigen
Vorgaben zum Datenschutz und zur Datensicherheit sichergestellt. Dabei wird auch den
Anforderungen nach Artikel 32 der Verordnung (EU) 2016/679 Rechnung getragen.

Nach Absatz 3 kann das Bundesministerium fir Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium der Finanzen die naheren Einzelheiten zum Datenabruf nach
Satz 1 (insbesondere zur Einrichtung und zu Verfahren des automatisierten Datenabrufs)
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen.

§ 151c

Die Vorschrift dient der Verhinderung und der Bekampfung der missbrauchlichen Inan-
spruchnahme der Grundrente. Sie orientiert sich an vergleichbaren Regelungen unter an-
derem in § 41 des Bundesausbildungsférderungsgesetzes und § 52 SGB Il. Sie ermachtigt
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die Trager der Rentenversicherung, Angaben der Grundrentenberechtigten zu ihrem Ein-
kommen und zum Einkommen ihrer Ehegatten aus Kapitalertragen in dem fir die Einkom-
mensanrechnung nach § 97a mafigeblichen Kalenderjahr durch einen Datenabgleich im
Wege des Kontenabrufs nach § 93b AO mit dem Bundeszentralamt fir Steuern zu Uber-
prifen und dadurch Hinweise auf vorhandene, bislang trotz Anfrage nicht oder nicht voll-
standig von den Grundrentenberechtigten mitgeteilte Einkunfte aus Kapitalvermogen zu er-
langen.

Nach Absatz 1 konnen die Trager der Rentenversicherung hierfur in einem ersten Schritt
stichprobenartig beim Bundeszentralamt fur Steuern um Auskunft ersuchen, wonach dieses
ein Kontenabrufverfahren durchfiihrt. Da den Berechtigten nach § 97a Absatz 6 Satz 2 eine
Frist von 3 Monaten zur Erklarung der versteuerten Kapitaleinklinfte eingeraumt wird, soll
der Abruf erst nach Ablauf dieser Frist erfolgen kdnnen. Das Ergebnis des Kontenabrufs —
Kontenstammdaten, also die Information darliber, bei welchen Kreditinstituten die Bezieher
einer Grundrente Konten, Depots und Schliel3facher haben — wird daraufhin elektronisch
an die Rentenversicherungstrager tbermittelt.

Fir das einzurichtende Verfahren gelten die allgemeinen Vorgaben zur Einrichtung eines
automatisierten Datenabrufverfahrens nach § 79 SGB X entsprechend. Dadurch wird die
Einhaltung der notwendigen Vorgaben zum Datenschutz und zur Datensicherheit sicherge-
stellt.

Um prifen zu kénnen, ob auf den mitgeteilten Konten abgeltend versteuerte Kapitalertrage
angefallen sind, sind die Trager der Rentenversicherung nach Absatz 2 berechtigt, in einem
zweiten Schritt ein Auskunftsersuchen an das jeweilige Kreditinstitut zu richten und dieses
aufzufordern, den Rentenversicherungstragern eventuell angefallene Kapitalertrage in dem
maldgeblichen Kalenderjahr mitzuteilen. Die Kreditinstitute sind zu dieser Auskunftstiber-
mittlung verpflichtet.

Zu Nummer 12
§ 213

Die Kosten der Grundrente werden vollstandig durch eine Erhéhung des Bundeszuschus-
ses zur Rentenversicherung finanziert, damit es nicht zu einer Belastung der Beitragszah-
lerinnen und Beitragszahler in der Rentenversicherung kommt. Der Bundeszuschuss wird
ab dem Jahr 2021 dauerhaft um 1,4 Milliarden Euro erhoht.

Die Erhéhung des Bundeszuschusses wird mit der Neufassung von § 213 Absatz 2 Satz 4
geregelt. Im Jahr 2021 wird die Erhéhung des allgemeinen Bundeszuschusses von bisher
400 Millionen Euro um 1 100 Millionen Euro auf 1 500 Millionen Euro angehoben. Diese
Erhéhung wirkt dauerhaft und unterliegt den jahrlichen Anderungen des allgemeinen Bun-
deszuschusses, weil dieser in den Folgejahren ausgehend von dem erhéhten Betrag fort-
geschrieben wird. Diese Anhebung der Erhdhung des allgemeinen Bundeszuschusses ist
bei der Festlegung des Bundeszuschusses im Beitrittsgebiet zu bertcksichtigen, der sich
entsprechend um 300 Millionen Euro erhoht (§ 287e), sodass sich insgesamt eine Erho-
hung des Bundeszuschusses um 1,4 Milliarden Euro ergibt.

Zu Nummer 13
§ 244

Grundrentenzeiten sind unter anderem Zeiten des Bezugs von Leistungen bei Krankheit
(§ 76g Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 51 Absatz 3a Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b).
In den Versicherungskonten der Rentenversicherungstrager sind insbesondere flr Zeiten
bis zum 30. September 1974 und fur die Zeit vom 1. Oktober 1974 bis 31. Dezember 1983
zwar Zeiten der Arbeitsunfahigkeit gespeichert, ob hierfur Leistungen bezogen wurden, ist
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aber nur ab dem 13. Kalendermonat der Arbeitsunfahigkeit flr Zeiten ab Oktober 1974 er-
kennbar. Fir die Zeiten vor Oktober 1974 und fur die ersten zwdlf Monate der Zeiten ab
Oktober 1974 ist ein Leistungsbezug nicht erkennbar.

Soweit Versicherte keine Nachweise mehr vorlegen kénnen, wird mit der Erganzung des
Absatzes 5 Satz 1 und 2 die Glaubhaftmachung von Zeiten des Bezugs von Leistungen bei
Krankheit zugelassen. Hiermit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Versicherte
mdglicherweise nicht mehr Uber Unterlagen zu diesen vor vielen Jahren bezogenen Leis-
tungen verfugen.

Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld Il sind keine Grundrenten-
zeiten (Absatz 5 Satz 3).

Zu Nummer 14
§ 307e

Absatz 1 der Vorschrift regelt als Ubergangsnorm zu § 76g allgemein, unter welchen Vo-
raussetzungen auch Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner mit einem Rentenbeginn
nach dem 31. Dezember 1991 einen Zuschlag an Entgeltpunkten flr langjdhrige Versiche-
rung ab dem 1. Januar 2021 von Amts wegen erhalten konnen. Hinsichtlich der Grundren-
tenzeiten und der Grundrentenbewertungszeiten wird dabei auf die Zeiten und Entgelt-
punkte abgestellt, die der Rente am 31. Dezember 2020 zugrunde liegen. Als Grundren-
tenzeiten nach § 76g Absatz 2 gelten auch Kalendermonate mit Anrechnungszeiten vor
dem 1. Januar 1984, in denen Versicherte wegen Krankheit arbeitsunfahig gewesen sind
oder Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben erhal-
ten haben. Anders als flr den Rentenzugang wird flr den Rentenbestand bei diesen Zeiten
auf das Erfordernis eines Leistungsbezuges verzichtet. Dies ist erforderlich, um die Gewah-
rung des Zuschlags an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung fiir den Rentenbestand
praktikabel zu gestalten, zumal der Leistungsbezug fir die Rentenversicherungstrager fur
Zeiten vor 1984 aus dem Versicherungskonto Uberwiegend nicht erkennbar ist (siehe
Artikel 1 Nummer 13 — § 244). Gleiches gilt flir Folgerenten.

Fur die Ermittlung des Durchschnittswerts an Entgeltpunkten aus den Grundrentenbewer-
tungszeiten werden auch gegebenenfalls vorhandene Zuschlage an persénlichen Entgelt-
punkten fur Kindererziehung nach § 307d berlicksichtigt.

Absatz 2 bestimmt, dass fir die Hohe des Zuschlags an Entgeltpunkten fir langjahrige Ver-
sicherung und fir ihre Zuordnung § 76g Absatz 4 und 5 entsprechend gelten.

Absatz 3 legt fest, dass sich der Zugangsfaktor fir den Zuschlag an Entgeltpunkten nach
§ 77 ermittelt, wenn er zu einem Zeitpunkt in Anspruch genommen wird, zu dem fir die
jeweilige Rente ein Zugangsfaktor von kleiner als 1,0 maf3gebend ware; bei Hinterbliebe-
nenrenten gilt § 77 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a. Wird der Zuschlag an Entgeltpunkten
fur langjahrige Versicherung zu einem Zeitpunkt in Anspruch genommen, zu dem fir die
jeweilige Rente ein Zugangsfaktor von mindestens 1,0 maf3gebend ware, ist der Zugangs-
faktor 1,0.

Absatz 4 betrifft Renten, die zwar nach 1991 begannen, fir die aber dennoch das Recht
vor 1992 anzuwenden war und somit aus heutiger Sicht kein Versicherungskonto nach dem
SGB VI vorliegt. In diesen Fallen ist fur die Zuschlagsgewahrung an Entgeltpunkten flr
langjahrige Versicherung der § 307f anzuwenden. Eine solche Fallkonstellation kann sich
zum Beispiel ergeben, wenn fur eine Rente mit Rentenbeginn ab 1992 aufgrund des § 300
Absatz 2 weiterhin das alte Recht anzuwenden war.

§ 307f
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Absatz 1 bestimmt als Ubergangsnorm zu § 76g allgemein, unter welchen Voraussetzun-
gen auch Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner mit einem Rentenbeginn vor dem
1. Januar 1992 einen Zuschlag an Entgeltpunkten flr langjahrige Versicherung ab dem
1. Januar 2021 von Amts wegen erhalten kénnen.

Fir diese Bestandsrenten befinden sich im Versicherungskonto in der Regel noch keine
rentenrechtlichen Zeiten nach dem SGB VI. Zudem ist es bei diesen inzwischen schon min-
destens vor drei Jahrzehnten durchgeflihrten Berechnungen der Renten weder rechtlich
erforderlich noch angesichts der damaligen und mit heutigen Mal3staben nicht mehr ver-
gleichbaren Speichermdglichkeiten und Speicherkapazitaten moglich gewesen, die nun-
mehr fir die Prifung der Voraussetzungen und der Héhe des Zuschlags an Entgeltpunkten
erforderlichen rentenrechtlichen Zeiten so vorzuhalten, dass heute eine Identifizierung von
Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 mdglich ist. Damit die Trager der Rentenversiche-
rung in diesen Fallen gleichwohl die Prifung und Ermittlung eines Zuschlags an Entgelt-
punkten vollautomatisiert und damit im Interesse der betroffenen Bestandsrentnerinnen und
Bestandsrentner burgerfreundlich und mit einem fur alle Seiten vertretbarem Verwaltungs-
aufwand zeitnah durchfiihren kénnen, bedarf es fir diese Falle vereinfachender und weit-
gehend pauschalierender Regelungen.

Absatz 1 bestimmt, dass AnknUpfungspunkt fiir die pauschalierende Regelung die Rente
nach Mindesteinkommen nach Artikel 82 des Rentenreformgesetzes 1992 ist. Sofern fur
Bestandsrentenfalle vor 1992 in Anwendung dieser Regelung fir Pflichtbeitragszeiten in
der Zeit vom 1. Januar 1973 bis 31. Dezember 1991 ein Zuschlag an persdnlichen Entgelt-
punkten zu ermitteln war (Voraussetzung hierfur waren: Vorliegen von mindestens 35 Ver-
sicherungsjahren einschliel3lich einer gegebenenfalls — in Abhangigkeit von der Anzahl der
Kinder — zusatzlich zu berticksichtigenden Kindererziehungspauschale sowie ein kalender-
monatlicher Durchschnittswert aus den betreffenden Pflichtbeitragszeiten von unter
6,25 Werteinheiten) und der Zuschlag nach Artikel 82 des Rentenreformgesetzes 1992
nicht bereits auf 6,25 Werteinheiten (entspricht kalendermonatlich 0,0625 Entgeltpunkten)
zu begrenzen war, ist nach Absatz 1 ein Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versi-
cherung zu ermitteln. Da Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner mit einem Rentenbe-
ginn vor 1973 nicht (mehr) von der Rente nach Mindesteinkommen nach Artikel 82 des
Rentenreformgesetzes 1992 erfasst waren, kénnen sie auch keinen Zuschlag an Entgelt-
punkten flr langjahrige Versicherung mehr erhalten. In diesen Fallen ist aber — wie auch in
den Féllen eines Rentenbeginns ab 1973 — gegebenenfalls fur Pflichtbeitragszeiten vor
1973 eine Anhebung erfolgt, wenn mindestens 25 Versicherungsjahre vorgelegen haben.
Die Anhebung erfolgte hier — anders als nach Artikel 82 des Rentenreformgesetzes 1992 —
stets auf 75 Prozent des Durchschnittsverdienstes, sodass die Bestandsrentnerinnen und
Bestandsrentner mit einem Rentenbeginn vor und ab 1973 fiir Pflichtbeitragszeiten bis 1972
gleichbehandelt werden.

Die Rentenversicherungstrager konnen den Durchschnittswert nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2, der Ausgangsbasis fur die Ermittlung des Zuschlags an Entgeltpunkten fiir langjah-
rige Versicherung nach Absatz 2 ist, anhand der ihnen vorliegenden Daten aus der Berech-
nung nach Artikel 82 des Rentenreformgesetzes 1992 ermitteln, indem sie den damals er-
mittelten Zuschlag durch die Anzahl der Kalendermonate, fir die dieser Zuschlag ermittelt
wurde, teilen und anschliefend mit dem Faktor 3 vervielfaltigen.

Mit Absatz 2 wird sichergestellt, dass die von der Pauschalregelung erfassten Bestands-
rentnerinnen und Bestandsrentner auch die Freibetrédge in den Fursorgesystemen (zum
Beispiel in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) und auch im Wohngeld
gewahrt bekommen kdnnen.

Absatz 3 regelt die Ermittlung der Héhe des Zuschlags an Entgeltpunkten flr langjahrige
Versicherung, der sich im Grundsatz an der Regelung in § 76g Absatz 4 orientiert, aller-
dings mit der Abweichung, dass in Anknlipfung an die maligebende Héchstbegrenzung
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nach Artikel 82 des Rentenreformgesetzes 1992 ein kalendermonatlicher Entgeltpunkte-
hochstwert von 0,0625 Entgeltpunkten gilt. Im Gegenzug entfallt der Abschlag von
12,5 Prozent nach § 76g Absatz 4 Satz 6. Satz 3 bestimmt, dass der nach den Satzen 1
und 2 ermittelte Entgeltpunktewert mit der Anzahl der Kalendermonate vervielfaltigt wird,
fur die ein Zuschlag an persoénlichen Entgeltpunkten nach Artikel 82 des Rentenreformge-
setzes 1992 ermittelt wurde. Im Ergebnis kann in diesen Fallen also ein Zuschlag an Ent-
geltpunkten fiir langjahrige Versicherung flir maximal 19 Jahre (228 Kalendermonate von
Januar 1973 bis Dezember 1991) gewahrt werden.

Absatz 4 regelt den Fall, dass eine nach § 307 umgewertete Rente sowohl Zeiten der all-
gemeinen Rentenversicherung als auch der knappschaftlichen Rentenversicherung enthalt.
In diesem Fall ist der ermittelte Zuschlag an Entgeltpunkten fir langjahrige Versicherung
verhaltnismalig aufzuteilen.

Absatz 5 betrifft die nach § 307a umgewerteten Bestandsrenten aus dem Beitrittsgebiet.
Auch fir diese Renten kdnnen Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner einen Zuschlag
an Entgeltpunkten (Ost) fur langjahrige Versicherung ab dem 1. Januar 2021 erhalten. Nach
§ 307a umgewertete Renten haben in der Regel ebenfalls keine Zeiten nach dem SGB VI
im Versicherungskonto. Von daher wird fir diese Bestandsrentenfalle vereinfachend auf die
Arbeitsjahre nach § 307a Absatz 3 abgestellt, die als Grundrentenzeiten und Grundrenten-
bewertungszeiten im Sinne von § 76g Absatz 2 und 3 gelten. Sind bisher Kinder in der
Rente nach § 307a berlcksichtigt worden, wird auch eine Kindererziehungspauschale als
Grundrentenzeit beriicksichtigt (bei einem Kind zehn Jahre, bei zwei Kindern 15 Jahre und
bei drei oder mehr Kindern 20 Jahre). Fur die Berechnung des Zuschlags an Entgeltpunkten
(Ost) fur langjahrige Versicherung wird dann entsprechend auf die Summe der nach § 307a
ermittelten personlichen Entgeltpunkte (Ost) abgestellt, die der Rente am 31. Dezember
2020 zugrunde liegen (gegebenenfalls einschliel3lich der Erhéhung an persdnlichen Ent-
geltpunkten fur bisher in der Rente berticksichtigte Kinder nach § 307a Absatz 1 Satz 2 und
vorhandener Zuschlage an personlichen Entgeltpunkten fur Kindererziehung nach § 307d).
Hieraus errechnet sich dann unter Heranziehung der Grundrentenbewertungszeiten (Ar-
beitsjahre nach § 307a Absatz 3) der kalendermonatliche Durchschnitt an Entgeltpunkten
als Berechnungsbasis flir den Zuschlag an Entgeltpunkten (Ost) fur langjahrige Versiche-
rung entsprechend § 76g Absatz 4.

Absatz 6 bestimmt, dass auch fur Bestandrenten aus dem Beitrittsgebiet, die nach § 307b
neu berechnet wurden, ein Zuschlag an Entgeltpunkten (Ost) fur langjahrige Versicherung
in Betracht kommen konnen. Bei diesen Bestandsrenten liegen — anders als bei den nach
§ 307a umgewerteten Bestandsrenten aus dem Beitrittsgebiet — Zeiten nach dem SGB VI
im Versicherungskonto vor. Von daher kann aus der am 31. Dezember 2020 nach § 307b
Absatz 1 Satz 3 maligebenden Rente (neu berechnete Rente oder Vergleichsrente) mit den
entsprechend vorliegenden Entgeltpunkten (Ost) ein Zuschlag an Entgeltpunkten (Ost) fur
langjahrige Versicherung in Anlehnung an § 307e Absatz 1 und 2 ermittelt werden.

Absatz 7 regelt, dass sich der Zugangsfaktor fur den Zuschlag an Entgeltpunkten fur lang-
jahrige Versicherung nach den Absatzen 1 bis 6 entsprechend der Regelung in § 307e Ab-
satz 3 bestimmt.

Absatz 8 bestimmt (analog § 307e Absatz 4), dass in den Fallen, in denen bei einer vor
1992 begonnenen Rente dennoch das Recht ab 1992 anzuwenden war und somit aus heu-
tiger Sicht ein Versicherungskonto nach dem SGB VI vorliegt, fur die Zuschlagsgewahrung
an Entgeltpunkten fur langjahrige Versicherung der § 307e anzuwenden ist. Eine solche
Fallkonstellation kann sich zum Beispiel ergeben, wenn eine Rente mit Rentenbeginn vor
1992 nach dem 31. Dezember 1991 nach § 300 Absatz 3 in der Fassung bis 31. Dezember
2000 neu festgestellt worden ist.

§ 3079
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Gemal den Vorgaben des Evaluierungskonzepts der Bundesregierung soll bis zum 31. De-
zember 2025 evaluiert werden, ob die mit der Einfuhrung der Grundrente formulierten Ziele
erreicht wurden. Es soll insbesondere untersucht werden, ob die besonderen Lebenslagen
in den neuen Bundeslandern und die Erwerbsbiografien von Frauen berlicksichtigt werden
konnten. Das beinhaltet auch die Prifung, ob mit den Regelungen auch die Gruppe erreicht
wird, die erreicht werden sollte und ob und gegebenenfalls wie die Grundrente zielgenauer
ausgestaltet werden kann. Hierfir soll zum einen die Anzahl der Rentnerinnen und Rentner
mit Grundrentenbezug, aufgeschlUsselt nach Geschlecht, Anzahl der Grundrentenzeiten
und Wohnsitz in den alten oder neuen Bundeslandern, zum anderen die konkrete Zusam-
mensetzung der Grundrentenzeiten in Bezug auf Zeiten der Kindererziehung und Pflege
ermittelt werden. In diesem Zusammenhang soll auch die Wirkung der Staffelung bis zum
Erreichen der vollen 35 Jahre an Grundrentenzeiten untersucht werden. Darlber hinaus
sollen sowohl die Auswirkungen der Einkommensanrechnung als auch der Freibetragsre-
gelungen betrachten werden.

Zu Artikel 2

Aus Gleichbehandlungsgrinden soll der in § 82a SGB Xl fur die Sozialhilfe vorgesehene
Grundrentenfreibetrag im Recht der Grundsicherung flr Arbeitsuchende nach dem SGB Il
entsprechend gelten. Zwar durften in der Grundsicherung fur Arbeitsuchende im Vergleich
weniger Falle auftreten als in der Sozialhilfe; insbesondere sind Personen, die eine Rente
wegen Alters beziehen, von Leistungen nach dem Zweiten Buch ausgeschlossen (§ 7 Ab-
satz 4 Satz 1 SGB Il). Fur Bezieher einer Grundrente wegen Todes oder voribergehender
Erwerbsminderung gilt dies jedoch nicht. Zudem kdnnen Bezieher von Grundrenten auch
Mitglieder so genannter gemischter Bedarfsgemeinschaften mit Leistungsberechtigten
nach dem Zweiten Buch sein. In diesen Fallen vermeidet eine entsprechende Anwendung
des in § 82a SGB XIl vorgesehenen Freibetrages auch systematische Briche zwischen
beiden Rechtskreisen.

Die Neuregelung im SGB Il beschrankt sich darauf, eine entsprechende Anwendung des
§ 82a SGB XII vorzuschreiben. In der Sache handelt es sich dabei um eine Rechtsgrund-
verweisung.

Zu Artikel 3

Zu Nummer 1

Anpassung der Inhaltsliibersicht aufgrund der Einfligung des § 82a.
Zu Nummer 2

§ 82a Absatz 1 regelt die Einfuhrung eines Einkommensfreibetrags flir Personen, die die
Grundrentenzeiten von 33 Jahren nach § 76g Absatz 2 SGB VI erflillen. Aufgrund individu-
ell sehr unterschiedlicher Bedarfe reichen die durch die Grundrente erzielten Einkommens-
verbesserungen nach dem SGB VI nicht immer aus, um Hilfebedurftigkeit zu vermeiden
oder zu beseitigen. Daher wird flr grundsicherungsbedurftige Rentenbezieher, die langjah-
rig rentenversichert gewesen sind, ein zusatzlicher Freibetrag in der Hilfe zum Lebensun-
terhalt und in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung geschaffen. Hier-
durch wird sichergestellt, dass den Betroffenen monatlich mehr tatsachliche Mittel zur Ver-
fugung stehen, als der aktuelle Grundsicherungsbedarf.

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung ist daher ein Betrag in Hohe von 100 Euro monatlich aus der gesetzlichen Rente
zuzlglich 30 Prozent des diesen Betrag Ubersteigenden Einkommens aus der gesetzlichen
Rente vom Einkommen nach § 82 Absatz 1 abzusetzen. Der Freibetrag ist auf einen Betrag
von 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28, das heil’t aktuell
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216 Euro (2020) gedeckelt. Der Freibetrag errechnet sich im Einzelfall pauschal aus dem
unbereinigten Bruttoeinkommen (§ 82 Absatz 1) aus der gesetzlichen Rente.

Von dem Freibetrag profitieren Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt und der
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sofern sie mindestens 33 Jahre an
Grundrentenzeiten nach § 76g Absatz 2 SGB VI haben oder sofern sie als Hinterbliebene
eine Rente erhalten, der die Erfullung dieser Grundrentenzeit zugrunde liegt.

§ 82a Absatz 2 erstreckt den Freibetrag aus Absatz 1 auch auf solches Alterseinkommen,
welches nicht aus einer gesetzlichen Rente folgt, sondern welches aus anderen ver-
pflichtenden Systemen der Alterssicherung stammt. Hiermit erfolgt eine Wertschatzung,
dass auch diesen Grundsicherungsbeziehern mehr zu Verfiigung steht, wenn sie, ver-
gleichbar zu Beziehern von Grundrente, langjahrig Leistungen im Erwerbsleben, insbeson-
dere durch die Zahlung von Beitragen, erbracht haben. Von dem Freibetrag profitieren Leis-
tungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung, sofern sie mindestens 33 Jahre an den Grundrentenzeiten vergleich-
bare Zeiten der Absicherung im jeweiligen verpflichtenden Alterssicherungssystem zurtck-
gelegt haben.

Vergleichbare Zeiten sind flr beitragsfinanzierte Systeme, wie die Alterssicherung der
Landwirte nach § 82a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 oder die berufsstandischen Versorgungs-
einrichtungen nach § 82a Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 grundsétzlich solche, fur die Beitrage
aufgrund einer Versicherungspflicht eingezahlt wurden. Bei der berufsstandischen Versor-
gung gelten dabei angelehnt an § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB VI insbesondere sol-
che Zeiten als anrechnungsfahig, in der Beschaftigte und selbststandige Tatige wegen einer
durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied und zu-
gleich kraft gesetzlicher Verpflichtung Mitglied einer berufsstandischen Kammer waren.

Zeiten aus Beschaftigungen in denen Versicherungsfreiheit, nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und 3 sowie Satz 2 SGB VI oder eine Befreiung von der Versicherungspflicht nach
§ 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB VI besteht, sind anrechenbare Zeiten im Sinne des
Freibetrags.

Sollten fiur denselben Kalendermonat sowohl Grundrentenzeiten als auch vergleichbare
Zeiten in einem anderen verpflichtenden System der Alterssicherung vorliegen, wird fir die
Bestimmung der 33 Jahre dieser Monat nur einmal berlcksichtigt.

Die Umsetzbarkeit dieser Freibetragsregelungen wird dadurch gewahrleistet, dass die Tra-
ger der Rentenversicherung sowie der sonstigen von § 82a SGB XI| erfassten Altersvorsor-
gesysteme in ihren Rentenbescheiden ausweisen beziehungsweise nétigenfalls anderwei-
tig bescheinigen, dass die Betroffenen die entsprechenden Voraussetzungen erfillen, ins-
besondere ausreichende Grundrentenzeiten zuriickgelegt haben. § 307f Absatz 2 SGB VI
gilt entsprechend.

Zu Artikel 4

§ 25d Absatz 3c Satz 1 regelt die EinflUhrung eines Einkommensfreibetrags fur Personen,
die die Grundrentenzeiten von mindestens 33 Jahren nach § 76g Absatz 2 SGB VI erfillen.
Die Vorschrift ist § 82a Absatz 1 SGB Xl nachgebildet. Durch die Schaffung eines zusatz-
lichen Freibetrages wird sichergestellt, dass Personen, die die Voraussetzungen fir eine
Grundrente nach § 76 g SGB VI erfillen, monatlich mehr zur Verflgung steht als der aktu-
elle Bedarf fur die erganzende Hilfe zum Lebensunterhalt. Der Systematik des BVG folgend
wird aus Grinden der Verwaltungsvereinfachung in Satz 1, 2. Halbsatz auf den Bemes-
sungsbetrag nach § 33 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a und nicht auf die Regelbedarfsstufe 1
abgestellt. Rechnerisch ergibt sich damit anndhernd der Betrag wie in § 82a Absatz 1,
2. Halbsatz SGB XII.
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§ 25d Absatz 3c Satz 2 erstreckt den Freibetrag aus Satz 1 auch auf solches Alterseinkom-
men, welches nicht aus einer gesetzlichen Rente folgt, sondern aus anderen verpflichten-
den Systemen der Alterssicherung stammt. Die Vorschrift ist § 82a Absatz 2 SGB XlI nach-
gebildet.

Zu Artikel 5

Zu Nummer 1

Die Anderung der Inhaltsiibersicht folgt aus der Einfliigung des neuen § 17a WoGG.
Zu Nummer 2

§ 13 WoGG

Die Erganzung des § 13 Absatz 1 folgt aus der Einfligung des neuen § 17a WoGG. Bei der
Ermittlung des Gesamteinkommens ist auch der neue Freibetrag zu bertcksichtigen.

Zu Nummer 3
§ 17a WoGG
Absatz 1

Flankierend zur Grundrente soll ein Freibetrag beim Wohngeld eingeflihrt werden, damit
die Verbesserungen bei der Rente nicht durch eine Kurzung des Wohngeldes aufgehoben
werden. Der neue Freibetrag in § 17a WoGG erganzt die bestehenden wohngeldrechtlichen
Freibetrage in § 17 WoGG.

Nur Rentnerinnen und Rentner, die mindestens 33 Jahren an Grundrentenzeiten nach
§ 76g Absatz 2 des SGB VI oder vergleichbare Zeiten haben, sollen einen Freibetrag er-
halten. Das heifl3t: Rentnerinnen und Rentner, die Wohngeld empfangen und weniger
Grundrentenzeiten oder weniger vergleichbare Zeiten aufweisen, erhalten nicht den Frei-
betrag.

Die Regelung entspricht somit im Wesentlichen dem in § 82a SGB Xll vorgesehenen mo-
natlichen Freibetrag. Der neue wohngeldrechtliche jahrliche Freibetrag ist somit die Folge
der politischen Entscheidung, die Lebensleistung einer bestimmten Gruppe von Rentnerin-
nen und Rentnern ab einer gewissen Zahl an Rentenversicherungszeiten beziehungsweise
Zeiten in vergleichbaren Alterssicherungssystemen in besonderer Weise anzuerkennen.
Entsprechend der politischen Einigung wird damit eine Gruppe von Rentnerinnen und Rent-
nern auch im Wohngeld so gestellt, dass sie den Vorteil des Grundrentenzuschlags nicht
Uber eine Anrechnung als wohngeldrechtliches Einkommen verliert. In vielen Fallen wird
die Héhe des wohngeldrechtlichen Freibetrages voraussichtlich den Grundrentenzuschlag
Ubersteigen und in einigen Fallen wird der Freibetrag auch ohne Grundrentenzuschlag ge-
wahrt werden. Durch einen Freibetrag, der in der Hohe dem Freibetrag nach § 82a SGB XII
entspricht, wird die Anzahl der Wohngeldempfangerinnen und -empfanger, die in den Be-
zug von nachrangigen Leistungen des Dritten beziehungsweise Vierten Kapitels SGB XI|
wechseln mussen, weil mit Wohngeld nicht mehr die Hilfebedurftigkeit Uberwunden werden
kann, reduziert.

In der systemgerechten Umsetzung des Grundrentenzuschlags auch im Wohngeld liegt ein
sachlicher Grund fir die Besserstellung von Rentnerinnen und Rentnern mit mindestens
33 Jahren an Grundrentenzeiten gegenuber Rentnerinnen und Rentnern mit weniger als
33 Jahren an Grundrentenzeiten und auch gegenulber allen anderen Wohngeldempfange-
rinnen und -empfangern.
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Die Freibetrage werden bei der Wohngeldberechnung vom wohngeldrechtlichen Gesamt-
einkommen ausgenommen. Erhalten die Wohngeldempfangerinnen und Wohngeldempfan-
ger den Freibetrag, aber keinen Grundrentenzuschlag, erhéht das dadurch in geringerem
Umfang in die Berechnung eingehende Einkommen grundsatzlich das Wohngeld als ein-
kommensabhangige Leistung. Jedoch ist ein Freibetrag nicht mit einem in gleichem Umfang
héheren Wohngeld verbunden.

Erhalten die Wohngeldempfangerinnen und Wohngeldempfanger einen Grundrentenzu-
schlag, der unterhalb des Freibetrags liegt, so vermindert sich das wohngeldrechtliche Ein-
kommen um die Differenz zwischen Freibetrag und Grundrentenzuschlag. Das Wohngeld
erhoht sich im Durchschnitt um etwa die Halfte der Differenz zwischen Freibetrag und
Grundrentenzuschlag.

Ubersteigt der Grundrentenzuschlag den Freibetrag, so mindert das den Freibetrag tber-
steigende zusatzliche Einkommen das Wohngeld im Durchschnitt um etwa die Halfte des
Uber den Freibetrag hinausgehenden Einkommens.

Der neue Freibetrag ist von der Summe der Jahreseinkommen der zu bertcksichtigenden
Haushaltsmitglieder abzuziehen. Der Freibetrag differenziert der Héhe nach nicht nach der
Anzahl von Jahren an Grundrentenzeiten. Er berechnet sich wie folgt:

— 1200 Euro vom jahrlichen Einkommen aus der gesetzlichen Rente

— zuzlglich 30 Prozent der Differenz zwischen dem jahrlichen Einkommen aus der ge-
setzlichen Rente und den 1 200 Euro

— hoéchstens 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu § 28 SGB XII mul-
tipliziert mal 12.

Der Freibetrag errechnet sich im Einzelfall pauschal aus dem unbereinigten Einkommen
aus der gesetzlichen Rente.

Der Verweis auf den halftigen Jahresbetrag der Regelbedarfsstufe 1 nach der Anlage zu
§ 28 SGB XIlI hat zur Folge, dass sich die Hochstgrenze des Freibetrages bei jeder Ande-
rung der Regelbedarfsstufe 1 erhoht.

Die Umsetzbarkeit dieser Freibetragsregelungen wird dadurch gewahrleistet, dass die Tra-
ger der Rentenversicherung sowie der sonstigen von § 17a WoGG erfassten Altersvorsor-
gesysteme in ihren Rentenbescheiden ausweisen beziehungsweise nétigenfalls anderwei-
tig bescheinigen, dass die Betroffenen die entsprechenden Voraussetzungen erfillen, ins-
besondere ausreichende Grundrentenzeiten zurtickgelegt haben.

Absatz 2

§ 17a Absatz 2 WoGG erstreckt den Freibetrag aus Absatz 1 — wie § 82a Absatz 2 SGB XI|
— auch auf solches Alterseinkommen, welches nicht aus einer gesetzlichen Rente folgt,
sondern welches aus anderen verpflichtenden Systemen der Alterssicherung sowie zum
Beispiel aus der Beamtenversorgung stammt (siche §5 Absatz1 Satz1 Nummer 1
SGB VI). Auf die weitergehende Begrindung zu § 82a Absatz 2 SGB XII (Artikel 3 Num-
mer 2) wird verwiesen.

Fir die beamtenrechtliche Versorgung gelten die ruhegehaltfahigen Dienstzeiten als ver-
gleichbare Zeiten. Die insoweit maf3geblichen Zeiten ergeben sich aus dem Bescheid tber
die Festsetzung der Versorgungsbeziige fir die Beamtinnen und Beamten von Bund und
Landern. Entsprechendes gilt fur die Berufssoldatinnen und -soldaten.

Absatz 3
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Erhalt die Wohngeldbehorde erstmalig Kenntnis dartber, dass die erforderlichen Grundren-
tenzeiten erfullt sind, so ist nach § 48 insbesondere nach Absatz 1 Satz 2 SGB X von Amts
wegen uber den Wohngeldanspruch neu zu entscheiden, wobei der neue Freibetrag zu
berticksichtigen ist. Andere Anderungen unterhalb der Schwellen des § 27 WoGG werden
nicht berucksichtigt. Der Bewilligungsbescheid kann zudem unter den Voraussetzungen
des § 28 WoGG unwirksam werden beziehungsweise wegfallen.

Absatz 4

Jahrliche Erhéhungen der Obergrenze des Freibetrages, die durch eine jahrliche Anpas-
sung der Regelbedarfsstufe 1 zustande kommen, werden im Wohngeldrecht im laufenden
Bewilligungszeitraum nur dann bericksichtigt, wenn die Voraussetzungen fir ein Verfahren
nach § 27 Absatz1 oder eine Neuentscheidung von Amts wegen nach § 27 Ab-
satz 2 WoGG vorliegen.

Zu Nummer 4
§ 28 Absatz 6 WoGG

Der Wohngeldanspruch andert sich auch in den Féllen des § 17a Absatz 3. Daher ist § 28
Absatz 6 zu erganzen.

Zu Nummer 5
§ 35 WoGG

Die Erganzung des § 35 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b folgt aus der Einfugung des
neuen § 17a WoGG. Die Wohngeldstatistik wird damit ermoéglichen, dass die Zahl der
Haushaltsmitglieder, bei denen der neue Freibetrag bertcksichtigt wird, bekannt wird.

Zu Artikel 6
Zu Nummer 1
§ 22a Absatz 2 Satz 10

Da allein durch die Verwendung der steuerlichen |dentifikationsnummer des Berechtigten
das gemeinsame Einkommen des Berechtigten und seines Ehegatten beziehungsweise
Lebenspartners nach § 97a nicht ermittelbar ist, wird den Tragern der Rentenversicherung
die Befugnis eingeraumt, die steuerliche Identifikationsnummer des Ehegatten und Le-ben-
spartners beim Bundeszentralamt flr Steuern abzufragen und diese fur das automatisierte
Abrufverfahren zu nutzen. Hierfir wird das im Rahmen des Rentenbezugsmitteilungsver-
fahrens genutzte maschinelle Anfrageverfahren zur Abfrage der steuerlichen ldentifikati-
onsnummer des Berechtigten beziehungsweise Rentenempfangers ausgeweitet.

Zu Nummer 32
§ 100 Absatz 2 Satz 1

Mit dem Betriebsrentenstarkungsgesetz wurde ab 2018 speziell flr Geringverdiener (Ar-
beithehmer mit einem monatlichen Bruttoarbeitslohn bis zu 2 200 Euro) eine neue steuerli-
che Férderung in Form eines Zuschussmodells eingefiihrt, dem Fdrderbetrag zur betriebli-
chen Altersversorgung (BAV-Foérderbetrag). Der BAV-Forderbetrag betragt unter den wei-
teren Voraussetzungen des § 100 EStG im Kalenderjahr mindestens 72 Euro (30 Prozent
von 240 Euro) und héchstens 144 Euro (30 Prozent von 480 Euro).
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Als Anreiz fur den Aufbau einer zusatzlichen arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Alters-
versorgung bei Geringverdienern wird der BAV-Fdrderbetrag mit Wirkung ab 2020 von ma-
ximal 144 Euro auf maximal 288 Euro angehoben. Damit werden zusatzliche Arbeitgeber-
beitrage bis zu maximal 960 Euro geférdert. Mit der Anderung wird der Koalitionsbeschluss
vom 10. November 2019 umgesetzt.

Nach § 100 Absatz 3 Nummer 2 EStG kann der BAV-Forderbetrag nur fur einen vom Ar-
beitgeber zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachten Beitrag zur betrieb-
lichen Altersversorgung an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder flr eine Direkt-
versicherung beansprucht werden. Der Arbeitgeber soll durch die staatliche Férderung mo-
tiviert werden, zusatzliche Mittel fir die betriebliche Altersversorgung seiner Arbeithehmer
aufzubringen. Deshalb sind mittels Gehaltsverzichts oder -umwandlung finanzierte Beitrage
oder Eigenbeteiligungen des Arbeitnehmers nicht begunstigt. Der Bundesfinanzhof (BFH)
hat jedoch in diesem Zusammenhang mit Urteil vom 1. August 2019 — VI R 32/18 — verneint,
dass bestimmte Steuerverglinstigungen flir Sachverhalte mit Gehaltsverzicht oder -um-
wandlung (je nach arbeitsvertraglicher Ausgestaltung) durch die im Einkommensteuerge-
setz verankerte Zusatzlichkeitsvoraussetzung ausgeschlossen werden. Die Auffassung des
BFH widerspricht der Auffassung des Gesetzgebers. Die Finanzverwaltung wendet daher
das zuvor genannte Urteil nicht an (siehe Nichtanwendungserlass des Bundesfinanzminis-
teriums vom 5. Februar 2020 — IV C 5 — S 2334/19/10017 :002 -).

Zum Inkrafttreten und zur erstmaligen Anwendung siehe Artikel 8 und die entsprechende
Begriindung.

Zu Artikel 7
§ 93 Absatz 8

Die Erganzung ist eine notwendige Folgeanderung, um den Tragern der gesetzlichen Ren-
tenversicherung beschrankt auf den Fall der Auszahlung einer Grundrente an Berechtigte
die Moglichkeiten des Kontenabrufverfahrens beim Bundeszentralamt fiir Steuern zu erdéff-
nen. Dadurch wird den Tragern der Rentenversicherung eine Uberpriifung der fir eine In-
anspruchnahme der Grundrente notwendigen Einkommensprifung bezogen auf Einklinfte
aus Kapitalvermogen Uber dieses bewahrte Verfahren grundsatzlich erméglicht. Eine miss-
brauchliche Inanspruchnahme der Grundrente soll dadurch bekampft und verhindert wer-
den. Hierfur haben sich die Trager der Rentenversicherung beim Bundeszentralamt fir
Steuern als Kontenabrufberechtigter zu registrieren. Nach erfolgter Registrierung kdnnen
sie elektronisch Kontenabrufersuchen an dieses Ubermitteln.

Zu Artikel 8
Zu Absatz 1

Die Regelungen dieses Gesetzes treten vorbehaltlich der Regelungen unter Absatz 2 am
1. Januar 2021 in Kraft.

Zu Absatz 2

Die Anderung beim BAV-Forderbetrag (siehe Artikel 6 Nummer 2) tritt am Tag nach der
Verkiindung dieses Anderungsgesetzes in Kraft. Sie gilt infolge der Anwendungsregelung
in § 52 Absatz 1 EStG fur alle Lohnzahlungszeitraume des Jahres 2020 (bei Arbeitgeber-
beitragen, die laufender Arbeitslohn sind) und fir alle Zuflusszeitpunkte in 2020 (bei Arbeit-
geberbeitragen, die sonstige Bezuge sind).

Hat der Arbeitgeber in der Zeit zwischen dem 1. Januar und dem Inkrafttreten im Laufe des
Jahres 2020 zusatzliche, im Rahmen des § 100 EStG begunstigte Arbeitgeberbeitrédge von
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mehr als 480 Euro erbracht, kann er hdhere BAV-Fdrderbetrage Uber geanderte Lohn-
steuer-Anmeldungen geltend machen.





		Freibetrag beim Wohngeld 

		Freibetrag in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

		Langfristige Auswirkungen der Maßnahmen auf das Sicherungsniveau und den Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung 



		5.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

		5.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

		5.3 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 

		Grundrente 




R

POSTANSCHRIFT

BETREFF

BEZUG

GZ
DOK

Bundesministerium
der Finanzen

Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Nur per E-Mail HAUSANSCHRIFT ~ WilhelmstraRRe 97
10117 Berlin
TEL  +49 (0) 30 18 682-0

Oberste Finanzbehdorden

der Lander EMAL  poststelle@bmf.bund.de
DATUM 5. Februar 2020

nachrichtlich:

Bundeszentralamt fiir Steuern

Gewdahrung von Zusatzleistungen und Zulassigkeit von Gehaltsumwandlungen;
Anwendung des BFH-Urteils vom 1. August 2019 - VI R 32/18 - (BStBI 11 Seite mmm?)

Erorterung in der Sitzung LSt 1/2020 zu TOP 6

IV C5 - S 2334/19/10017 :002
2020/0097878

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Mit Urteilen vom 1. August 2019 - VI R 32/18, VI R 21/17 (NV) und VI R 40/17 (NV) - hat
der BFH seine Rechtsprechung zu der in verschiedenen Steuerbefreiungs- und Pauschal-
besteuerungsnormen oder anderen steuerbegunstigenden Normen des Einkommensteuer-
gesetzes enthaltenen Tatbestandsvoraussetzung, wonach die jeweilige Steuerverginstigung
davon abhéangt, dass eine bestimmte Arbeitgeberleistung ,,zusatzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn erbracht werden muss (sog. Zusétzlichkeitsvoraussetzung), gedandert.

Der BFH hat seine friihere Rechtsprechung aufgegeben, nach der nur freiwillige Arbeitgeber-
leistungen, also Leistungen, die der Arbeitgeber arbeitsrechtlich nicht schuldet, zusétzlich in
diesem Sinne erbracht werden konnten (BFH-Urteile vom 19. September 2012 - VI R 54/11 -
BStBI 11 2013, Seite 395, und - VI R 55/11 - BStBI 11 2013, Seite 398, als Rechtsprechungs-
anderung zum BFH-Urteil vom 15. Mai 1998 - VI R 127/97 - BStBI 11 Seite 518).

Nunmehr verneint der BFH, dass bestimmte Steuerverglinstigungen fiir Sachverhalte mit
Gehaltsverzicht oder -umwandlung (je nach arbeitsvertraglicher Ausgestaltung) durch die
Zusétzlichkeitsvoraussetzung ausgeschlossen werden. VVoraussetzung sei nur, dass der ver-
wendungsfreie Arbeitslohn zugunsten verwendungs- oder zweckgebundener Leistungen des
Arbeitgebers arbeitsrechtlich wirksam herabgesetzt wird (Lohnformwechsel). Ansonsten liege

! Seitenzahl wird von der Redaktionsleitung des Bundessteuerblattes erganzt.
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eine begunstigungsschéadliche Anrechnung oder Verrechnung vor (BFH-Urteil vom 1. August
2019 - VI R 32/18 - Rdnr. 30).

Tarifgebundener verwendungsfreier Arbeitslohn kann somit nicht zugunsten bestimmter
anderer steuerbegnstigter verwendungs- oder zweckgebundener Leistungen herabgesetzt
oder zugunsten dieser umgewandelt werden, da der tarifliche Arbeitslohn nach Wegfall der
steuerbegunstigten Leistungen wiederauflebt.

Die neue BFH-Rechtsprechung betrifft z. B. die Vorschriften § 3 Nummer 15, 33, 34, 343, 37,
46 EStG und § 37b Absatz 2 EStG, § 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 und 6 EStG, § 100
Absatz 3 Nummer 2 EStG sowie die mit dem ,,Gesetz zur weiteren Forderung der Elektro-
mobilitat und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften* eingefiinrten Regelungen zu
den Zuschissen zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers fiir Fahrten zwischen Wohnung
und erster Tatigkeitsstatte etc. (§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b EStG), zur Uber-
eignung betrieblicher Fahrréder (8 40 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 EStG) und zur Anwendung
der 44-Euro-Freigrenze bei Gutscheinen und Geldkarten (8 8 Absatz 2 Satz 11 zweiter
Halbsatz EStG).

Der Gesetzgeber hat regelméaliig auf die Formulierung ,,zusatzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn zuriickgegriffen, wenn Sachverhalte mit Gehaltsverzicht oder -umwandlung
explizit von der Steuerbegiinstigung ausgeschlossen werden sollten; so zuletzt noch in der
Einzelbegriindung zu § 8 Absatz 2 Satz 11 zweiter Halbsatz EStG (Gesetz zur weiteren
Forderung der Elektromobilitat und zur Anderung weiterer steuerlicher Vorschriften - Bericht
des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages, BT-Drs. 19/14909 Seite 44), wo es
beispielsweise heift: ,,Die Ergdnzung des 8 8 Absatz 2 Satz 11 EStG soll sicherstellen, dass
Gutscheine und Geldkarten nur dann unter die 44-Euro-Freigrenze fallen, wenn sie vom
Arbeitgeber zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewahrt werden. Der steuer-
liche Vorteil soll damit insbesondere im Rahmen von Gehaltsumwandlungen ausgeschlossen
werden.”

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehorden der Lander gilt daher zu der Tatbestands-
voraussetzung ,,zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn* im Vorgriff auf eine ent-
sprechende Gesetzesanderung abweichend von der neuen BFH-Rechtsprechung und tiber den
Einzelfall hinaus zur Gewéhrleistung der Kontinuitat der Rechtsanwendung weiterhin
Folgendes:

Im Sinne des Einkommensteuergesetzes werden Leistungen des Arbeitgebers oder auf seine
Veranlassung eines Dritten (Sachbezlige oder Zuschiisse) fir eine Beschaftigung nur dann
,»ZUsétzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn® erbracht, wenn
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1. die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet,

2. der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt,

3. die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer bereits
vereinbarten kiinftigen Erhéhung des Arbeitslohns gewahrt und

4.  bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhéht

wird. Dies gilt im Hinblick auf den Grundsatz der Gleichméligkeit der Besteuerung
unabhangig davon, ob der Arbeitslohn tarifgebunden ist.

Es sind somit im gesamten Lohn-und Einkommensteuerrecht nur echte Zusatzleistungen des
Arbeitgebers steuerbeglnstigt.

Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 22. Mai 2013 (BStBI | Seite 728) zur
Anwendung der BFH-Urteile vom 19. September 2012 - VI R 54/11 - BStBI 11 2013,
Seite 395, und - VI R 55/11 - BStBI 11 2013, Seite 398.

Dieses Schreiben ist in allen offenen Fallen anzuwenden und wird im Bundessteuerblatt Teil |
veroffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.
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Oberster Gerichtshof des Bundes fir Steusrn und Lolle

BUNDESFINANZHOF Urteil vom 1.8.2019, VIR 32/18
ECLI:DE:BFH:2019:U.010819.VIR32.18.0

Lohnsteuerpauschalierung bei zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachten Leistungen des Arbeitgebers

Leitsatze

1. Ohnehin geschuldeter Arbeitslohn i.S. der entsprechenden Vorschriften --wie beispielsweise § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 oder
§ 40 Abs. 2 Satz 2 EStG-- ist derjenige Lohn, den der Arbeitgeber verwendungsfrei und ohne eine bestimmte Zweckbindung
(ohnehin) erbringt.

2. Zusatzlicher Arbeitslohn liegt vor, wenn dieser verwendungs- bzw. zweckgebunden neben dem ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn geleistet wird. Es kommt nicht darauf an, ob der Arbeitnehmer auf den zusatzlichen Arbeitslohn einen
arbeitsrechtlichen Anspruch hat (Anderung der Rechtsprechung).

Tenor

Auf die Revision des Klagers werden das Urteil des Finanzgerichts Disseldorf vom 24.05.2018 - 11 K 3448/15 H (L), die
Einspruchsentscheidung vom 09.10.2015 sowie der Lohnsteuernachforderungsbescheid vom 11.06.2014 aufgehoben.
Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Tatbestand

1 Der Klager und Revisionsklager (Klager) ist Einzelunternehmer. Im Jahr 2011 traf er mit einigen Arbeitnehmern neue
Vereinbarungen beziiglich der Entlohnung. In einem ersten Schritt wurde hierbei der bisherige Bruttolohn herabgesetzt.
So heil’t es z.B. in der durch den Klager beispielhaft zu den Akten gereichten "Erganzende[n] Vereinbarung" mit der
Arbeitnehmerin ...:

"I. Die Arbeitsvertragsparteien stellen fest, dass das Bruttogehalt ab dem 01. Juli 2011 nunmehr 2.285,04 EUR betréagt,
bei unverénderter Arbeitszeit. Dies entspricht einem Entgeltverzicht in Héhe von 245,85 EUR.

Il. Als Bemessungsgrundlage fiir andere Anspriiche, wie zum Beispiel quotale, zuklinftige Lohnerhéhungen,
gesetzliche Abfindungsanspriiche, gegebenenfalls Urlaubs— oder Weihnachtsgeld und vergleichbare, bestehende
Anspriiche gilt der bisherige Bruttobarlohn in H6he von 2.530,89 EUR als vereinbart (Schattenlohn). Diese
Bemessungsgrundlage wird fiir die Zukunft fortgeschrieben."

2 In einem weiteren Schritt vereinbarte der Klager mit seinen Arbeitnehmern unter Ill. der erganzenden Vereinbarung die
Zahlung eines Zuschusses fir Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstatte sowie mit einigen Arbeitnehmern einen
pauschalen Zuschuss fiir die Internetnutzung. In den jeweiligen erganzenden Vereinbarungen heil}t es hierzu, diese
zusatzlichen Leistungen fielen nicht unter den Freiwilligkeitsvorbehalt.

3 Im Jahre 2014 schlossen der Klager und die einzelnen Arbeitnehmer bezlglich dieser seit dem Jahr 2011 geleisteten
Lohnbestandteile eine Freiwilligkeitsvereinbarung, wonach die Zuschiisse ab dem 01.01.2014 rein freiwillig gewahrt
wirden und keinen Rechtsanspruch des Arbeithehmers begriindeten.

4 Im Rahmen einer beim Klager durchgefiihrten Lohnsteuer-AuRenpriifung fir den Zeitraum Januar 2010 bis April 2014
vertrat die Priiferin die Auffassung, eine Pauschalversteuerung der streitigen Zusatzleistungen sei nicht zulassig, da
sich die Neugestaltung der Arbeitsvertrage als steuerschadliche Gehaltsumwandlung darstelle. Die gezahlten
Zuschisse seien daher nach § 40 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) unter Anrechnung der bisher
vorgenommenen Pauschalierung zu versteuern.

5 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) erlieR daraufhin einen Lohnsteuernachforderungsbescheid.
Der Einspruch blieb erfolglos.

6 Die im Anschluss erhobene Klage wies das Finanzgericht (FG) mit den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2018,
1487 veroffentlichten Grinden ab. Es war im Wesentlichen der Ansicht, fiir die Streitjahre 2011 bis 2013 fielen die
Zuschisse nicht unter den Freiwilligkeitsvorbehalt i.S. der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) bzw. seien
eine nach Ansicht der Finanzverwaltung schadliche Gehaltsumwandlung. Ab dem Jahr 2014 seien die Zuschiisse zwar
freiwillig geleistet worden, insoweit liege aber ebenfalls eine schadliche Gehaltsumwandlung von verbindlich zu
zahlenden Lohnbestandteilen in freiwillige zweckgebundene Leistungen vor.
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7 Mit seiner Revision rugt der Klager die Verletzung materiellen Rechts.

8 Er beantragt,

das FG-Urteil sowie den Lohnsteuernachforderungsbescheid vom 11.06.2014 in Gestalt der Einspruchsentscheidung
vom 09.10.2015 aufzuheben.

9 Das FA beantragt,
die Revision als unbegriindet zuriickzuweisen.
Entscheidungsgriinde

10 Die Revision des Klagers ist begriindet. Sie fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Stattgabe der
Klage (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat zu Unrecht entschieden, dass der
Klager die an seine Arbeitnehmer gezahlten Zuschusse fiir die Internetnutzung sowie fiir Fahrten zwischen Wohnung
und regelmaRiger Arbeits- bzw. erster Tatigkeitsstatte nicht pauschal versteuern durfte.

11 1. Gemal § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 EStG kann der Arbeitgeber abweichend von Abs. 1 die Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 25 % erheben, soweit er den Arbeitnehmern zusatzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn Zuschiisse zu den Aufwendungen fir die Internetnutzung zahit.

12 2. Fur zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistete Zuschisse u.a. zu den Aufwendungen des
Arbeitnehmers fiir Fahrten zwischen Wohnung und regelmaRiger Arbeitsstatte (bis einschliellich des
Veranlagungszeitraums 2013) bzw. erster Tatigkeitsstatte (ab dem Veranlagungszeitraum 2014) kann der Arbeitgeber
die Lohnsteuer nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG mit einem Pauschsteuersatz von 15 % erheben, soweit diese Bezlige
den Betrag nicht Ubersteigen, den der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Abs. 2 EStG als
Werbungskosten geltend machen kénnte, wenn die Beziige nicht pauschal besteuert wirden.

13 3. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass die ma3geblichen Aufwendungen den Arbeitnehmern, die monatliche
Zuschisse vom Klager erhielten, tatsachlich entstanden sind und dass die persénlichen und sachlichen
Voraussetzungen fiir die Zusatzleistungen bei den Arbeithehmern betreffend die Internetpauschale und die
Wegekosten tatsachlich vorlagen. Der Senat sieht deshalb insoweit von weiter gehenden Ausfiihrungen ab.

14 4. Die Beteiligten streiten vielmehr allein dariiber, ob das den genannten Vorschriften gemeinsame
Tatbestandsmerkmal "zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn" vorliegend erfillt ist.

15 a) Nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH werden Zuschisse des Arbeitgebers "zusatzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn" geleistet, wenn sie zu den Lohnzahlungen hinzukommen, die entweder durch
Vereinbarung, eine dauernde Ubung oder sonst arbeitsrechtlich geschuldet sind. Danach ist der "ohnehin geschuldete
Arbeitslohn" der lohnsteuerrechtlich erhebliche Vorteil, der arbeitsrechtlich geschuldet ist; das ist der Arbeitslohn, auf
den zumindest im Zeitpunkt der Zahlung ein verbindlicher Rechtsanspruch besteht (Senatsurteile vom 19.09.2012 -
VI R 54/11, BFHE 239, 85, BStBI 11 2013, 395, Rz 10 ff., und VI R 55/11, BFHE 239, 91, BStBI 1l 2013, 398, Rz 11,
sowie vom 01.10.2009 - VI R 41/07, BFHE 227, 40, BStBI 1l 2010, 487, Rz 17 ff., m.w.N.; kritisch Thomas, Deutsches
Steuerrecht --DStR-- 2013, 233, und 2018, 1342; Obermair, DStR 2013, 1118; Plenker, Der Betrieb 2013, 1202;
Steiner in Lademann, EStG, § 3 Rz 251). Der zusatzlich hierzu geleistete Lohn ist danach derjenige, auf den der
Arbeitnehmer arbeitsrechtlich keinen Anspruch hat, der folglich freiwillig vom Arbeitgeber erbracht wird.

16 b) Hieran halt der erkennende Senat nach nochmaliger Priifung nicht langer fest.

17 aa) Er geht vielmehr davon aus, dass der zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn i.S. der entsprechenden
Vorschriften --wie § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 oder § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG-- der Arbeitslohn ist, den der Arbeitgeber nur
verwendungs- bzw. zweckgebunden leistet. Der ohnehin geschuldete Arbeitslohn i.S. der entsprechenden
Vorschriften ist mithin derjenige, den der Arbeitnehmer verwendungsfrei und ohne eine bestimmte Zweckbindung
(ohnehin) erhalt. Im Allgemeinen unterliegt dieser Lohn der Regelbesteuerung. Demgegeniiber ist der hinzutretende
verwendungsgebundene (zusatzliche) Lohn in den vorgenannten Vorschriften insofern begunstigt, als er vom
Arbeitgeber mit einem Pauschsteuersatz besteuert oder --wie in anderen Fallen (§ 3 Nrn. 15, 33, 34, 34a, 37 und 46
EStG)-- steuerfrei erbracht werden kann, sofern die persoénlichen und sachlichen Beglinstigungsvoraussetzungen
erfillt sind und insbesondere der --gesetzlich angeordnete und arbeitsvertraglich vereinbarte-- besondere
Verwendungszweck gewahrt wird.

18 bb) Auf die Frage, ob der Arbeitnehmer auf den fraglichen Lohnbestandteil arbeitsrechtlich einen Anspruch hat,
kommt es daher nicht mehr an. Insbesondere zwingt der Wortlaut des Gesetzes nicht zu dem Verstandnis, der
zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn durfe seinerseits nicht geschuldet sein. Denn Freiwilligkeit und
Zusatzlichkeit schlieRen einander nicht aus. Vielmehr kann auch zu einer Zahlung, auf die im Zeitpunkt der Zahlung
ein verbindlicher Rechtsanspruch besteht, eine weitere ebenfalls arbeitsrechtlich geschuldete Leistung hinzutreten.
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Hiervon gehen auch die Finanzbehoérden aus (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom
22.05.2013 - IV C 5-S 2388/11/10001-02, BStBI | 2013, 728).

19 cc) Zudem sprechen Sinn und Zweck der Begulnstigungsvorschriften dafir, dass es nicht darauf ankommt, ob der
fragliche Lohnbestandteil (wie beispielsweise Zuschiisse fiir die Internetnutzung oder fiir Fahrten zwischen Wohnung
und regelmaRiger Arbeits- bzw. erster Tatigkeitsstatte) vom Arbeitgeber arbeitsrechtlich geschuldet ist. Denn die
Vorschriften dienen der Verwaltungsvereinfachung und der Férderung der verwendungsgebundenen Zwecke (z.B.
BTDrucks 18/5864, S. 1; BTDrucks 16/10189, S. 47 f.; BTDrucks 12/1368, S. 5 f.; Wagner in Herrmann/Heuer
/Raupach --HHR--, § 40 EStG Rz 3). Dass der Gesetzgeber seine Férderung an fehlende rechtliche Anspriche der
Arbeitnehmer kniipfen und nur freiwillige Finanzierungsbeitrage des Arbeitgebers beglnstigen wollte, ist nicht zu
vermuten. Denn nicht durch die Freiwilligkeit der Arbeitgeberleistung, sondern durch die --gesetzlich angeordnete und
arbeitsvertraglich vereinbarte-- zweckgebundene Verausgabung des steuerbegunstigten Arbeitslohns werden die vom
Gesetzgeber angestrebten Ziele erreicht.

20 5. Das Zusatzlichkeitserfordernis ist auf den Zeitpunkt der Lohnzahlung zu beziehen.

21 a) Dies folgt aus dem in § 11 Abs. 1 Satze 1 und 4i.V.m. § 38a Abs. 1 Satze 2 und 3 EStG verankerten Zuflussprinzip
als allgemeinem Grundsatz.

22 b) Ein arbeitsvertraglich vereinbarter Lohnformenwechsel ist deshalb nicht begiinstigungsschadlich. Setzen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer den "ohnehin geschuldeten Arbeitslohn" fir kiinftige Lohnzahlungszeitraume
arbeitsrechtlich wirksam herab, kann der Arbeitgeber diese Minderung durch verwendungsgebundene
Zusatzleistungen steuerbegiinstigt ausgleichen. Diese treten nunmehr zum Zahlungszeitpunkt zum ohnehin --nur
noch in geminderter Hohe-- geschuldeten Lohn hinzu und werden somit "zuséatzlich" zu diesem erbracht.

23 aa) Der entgegenstehenden Auffassung der Finanzbehdrden (R 3.33 Abs. 5 Satz 2 der Lohnsteuer-Richtlinien; BMF-
Schreiben in BStBI | 2013, 728) vermag der Senat nicht beizutreten. Denn sie beruht auf der Fiktion, dass (ohnehin)
geschuldet ist, was seit jeher (ohnehin) geschuldet war (Thomas, DStR 2018, 1342, 1344). Arbeitgeberleistungen, die
der Arbeitgeber friiher einmal geschuldet hat, nunmehr aber nicht langer schuldet, konnen daher zum mafigeblichen
Zuflusszeitpunkt nicht (mehr) zum "ohnehin geschuldeten Arbeitslohn" zahlen. Denn das Recht ist auf den
gegenwartigen und nicht auf einen vergangenen oder fiktiven Sachverhalt anzuwenden (Senatsurteil in BFHE 227,
40, BStBI 11 2010, 487; ebenso Thomas, DStR 2018, 1342, 1344). Deshalb ist insoweit nur auf das, was der
Arbeitgeber gegenwartig schuldet, nicht aber (vergleichend) darauf abzustellen, was er bisher, d.h. vor dem
Lohnformenwechsel, geschuldet hat. Folglich sind die Arbeitsvertragsparteien, die ihre arbeitsrechtlichen
Verpflichtungen im Rahmen der Vertragsfreiheit wirksam neu gestalten, an dem neu gestalteten Regelwerk und nicht
an dem bisherigen zu messen.

24 bb) Sinn und Zweck der durch das Zusatzerfordernis verklammerten lohnsteuerrechtlichen Beguinstigungsvorschriften
vermogen fur die Sichtweise der Verwaltung ebenfalls nicht zu streiten. Denn diese sind --wie oben ausgefihrt-- in der
Verfahrensvereinfachung sowie der Férderung der verwendungsgebundenen Zwecke (z.B. BTDrucks 12/1368, S. 5 f;
HHR/Wagner, § 40 EStG Rz 3) und nicht im vermeintlich richtigen Gestaltungszeitpunkt (Thomas, DStR 2018, 1342,
1345) oder gar in der Begrenzung der Privatautonomie von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu finden.

25 Auch das Anliegen des Gesetzgebers, die Umwandlung von Arbeitslohn in beglinstigte Zusatzleistungen zu
verhindern (z.B. BTDrucks 12/5016, S. 85, und BTDrucks 12/5764, S. 22), verlangt keine Beguinstigungsschadlichkeit
eines Lohnformenwechsels. Einen solchen Wechsel hatte der Gesetzgeber mit der als beglinstigungsschadlich
angesehenen "Gehaltsumwandlung" nach Auffassung des Senats auch nicht im Blick. Es ist nichts dafiir ersichtlich,
dass der Gesetzgeber bei der Auslegung des Zuséatzlichkeitserfordernisses die in § 11 Abs. 1 Satze 1 und 4 i.V.m.

§ 38a Abs. 1 Satze 2 und 3 EStG angeordnete MaRgeblichkeit des Zuflusszeitpunkts fur die steuerliche Beurteilung
des Arbeitslohns auRer Kraft setzen wollte. Jedenfalls ergibt sich solches nicht aus dem Gesetz. Anderenfalls kénnten
die entsprechend ausgestalteten Beguinstigungstatbestande stets nur von Beginn des Arbeitsverhaltnisses an oder
--insbesondere bei wahrend der Laufzeit des Arbeitsverhaltnisses neu geschaffenen lohnsteuerlichen
Beglnstigungstatbestanden, wie z.B. des mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2019 eingefiihrten § 3 Nr. 37
EStG betreffend die Vorteile fiir die Uberlassung eines betrieblichen Fahrrads-- im Rahmen von Gehaltserhéhungen in
Anspruch genommen werden. Hierfur ist jedoch nichts ersichtlich (Thomas, DStR 2018, 1342, 1344 f.). Im Gegenteil
zeigt gerade die Begriindung zum Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Férderung der Elektromobilitdt (BTDrucks
18/5864, S. 1), dass die beabsichtigte Zielsetzung, mit steuerlichen Anreizen --wie durch § 3 Nr. 46 EStG-- die Zahl
der Elektroautos in der Bundesrepublik Deutschland signifikant zu erhéhen, nicht allein durch Vereinbarungen in neu
geschlossenen Arbeitsvertragen und tber Gehaltserhéhungen erreicht werden kann. Entsprechendes gilt
beispielsweise auch fiir den durch § 3 Nr. 34 EStG geférderten Zweck der "Verbesserung des allgemeinen
Gesundheitszustandes und der betrieblichen Gesundheitsforderung” (z.B. BTDrucks 16/10189, S. 47 f.).

26 cc) Die eigentliche Bedeutung des Zusatzlichkeitserfordernisses und des Ausschlusses sog. "Gehaltsumwandlungen”
liegt demnach vielmehr in einem Anrechnungsverbot auf den unverandert bestehenden Lohnanspruch. In diesem
Sinne versteht der erkennende Senat die Gesetzesmaterialien, wenn es heif3t, dass durch das Tatbestandsmerkmal
"zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn" erreicht werden solle, dass die Steuerbefreiungen allein ihrer
Zweckbestimmung zugutekommen und Leistungen, die unter Anrechnung auf den vereinbarten Arbeitslohn oder
durch Umwandlung (Umwidmung) des vereinbarten Arbeitslohns erbracht werden, nicht steuerfrei sein sollen (z.B.
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BTDrucks 16/10189, S. 47; BTDrucks 12/5016, S. 85, und BTDrucks 12/5764, S. 22). In
Anrechnungs-/Verrechnungsféllen wird nicht "zusatzlich zum", sondern "ersatzweise an Stelle von" regelbesteuertem
Arbeitslohn geleistet. Dem Arbeitgeber ist es damit verwehrt, einseitig, d.h. ohne Vertragsanderung, eine im Hinblick
auf die vorhandenen Beglinstigungstatbestéande optimierte Berechnung der Lohnsteuer zu bewirken.

27 dd) Bestatigt sieht sich der Senat in seiner Auffassung durch die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG).
Das BSG unterscheidet bei einem Lohnformenwechsel ebenfalls danach, ob die Leistungspflicht des Arbeitgebers fiir
die Zukunft arbeitsvertraglich geandert (noviert) und durch die nunmehr vereinbarten Entgeltmodalitaten ersetzt wird.
Wird fiir die Zukunft wirksam eine Vereinbarung uber die Umwandlung des zunéachst vereinbarten Barlohns in einen
Sachbezug getroffen, sind fir die Berechnung der Sozialversicherungsbeitrage als Entgelt nur noch der verbliebene
reduzierte Barlohn und der Wert des Sachbezuges zugrunde zu legen. Dies gilt selbst dann, wenn die Vereinbarung
mundlich getroffen wurde (z.B. BSG-Urteil vom 02.03.2010 - B 12 R 5/09 R, Rz 17 ff., m.w.N.).

28 ee) Entgegenstehendes lasst sich auch der bisherigen Senatsrechtsprechung nicht entnehmen. So hat der Senat bei
der Umwandlung von regelbesteuertem Weihnachtsgeld in ermaRigt besteuerte Fahrtkostenzuschisse die
Begunstigung nicht verwehrt (Senatsurteil in BFHE 227, 40, BStBI Il 2010, 487). Im Senatsurteil vom 15.05.1998 -
VIR 127/97 (BFHE 186, 224, BStBI Il 1998, 518) hat der Senat (lediglich) entschieden, dass der Arbeitgeber einen
Zinszuschuss dann nicht zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn leistet, wenn er ihn mit einer Gratifikation
(Jahresabschlusspramie) verrechnet, auf deren Zahlung der Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch hat. Ebenfalls ein
Fall der Verrechnung/Anrechnung und kein Lohnformenwechsel lag dem Senatsurteil vom 12.03.1993 - VI R 71/92
(BFHE 171, 67, BStBI 1l 1993, 521) zugrunde. In jenem Fall hat der Senat darauf erkannt, dass die an den dortigen
Klager ausgezahlte Jubildumszuwendung nicht zusatzlich zu dem Gehalt geleistet wurde, auf das er ohne das
Jubildum einen Rechtsanspruch gehabt hatte. Denn die Jubildumszuwendung wurde auf das tarifvertraglich allen
Arbeitnehmern geschuldete Weihnachtsgeld angerechnet.

29 6. Nach diesen MaRstaben hat das FG dem Klager die Pauschalierung der Lohnsteuer fiir die streitigen Zuschiisse zu
den Aufwendungen fiir die Internetnutzung sowie den Fahrtkosten zwischen Wohnung und regelmafiger Arbeits- bzw.
erster Tatigkeitsstatte zu Unrecht versagt. Denn der Klager hat diese --entgegen der Auffassung des FG-- zusatzlich
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewahrt.

30 a) Nach den nicht mit Verfahrensriigen angegriffenen und den Senat deshalb bindenden (§ 118 Abs. 2 FGO)
Feststellungen des FG, hatten der Klager und verschiedene Arbeitnehmer den Bruttolohn ab Juli 2011 arbeitsrechtlich
wirksam herabgesetzt und im Gegenzug die Zahlung der streitgegenstandlichen Zuschusse fiir die Internetnutzung
sowie fiir Fahrten zwischen Wohnung und regelmaRiger Arbeits- bzw. erster Tatigkeitsstatte vereinbart. Insofern liegt
insbesondere keine beglinstigungsschadliche Gehaltsumwandlung i.S. einer Anrechnung bzw. Verrechnung vor. In
den erganzenden Vereinbarungen ist zudem nicht vorgesehen, dass der Klager bei Wegfall einer Zusatzleistung den
"Lohnverzicht" durch eine Gehaltserhdhung auszugleichen hatte. Unschadlich ist auch, dass der Lohnverzicht fir
andere Anspriiche, wie z.B. zukunftige Lohnerhéhungen, gesetzliche Abfindungsanspriche, ggf. Urlaubs— oder
Weihnachtsgeld, nicht gilt, sondern diese mithilfe eines Schattenlohns auf Grundlage des bisherigen
Bruttoarbeitslohns berechnet werden. Denn der Schattenlohn dient nur als Berechnungsgrundlage fiir weitere
Lohnanspriche.

31 b) Unerheblich ist nach den vorstehenden Ausfilihrungen, dass die zusatzlichen Leistungen zunachst vom Klager
gegenulber seinen Arbeitnehmern arbeitsvertraglich geschuldet waren.

32 c) Entgegen der Ansicht des FG ist der Lohnformenwechsel nicht willkiirlich. Diese Auffassung der Vorinstanz
beriicksichtigt zum einen die Vertragsfreiheit der Arbeitsvertragsparteien nicht hinreichend. Denn diese sind
grundsatzlich frei, ihre arbeitsrechtlichen Beziehungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ihren Wiinschen und
Bedurfnissen entsprechend zu gestalten. Zum anderen libersieht das FG, dass der Gesetzgeber den
Arbeitsvertragsparteien mit einem ausdifferenzierten Regelungswerk die lohnsteuer- und
sozialversicherungsrechtliche "Optimierung" des Arbeitsverhaltnisses --auch im Interesse einer
Verfahrensvereinfachung sowie zur Férderung der verwendungsgebundenen Zwecke (z.B. BTDrucks 12/1368, S. 5 f,;
HHR/Wagner, § 40 EStG Rz 3)-- an die Hand gegeben hat.

33 d) Zudem ist die vorliegende Gestaltung auch nicht rechtsmissbrauchlich. Im Streitfall ist der Tatbestand des § 42
Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) bereits deshalb nicht erflllt, weil der Klager lediglich von der gesetzlich
eingerdumten Moglichkeit Gebrauch gemacht hat, bestimmte begtinstigte Lohnleistungen zu pauschalieren.
Gegenteiliges wird vom FA im Revisionsverfahren auch nicht vorgebracht, so dass der Senat von weiteren
Ausflhrungen hierzu absieht.

34 7. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO.
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Bundesfinanzhof %

Oberster Gerichtshof des Bundes fir Steusrn und Lolle

BUNDESFINANZHOF Urteil vom 1.8.2019, VIR 21/17
ECLI:DE:BFH:2019:U.010819.VIR21.17.0

Im Wesentlichen Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 01.08.2019 VI R 32/18 - Lohnsteuerpauschalierung bei zusatzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachten Leistungen des Arbeitgebers

Leitsatze

1. NV: Ohnehin geschuldeter Arbeitslohn i.S. der entsprechenden Vorschriften --wie beispielsweise § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5
oder § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG-- ist derjenige Lohn, den der Arbeitgeber verwendungsfrei und ohne eine bestimmte
Zweckbindung (ohnehin) erbringt.

2. NV: Zusatzlicher Arbeitslohn liegt vor, wenn dieser verwendungs- bzw. zweckgebunden neben dem ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn geleistet wird. Es kommt nicht darauf an, ob der Arbeitnehmer auf den zusatzlichen Arbeitslohn einen
arbeitsrechtlichen Anspruch hat (Anderung der Rechtsprechung).

Tenor

Auf die Revision der Klagerin werden das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 23.11.2016 - 2 K 1180/16 sowie die
Einspruchsentscheidung vom 22.01.2016 aufgehoben und der Haftungsbescheid des Beklagten Uber Lohnsteuer und
sonstige Lohnabzugsbetrage fir die Zeit von Dezember 2009 bis Dezember 2014 vom 18.09.2015 dahingehend geandert,
dass die Haftungsschuld, soweit sie auf die Zuschisse zur Internetnutzung und zu den Wegekosten entfallt, herabgesetzt
wird.

Die Berechnung der Haftungsschuld wird dem Beklagten Ubertragen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte, die Kosten des finanzgerichtlichen Verfahrens haben die Beteiligten je
zur Halfte zu tragen.

Tatbestand

1 Die Klagerin und Revisionsklagerin (Klagerin) ist eine Sozietat mehrerer Steuer- und Rechtsberatung leistender
Personen mit im streitigen Zeitraum zwischen ... und ... Arbeithnehmern.

2 Die Klagerin anderte mit Wirkung ab dem 01.06.2013 die bis dahin bestehenden Arbeitsvertrdge mit ... namentlich
bekannten Mitarbeitern dahin, dass die monatliche regelversteuerte Grundvergiitung in jeweils unterschiedlicher Hohe
einvernehmlich reduziert wurde. Gleichzeitig wurden in entsprechender Hohe (ggf. in --je nach Arbeitnehmer--
wechselnder Zusammensetzung) verschiedene (im Revisionsverfahren nicht mehr in Streit stehende) Zusatzleistungen
gewahrt sowie aufgrund gesonderter Zusagen "freiwillig und ohne Begriindung einer Rechtspflicht auf weitere
Zahlungen" eine Internetpauschale sowie ein Zuschuss fur Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstatte eingeraumt.
Den Zuschuss fir die Internetnutzung versteuerte die Klagerin pauschal mit 25 %, den Wegekostenzuschuss mit 15 %.

3 Im Anschluss an eine fir Dezember 2009 bis Dezember 2014 durchgefiihrte Lohnsteuer-Au3enpriifung vertrat der
Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) die Auffassung, eine Pauschalierung der streitigen
Internetpauschale und des Wegekostenzuschusses gemal} § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 und Satz 2 des
Einkommensteuergesetzes (EStG) sei nicht zulassig, da sich die Neugestaltung der Arbeitsvertrage insoweit als eine
steuerschadliche Gehaltsumwandlung darstelle, und erliel3 einen entsprechenden Lohnsteuer-Haftungsbescheid
gegenuber der Klagerin.

4 Die nach erfolglosem Vorverfahren erhobene Klage wies das Finanzgericht (FG) mit den in Entscheidungen der
Finanzgerichte 2017, 1102 veroffentlichten Griinden ab.

5 Mitihrer Revision rugt die Klagerin die Verletzung materiellen Rechts.

6 Sie beantragt,
das Urteil des FG Rheinland-Pfalz vom 23.11.2016 - 2 K 1180/16 sowie die Einspruchsentscheidung vom 22.01.2016
aufzuheben und den Haftungsbescheid des FA (ber Lohnsteuer und sonstige Lohnabzugsbetrage fir die Zeit von

Dezember 2009 bis Dezember 2014 vom 18.09.2015 dahingehend zu andern, dass die Haftungsschuld, soweit sie auf
die Zuschusse zur Internetnutzung und zu den Wegekosten entfallt, herabgesetzt wird.
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7 Das FA beantragt,
die Revision als unbegriindet zuriickzuweisen.
Entscheidungsgriinde

8 Die Revision der Klagerin ist begriindet. Sie fihrt zur Aufhebung des angefochtenen Ur-teils und im beantragten
Umfang zur Stattgabe der Klage (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat zu
Unrecht entschieden, dass die Klagerin die an ihre Arbeitnehmer gezahlten Zuschisse fiir die Internetnutzung sowie
fur Fahrten zwischen Wohnung und regelmaBiger Arbeits- bzw. erster Tatigkeitsstatte nicht pauschal versteuern
durfte.

9 1.Gemal § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Satz 2 EStG kann der Arbeitgeber abweichend von Abs. 1 die Lohnsteuer mit
einem Pauschsteuersatz von 25 % erheben, soweit er den Arbeitnehmern zusatzlich zum ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn Zuschiisse zu den Aufwendungen fir die Internetnutzung zahit.

10 2. Fur zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistete Zuschisse u.a. zu den Aufwendungen des
Arbeitnehmers fiir Fahrten zwischen Wohnung und regelmaRiger Arbeitsstatte (bis einschliellich des
Veranlagungszeitraums 2013) bzw. erster Tatigkeitsstatte (ab dem Veranlagungszeitraum 2014) kann der Arbeitgeber
die Lohnsteuer nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG mit einem Pauschsteuersatz von 15 % erheben, soweit diese Bezlige
den Betrag nicht Ubersteigen, den der Arbeitnehmer nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und Abs. 2 EStG als
Werbungskosten geltend machen kénnte, wenn die Bezige nicht pauschal besteuert wirden.

11 3. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass die ma3geblichen Aufwendungen den Arbeitnehmern, die monatliche
Zuschisse von der Klagerin erhielten, tatsachlich entstanden sind und dass die persdnlichen und sachlichen
Voraussetzungen fiir die Zusatzleistungen bei den Arbeithehmern betreffend die Internetpauschale und die
Wegekosten tatsachlich vorlagen. Der Senat sieht deshalb insoweit von weiter gehenden Ausfiihrungen ab.

12 4. Die Beteiligten streiten vielmehr allein dariiber, ob das den genannten Vorschriften gemeinsame
Tatbestandsmerkmal "zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn" vorliegend erfillt ist.

13 a) Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs werden Zuschiisse des Arbeitgebers "zusatzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn" geleistet, wenn sie zu den Lohnzahlungen hinzukommen, die entweder durch
Vereinbarung, eine dauernde Ubung oder sonst arbeitsrechtlich geschuldet sind. Danach ist der "ohnehin geschuldete
Arbeitslohn" der lohnsteuerrechtlich erhebliche Vorteil, der arbeitsrechtlich geschuldet ist; das ist der Arbeitslohn, auf
den zumindest im Zeitpunkt der Zahlung ein verbindlicher Rechtsanspruch besteht (Senatsurteile vom 19.09.2012 -
VI R 54/11, BFHE 239, 85, BStBI 11 2013, 395, Rz 10 ff., und VI R 55/11, BFHE 239, 91, BStBI 1l 2013, 398, Rz 11,
sowie vom 01.10.2009 - VI R 41/07, BFHE 227, 40, BStBI 1l 2010, 487, Rz 17 ff., m.w.N.; kritisch Thomas, Deutsches
Steuerrecht --DStR-- 2013, 233, und 2018, 1342; Obermair, DStR 2013, 1118; Plenker, Der Betrieb 2013, 1202;
Steiner in Lademann, EStG, § 3 Rz 251). Der zusatzlich hierzu geleistete Lohn ist danach derjenige, auf den der
Arbeitnehmer arbeitsrechtlich keinen Anspruch hat, der folglich freiwillig vom Arbeitgeber erbracht wird.

14 b) Hieran halt der erkennende Senat nach nochmaliger Priifung nicht langer fest.

15 Er geht vielmehr davon aus, dass der zuséatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn i.S. der entsprechenden
Vorschriften --wie § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 oder § 40 Abs. 2 Satz 2 EStG-- der Arbeitslohn ist, den der Arbeitgeber nur
verwendungs- bzw. zweckgebunden leistet. Der ohnehin geschuldete Arbeitslohn i.S. der entsprechenden
Vorschriften ist mithin derjenige, den der Arbeitnehmer verwendungsfrei und ohne eine bestimmte Zweckbindung
(ohnehin) erhalt. Im Allgemeinen unterliegt dieser Lohn der Regelbesteuerung. Demgegeniiber ist der hinzutretende
verwendungsgebundene (zusatzliche) Lohn in den vorgenannten Vorschriften insofern begunstigt, als er vom
Arbeitgeber mit einem Pauschsteuersatz besteuert oder --wie in anderen Fallen (§ 3 Nrn. 15, 33, 34, 34a, 37 und 46
EStG)-- steuerfrei erbracht werden kann, sofern die personlichen und sachlichen Beglinstigungsvoraussetzungen
erfillt sind und insbesondere der --gesetzlich angeordnete und arbeitsvertraglich vereinbarte-- besondere
Verwendungszweck gewahrt wird. Zur weiteren Begriindung nimmt der Senat auf sein Urteil in Sachen VI R 32/18
vom heutigen Tage, das zur amtlichen Veréffentlichung bestimmt ist, Bezug.

16 5. Das Zusatzlichkeitserfordernis ist auf den Zeitpunkt der Lohnzahlung zu beziehen.

17 a) Dies folgt aus dem in § 11 Abs. 1 Satze 1 und 4i.V.m. § 38a Abs. 1 Satze 2 und 3 EStG verankerten Zuflussprinzip
als allgemeinem Grundsatz.

18 b) Ein arbeitsvertraglich vereinbarter Lohnformenwechsel ist deshalb nicht begiinstigungsschadlich. Setzen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer den "ohnehin geschuldeten Arbeitslohn" fir kiinftige Lohnzahlungszeitraume
arbeitsrechtlich wirksam herab, kann der Arbeitgeber diese Minderung durch verwendungsgebundene
Zusatzleistungen steuerbegiinstigt ausgleichen. Diese treten nunmehr zum Zahlungszeitpunkt zum ohnehin --nur
noch in geminderter Hohe-- geschuldeten Lohn hinzu und werden somit "zusatzlich" zu diesem erbracht. Auch
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insoweit verweist der Senat zur weiteren Begriindung auf sein Urteil in Sachen VI R 32/18.

19 6. Nach diesen Malstaben hat das FG der Klagerin die Pauschalierung der Lohnsteuer fir die streitigen Zuschiisse
zu den Aufwendungen fiir die Internetnutzung sowie den Fahrtkosten zwischen Wohnung und regelmaRiger Arbeits-
bzw. erster Tatigkeitsstatte zu Unrecht versagt. Denn die Klagerin hat diese --entgegen der Auffassung des FG--
zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewahrt.

20 a) Nach den nicht mit Verfahrensriigen angegriffenen und den Senat deshalb bindenden (§ 118 Abs. 2 FGO)
Feststellungen hatten die Klagerin und verschiedene Arbeitnehmer den Bruttolohn ab Juni 2013 arbeitsrechtlich
wirksam herabgesetzt und im Gegenzug die Zahlung der streitgegenstandlichen Zuschusse fiir die Internetnutzung
sowie fiir Fahrten zwischen Wohnung und regelmaRiger Arbeits- bzw. erster Tatigkeitsstatte vereinbart. Insofern liegt
insbesondere keine beglinstigungsschadliche Gehaltsumwandlung i.S. einer Anrechnung bzw. Verrechnung vor. In
den erganzenden Vereinbarungen ist zudem nicht vorgesehen, dass die Klagerin bei Wegfall einer Zusatzleistung den
"Lohnverzicht" durch eine Gehaltserh6hung auszugleichen hatte.

21 b) Entgegen der Ansicht des FG ist der Lohnformenwechsel nicht willkiirlich. Diese Auffassung der Vorinstanz
beriicksichtigt zum einen die Vertragsfreiheit der Arbeitsvertragsparteien nicht hinreichend. Denn diese sind
grundsatzlich frei, ihre arbeitsrechtlichen Beziehungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ihren Wiinschen und
Bedurfnissen entsprechend zu gestalten. Zum anderen libersieht das FG, dass der Gesetzgeber den
Arbeitsvertragsparteien mit einem ausdifferenzierten Regelungswerk die lohnsteuer- und
sozialversicherungsrechtliche "Optimierung" des Arbeitsverhaltnisses --auch im Interesse einer
Verfahrensvereinfachung sowie zur Férderung der verwendungsgebundenen Zwecke (z.B. BTDrucks 12/1368, S. 5 f,;
Wagner in Hermann/Heuer/Raupach, § 40 EStG Rz 3)-- an die Hand gegeben hat.

22 c) Zudem ist die vorliegende Gestaltung auch nicht rechtsmissbrauchlich. Im Streitfall ist der Tatbestand des § 42
Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) bereits deshalb nicht erfiillt, weil die Klagerin lediglich von der gesetzlich
eingerdumten Moglichkeit Gebrauch gemacht hat, bestimmte begtinstigte Lohnleistungen zu pauschalieren.
Gegenteiliges wird vom FA im Revisionsverfahren auch nicht vorgebracht, so dass der Senat von weiteren
Ausflhrungen hierzu absieht.

23 7. Die Berechnung der festzusetzenden Steuern wird nach § 121 Satz 1 i.V.m. § 100 Abs. 2 Satz 2 FGO dem FA
Ubertragen.

24 8. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 und Abs. 2 FGO.

3 RAYN-MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information. 21.02.2020, 16:43







